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Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit strafrechtlichen Ermittlungsverfahren unter
Beteiligung von Journalisten1 und greift auf einer empirischen Grundlage einen
besonderen Interessenkonflikt auf, der sich in der Durchführung strafrechtlicher
Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten äußert.

Die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journali-
sten hat seit der „Spiegel-Affäre“2 1962 immer wieder in Öffentlichkeit, Medien
und Justiz eine beachtliche Resonanz erfahren. Kommt es zu Ermittlungsmaßnah-
men gegenüber den in § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO3 genannten Personen, ist das
mediale Interesse regelmäßig groß. Das sich in derlei Ereignissen offenbarende
Spannungsverhältnis zwischen Journalismus, Pressefreiheit und Strafverfolgung
zeigt zahlreiche Interessenkonflikte auf, die in der Rechtspraxis in einem Abwä-
gungsprozess in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen sind. Die Kriminalisie-
rung von Journalisten, die unberechtigte Durchsuchung von Redaktions- und Pri-
vaträumen der Journalisten und die Beschlagnahme von Recherchematerialien so-
wie die lediglich formelhafte Begründung und Überprüfung von Durchsuchungsbe-
schlüssen und Anträgen sind in diesem Zusammenhang oft erhobene Vorwürfe.
Diskussionsanlass boten zuletzt die Fälle Cicero4 und Wolfsburger Allgemeine Zei-

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit in der Regel das generische
Maskulinum überall dort verwendet, wo die Angabe des Geschlechts für den Sinn des
Textes unerheblich ist. Soweit nicht anders erwähnt, bezieht sich die Darstellung jedoch
auf Männer und Frauen gleichermaßen.

2 In Ausgabe 41/1962 des Nachrichtenmagazins Der Spiegel berichtete Conrad Ahlers
unter dem Titel „Bedingt abwehrbereit“ über die eingeschränkten Verteidigungsmög-
lichkeiten der Bundeswehr gegenüber dem Warschauer Pakt. Mit Hinweis auf Ergebnis-
se einer NATO-Untersuchung wurde berichtet, dass die Bundesrepublik Deutschland
gegenüber dem Warschauer Pakt nicht abwehrfähig sei und dass ein Angriff nur mit Hil-
fe westlicher Atomraketen abgewehrt werden könne. Nach Ansicht des Bundesverteidi-
gungsministeriums basierte dieser Artikel über „Fallex 62“ auf streng geheimen internen
Dokumenten. Am 23.10.1962 wurde Haftbefehl gegen mehrere Redakteure sowie den
Herausgeber und Chefredakteur Rudolf Augstein erlassen. Am 26. Oktober wurden die
Räume des Spiegel in Hamburg von der Polizei durchsucht.

3 „Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt [...] Personen, die bei der Vor-
bereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken, Rundfunksendungen, Film-
berichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung dienenden Informations- und
Kommunikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben.“

4 Im September 2005 ließ die Staatsanwaltschaft Potsdam die Redaktionsräume des Ma-
gazins durchsuchen. Anlass war ein Artikel über einen jordanischen Terroristen.
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tung5 sowie Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Veröffentlichungen aus
Akten des BND-Untersuchungsausschusses gegen mindestens 17 Journalisten im
August 2007.6 Auch die Initiative zur Schaffung einer „Europäischen Charta für
Pressefreiheit“, die am 25. Mai 2009 von 48 Chefredakteuren und leitenden Journa-
listen aus 19 Staaten in Hamburg beschlossen und unterzeichnet wurde, macht
deutlich, welche Bedeutung das Thema für die Presse und andere Medien hat.7

In der öffentlichen Diskussion wird regelmäßig die Frage aufgeworfen, ob bei
strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen gegen Journalisten ein ausreichender
Schutz der grundgesetzlich verbürgten Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) gegeben
ist. Häufig wird der Vorwurf erhoben, die durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen
verfolgten einzig den Zweck, „undichte“ Stellen im Staatsapparat zu identifizieren,
die Informationsbeschaffung für Journalisten zu erschweren und sogar kritische
Berichterstatter einzuschüchtern. Um das Vorgehen der Strafverfolger zu rechtfer-
tigen, würden Tat- und Beihilfevorwürfe gegenüber Journalisten konstruiert, um
auf diese Weise den Zugriff auf Informationen mit Mitteln des Strafprozessrechts
zu ermöglichen und das journalistische Zeugnisverweigerungsrecht zu umgehen.8

Im Rahmen dieser Untersuchung werden die oben aufgeworfenen Fragen im Hin-
blick auf strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Presseorganen und
ihren Mitarbeitern empirisch untersucht. Die vorliegende Arbeit folgt damit einer
Reihe von Forschungsprojekten, die sich die empirische Erforschung strafprozessua-
ler Ermittlungsmaßnahmen zur Aufgabe gesetzt haben.9 Ziel der Untersuchung ist es,
eine Bestandsaufnahme der Situation strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen ge-
genüber Journalisten und Medienmitarbeitern zu erstellen und damit zu einer besse-
ren Beurteilung der Forderungen nach einem verstärkten Schutz der zur Verweige-
rung des Zeugnisses berechtigten Personen nach § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO beizu-
tragen. Forderungen nach einer Stärkung des publizistischen Zeugnisverweigerungs-
rechts und Beschlagnahmeverbots wurden zuletzt insbesondere im Zusammenhang
mit dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur „Neuregelung der Telekommunikati-

5 Im Oktober 2003 kam es zur Abfrage von Telefonverbindungsdaten bei Redakteuren der
Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (WAZ). Anlass der Ermittlungen waren offenbar Ver-
öffentlichungen über laufende Ermittlungen der Polizei in zwei Kriminalfällen.

6 Birkner 2006, 109 f.; Leicht, Die Zeit, 06.10.2005, Nr. 41; Leicht, Zeit online, 17.10.2005;
Meldung in Spiegel online (unbekannter Autor), 02.08.2007, „Ermittlungen gegen Jour-
nalisten“, im Internet abrufbar unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,4
97918,00.html [17.06.2010]; Meldung in Spiegel online (unbekannter Autor), 03.08.2007,
„Staatsanwälte ermitteln auch gegen Abgeordnete“; http://www.spiegel.de/politik/deutsch
land/0,1518,498011,00.html [17.06.2010]; in dem Artikel wird Oberstaatsanwalt Rüdi-
ger Bagger von der Staatsanwaltschaft Hamburg mit den Worten zitiert: „Nach dem ‚Ci-
cero‘-Urteil ist ein solches Verfahren Quatsch“.

7 Wortlaut der „European Charter on Freedom of the Press“; http://www.pressfreedom.eu/
de/index.php [14.09.2009].

8 Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drucks. 16/576, 5.
9 So beispielsweise auch Meyer-Wieck 2004; Pehl 2008.
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onsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umset-
zung der Richtlinie 2006/24/EG“10 erhoben.11 Auch der Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und FDP für die 17. Legislaturperiode12 enthält entsprechende Absichts-
erklärungen.13 Im April 2010 wurde bekannt, dass die Bundesjustizministerin, Sabi-
ne Leutheusser-Schnarrenberger, plant, ein „Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit“
zu entwerfen. Inhaltlich soll sich der Gesetzentwurf mit Fragen der Beihilfe zum
Geheimnisverrat sowie den Beschlagnahmeregelungen befassen.

Im ersten Teil der Arbeit werden Grundlagen der Pressefreiheit sowie der bei straf-
rechtlichen Ermittlungen unter Beteiligung von Journalisten häufig zur Anwendung
kommenden strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen erörtert. Der geschichtliche
Hintergrund, die Bedeutung der Pressefreiheit, die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts sowie einfachgesetzliche Rechtsgrundlagen des materiellen Straf-
rechts und des Strafprozessrechts werden hierbei berücksichtigt. Im zweiten Teil
werden der Untersuchungsgegenstand, die Methodik und die Durchführung der Un-
tersuchung geschildert. Der dritte Teil der Arbeit stellt die Grunddaten und Ergebnis-
se der Untersuchung dar und gibt Einblick in die praktische Durchführung strafpro-
zessualer Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten und Medienmitarbeitern.
Im Anhang findet sich eine Sammlung von Fällen, die aufgrund ihrer rechtlichen
oder sachverhaltsspezifischen Besonderheiten erwähnenswert sind.

Arbeiten, die bisher zu diesem Themenbereich erschienen sind, befassen sich mit
Rechtsproblemen der Pressefreiheit im Verhältnis zu strafprozessualen Ermitt-
lungsmaßnahmen aus rechtsdogmatischer Sicht. Empirische Untersuchungen zur
Anwendung strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Rundfunk und
Presse liegen in dem hier durchgeführten Umfang bislang nicht vor. Der Deutsche
Journalisten-Verband (DJV) veröffentlicht auf seiner Homepage eine Liste mit
Fällen, in denen Journalisten von Ermittlungsmaßnahmen betroffen waren. Zudem
wird eine Auswertung der dargestellten Fälle veröffentlicht, allerdings handelt es
sich dabei nur um eine summarische Erfassung und Auswertung. Weitergehende
Informationen hinsichtlich der Anwendungshäufigkeit strafprozessualer Ermitt-
lungsmaßnahmen gegenüber Journalisten liegen dagegen nicht vor.

10 BT-Drucks. 16/5846.
11 Stellungnahme der Bürgerrechtsvereinigung Humanistische Union zum Regierungsent-
wurf eines „Gesetzes zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und ande-
rer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG“;
BT-Drucks. 16/5846, 20 f.

12 Am 27.10.2009 konstituierte sich der 17. Deutsche Bundestag.
13 Koalitionsvertrag der CDU, CSU und FDP für die 17. Legislaturperiode, 99, Rn. 4961 ff.:
„Wir stärken die Pressefreiheit. Dazu werden wir insbesondere im Strafgesetzbuch si-
cherstellen, dass sich Journalisten künftig nicht mehr der Beihilfe zur Verletzung des
Dienstgeheimnisses strafbar machen, wenn sie ihnen vertraulich zugeleitetes Material
veröffentlichen. Darüber hinaus stärken wir den Beschlagnahmeschutz für Journalisten.
Künftig wird eine Beschlagnahme nur noch bei einem dringenden Tatverdacht gegen
den Journalisten möglich sein.“
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Geschichte, verfassungsrechtlicher Hintergrund

und Rechtsgrundlagen

I. Geschichtliche Entwicklung der Pressefreiheit und des
publizistischen Zeugnisverweigerungsrechts

Die Einführung strafprozessualer Privilegien für Publizisten und die Entwicklung
des Instituts der Pressefreiheit im deutschen Recht in ihrer heutigen Form nahm
geraume Zeit in Anspruch und dauert bis heute an. So beruht die heute in § 53
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO enthaltene Regelung des publizistischen Zeugnisverweige-
rungsrechts auf der im Jahr 1926 entstandenen Vorschrift des § 53 Abs. 1 Ziff. 4
StPO, die in ihrer Entwicklung wiederum bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zu-
rückreicht.14 Nicht zuletzt aufgrund der sich stetig weiterentwickelnden Möglich-
keiten neuer Medien sind die Regelungen des Presserechts im Allgemeinen und des
Strafprozessrechts im Besonderen einem steten Wandel und einer kontinuierlichen
Entwicklung unterworfen. Der folgende Überblick macht deutlich, dass Pressepri-
vilegien über die Jahre und politischen Systeme hinweg heftig umstritten und alle
beteiligten Gruppen und Interessenverbände stets daran interessiert waren, ihre
(rechts-)politischen Ansichten in den jeweils geltenden Gesetzen zu verankern.

A. Pressefreiheit im Kaiserreich (1871-1918)

Der Umgang der staatlichen Stellen im Kaiserreich gegenüber der Presse war ge-
prägt durch die Furcht der Obrigkeit vor einer freien, keiner Kontrolle unterliegen-
den Presse. Bei dem Versuch, das Berufsgeheimnis der Pressearbeit zu „durch-
leuchten“ und die als gefährlich empfundene Anonymität von Presseerzeugnissen
zu bekämpfen, wurde neben der Impressumspflicht zunehmend der sogenannte
Zeugniszwang eingesetzt.15 Nach Abschaffung des „Präventivmittels“ der Zensur
als Folge der Revolution von 1848 durch Art. 24 der Preußischen Verfassung vom
5. Dezember 1848 verblieb der Zeugniszwang als „das praktikabelste Mittel, um

14 Möhl 1963, 22.
15 Dunkhase 1998, 17; Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 23 LPG,
Rn. 8; bereits die Kriminalordnung für die preußischen Staaten vom 11.12.1805 hatte
in § 7 die uneingeschränkte Zeugnispflicht für jedermann festgeschrieben: Neumann
2005, 194; Möhl 1963, 28 (Abdruck des Wortlauts des § 7 der Kriminalordnung der
preußischen Staaten).
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der Presse in empfindlicher Weise zu Leibe zu gehen“.16 Der Zeugniszwang und
entsprechende straf- und disziplinarrechtliche Regelungen schufen die Möglichkeit,
nachträglich gegen die Presse vorzugehen.17 Zur Anwendung kam der Zeugnis-
zwang nach Einleitung eines Strafverfahrens (häufig gegen Unbekannt). Nach Ver-
fahrenseinleitung bestand dann die Möglichkeit, Pressemitarbeiter durch die Ver-
hängung von Zwangsgeld oder Beugehaft zu zwingen, die Autoren von Texten
oder ihre Informationsquellen preiszugeben.18 Mit dem Mittel des Zeugniszwangs
gegenüber der Presse wurden im Wesentlichen zwei Zielrichtungen verfolgt. Zum
einen sollten die Verfasser von strafrechtlich relevanten Artikeln identifiziert wer-
den, um diese einer Bestrafung zuzuführen, zum anderen ging es den Behörden
darum, Informanten der Presse innerhalb des Staatsapparats aufzuspüren.19 Insbe-
sondere die Identifizierung „undichter Stellen“ in staatlichen Behörden unter dem
Vorwand der Ermittlungen gegen Journalisten ist auch heute noch ein gegenüber
den Strafverfolgungsbehörden oft erhobener Vorwurf. Der geschilderte Konflikt ist
somit keineswegs ein neues Phänomen im Bereich der Presseberichterstattung.

Die Repressionsmaßnahmen gegenüber der Presse im Kaiserreich verliefen
weitgehend erfolglos. Aus dem Selbstverständnis der Presse heraus sowie aufgrund
von Standespflichten entwickelte sich ein Ehrenkodex, der die Preisgabe von Quel-
len und Informanten zu unterbinden suchte. Auch wurden von den Mitarbeitern der
Presse entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Zum Teil ging man dabei so
weit, Geschäftsbücher und Korrespondenzverzeichnisse zu vernichten, um eine
Identifizierung von Informanten unmöglich zu machen.20

Aufgrund der Regelungen zur Gesetzgebungskompetenz der Reichsverfassung21
bot sich nach der Reichsgründung 1871 erstmals die Möglichkeit, den Schutz der
Pressefreiheit durch eine in ganz Deutschland geltende Regelung zu kodifizieren.22
Im Rahmen der Beratungen zum Reichspressegesetz (RPG) wurde zum ersten Mal
versucht, ein Zeugnisverweigerungsrecht für Presseangehörige23 in ganz Deutsch-
land zu verankern. Dass das RPG schließlich ohne ein entsprechendes Zeugnisver-

16 Dunkhase 1998, 18; Giesen 1906, 6.
17 Möhl 1963, 23.
18 Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 23 LPG Rn. 8; Möhl 1963, 23:
Der erste nachweisbare Zeugniszwangsfall ereignete sich im Jahre 1850 beim „Kobur-
ger Tagblatt“. Durch zwangsweise beigetriebene Geldstrafen sollte ein Redakteur den
Namen eines Autors nennen. Als er dies verweigerte, wurde ihm eröffnet, dass er bis
zur Namensnennung in Haft zu nehmen sei.

19 Dunkhase 1998, 18; Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 23 LPG; §
53 StPO Rn. 21.

20 Dunkhase 1998, 18.
21 Art. 4 Nr. 16 der Reichsverfassung vom 16.04.1871.
22 Dunkhase 1998, 21.
23 § 23 des RPG-Entwurfs: „Der Redakteur, Verleger und Drucker sind berechtigt, das
Zeugnis über die Person des Verfassers, Herausgebers und Einsenders zu verweigern“.

Geschichte, verfassungsrechtlicher Hintergrund und Rechtsgrundlagen
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weigerungsrecht für Pressemitarbeiter beschlossen wurde, war auf den Widerstand
des Bundesrats, bestehend aus den Vertretern der nicht demokratisch legitimierten
Regierungen der einzelnen Bundesstaaten sowie der Reichsregierung unter Reichs-
kanzler Bismarck zurückzuführen.24 Ein zum Zeugnisverweigerungsrecht korre-
spondierender Beschlagnahmeschutz wurde zum damaligen Zeitpunkt in der politi-
schen Diskussion noch nicht gefordert.25

Nachdem die Verankerung eines presserechtlichen Zeugnisverweigerungsrechts
im RPG gescheitert war, wurde anschließend versucht, ein Zeugnisverweigerungs-
recht im Rahmen der Beratungen zur Strafprozessordnung (StPO) zu schaffen.26
Auch hiergegen wandte sich erneut der Bundesrat. Dem Reichstag wurde brieflich
der Beschluss des Bundesrats mitgeteilt, die entsprechende Regelung zum Zeug-
nisverweigerungsrecht für unannehmbar zu erklären. Somit blieb auch die StPO
ohne Zeugnisverweigerungsrecht für Presseangehörige.27

Zusammenfassend lässt sich für die Zeit bis 1918 sagen, dass der Zeugniszwang im
Wesentlichen als staatliches Unterdrückungsinstrument im Kampf gegen die freie
Presse eingesetzt wurde. Das (vorgeschobene) allgemeine Strafverfolgungsinteres-
se des Staates spielte kaum eine Rolle. Dies zeigte sich darin, dass kein Fall be-
kannt wurde, in dem die Zeugenaussage eines Presseangehörigen zur Aufklärung
einer schweren Straftat nicht staatsbezogener Art erzwungen werden sollte.28 Im
Vordergrund stand der Versuch des Staates, Informanten aus den Reihen des
Staatsapparates zu identifizieren. Auffallend ist, dass die damals verwendeten Ar-
gumente zwischen Befürwortern und Gegnern eines pressespezifischen Zeugnis-
verweigerungsrechts auch heute noch verwendet werden. Dies ist in Anbetracht der
widerstreitenden Interessen und Rechtsgüter wenig überraschend. Seit jeher stehen
sich die Interessen der Presse an der Aufdeckung möglicher Missstände in einer
Demokratie als „vierte Gewalt“29 und das Interesse des Staates an einer Sicherung
der Strafverfolgung und Funktionsfähigkeit des Staatsapparates gegenüber. Diese
sich zum Teil konträr gegenüberstehenden Standpunkte finden sich auch heute
noch in der politischen Diskussion. Der Gesetzgeber und die Interessenvertreter der
Presse befinden sich auch in der heutigen Zeit in einem ständigen Reibungsprozess,
um die betroffenen Rechtsgüter im Rahmen einer Abwägung in angemessene Rela-
tionen zueinander zu setzen. Wie noch zu zeigen sein wird, bietet der verfassungs-

24 Dunkhase 1998, 23.
25 Dunkhase 1998, 29.
26 Dunkhase 1998, 24.
27 Dunkhase 1998, 27.
28 Dunkhase 1998, 19.
29 Baumann 1989, 49: „Jean-Jacques Rousseau hatte in vielen seiner Reden die öffentli-
che Meinung, deren Träger und Medium schließlich die Presse ist, als ‚vierte Grund-
säule des Staates‘ bezeichnet“. In Kombination mit der von Baron de Montesquieu
entwickelten Gewaltenteilungslehre spricht man heute von den Medien als „vierter
Gewalt“ im Staate.

Geschichtliche Entwicklung der Pressefreiheit
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rechtlich vorgegebene Rahmen des Grundgesetzes hierbei einen sehr weiten Spiel-
raum. Diesen Spielraum inhaltlich auszufüllen, ist keine rein juristische, vielmehr
eine rechtspolitische Aufgabenstellung der am politischen Diskurs beteiligten Per-
sonen.

B. Pressefreiheit in der Weimarer Republik (1918/19-1933)

Die Weimarer Reichsverfassung (WRV) gewährleistete in Art. 118 die Meinungs-
und Pressefreiheit.30 Schon damals wurde die Meinungs- und Pressefreiheit nicht
vorbehaltlos gewährt. Die in der Strafprozessordnung (StPO) geregelten Vorschrif-
ten zum Zeugniszwang stellten „allgemeine Gesetze“ i.S.d. Schrankenregelung des
Art. 118 WRV dar. Von erheblicher Bedeutung war darüber hinaus auch die Rege-
lung des Art. 48 Abs. 2 WRV31 (sogenannter Diktaturvorbehalt), wonach unter
anderem auch Art. 118 WRV vom Reichspräsidenten und bei Gefahr im Verzug
nach Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 von den Landesregierungen bei erheblicher Störung oder
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorübergehend ganz oder
zum Teil außer Kraft gesetzt werden konnte.32 Diese Regelung beinhaltete neben
dem Zeitungsverbot, der Beschlagnahme, dem Veröffentlichungsverbot etc. auch
die Entfernung von Redakteuren oder die Vorzensur.33 Weitere Einschränkungen
ermöglichte schließlich das Gesetz zum Schutze der Republik vom 23. Juli 1922.
Es erweiterte die Befugnisse zur Beschlagnahme und das Verbot von periodischen

30 Art. 118 Abs. 1 S. 1 WRV: „Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken
der allgemeinen Gesetze seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in son-
stiger Weise frei zu äußern“; Dunkhase 1998, 29.

31 Wortlaut Art. 48 WRV:
(1) Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen obliegenden

Pflichten nicht erfüllt, kann der Reichspräsident es dazu mit Hilfe der bewaffne-
ten Macht anhalten.

(2) Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reich die öffentliche Sicherheit und Ordnung
erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten
Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115,
117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft set-
zen.

(3) Von allen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 dieses Artikels getroffenen Maßnahmen hat der Reichs-
präsident unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben. Die Maßnahmen sind auf Verlan-
gen des Reichstages außer Kraft zu setzen.

(4) Bei Gefahr im Verzuge kann die Landesregierung für ihr Gebiet einstweilige Maßnahmen
der in Abs. 2 bezeichneten Art treffen. Die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichspräsi-
denten oder des Reichstages außer Kraft zu setzen.

(5) Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz.
32 Dunkhase 1998, 31.
33 Dunkhase 1998, 31.
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Druckschriften über mehrere Wochen oder gar Monate.34 Durch eine spätere Er-
weiterung wurde die Verbotsmöglichkeit wegen Verstoßes gegen die Vorschriften
des Hochverrats eingeführt. Darüber hinaus bewirkten zahlreiche auf Art. 48 Abs.
2 WRV gestützte Notverordnungen vielerlei Einschränkungen und Eingriffe in
Art. 118 WRV.

Durch das Gesetz zur Änderung der StPO vom 27. Dezember 1926 kam es erst-
mals zur Einführung eines (wenn auch begrenzten) Zeugnisverweigerungsrechts für
Presseangehörige im Strafverfahren durch Einführung des § 53 Abs. 1 Nr. 4 StPO.
Das Zeugnisverweigerungsrecht bestand seinerzeit nur für „Veröffentlichungen“,
im Umkehrschluss also nicht für unveröffentlichte Artikel.35 Komplementiert wur-
de das Zeugnisverweigerungsrecht durch das (begrenzt wirksame) Beschlagnah-
meverbot des § 97 StPO.36 Der Beschlagnahmeschutz konnte jedoch auf diverse
Arten umgangen werden. Unter anderem war der Schriftverkehr der zeugnisver-
weigerungsberechtigten Personen untereinander nicht geschützt. Auch die Ge-
schäftsbücher eines Verlages, die beispielsweise über Honorarzahlungen an ge-
schützte Autoren Auskunft geben konnten, waren nicht erfasst. Erst mit der Einfüh-
rung eines korrespondierenden Beschlagnahmeschutzes wurde die bis heute beste-
hende Akzessorietät zwischen Zeugnisverweigerungsrecht und Beschlagnahme-
schutz eingeführt.37

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Pressefreiheit in der parlamenta-
rischen Demokratie der Weimarer Republik nicht den Stellenwert eingeräumt be-
kam, der in einem solchen politischen System zu erwarten gewesen wäre. Die be-
reits in der Kaiserzeit kontrovers geführte Debatte um den Schutz der Pressefreiheit
wurde in der Zeit der Weimarer Republik nicht fortgesetzt. Dies war vermutlich der
Tatsache geschuldet, dass die Weimarer Zeit durch starke politische Unruhen und
Krisen gezeichnet war. In diesen politisch und wirtschaftlich angespannten Zeiten
wurde offenbar dem verstärkten Interesse an staatlich protegierter innerer Sicher-
heit der Vorrang gegenüber der Privilegierung der Medienschaffenden eingeräumt.
Dennoch stellten die (wenn auch lückenhaften) Regelungen zum Schutz des Pres-
segeheimnisses einen ersten Schritt auf dem Weg zur Aufhebung des Zeugnis-
zwanges gegen die Presse dar und können wohl als Geburtsstunde des publizisti-
schen Zeugnisverweigerungsrechts moderner Prägung bezeichnet werden. Die Tat-
sache der gesetzlichen Kodifizierung eines Zeugnisverweigerungsrechts bildete die
Grundlage für eine Anerkennung der Presse als wichtigen Faktor des öffentlichen
Lebens und „vierte Gewalt“ im demokratischen Staatsgebilde. Bereits damals wur-
de erkannt, dass es notwendig sei, die Erlangung vertraulicher Informationen si-
cherzustellen, um die der Presse zustehende Kontrollfunktion wirksam erfüllen zu

34 Dunkhase 1998, 31, 32.
35 Dunkhase 1998, 33.
36 Dunkhase 1998, 35; Häntzschel 1927, § 20 Anm. 3. d) ), 158.
37 Dunkhase 1998, 37.
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können. Dies geschah durch die getroffene gesetzliche Regelung, wenngleich diese
lückenhaft war.38

C. Pressefreiheit in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945)

Sowohl das Zeugnisverweigerungsrecht als auch der Beschlagnahmeschutz (§§ 53
Abs. 1 Nr. 4, 97 StPO a.F.) blieben während der Zeit des Nationalsozialismus for-
mell in Kraft.39 Die bestehenden gesetzlichen Regelungen verblieben jedoch ledig-
lich als „leere Hüllen“ im Gesetz, da es an einer freien, unabhängigen Presse fehlte.
Insbesondere führten einzelne Regelungen des Schriftleitergesetzes40 dazu, dass
der materielle Inhalt des journalistischen Zeugnisverweigerungsrechts erheblich
eingeschränkt wurde. So wurde insbesondere die Anonymität innerhalb der Schrift-
leitung aufgehoben. Im Fall von Verstößen gegen das Schriftleitergesetz wurden
die Verantwortlichen mit Sanktionen belegt, die unter anderem auch zu einem Ver-
bot der Berufsausübung führen konnten.41 Aufgrund der Art. 118 WRV außer
Kraft setzenden Notstandsverordnungen des Reichspräsidenten zum Schutz von
Volk und Staat vom 28. Februar 193342 wurde insbesondere die politisch linksge-
richtete Presse ausgeschaltet. Dies geschah durch gezielte Aktionen wie Besetzung
und Zerstörung von Verlagsgebäuden sowie Misshandlungen, Verhaftungen und
Ermordungen von Journalisten.43 Allein 150 sozialdemokratische und kommunisti-
sche Zeitungen wurden verboten.44

Mit dem Reichskulturkammergesetz vom 22. September 193345 und dem
Schriftleitergesetz vom 04. Oktober 193346 wurden die Voraussetzungen für die
Gleichschaltung der Presse geschaffen.47 Alle Journalisten mussten von nun an
Mitglieder der Reichspressekammer sein. Der streng hierarchische Aufbau der
Pressekammer folgte dem sogenannten Führerprinzip. Hierdurch waren die Ein-
flussmöglichkeiten hinsichtlich der Zulassung oder Nichtzulassung missliebiger
Journalisten sichergestellt. Neben einer „deutsch-arischen Abstammung“ war die
„Zuverlässigkeit und Eignung“48 eines Journalisten Voraussetzung für die Mit-

38 Dunkhase 1998, 36; Häntzschel 1928, 27.
39 Möhl 1963, 35: Es kam zu keiner formellen Aufhebung des § 53 Abs. 1 Ziff. 4 durch
das Schriftleitergesetz vom 04.10.1933.

40 „Schriftleiter“ heute: Redakteur.
41 Möhl 1963, 36.
42 RGBl 1933, 83.
43 Dunkhase 1998, 38.
44 Dunkhase 1998, 38; Hale 1965, 87.
45 RGBl 1933 I, 661.
46 RGBl 1933 I, 713.
47 Baumann 1989, 35 f.
48 So in § 10 Reichskulturkammergesetz-Durchführungsverordnung.
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gliedschaft in der Reichspressekammer.49 Diese Floskel, bestehend aus gänzlich
unbestimmten Rechtsbegriffen, eröffnete die Möglichkeit der willkürlichen Nicht-
zulassung unerwünschter Journalisten. Auch die weiteren gesetzlichen Regelungen
dienten einzig dazu, den Einfluss der Machthaber bis in die kleinsten Arbeitsstruk-
turen der Presseorgane zu sichern. Aufgrund der direkten und unmittelbaren Kon-
trolle über den einzelnen Journalisten war einer freien und unabhängigen Pressebe-
richterstattung die Grundlage entzogen.50 Für die Bundesrepublik wurden hieraus
klare Lehren gezogen. Eine dieser Lehren ist, dass heute Berufsorganisationen der
Presse mit entsprechenden Zwangsmitgliedschaften und den daraus resultierenden
Ausschlussmöglichkeiten mit zwangsläufigem Berufsverbot nicht existieren.51

D. Pressefreiheit in der Nachkriegs- und Besatzungszeit (1945-1949)

Die Regelung des § 53 Abs. 1 Nr. 4 StPO in der Fassung von 1926 wurde in den
Besatzungszonen unterschiedlich gehandhabt. In der französischen und in der rus-
sischen Besatzungszone blieb die Vorschrift in Kraft. Hingegen bestand in der bri-
tischen und amerikanischen Besatzungszone kein Zeugnisverweigerungsrecht für
Presseangehörige (wohl aber für Ärzte, Geistliche und Rechtsanwälte). Entspre-
chend fehlte es auch an einem korrespondierenden Beschlagnahmeschutz.52 Die
Information der Bevölkerung wurde zunächst ausschließlich durch alliierte Militär-
zeitungen übernommen. Im Laufe der Zeit wurde das Pressewesen zunehmend in
deutsche Hände zurückgelegt. Dies geschah durch die Vergabe von Zeitungslizen-
zen, wobei die Lizenzvergabe in den Besatzungszonen anhand unterschiedlicher
Kriterien erfolgte. Während in den russisch besetzten Gebieten die neu gebildeten
Parteien vorrangig behandelt wurden, legte man im amerikanisch besetzten Teil
verstärkt Wert auf eine demokratische Gesinnung der Lizenznehmer. Durch die
Vergabe der entsprechenden Lizenzen behielten die Alliierten die Kontrolle über
die neu entstehende Presselandschaft.53 Darüber hinaus wurde von den Militärbe-
hörden eine entsprechende Vorzensur der Zeitungen vorgenommen. Diese wurde
von den USA jedoch schon im September 1945 aufgegeben und von den französi-
schen und britischen Behörden durch eine nachträgliche Begutachtung ersetzt. In
der Folge waren es jedoch wiederum deutsche Politiker, Parteien, Regierungen und
Behörden, die eine kritische Berichterstattung durch die Medien unterbinden woll-
ten.54

49 Dunkhase 1998, 39; Faustmann 1990, 229.
50 Dunkhase 1998, 41; Stark 1935, 8.
51 § 1 Abs. 4 LPG Baden-Württemberg: „Berufsorganisationen der Presse mit Zwangs-
mitgliedschaft und eine mit hoheitlicher Gewalt ausgestattete Standesgerichtsbarkeit
der Presse sind unzulässig.“

52 Dunkhase 1998, 43.
53 Wagner 1988, 69; Dunkhase 1998, 43.
54 Wagner 1988, 69; Dunkhase 1998, 44.
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Nachdem der Bayerische und der Hessische Landesgesetzgeber jeweils eigene
Zeugnisverweigerungsvorschriften kodifizierten, sah sich der Bundesgesetzgeber
durch das Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit vom 12. September 1950
veranlasst, die Regelung des § 53 Abs. 1 Nr. 4 StPO bundesweit wieder in Kraft zu
setzen.55 Hiermit wurde ein Zeugnisverweigerungsrecht, wie schon zu Weimarer
Zeit, nur dann gewährt, wenn eine Veröffentlichung strafbaren Inhalts vorlag. Wie
damals galt für unveröffentlichtes Material kein Zeugnisverweigerungsrecht.56

II. Pressefreiheit in der Bundesrepublik Deutschland
(1949 bis heute)

Der Schutz der Pressefreiheit in der Bundesrepublik wird durch verschiedenste
Normen und Rechtssätze inhaltlich ausgestaltet und beeinflusst. Die Grundlagen
der in der Zeit der Weimarer Republik geschaffenen Regelungen finden sich auch
in den heute geltenden Vorschriften wieder. Neben dem Grundgesetz (GG) und den
Verfassungen der Bundesländer bestimmen diverse Bundes- und Landesgesetze
den normativen Schutz, die Reichweite und den Umfang der Pressefreiheit in der
Bundesrepublik. Neben den materiellen Gesetzen gibt es auch Regelungen, die mit
ihren Normen und Verhaltensregeln Ausdruck des beruflichen und ethischen
Selbstverständnisses der Journalisten sind. Hierzu zählt beispielsweise der Presse-
kodex des Deutschen Presserats.

A. Verfassungsrechtlicher Schutz der Pressefreiheit, Art. 5 Abs. 1 GG

1. Einführung und Entstehungsgeschichte

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erkennt die Meinungs-, Infor-
mations- und Pressefreiheit als umfassendes Jedermannsrecht an.57 Das Bundesver-
fassungsgericht betont den hohen Rang der Pressefreiheit und sieht diese als We-
senselement des freiheitlichen Staates und für die moderne Demokratie als unent-
behrlich an58:

„Die Freiheit der Medien ist konstituierend für die freiheitliche demokratische
Grundordnung (vgl. BVerfGE 7, 198 <208>; 77, 65 <74>; stRspr). Eine freie Presse
und ein freier Rundfunk sind daher von besonderer Bedeutung für den freiheitlichen
Staat (vgl. BVerfGE 20, 162 <174>; 50, 234 <239 f.>; 77, 65 <74>). Dementspre-
chend gewährleistet Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG den im Bereich von Presse und Rund-

55 Dunkhase 1998, 46; Möhl 1963, 38.
56 Dunkhase 1998, 46.
57 Stober 1980, 1, 3 ff.; Bredel 1997, 3; Birkner 2006, 110.
58 Bredel 1997, 13; BVerfGE 50, 234 (239); BVerfGE 66, 116 (133); BVerfGE 20, 162
(174); BVerfGE 52, 283 (296).
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funk tätigen Personen und Organisationen Freiheitsrechte und schützt darüber hin-
aus in seiner objektiv-rechtlichen Bedeutung auch die institutionelle Eigenständig-
keit der Presse und des Rundfunks (vgl. BVerfGE 10, 118 <121>; 66, 116 <133>;
77, 65 <74 ff.>). Die Gewährleistungsbereiche der Presse- und Rundfunkfreiheit
schließen diejenigen Voraussetzungen und Hilfstätigkeiten mit ein, ohne welche die
Medien ihre Funktion nicht in angemessener Weise erfüllen können. Geschützt sind
namentlich die Geheimhaltung der Informationsquellen und das Vertrauensverhält-
nis zwischen Presse beziehungsweise Rundfunk und den Informanten (vgl. BVerf-
GE 100, 313 <365> m.w.N.). Dieser Schutz ist unentbehrlich, weil die Presse auf
private Mitteilungen nicht verzichten kann, diese Informationsquelle aber nur dann
ergiebig fließt, wenn sich der Informant grundsätzlich auf die Wahrung des Redakti-
onsgeheimnisses verlassen kann (vgl. BVerfGE 20, 162 <176, 187>; 36, 193
<204>).“59

Hiernach ist der Schutz der Pressefreiheit auch ein Gradmesser für den Schutz und
die Gewährleistung der Grund- und Menschenrechte sowie der demokratischen
Entwicklung einer Gesellschaft. Der Grundgesetzgeber konnte sich an den oben
dargestellten Regelungen der Weimarer Reichsverfassung orientieren, insbesondere
an Art. 118 Abs. 1 S. 1 WRV.60 Vom ursprünglichen Entwurf61 stark abweichend,
wandelte sich die Meinungsfreiheit zu einem Jedermann-Grundrecht. Aufgrund der
unmittelbar zurückliegenden Eindrücke und Erfahrungen mit den Mechanismen des
Nationalsozialismus wurde das Recht auf Informationsfreiheit aus allen allgemein
zugänglichen Quellen in Art. 5 GG aufgenommen.62 Im Gegensatz zum Recht der
allgemeinen freien Meinungsäußerung hebt Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG die Presse- und
Rundfunkfreiheit ausdrücklich hervor. Es gilt ein allgemeines Zensurverbot, Art. 5
Abs. 1 S. 3 GG.63 Die Grundrechte der Meinungs- und Pressefreiheit werden nicht
schrankenlos gewährt. Sie stehen unter dem Schrankenvorbehalt des Art. 5 Abs. 2 GG.

2. Grundrechtsträger der Pressefreiheit

Die Pressefreiheit als Jedermann-Grundrecht unterscheidet sich vom Grundrecht
der allgemeinen Meinungsfreiheit dadurch, dass alle mit der Eigenart der Pressear-
beit zusammenhängenden Tätigkeiten und Personen geschützt sind.64 Der Schutz-
umfang ist lückenlos, umfassend und weit zu verstehen. Er erfasst alle mit der Her-
stellung und Verbreitung von Druckerzeugnissen besonders verbundenen Tätigkei-

59 „Cicero-Entscheidung“ des BVerfG, 1 BvR 538/06 und 1 BvR 2045/06 vom 27.02.2007,
Absatz-Nr. 42.

60 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 6.
61 Art. 7 des Entwurfs des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee vom 10. bis 23.08.1948.
62 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 6.
63 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 6.
64 BVerfGE 10, 118 (121).
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ten, einschließlich darauf gerichteter Hilfstätigkeiten.65 Presseexterne Hilfstätigkei-
ten unterfallen nur dann dem Schutzbereich der Pressefreiheit, wenn sie typischer-
weise pressebezogen sind und aufgrund ihrer engen organisatorischen Bindung an
die Presse für das freie Funktionieren der Presse notwendig sind und ein Eingriff
sich zugleich auch auf die Meinungsverbreitung auswirkt. Auf die Pressefreiheit
können sich Einzelverleger als natürliche Personen, Verlage als juristische Perso-
nen sowie alle anderen Personen, die in einer engen organisatorischen Bindung zu
den geschützten Verhaltensweisen stehen, berufen.

3. Schutzbereich der Pressefreiheit

Der Begriff der Presse stellt zunächst im engeren Sinne auf alle zur Verbreitung an
die Allgemeinheit bestimmten Druckerzeugnisse ab.66 Die Presse unterscheidet
sich gerade hierdurch von sonstigen Meinungsäußerungen in „Wort, Schrift oder
Bild“ und auch von Rundfunk- und Filmsendungen. Der in Art. 5 Abs. 1 GG ge-
meinte Begriff der Presse im weiteren Sinne geht jedoch über diese enge Definition
hinaus und ist im Hinblick auf die Fortentwicklung im Bereich der „Neuen Medi-
en“ entwicklungsoffen und weit zu verstehen.67 Als Presseerzeugnisse gelten alle
mittels der Buchdruckerpresse oder eines sonstigen zur Massenherstellung geeigne-
ten Vervielfältigungsverfahrens hergestellten und zur Verbreitung bestimmten
Schriften, besprochenen Tonträger, bildlichen Darstellungen mit und ohne Schrift,
Bildträger und Musikalien mit Text oder Erläuterungen.68 Geschützt werden sämt-
liche Verhaltensweisen, die mit der Verbreitung und Erzeugung von Presseproduk-
ten im Zusammenhang stehen.69 Der Schutzbereich erstreckt sich auch auf das Ver-
trauensverhältnis zwischen Pressemitarbeitern und deren Informanten.70

4. Eingriff in den Schutzbereich

Ein Eingriff ist jede staatliche Maßnahme, die final in den Schutzbereich eines der
jeweiligen Grundrechte regelnd eingreift, also beispielsweise die Tätigkeit der
Presse- oder Rundfunkfreiheit verbietet oder durch Gebote oder Einschränkungen
behindert.71 Auch faktische Beeinträchtigungen (nicht rechtlich regelnde staatliche

65 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 95 ff.; Birkner 2006, 110; hierzu auch schon das BVerfG 1959
in BVerfGE 10, 121.

66 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 89.
67 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 90.
68 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 89 ff.
69 Sachs 2003, B5 Rn. 30.
70 Birkner 2006, 110; BVerfGE 20, 126 (176, 187) = NJW 1966, 1603; BVerfGE 66, 116
(133 f.) = NJW 1984, 1741; BVerfGE 100, 313 (365) = NJW 2000, 55; Maunz 2009,
Art. 5 Rn. 2 ff., 118 ff.

71 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 124.
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Maßnahmen) können von solchem Gewicht sein, dass sie rechtlich regelnden Ein-
griffen gleichgestellt werden müssen.72 Solche Eingriffe stellen etwa das heimliche
Abhören von Gesprächen oder heimliche Aufnahmen auf Tonband dar.73 Auch die
gezielte Beobachtung und Registrierung des Informationsverhaltens einer Person
kann durch einen damit einhergehenden Einschüchterungseffekt das Recht auf In-
formationsfreiheit beeinträchtigen.74 Traditionell ist gerade das Recht der Presse-
freiheit aufgrund seiner historischen Entwicklung vom Gedanken der Abwehr ge-
gen staatliche Eingriffe und Beschränkungen geprägt. Ein Eingriff durch staatliche
Maßnahmen ist insbesondere dort möglich, wo die von der Pressefreiheit geschütz-
ten verschiedenen Tätigkeiten beeinträchtigt werden. Klassische Beispiele hierfür
sind die Beschlagnahme redaktioneller Unterlagen, die Durchsuchung von Redak-
tionsräumen, die Erzwingung von Aussagen über Pressetätigkeiten oder die sonsti-
ge Beeinträchtigung der Redaktionsarbeit.75

5. Rechtfertigung von Eingriffen

Der Schutz der Pressefreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG wird nicht vorbehaltlos
gewährleistet. Neben verfassungsimmanenten Schranken ist eine Einschränkung
gemäß Art. 5 Abs. 2 GG durch allgemeine Gesetze, Gesetze zum Schutz der Ju-
gend oder Gesetze zum Schutz der persönlichen Ehre möglich.76

Allgemeine Gesetze in diesem Sinne sind alle Erscheinungsformen staatlicher
(Außen-)Rechtssetzung im formellen und materiellen Sinne (parlamentarische Ge-
setze, Rechtsverordnungen und Satzungen).77 In der Lüth-Entscheidung78 definiert
das Bundesverfassungsgericht allgemeine Gesetze als solche Rechtsnormen, die
sich nicht gegen die Äußerung der Meinung als solche richten. Allgemeine Gesetze
sind Rechtsnormen, die vielmehr dem Schutz eines schlechthin, ohne Rücksicht auf
eine bestimmte Meinung zu schützenden Rechtsguts dienen und damit dem Schutz
eines Gemeinschaftswerts, der gegenüber der Betätigung der Meinungsfreiheit den
Vorrang hat. Der Entstehung von Sonderrechten gegen den Prozess der freien Mei-
nungsbildung soll hierdurch entgegengewirkt werden.79

72 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 128.
73 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 129.
74 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 130.
75 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 132.
76 Birkner 2006, 110; BVerfGE 20, 162 (187) = NJW 1966, 1603; BVerfG, NJW 2003,
1787 ff.

77 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 136 ff.
78 BVerfGE 71, 206 (214).
79 Dreier 2004, Art. 5 Rn. 138 ff.
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6. Pressefreiheit in den Landesverfassungen

Die Verfassungen der Länder garantieren die Pressefreiheit ebenso wie Art. 5
Abs. 1 GG. Gemäß der Art. 31 und 142 GG gelten die Verfassungen der Länder
fort, soweit sie mit den Garantien der Grundrechte im Grundgesetz übereinstim-
men. Die Landesverfassungen enthalten entsprechende Garantien der Pressefrei-
heit. Die Baden-Württembergische Landesverfassung enthält in Art. 2 Abs. 1 einen
allgemeinen Verweis auf die unmittelbare Geltung der Grundrechte des Grundge-
setzes als Bestandteil der Landesverfassung und unmittelbar geltendes Recht. Die
Bayerische Landesverfassung enthält in Art. 111 eine ausdrückliche Regelung zur
Pressefreiheit. Entsprechendes gilt für die Regelungen der meisten anderen Lan-
desverfassungen. Art. 28 Abs. 3 GG gewährleistet, dass die verfassungsmäßige
Ordnung der Länder den Grundrechten entspricht. Den Länderverfassungen kommt
insoweit keine eigenständige Bedeutung zu.

B. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Da Ermittlungsmaßnahmen zu erheblichen Eingriffen in die verfassungsrechtlich
geschützten Rechte der Betroffenen führen, hat die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts von jeher eine maßgebliche Rolle in diesem Themenbereich ein-
genommen. Die folgende chronologische Übersicht gibt einen Überblick über die
Rechtsprechungsentwicklung im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungs-
maßnahmen bei Presse und Rundfunk, beginnend mit der Spiegel-Affäre des Jahres
1962 bis hin zur Cicero-Entscheidung des Jahres 2007.

1. Der Spiegel – BVerfGE 20, 162

Den ersten und wohl auch einen der aufsehenerregendsten Fälle in der Geschichte
der Bundesrepublik stellt die sogenannte Spiegel-Affäre des Jahres 1962 dar. In
Ausgabe 41 des Jahres 1962 des Nachrichtenmagazins Spiegel berichtete Conrad
Ahlers unter dem Titel „Bedingt abwehrbereit“ über die Verteidigungsbereitschaft
der Bundeswehr gegenüber dem Warschauer Pakt. Mit Hinweis auf Ergebnisse
einer NATO-Untersuchung wurde berichtet, dass die Bundesrepublik Deutschland
gegenüber dem Warschauer Pakt nicht abwehrfähig sei, und dass ein Angriff nur
mit Hilfe westlicher Atomwaffen abgewehrt werden könne. Nach Ansicht des
Bundesverteidigungsministeriums basierte dieser Artikel über das militärische
NATO-Planspiel „Fallex 62“ auf streng geheimen internen Dokumenten. Nach
einer Strafanzeige gegen die Spiegel-Redaktion wegen Landesverrats wurde am 23.
Oktober Haftbefehl gegen mehrere Redakteure sowie den Herausgeber und Chef-
redakteur, Rudolf Augstein, erlassen. Am 26. Oktober wurden die Redaktionsräume
in Hamburg durch die Polizei besetzt und durchsucht. Der BGH lehnte eine Eröff-
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nung des Hauptverfahrens gegen die Redakteure mit der Begründung ab, es lägen
keine Beweise für einen wissentlichen Verrat von Staatsgeheimnissen vor. Der
Spiegel erhob daraufhin Verfassungsbeschwerde und wollte feststellen lassen, dass
mit der Durchsuchungsanordnung und Beschlagnahme gegen die Pressefreiheit
verstoßen wurde. Die Verfassungsbeschwerde wurde mit Stimmengleichheit abge-
wiesen. Gleichwohl wurde der Schutz der Pressefreiheit vom Bundesverfassungs-
gericht zum ersten Mal in der Spiegel-Entscheidung angesprochen:

„Die in Art. 5 GG gesicherte Eigenständigkeit der Presse reicht von der Beschaffung
der Information bis zur Verbreitung der Nachrichten und Meinungen (BVerfGE 10,
118 [121]; 12, 205 [260]). Deshalb gehört zur Pressefreiheit auch ein gewisser
Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Presse und privaten Informanten. Er ist
unentbehrlich, da die Presse auf private Mitteilungen nicht verzichten kann, diese
Informationsquelle aber nur dann ergiebig fließt, wenn sich der Informant grund-
sätzlich darauf verlassen kann, dass das ‚Redaktionsgeheimnis’ gewahrt bleibt.“80

Darüber hinaus äußerte sich das Gericht in seiner Entscheidung81 zu Aufgabe und
Funktion einer freien Presse als Element eines freiheitlichen und demokratischen
Staates:

„Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene
Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist eine freie,
regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehr-
lich. Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend infor-
miert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können,
die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang;
sie beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als ori-
entierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung.“82

2. Presserechtliche Verjährungsfristen – BVerfGE 7, 56

In dem Beschluss vom 4. Juni 1957 (2 BvL 17/56) anlässlich der verfassungsrecht-
lichen Prüfung des § 15 BayPresseG83 hatte sich das Gericht mit der nur sechsmo-
natigen Verjährungsfrist für Verbrechen und Vergehen, die durch die Verbreitung
von Druckwerken strafbaren Inhalts begangen werden, zu befassen. Wie noch zu

80 BVerfGE 20, 162 (176), Teilurteil des BVerfG vom 05.08.1966 – 1 BvR 586/62,
610/63 und 512/64 – Absatz Nr. 38.

81 Teilurteil des BVerfG vom 05.08.1966 – 1 BvR 586/62, 610/63 und 512/64.
82 Teilurteil des BVerfG vom 05.08.1966 – 1 BvR 586/62, 610/63 und 512/64 – Absatz
Nr. 35.

83 Bayerisches Pressegesetz vom 07.05.1874 (RGBl., 65) in der Fassung des Gesetzes
vom 28.06.1935 (RGBl. I 839).
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zeigen sein wird, stellen die presserechtlichen Verjährungsregelungen eine Beson-
derheit im strafrechtlichen System dar, die ihren Ursprung in der hier darzustellen-
den Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben.84 Das Gericht hatte sei-
nerzeit darüber zu entscheiden, ob die Sondervorschriften der presserechtlichen
Verjährungsregelungen im Sinne der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung zum
Gebiet der „allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse“ (Art. 75 Ziff. 2 GG a.F.)
oder zum Gebiet des Strafrechts bzw. des gerichtlichen Verfahrens (Art. 74 Ziff. 1
GG a.F.) zuzurechnen sind. Hiervon war abhängig, ob den Landesgesetzgebern die
Gesetzgebungskompetenz zur Regelung strafrechtlicher Verjährungsfristen für
Presseinhaltsdelikte zusteht oder nicht. Mit Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23.
Mai 1949 fand auf dem Gebiet des Pressewesens eine Verschiebung der Gesetzge-
bungskompetenzen statt. Art. 75 Nr. 2 GG gab dem Bund die Rahmengesetzge-
bungskompetenz für „die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse“. Darüber
hinaus haben aber die Länder die Gesetzgebungskompetenz für den Bereich des
Presserechts gemäß Art. 70 Abs. 1 GG. Schwierigkeiten bereitete die Frage der
Gesetzgebungskompetenz insbesondere im Zusammenhang mit der Regelung des
Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG, wonach „das gerichtliche Verfahren“ Gegenstand der
konkurrierenden Gesetzgebung ist.

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die presserechtlichen Verjäh-
rungsregelungen im Sinne der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung nicht dem
Gebiet des Strafrechts und gerichtlichen Verfahrens zuzurechnen seien. Hiermit
wurde den Landesgesetzgebern die Gesetzgebungskompetenz zugesprochen, eige-
ne Verjährungsfristen für Pressedelikte zu normieren. Das Bundesverfassungsge-
richt entschied, dass durch die landesgesetzlichen Verjährungsregelungen nicht
unberechtigt in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingegriffen werde:

„Wegen ihrer besonderen Verknüpfung mit dem Pressewesen gehört die Verjäh-
rungsregelung i.S. der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung zur Materie ‚allge-
meine Rechtsverhältnisse der Presse‘ des Art. 75 Ziff. 2 GG.“85

Eine Folge dieser Entscheidung ist, dass sich heute in den jeweiligen Pressegeset-
zen der Länder Sonderregelungen hinsichtlich der Verfolgungsverjährung soge-
nannter Presseinhaltsdelikte finden. Für diese Delikte werden die allgemeinen Ver-
jährungsfristen des StGB verdrängt und durch die privilegierenden Regelungen der
Landespressegesetze ersetzt. Darüber hinaus finden sich in den Landespressegeset-
zen Sonderregelungen für den Beginn der Verjährungsfrist, die § 78a StGB ver-
drängen. Es wird maßgeblich auf die erstmalige Veröffentlichung oder Verbreitung
des Druckwerks mit strafrechtlich relevanten Inhalten abgestellt. Die Verfolgungs-

84 Hierzu unten: Materielles Strafrecht; Verjährungsfristen.
85 Beschluss des BVerfG vom 04.06.1957 – 2 BvL 17/56.
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verjährung tritt also regelmäßig sechs Monate nach Veröffentlichung oder Verbrei-
tung des Druckwerks ein.86

3. Journalistisches Zeugnisverweigerungsrecht – BVerfGE 36, 193

Analog zur Frage der presserechtlichen Verjährungsfristen hatte das Bundesverfas-
sungsgericht in dem Beschluss vom 28. November 1973 (2 – BvL 42/71) anlässlich
der verfassungsrechtlichen Prüfung des § 22 Abs. 1 des hessischen „Gesetzes über
die Freiheit und Rechte der Presse“ vom 20. November 1958 darüber zu entschei-
den, in wessen Gesetzgebungskompetenz die Regelungsmaterie eines Zeugnis- und
Aussageverweigerungsrechts für Angehörige der Presse fällt. Durch die Schaffung
der grundgesetzlichen Gesetzgebungskompetenz im Jahr 1949 (hierzu oben) stellte
sich die Frage, ob ein Zeugnisverweigerungsrecht und Beschlagnahmeverbot zu-
gunsten Presseangehöriger als presserechtliche oder prozessrechtliche Fragestel-
lung zu qualifizieren ist. Erstmals seit 1871 kamen für diese Regelungsmaterie un-
terschiedliche Gesetzgeber in Betracht.

Das Bundesverfassungsgericht kam zu der Entscheidung, das publizistische
Zeugnisverweigerungsrecht als Bestandteil des Verfahrensrechts und nicht als Teil
des materiellen Presse- bzw. Rundfunkrechts zu qualifizieren.87 Das Gericht stellte
damit klar, dass Vorschriften der Zeugnisverweigerung ihrem Wesen nach Be-
standteil des Beweiserhebungsrechts der Verfahrensordnungen sind:

„Vorschriften über die Befugnis zur Zeugnisverweigerung sind ihrem Wesen nach
Bestandteile des Beweiserhebungsrechts der Verfahrensordnungen. Das strafprozes-
suale Aussageverweigerungsrecht von Angehörigen der Presse gehört deshalb kom-
petenzrechtlich zum Bereich des gerichtlichen Verfahrens (Art. 74 Nr. 1 GG).“88

Das Gericht erklärte damit die Regelung des § 22 des hessischen Pressegesetzes
zum Zeugnisverweigerungsrecht von Angehörigen der Presseberufe für verfas-
sungswidrig und nichtig.89 Die landesrechtliche Gesetzgebungskompetenz zur Re-
gelung der Presseangelegenheiten nach Art. 70 GG umfasst hiernach nicht das
strafprozessuale Zeugnisverweigerungsrecht. Auf die sich hieraus ergebenden Wi-

86 Teilweise wird in den landesgesetzlichen Regelungen zwischen Verbrechen (ein Jahr
Verjährungsfrist) und Vergehen (sechs Monate Verjährungsfrist) unterschieden. Weite-
re Informationen zur Frage der Verjährungsfristen bei sogenannten Presseinhaltsdelik-
ten unten: Materielles Strafrecht; Verjährungsfristen.

87 Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 23 LPG Rn. 5.
88 Beschluss des BVerfG vom 28.11.1973 – 2 BvL 42/71 – Absatz Nr. 33.
89 Eine gleichlautende Entscheidung erfolgte durch das BVerfG hinsichtlich der Vor-
schriften des Hamburgischen Pressegesetzes vom 29.01.1965, Beschluss des BVerfG
vom 13.02.1974 – 2 BvL 11/73.
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dersprüche, insbesondere hinsichtlich der Entscheidung des Gerichts zur Frage der
presserechtlichen Verjährungsregelungen (s.o.), wird noch einzugehen sein.

4. Springer gegen Wallraff – BVerfGE 66, 116

Dem Beschluss vom 25. Januar 1984 (1 BvR 272/81) lag ein Verfahren zwischen
der Springer AG und dem Journalisten Günter Wallraff zugrunde. Günter Wallraff
ist Autor des im Jahre 1977 erschienen Buches mit dem Titel „Der Aufmacher –
Der Mann, der bei ‚Bild‘ Hans Esser war“, in dem er sich kritisch mit den journali-
stischen Methoden, der redaktionellen Arbeit und den Inhalten der Bild-Zeitung
auseinandersetzt. Zum Zweck der Informationsbeschaffung ließ sich Günter Wall-
raff nach Veränderung seines äußeren Erscheinungsbildes unter dem Decknamen
Hans Esser bei der „Bild“ als freier Mitarbeiter anstellen. Von März bis Juli 1977
arbeitete er als Journalist in der Redaktion der „Bild“ in Hannover.

Auch wenn es sich um eine Entscheidung handelt, die ihren Ausgang in einer zi-
vilrechtlichen Streitigkeit hatte, nutzte das Gericht doch die Gelegenheit, sich zu
grundsätzlichen Fragen der Reichweite des Schutzbereichs des Art. 5 GG zu äu-
ßern.

In seinem Beschluss befasste sich das Bundesverfassungsgericht im Kern mit der
Frage, ob eine zivilgerichtliche Entscheidung mit dem Grundrecht der Pressefrei-
heit vereinbar ist, die es für rechtens hält, dass Informationen aus dem redaktionel-
len Bereich eines Presseorgans veröffentlicht werden, welche der Publizierende
sich unter Täuschung über seine Identität und seine Absichten verschafft hat. In
seinem Beschluss legte das Bundesverfassungsgericht erstmals ausdrücklich dar,
dass der Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG auch die Vertraulichkeit der Re-
daktionsarbeit eines Presseunternehmens umfasst:

„Der Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG umfasst auch die Vertraulichkeit
der Redaktionsarbeit eines Presseunternehmens.“90

Das Gericht begründet seine Entscheidung mit der Gefahr, dass Informanten sich
zurückziehen könnten, weil sie Indiskretionen als prinzipiell für sie bedrohlich
empfinden könnten:

„Für die Bestimmung des Schutzbereichs der Pressefreiheit kommt es hiernach we-
sentlich darauf an, was notwendige Bedingung der Funktion einer freien Presse ist.
Zu diesen Bedingungen gehört die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit. Hierfür
spricht zunächst der enge Zusammenhang mit dem Informantenschutz: Auch wenn
bei einer Aufdeckung von Interna der Redaktion nicht über Informanten berichtet
wird, kann, wie der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger in seiner Stellungnah-
me zutreffend ausgeführt hat, die Möglichkeit solcher Publikationen die Gefahr in

90 Beschluss des BVerfG vom 25.01.1984 – 1 BvR 272/81 – Absatz Nr. 44.
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sich tragen, Informationsquellen versiegen zu lassen. [...] Daß der Schutz der Ver-
traulichkeit der gesamten Redaktionsarbeit notwendige Bedingung einer freien Pres-
se ist, ergibt sich unmittelbar, wenn die Grundrichtung dieses Schutzes in Betracht
gezogen wird: diejenige gegen den Staat. Es wäre mit dem Grundrecht unvereinbar,
wenn staatliche Stellen sich Einblick in die Vorgänge verschaffen dürften, welche
zur Entstehung einer Zeitung oder Zeitschrift führen. In dieser Staatsgerichtetheit
fällt die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit daher eindeutig in den Schutzbereich
der Pressefreiheit.“91

5. Selbst recherchiertes Filmmaterial – BVerfGE 77, 65

Im Beschluss vom 1. Oktober 1987 (2 BvR 1434/86)92 hatte sich das Gericht mit
den Vorschriften der Strafprozessordnung über die Beschlagnahme von Gegen-
ständen, die sich im Gewahrsam von Angehörigen des Rundfunks befinden, in Be-
zug auf die Frage zu befassen, ob Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG grundsätzlich den Zugriff
der Strafverfolger auf selbst recherchiertes Material verbiete.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die beschwerdeführende
Fernsehanstalt des öffentlichen Rechts (ZDF) entsandte Mitarbeiter zu einer De-
monstration mit dem Auftrag, diese zum Zweck der filmischen Aufarbeitung zu
dokumentieren. Während der Demonstration kam es zu schweren Ausschreitungen.
Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Itzehoe leitete daraufhin Ermittlungsver-
fahren gegen Unbekannt wegen Landfriedensbruchs, versuchten Totschlags und
Körperverletzung im Amt ein. Die Staatsanwaltschaft forderte von der Beschwer-
deführerin im Laufe der Ermittlungen die Herausgabe von noch nicht veröffentlich-
tem Filmmaterial. Dies wurde von der Beschwerdeführerin abgelehnt. Gegen den
daraufhin ergangenen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss legte die Be-
schwerdeführerin erfolglos Rechtsmittel ein. Mit der daraufhin erhobenen Verfas-
sungsbeschwerde machte die Beschwerdeführerin geltend, die Beschlüsse der unter-
instanzlichen Gerichte verletzten sie in ihren Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1, Art. 5
Abs. 1 S. 2, Art. 13 und Art. 14 GG. Die Beschwerdeführerin machte geltend, es
liege ein unzulässiger Eingriff in das Redaktionsgeheimnis vor. Die Vertraulichkeit
der Redaktionsarbeit sei eine unverzichtbare Voraussetzung für die grundgesetzlich
garantierte Presse- und Rundfunkfreiheit.

Die Verfassungsbeschwerde war zulässig, aber unbegründet. Das Verfassungsge-
richt entschied, dass eine Verletzung des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG nicht vorliege. Das
Gericht äußerte sich zunächst hinsichtlich der für die demokratische Grundordnung
konstituierenden Wirkung der Rundfunkfreiheit aus Art. 5 GG:

91 Beschluss des BVerfG vom 25.01.1984 – 1 BvR 272/81 – Absatz Nr. 48, 49.
92 Sogenannter „ZDF-Beschluss“.
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„Sie [Anm. d. Verfassers: die Rundfunkfreiheit] ist ebenso wie die Pressefreiheit,
die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit schlechthin konsti-
tuierend für die freiheitliche demokratische Grundordnung (vgl. BVerfGE 7, 198
[208]; 10, 118 [121]; 12, 205 [259 ff.]; 20, 56 [97 f.]; 20, 162 [174 f.]; 27, 71 [81 f.];
35, 202 [221]; 59, 231 [265 f.]).“93

Im Folgenden führte das Bundesverfassungsgericht jedoch aus, dass die Vorschrif-
ten der StPO, soweit sie die Beschlagnahme selbst recherchierten Materials im
Gewahrsam von Angehörigen des Rundfunks betreffen, nicht gegen Art. 5 Abs.1
S. 2 GG verstoßen. Zum Entscheidungszeitpunkt galten die folgenden gesetzlichen
Regelungen:

§ 97 Abs. 5 StPO94 enthielt ein Beschlagnahmeverbot, das sich auf die zeugnis-
verweigerungsberechtigten Personen des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO bezog.95 Da-
bei enthielten die gesetzlichen Regelungen für selbst erarbeitete Materialien weder
ein Zeugnisverweigerungsrecht, noch sahen die Regelungen ein Beschlagnahme-
verbot vor.96

Das Bundesverfassungsgericht folgte in seiner Begründung der Rechtsauffassung
der unterinstanzlichen Gerichte, wonach die gesetzlichen Regelungen keinen
Schutz des selbst erarbeiteten und noch nicht veröffentlichten Redaktionsmaterials
vorsehen.97 Wortlaut, Normzweck und Entstehungsgeschichte der bestehenden
Regelungen dienten ausschließlich dazu, den Schutz der Vertraulichkeit gegenüber
den Informanten zu sichern.98 Die gesetzlichen Regelungen und vom Gesetzgeber
getroffenen Wertungen verstoßen nicht gegen Verfassungsrecht. Der Gesetzgeber
war von Verfassungs wegen nicht gehalten, die Möglichkeit der Beschlagnahme
selbst recherchierten Materials generell auszuschließen. Hierin liege insbesondere

93 Beschluss des BVerfG vom 01.10.1987 – 2 BvR 1434/86 – Absatz Nr. 19.
94 Fassung des „Gesetzes über das Zeugnisverweigerungsrecht der Mitarbeiter von Presse
und Rundfunk“ vom 25.07.1975 (BGBl. I, 1973): „(5) Soweit das Zeugnisverweige-
rungsrecht der in § 53 Abs. 1 Nr. 5 genannten Personen reicht, ist die Beschlagnahme
von Schriftstücken, Ton-, Bild- und Datenträgern, Abbildungen und anderen Darstel-
lungen, die sich im Gewahrsam dieser Personen oder der Redaktion, des Verlages, der
Druckerei oder der Rundfunkanstalt befinden, unzulässig. Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.“

95 Der Wortlaut der Vorschrift zum Entscheidungszeitpunkt war: „(1) Zur Verweigerung
des Zeugnisses sind ferner berechtigt […] 5. Personen, die bei der Vorbereitung, Her-
stellung oder Verbreitung von periodischen Druckwerken oder Rundfunksendungen
berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben, über die Person des Verfassers, Ein-
senders oder Gewährsmanns von Beiträgen und Unterlagen sowie über die ihnen im
Hinblick auf ihre Tätigkeiten gemachten Mitteilungen, soweit es sich um Beiträge, Un-
terlagen oder Mitteilungen für den redaktionellen Teil handelt.“

96 Beschluss des BVerfG vom 01.10.1987 – 2 BvR 1434/86 – Absatz Nr. 2-8.
97 Beschluss des BVerfG vom 01.10.1987 – 2 BvR 1434/86 – Absatz Nr. 17.
98 Beschluss des BVerfG vom 01.10.1987 – 2 BvR 1434/86 – Absatz Nr. 17.
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kein Verstoß gegen die durch die Verfassung garantierte Freiheit der Berichterstat-
tung durch Rundfunk und Fernsehen.99 Die vom Gesetzgeber geschaffenen gesetz-
lichen strafprozessualen Regelungen entsprechen dem Gesetzesvorbehalt des Art. 5
Abs. 2 GG. So führt das Gericht aus:

„Die Vorschriften der Strafprozessordnung halten der Nachprüfung anhand des vor-
genannten Maßstabs stand. Die Entscheidung des Gesetzgebers, die Beschlagnahme
selbsterarbeiteter Unterlagen der Presse und des Rundfunks grundsätzlich zuzulas-
sen, ist von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Sie ist durch überwiegende
Belange der im Rechtsstaatsprinzip wurzelnden Pflicht zur Erforschung der Wahr-
heit im Strafprozess gerechtfertigt. Der durch die Verfassung absolut geschützte Be-
reich des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG wird durch die strafprozessualen
Vorschriften nicht berührt.“100

Abschließend kam das Bundesverfassungsgericht im Rahmen einer Güterabwä-
gung zwischen dem Grundrecht der Pressefreiheit und dem Rechtsstaatsprinzip zu
dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gezwungen war,
ein über die bestehenden Regelungen hinausreichendes Zeugnisverweigerungsrecht
oder Beschlagnahmeverbot strafprozessual zu kodifizieren.101

Diese Entscheidung des Gerichts machte deutlich, dass das Bundesverfassungs-
gericht dem Gesetzgeber einen weiten Handlungsspielraum im Rahmen der gesetz-
lichen Regelungen der Privilegien für Medienmitarbeiter im Strafprozess zusprach.
Das Gericht stellte mit seiner Entscheidung klar, dass es bei der konkreten Ausge-
staltung des Zeugnisverweigerungsrechts um eine rechtspolitische Entscheidung
gehe, die der Gesetzgeber zu treffen hat. Die konkrete Ausgestaltung des journali-
stischen Zeugnisverweigerungsrechts ist nicht durch verfassungsrechtliche Vorga-
ben bestimmt.

6. Durchsuchungsanordnung I, II – BVerfGE 96, 27; 96, 44

Im Jahr 1997 äußerte sich das Bundesverfassungsgericht in zwei Entscheidungen
zu den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen richterlicher Durchsuchungs- und
Beschlagnahmebeschlüsse sowie der Gültigkeitsdauer solcher Beschlüsse. Die den
Entscheidungen zugrunde liegenden Sachverhalte weisen zwar keinen unmittelba-
ren Zusammenhang zu den hier untersuchten Berufsgruppen der Journalisten auf.
Gleichwohl hatten die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätze
erhebliche Bedeutung für die Rechtsschutzmöglichkeiten der von Durchsuchungs-
und Beschlagnahmebeschlüssen betroffenen Personen. Da es sich bei Ermittlungs-

99 Beschluss des BVerfG vom 01.10.1987 – 2 BvR 1434/86 – Absatz Nr. 17.
100 Beschluss des BVerfG vom 01.10.1987 – 2 BvR 1434/86 – Absatz Nr. 24.
101 Beschluss des BVerfG vom 01.10.1987 – 2 BvR 1434/86 – Absatz Nr. 22.
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maßnahmen gegen Journalisten mit Abstand am häufigsten um Durchsuchungs-
und Beschlagnahmemaßnahmen handelt, sind die im Folgenden dargestellten Ent-
scheidungen von maßgeblicher Relevanz gerade auch für die hier untersuchten Fäl-
le (siehe unten, Ergebnisdarstellung und Auswertung).

a) Durchsuchungsanordnung I

In seiner Entscheidung vom 30. April 1997 hatte das Bundesverfassungsgericht
darüber zu urteilen, ob eine Beschwerde gegen eine richterliche Durchsuchungsan-
ordnung alleine unter dem Gesichtspunkt der prozessualen Überholung als unzuläs-
sig verworfen werden darf (beispielsweise weil die Durchsuchung vollzogen ist
und die Maßnahme sich deshalb erledigt hat).102 In der Entscheidung wurden drei
Verfassungsbeschwerden zusammengefasst. Bei den Beschwerdeführern waren
richterlich angeordnete Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen vollzogen
worden. Gegen diese Ermittlungsmaßnahmen legten die Betroffenen jeweils Be-
schwerde ein. In allen Fällen verwarfen die Landgerichte die Beschwerden als un-
zulässig. Begründet wurden diese Entscheidungen mit der „prozessualen Überho-
lung“ und damit, dass die Beschwerde aufgrund der bereits abgeschlossenen
Durchsuchungsmaßnahme bzw. aufgehobenen Beschlagnahme „gegenstandslos“
geworden sei.

Das Bundesverfassungsgericht widersprach mit seiner Entscheidung den
Rechtsauffassungen der Beschwerdegerichte. Das Gericht stellte in den Entschei-
dungsgründen klar, dass die Beschwerde gegen eine Ermittlungsmaßnahme nicht
alleine deswegen als unzulässig verworfen werden darf, weil sie vollzogen ist und
die Maßnahme sich deshalb erledigt hat. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts enthält Art. 19 Abs. 4 GG ein Grundrecht auf effektiven und lüc-
kenlosen richterlichen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt.103 Ob ein
solcher Rechtsschutz im konkreten Einzelfall zu gewähren ist, ist insbesondere eine
Frage des Rechtsschutzinteresses des Betroffenen.104 Ein solches Rechtsschutzin-
teresse ist jedoch nicht nur nach den von der Rechtsprechung bis dahin entwickel-
ten Fallgruppen einer gegenwärtigen Beschwer, Wiederholungsgefahr oder einer
fortdauernden Beeinträchtigung zu bejahen. Auch in Fällen tiefgreifender Grund-
rechtseingriffe, in denen die direkte Belastung durch den angegriffenen Hoheitsakt
sich nach dem typischen Verfahrensablauf auf eine Zeitspanne beschränkt, in wel-
cher der Betroffene die gerichtliche Entscheidung in der von der Prozessordnung
gegebenen Instanz kaum erlangen kann, ist das Rechtsschutzinteresse zu beja-

102 Urteil des BVerfG vom 30.04.1997 – 2 BvR 817/90, 728/92, 802 und 1065/95.
103 Urteil des BVerfG vom 30.04.1997 – 2 BvR 817/90, 728/92, 802 und 1065/95 – Ab-

satz Nr. 47.
104 Urteil des BVerfG vom 30.04.1997 – 2 BvR 817/90, 728/92, 802 und 1065/95 – Ab-

satz Nr. 49.
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hen.105 Tiefgreifende Grundrechtseingriffe kommen insbesondere bei Anordnun-
gen in Betracht, die das Grundgesetz – wie beispielsweise in Fällen des Art. 13
Abs. 2 GG – vorbeugend dem Richter vorbehalten hat.106 Jede der oben genannten
Beschwerden gegen richterliche Durchsuchungsbeschlüsse betraf einen Fall, in
dem vom Fortbestehen des Rechtsschutzinteresses des Betroffenen auszugehen
war.

b) Durchsuchungsanordnung II

In der als „Durchsuchungsanordnung II“ bezeichneten Entscheidung vom 27. Mai
1997 hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit den verfassungsrechtlichen An-
forderungen an eine Durchsuchung in einer Arztpraxis zu befassen.107

Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren gegen einen Arzt wegen
des Verdachts des Abrechnungsbetruges ein. Am 6. Juli 1990 erließ das Amtsge-
richt antragsgemäß einen Beschluss zur Durchsuchung der Praxisräume des Be-
schwerdeführers. Erst zwei Jahre später (!), am 26. August 1992, wurde – gestützt
auf den richterlichen Beschluss vom 6. Juli 1990 – die Praxis des Beschwerdefüh-
rers durchsucht. Gegen die Durchsuchung legte der betroffene Arzt Beschwerde
beim zuständigen Landgericht ein. Das Landgericht verwarf die Beschwerde mit
der Begründung, eine Beschwerde sei nach Vollzug der Maßnahme unzulässig, sie
sei prozessual überholt. Gegen die Durchsuchungsmaßnahme legte der betroffene
Arzt Verfassungsbeschwerde ein. Die Ablehnung der Kontrolle durch das Landge-
richt nach Durchführung der Zwangsmaßnahmen versage im Ergebnis den Rechts-
schutz, da gegen Durchsuchungen in aller Regel erst im Nachhinein vorgegangen
werden könne. Darüber hinaus rügte der Beschwerdeführer, dass der Durchsu-
chungsbeschluss wegen des großen zeitlichen Abstands keine ausreichende
Rechtsgrundlage für die Durchsuchungsmaßnahme liefern könne.

Das Bundesverfassungsgericht stellte klar, je mehr Zeit zwischen der richterli-
chen Anordnung einer Durchsuchung und deren Ausführung verstreicht, umso
wahrscheinlicher wird es, dass mittlerweile eingetretene Ereignisse der richterli-
chen Entscheidung die Grundlage entziehen oder diese doch wesentlich verän-
dern.108 Damit ist nicht mehr gewährleistet, dass die geplante Durchsuchung ent-
sprechend dem gesetzlich vorgesehenen Richtervorbehalt angeordnet wurde. Der
Richter beurteilt lediglich einen gegenwärtigen Sachverhalt, der zu diesem Zeit-
punkt eine Durchsuchung rechtfertigt. Der erteilte Durchsuchungsbeschluss um-
fasst aber nicht sämtliche in Zukunft denkbaren Handlungsalternativen, die von der

105 Urteil des BVerfG vom 30.04.1997 – 2 BvR 817/90, 728/92, 802 und 1065/95 – Ab-
satz Nr. 49.

106 Urteil des BVerfG vom 30.04.1997 – 2 BvR 817/90, 728/92, 802 und 1065/95 – Ab-
satz Nr. 51.

107 Beschluss des BVerfG vom 27.05.1997 – 2 BvR 1992/92.
108 Beschluss des BVerfG vom 27.05.1997 – 2 BvR 1992/92 – Absatz Nr. 26.
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Durchsuchungsanordnung gestützt würden. Könnte eine richterliche Durchsu-
chungsanordnung unbegrenzt (oder für einen längeren Zeitraum) spätere Grund-
rechtseingriffe rechtfertigen, so wäre im Ergebnis die konkrete richterliche Be-
schränkung des Grundrechtseingriffs zu einer Blankettermächtigung geworden, die
letztlich die Anordnungsbefugnis an die Exekutive weitergibt. Art. 13 Abs. 2 GG
behält die Anordnung von Durchsuchungen indes – mit Ausnahme einer Gefahr im
Verzug – ausschließlich dem Richter vor. Er verbietet es damit, dass der Staatsan-
walt eine Wohnungsdurchsuchung aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbe-
fehls durchführt, der schon längere Zeit zurückliegt.109 Es ist durchaus zulässig,
von einer Durchsuchungsmaßnahme vorläufig abzusehen. Art. 13 Abs. 2 GG er-
laubt es jedoch nicht, dass der Staatsanwalt sich eine Durchsuchungsanordnung
gewissermaßen auf Vorrat besorgt oder diese vorrätig hält. Spätestens nach Ablauf
eines halben Jahres ist davon auszugehen, dass die richterliche Prüfung nicht mehr
die rechtlichen Grundlagen einer beabsichtigten Durchsuchung gewährleistet und
die richterliche Anordnung nicht mehr den Rahmen, die Grenzen und den Zweck
der Durchsuchung im Sinne eines effektiven Grundrechtsschutzes zu sichern ver-
mag. Ein Durchsuchungsbeschluss hat dann seine rechtfertigende Kraft verloren.
Die Durchsuchungsermächtigung bedarf einer erneuten richterlichen Überprü-
fung.110

7. Frontal 21 – BVerfGE 107, 299

Am 12. März 2003111 erging die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts be-
treffend die richterlichen Anordnungen zur Herausgabe von Verbindungsdaten der
Telekommunikation, die sich auf Telefongespräche im Rahmen journalistischer
Tätigkeiten der Beschwerdeführer beziehen. Beschwerdeführer waren das Zweite
Deutsche Fernsehen (ZDF) sowie zwei journalistische Mitarbeiter.

Einer der Mitarbeiter hatte im Fall S. recherchiert, gegen den wegen des Ver-
dachts des Kreditbetrugs in Milliardenhöhe ermittelt wurde. Im Verlauf der Ermitt-
lungen war der Journalist an Tonbandaufnahmen gelangt, in denen sich der Ge-
suchte zu dem gegen ihn laufenden Ermittlungsverfahren äußerte. Diese Aufnahme
hatte der Journalist den Strafverfolgungsbehörden übergeben. Die zuständige
Staatsanwaltschaft nahm an, dass die Aufnahmen durch telefonischen Kontakt zu
dem Gesuchten entstanden waren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das
Amtsgericht die Auskunftserteilung über den Fernmeldeverkehr an, um nähere In-
formationen über den Aufenthaltsort des zu diesem Zeitpunkt noch flüchtigen Be-
schuldigten zu erhalten. Rechtsgrundlage für die Auskunftserteilung war § 12 des

109 Beschluss des BVerfG vom 27.05.1997 – 2 BvR 1992/92 – Absatz Nr. 27.
110 Beschluss des BVerfG vom 27.05.1997 – 2 BvR 1992/92 – Absatz Nr. 29.
111 Urteil des BVerfG vom 12.03.2003 – 1 BvR 330/96 – (sogenannte „Frontal-Entscheidung“).
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Fernmeldegesetzes112 (FAG, in der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes
über Fernmeldeanlagen vom 3. Juli 1989, BGBl I, S. 1455). Einige Monate nach
der Auskunftserteilung erlangte der Beschwerdeführer davon Kenntnis. Die nach-
träglich hiergegen erhobene Beschwerde wurde vom Landgericht mit der Begrün-
dung als unzulässig verworfen, es fehle am notwendigen „berechtigten Interesse“.
Selbst im Falle ihrer Zulässigkeit sei die Beschwerde jedoch unbegründet. Dies
ergebe sich daraus, dass ein Journalist lediglich das Recht habe, die Anonymität
seiner Informanten zu wahren. Das Zeugnisverweigerungsrecht greife jedoch dann
nicht, wenn der Journalist von sich aus die Identität seiner Quellen offenlege, wie
im vorliegenden Fall geschehen.

Eine andere journalistische Mitarbeiterin wandte sich mit ihrer Beschwerde ge-
gen die Erhebung der Verbindungsdaten für einen Mobilfunkanschluss und zwei
Festnetzanschlüsse, die von der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann genutzt
worden waren. Die Beschwerdeführerin recherchierte über den mutmaßlichen Ter-
roristen K. Dieser wurde seit 1975 unter anderem wegen dreifachen Mordes mit
erheblichem Ermittlungsaufwand gesucht. Die Beschwerdeführerin hatte im
„Stern“ unter anderem ein Interview mit K. veröffentlicht. Die Bundesanwaltschaft
erhielt 1998 Hinweise, dass die Beschwerdeführerin möglicherweise weiterhin mit
K. in Kontakt stehen könnte. Die daraufhin ergangene Anordnung zur Erhebung
der Telefonverbindungsdaten wurde auf §§ 100a, 100b StPO, § 12 FAG gestützt
und zunächst auf Gespräche von und nach Frankreich begrenzt und dann weiter
ausgedehnt. Die Ermittlungsmaßnahme führte schließlich im September 1998 in
Frankreich zur Festnahme des Beschuldigten. Die gegen die Beschlüsse des Amts-
gerichts eingelegten Beschwerden wurden als unbegründet zurückgewiesen. Das
Landgericht führte in seinen Entscheidungsgründen aus, dass die Tatbestandsvor-
aussetzungen der §§ 12 FAG und 100a StPO vorgelegen haben und die Ermitt-
lungsmaßnahmen daher rechtmäßig waren. Auch stand der beschwerdeführenden
Journalistin weder ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, noch konnte sie sich auf das
Beschlagnahmeverbot des § 97 Abs. 2 StPO berufen. Auch ein Verstoß gegen den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz lag nach Auffassung der Beschwerdekammer nicht
vor. In Anbetracht der Schwere der Tatvorwürfe (dreifacher Mord) und der Dauer
des Versuchs der Aufenthaltsermittlung (mehr als 20 Jahre) stelle sich der Eingriff
in das Fernmeldegeheimnis zur Informationsbeschaffung als verhältnismäßig dar.

In der Begründung der Verfassungsbeschwerde wiesen die Beschwerdeführer im
Wesentlichen darauf hin, dass der Schutz der journalistischen Tätigkeit nicht aus-
reichend und alleine aus den bestehenden strafprozessualen Regelungen heraus

112 Der Wortlaut der Vorschrift lautet: „In strafgerichtlichen Untersuchungen kann der
Richter und bei Gefahr im Verzug auch die Staatsanwaltschaft Auskunft über den
Fernmeldeverkehr verlangen, wenn die Mitteilungen an den Beschuldigten gerichtet
waren oder wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die Mitteilun-
gen von dem Beschuldigten herrührten oder für ihn bestimmt waren und dass die
Auskunft für die Untersuchung Bedeutung hat.“
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erfolgen könne. Vielmehr bestehe ein darüber hinausgehender Schutz unmittelbar
aus dem Grundrecht des Art. 5 GG. Die Anwendung und der Schutzbereich des
Grundrechts seien im vorliegenden Fall von den Gerichten nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden. Die Überprüfung der Telefonverbindungsdaten bei Journali-
sten führe zu einem Versiegen der Informationsquellen, da Informanten jederzeit
mit der Gefahr einer Identifizierung rechnen müssten.

Die Verfassungsbeschwerde war als zulässig erachtet worden, hatte in der Sache
jedoch keinen Erfolg. Der Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Fernmeldege-
heimnis war nach Auffassung des Gerichts durch Art. 10 Abs. 2 S. 1 GG gerecht-
fertigt. Zur Frage der Verhältnismäßigkeit der Erhebung von Telefonverbindungs-
daten äußerte sich das Bundesverfassungsgericht in den Entscheidungsgründen wie
folgt:

„Die schwerwiegenden Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis sind nur verhältnismä-
ßig im engeren Sinne, wenn die Gegenbelange entsprechend gewichtig sind. Das
Gewicht des Strafverfolgungsinteresses ist insbesondere von der Schwere und der
Bedeutung der aufzuklärenden Straftat abhängig (vgl. BVerfGE 100, 313 <375 f.,
392>). Insofern genügt es verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht, dass die Er-
fassung der Verbindungsdaten allgemein der Strafverfolgung dient (siehe oben aa).
Vorausgesetzt sind vielmehr eine Straftat von erheblicher Bedeutung, ein konkreter
Tatverdacht und eine hinreichend sichere Tatsachenbasis für die Annahme, dass der
durch die Anordnung Betroffene als Nachrichtenmittler tätig wird.“113

Wichtiger für die vorliegende Untersuchung sind die Ausführungen des Gerichts
hinsichtlich des Schutzes der „Geheimhaltung der Informationsquellen und des
Vertrauensverhältnisses zwischen Presse bzw. Rundfunk und den Informanten“.
Nicht bloß die Identifizierungsmöglichkeit ist geeignet, einen Informanten abzu-
schrecken. Auch die Offenlegung wichtiger Informationen wie dem Aufenthaltsort
oder ähnlicher Tatsachen, an deren Geheimhaltung dem Informanten gelegen ist,
könnte dies bewirken (BVerfGE 107, 299/330):

„Denn der freie Informationsfluss zwischen den Medien und Informanten wird be-
reits dann gefährdet, wenn der Informant durch die Mitteilung an den Journalisten
Schwierigkeiten zu befürchten hat. Solche Nachteile können aber nicht nur durch die
Preisgabe der Identität des Informanten, sondern auch dadurch entstehen, dass Straf-
verfolgungsorgane durch Zugriff auf die Medien wichtige Informationen wie seinen
Aufenthaltsort oder ähnliche Tatsachen ermitteln können, an deren Geheimhaltung
ihm gelegen ist. Durch deren befürchtete Offenlegung könnte der Informant sich von
der Mitteilung an die Presse abschrecken lassen.“

113 Urteil des BVerfG vom 12.03.2003 – 1 BvR1 330/96 – Absatz Nr. 75.
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Im Folgenden wies das Gericht allerdings in den Urteilsgründen darauf hin, dass es
die Aufgabe des Gesetzgebers sei, die Grenzziehung und Abwägung zwischen den
betroffenen Rechtsgütern zu definieren, die im Falle einer Privilegierung von Jour-
nalisten zu berücksichtigen sind:

„Es ist Sache des Gesetzgebers, über die Anlässe und Reichweite einer Freistellung
von Journalisten oder Medienunternehmen von strafprozessualen Maßnahmen zu
entscheiden. Presse- und Rundfunkfreiheit dürfen dabei nicht nur vom Blickpunkt
der Medien aus gesehen, und nicht als unpassende Privilegierung für jegliche der
Nachrichtensammlung und -verbreitung dienende Handlung verstanden werden. Es
bedarf der Abwägung durch den Gesetzgeber, ob und wie weit die Erfüllung der pu-
blizistischen Aufgaben einen Vorrang der Medienfreiheit gegenüber dem Interesse
an einer rechtsstaatlich geordneten Rechtspflege rechtfertigt und wie weit die Pres-
se- und die Rundfunkfreiheit ihrerseits an diesem Interesse ihre Grenzen findet.“114

Seiner bisherigen Rechtsprechung folgend, zog sich das Bundesverfassungsgericht
auf den Standpunkt zurück, dass es die Aufgabe des Gesetzgebers sei, die Grenzen
für eine Privilegierung der Journalisten festzulegen. Eine Verletzung spezifischen
Verfassungsrechts durch die seinerzeit geltenden gesetzlichen Regelungen konnte
das Bundesverfassungsgericht nicht feststellen.

8. Cicero-Entscheidung – BVerfGE 117, 224

Die vorerst aktuellste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts115 befasste sich
mit strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen gegen Redakteure des Magazins Cice-
ro. Anlass der Ermittlungen war ein veröffentlichter Artikel über den Terroristen
Abu Musab Al-Sarkawi, in welchem nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Unter-
lagen des Bundeskriminalamts verwertet worden waren. Gegen Redakteure des
Magazins war daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihil-
fe zum Geheimnisverrat (§§ 353b, 27 StGB) eingeleitet worden. Zugleich wurde
die Durchsuchung der Wohn-, Geschäfts- und Nebenräume des Beschuldigten S. in
Berlin sowie der Redaktionsräume der Zeitschrift Cicero in Potsdam beantragt. Bei
der Durchführung der Durchsuchungsmaßnahmen wurden zahlreiche Gegenstände
sichergestellt.

Nach Auffassung des Gerichts ist es grundsätzlich verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt, dass die Regelung des § 97 StPO nicht greift, wenn eine eigentlich zeugnis-

114 BVerfGE 107, 299, 333.
115 Beschluss des BVerfG vom 27.02.2007 – 1 BvR 538/06. Die der Entscheidung zugrun-

de liegenden Ermittlungsakten wurden im Rahmen der Auswertung der hier unter-
suchten Verfahren von der zuständigen Staatsanwaltschaft nicht zur Verfügung ge-
stellt.

Pressefreiheit in der BRD (1949 bis heute)



30

verweigerungsberechtigte Person selbst Beschuldigter oder Mitbeschuldigter einer
Straftat ist.116

Kritisiert hat das Gericht in seiner Entscheidung jedoch die „vorschnelle“ An-
nahme eines Tatverdachts gegenüber dem betroffenen Journalisten, der alleine auf
der Tatsache beruhte, dass der Journalist einen Artikel mit entsprechenden Geheim-
informationen veröffentlicht hatte. Die Entscheidung des Gerichts lässt dogmati-
sche Fragen zur materiellen Strafbarkeit des Journalisten im Hinblick auf eine
Teilnahmestrafbarkeit zu § 353b StGB offen (Verletzung des Dienstgeheimnisses
und einer besonderen Geheimhaltungspflicht). Die Entscheidung stellt jedoch klar,
dass alternative Sachverhalte (hierzu unten) vorstellbar sind, die zwar zu einer Ver-
öffentlichung geheimer Informationen führen, jedoch keine Teilnahmestrafbarkeit
zu § 353b StGB begründen:

„Der Tatverdacht der Beihilfe gegen den Beschwerdeführer stützte sich allein auf
die Veröffentlichung und auf Hinweise darauf, dass der Verfasser des Artikels im
Besitz des Auswertungsberichts gewesen sein musste. Für die Verwirklichung einer
beihilfefähigen Haupttat, die einen Tatplan des Geheimnisträgers vorausgesetzt hät-
te, der gerade auf die Veröffentlichung der offenbarten Dienstgeheimnisse hinzielte,
lagen demgegenüber keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vor. [...]“

Der Tatbestand des § 353b StGB ist beispielsweise nicht verwirklicht (und eine
strafbare Beihilfehandlung daher nicht möglich), wenn Schriftstücke oder Dateien
mit Dienstgeheimnissen versehentlich oder über eine nicht zur Geheimhaltung ver-
pflichtete Mittelsperson nach außen gelangen. Will der Geheimnisträger dem Jour-
nalisten nur Hintergrundinformationen liefern und erfolgt eine Veröffentlichung
dieser Informationen durch den Journalisten abredewidrig, ist der Tatbestand des
Geheimnisverrats bereits mit der Offenbarung des Geheimnisses nicht nur vollen-
det, sondern auch beendet. Die der Geheimnisoffenbarung nachfolgende Veröffent-
lichung durch den Journalisten kann in diesem Fall keine tatbestandsmäßige Beihil-
fehandlung darstellen. Somit kann eine Durchsuchung und Beschlagnahme auch
nicht mit dem Ziel der Aufklärung einer Beihilfehandlung des Journalisten ange-
ordnet werden.117

Darüber hinaus kritisierte das Gericht die fehlende Berücksichtigung des in
Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG grundgesetzlich verbürgten Informantenschutzes bei der
Anwendung und Auslegung der strafprozessualen Ermächtigungsgrundlagen.118

116 Beschluss des BVerfG vom 27.02.2007 –1 BvR 538/06 – Absatz Nr. 53.
117 Beschluss des BVerfG vom 27.02.2007 – 1 BvR 538/06 – Absatz Nr. 55, 56.
118 Beschluss des BVerfG vom 27.02.2007 – 1 BvR 538/06 – Absatz Nr. 60.
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„Das Risiko einer Verletzung des verfassungsrechtlich gebotenen Informantenschut-
zes ist besonders groß, wenn der Verdacht einer Beihilfe allein darauf gestützt wird,
dass das Dienstgeheimnis in der Presse veröffentlicht worden ist und das maßgeben-
de Schriftstück allem Anschein nach unbefugt in die Hände des Journalisten gelangt
war.“

Das Bundesverfassungsgericht geht in seiner Entscheidung jedoch nicht so weit,
auch schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen einen Journalisten für
unzulässig zu erklären. Ein Ermittlungsverfahren gegen Journalisten wegen Beihil-
fe zum Geheimnisverrat kann bereits alleine aufgrund der Tatsache der Veröffentli-
chung eines Dienstgeheimnisses eingeleitet werden; worauf das Bundesverfas-
sungsgericht, wie oben schon dargelegt, dezidiert hingewiesen hat:

„In einer solchen Situation kann die Staatsanwaltschaft den betroffenen Journalisten
durch Einleitung eines gegen ihn gerichteten Ermittlungsverfahrens zum Beschul-
digten machen. Das ist als solches verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.“119

Darüber hinausgehende, in ihrer Eingriffsintensität invasivere Maßnahmen, wie
beispielsweise eine Durchsuchung oder Beschlagnahme, sind hierdurch jedoch
nicht gerechtfertigt. Das Gericht führt hierzu aus:

„Würde jedweder Verdacht aber auch für die Anordnung von Durchsuchung und
Beschlagnahme bei den von § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 StPO betroffenen Personen
ausreichen, hätte die Staatsanwaltschaft es in ihrer Hand, durch die Entscheidung
zur Einleitung des Ermittlungsverfahrens den besonderen grundrechtlichen Schutz
der Medienangehörigen zum Wegfall zu bringen, selbst wenn die Anhaltspunkte für
eine Beihilfe schwach sind. Das ist der Fall, wenn nicht bekannt ist, ob das Handeln
des Geheimnisträgers auf eine Veröffentlichung des Geheimnisses zielte und auch
sonst keine auf eine solche Absicht hindeutenden Umstände erkennbar sind. Die
Möglichkeit, auch aufgrund eines derart unzureichenden Verdachts Durchsuchungen
und Beschlagnahmen in der Redaktion oder bei einem Journalisten anzuordnen,
würde zu dem nicht von der Hand zu weisenden Risiko führen, dass die Staatsan-
waltschaft ein Ermittlungsverfahren mit dem ausschließlichen oder überwiegenden
Ziel einleitete, auf diese Weise den Informanten festzustellen. Dies aber widersprä-
che dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Informantenschutz (vgl. BVerfGE 20,
162 <191 f., 217>).“120

Das Gericht lässt hiernach die bloße Veröffentlichung eines Dienstgeheimnisses
durch einen Journalisten im Ergebnis nicht ausreichen, um einen den verfassungs-
rechtlich gebotenen Anforderungen genügenden Tatverdacht zu begründen. Viel-

119 Beschluss des BVerfG vom 27.02.2007 – 1 BvR 538/06 – Absatz Nr. 62.
120 Beschluss des BVerfG vom 27.02.2007 – 1 BvR 538/06 – Absatz Nr. 62.
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mehr sind auf Tatsachen begründete spezifische Anhaltspunkte für das Vorliegen
einer vom Geheimnisträger geplanten Veröffentlichung des Geheimnisses und da-
mit einer beihilfefähigen Haupttat erforderlich. Das Gericht löst die aufgeworfenen
Fragestellungen nicht durch Auslegungen des materiellen Strafrechts. Es hebt mit
seiner Entscheidung vielmehr die Voraussetzungen zum Überschreiten der Tatver-
dachtsschwelle an. Dies hat zur Folge, dass den Strafverfolgungsbehörden im
Grundsatz nach wie vor sämtliche Ermittlungsmaßnahmen zur Verfügung stehen,
wenn – und nur wenn – Journalisten ein Tatvorwurf, basierend auf entsprechenden
tatsächlichen Indizien bzw. Beweisen gemacht werden kann. Es wurde also die
Tatverdachtsschwelle, ab der ein entsprechender Tatvorwurf erhoben werden kann
und die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen rechtfertigt, neu
festgesetzt. Theoretisch ist zwar denkbar, dass Strafverfolgungsbehörden über die
Tatsache der bloßen Veröffentlichung von geheimen Daten hinaus Informationen
erlangen, die auf ein strafbares Verhalten eines Journalisten hindeuten, praktisch
dürfte dies jedoch unwahrscheinlich sein. In den allermeisten Fällen haben die
Strafverfolgungsbehörden aufgrund der Veröffentlichung von Journalisten alleine
die Information, dass die Journalisten offenbar im Besitz geheimgeschützter Unter-
lagen waren. Darüber hinausgehende Informationen, die die Durchführung straf-
rechtlicher Ermittlungsmaßnahmen rechtfertigen würden, stehen den Strafverfol-
gungsbehörden in aller Regel nicht zur Verfügung.

III. Rechtsgrundlagen

Wie in Abschnitt II. dargelegt, müssen besondere Anforderungen erfüllt sein, bevor
gegen Journalisten strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen ergriffen werden kön-
nen. Der nachfolgende Abschnitt gibt eine Übersicht über relevante Normen des
Strafgesetzbuchs sowie der Strafprozessordnung. Im Anschluss werden Ansätze
und Reformvorschläge dargestellt, die einen verbesserten Schutz der Pressefreiheit
im Strafverfahren zum Gegenstand haben. Abschließend wird der Pressekodex des
Deutschen Presserates dargestellt.

A. Materielles Strafrecht

Die folgenden Ausführungen geben eine Übersicht über die relevanten Straftatbe-
stände des StGB. Abschließend werden die Regelungen der Verfolgungsverjährung
bei Presseinhaltsdelikten dargestellt.

1. Verletzung des Dienstgeheimnisses, § 353b StGB 121

Der Tatvorwurf der (Beihilfe zur) Verletzung des Dienstgeheimnisses nimmt im
Rahmen der Diskussion um einen verbesserten Schutz des publizistischen Zeugnis-

121 Zur Verurteilung dreier Journalisten gemäß § 353d Ziff. 3 StGB: Naumann 2001.

Geschichte, verfassungsrechtlicher Hintergrund und Rechtsgrundlagen



33

verweigerungsrechts eine große Bedeutung ein. Wie noch zu zeigen sein wird, ha-
ben Tatvorwürfe im Zusammenhang mit § 353b StGB insbesondere im Erhebungs-
zeitraum der Aktenanalyse eine erhebliche Rolle gespielt. Unter anderem wurden
auch die Ermittlungsmaßnahmen im Fall Cicero auf einen Beihilfevorwurf ge-
stützt. Die Vorschrift ist jedoch in ihrer Anwendung und in ihren Tatbestandsvor-
aussetzungen umstritten. Die Kritikpunkte beziehen sich zum Teil auf grundsätzli-
che Fragen aus dem Bereich der Teilnahmestrafbarkeit (Stichwort: sukzessive Bei-
hilfe), aber auch auf Fragen der konkreten Auslegung von Tatbestandsmerkmalen
(Stichwort: mittelbare Gefährdung öffentlicher Interessen).

a) Entstehungsgeschichte

Die Vorschrift des § 353c StGB a.F. wurde durch die Strafrechtsnovelle vom 2.
Juli 1936 ins StGB eingeführt. In der Nachkriegszeit blieb sie zunächst unverän-
dert, war jedoch mit der Hypothek belastet, eine Vorschrift aus der Zeit des natio-
nalsozialistischen Systems zu sein, wenngleich sie kein typisch nationalsozialisti-
sches Recht darstellte und ihrem Inhalt nach mit dem Grundgesetz in Einklang
stand.122 Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 28. April
1970123 dargelegt, die Vorschrift diene der Aufrechterhaltung und dem einwand-
freien Funktionieren einer geordneten Verwaltung.124 Gegenstand der Entschei-
dung vom 28. April 1970 (1 BvR 690/65) war die Frage der Verfassungsmäßigkeit
des § 353b StGB. Der Tatvorwurf der Beihilfe zum Geheimnisverrat wurde häufig
im Zusammenhang mit der Veröffentlichung geschützter Informationen durch
Journalisten erhoben. Der Beschwerdeführer, ein Angestellter des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, wandte sich gegen ein Urteil des BGH, durch das er wegen
vorsätzlicher Verletzung der Amtsverschwiegenheit (§ 353b StGB) zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt worden war. Er machte geltend, die Vorschrift des § 353b
StGB sei mit den Grundsätzen eines demokratischen Rechtsstaats unvereinbar und
daher verfassungswidrig.125 Die Vorschrift sei 1936 als „typisch nationalsozialisti-
sches Rechtsinstitut“ geschaffen worden und verkörpere ein einseitig überbewerte-
tes Geheimschutzinteresse des Staates. Das Bundesverfassungsgericht folgte der
Argumentation des Beschwerdeführers nicht. Es erklärte die Vorschrift für verfas-
sungsgemäß:

122 Rogall, NJW 1980, 752; Möhrenschlager, JZ 1980, 161 (162); Beschluss des BVerfG
vom 28.04.1970 – 1 BvR 690/65 – Absatz Nr. 15 ff. (BVerfGE 28, 191 – sog. „Pätsch-
Fall“.

123 BVerfG v. 28.04.1970 – 1 BvR 690/65; BVerfGE 28, 191 (197) = NJW 1970, 1498
(1499).

124 Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 2.
125 Beschluss des BVerfG vom 28.04.1970 – 1 BvR 690/65 – Absatz Nr. 9.
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„Die Bestimmung ist nicht ‚typisch nationalsozialistisches Recht‘. Sie enthält weder
Verstöße gegen elementare Prinzipien der Gerechtigkeit (BVerfGE 23, 98 [106]),
noch ist sie in dem Sinne an spezifischen Auffassungen oder Bedürfnissen des na-
tionalsozialistischen Staates orientiert, dass sie staatliche Interessen gegenüber de-
nen des Einzelnen überbewertet.“126

Durch das 17. Strafrechtsänderungsgesetz vom 21. Dezember 1979 hat der Gesetz-
geber die §§ 353b, 353c a.F. StGB allerdings erheblich umgestaltet.127 Der § 353c
Abs. 1 StGB a.F. (sogenannter „Maulkorb-Paragraph“) wurde aufgehoben. Die
bisherigen §§ 353b und 353c Abs. 2 StGB a.F. wurden zu der neuen Vorschrift des
§ 353b StGB zusammengefasst.128

b) Tatbestand

Der Tatbestand des § 353b Abs. 1 StGB setzt die Gefährdung wichtiger öffentli-
cher Interessen durch Offenbaren eines Geheimnisses, das dem Täter als Amtsträ-
ger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten etc. anvertraut worden
war oder sonst bekannt geworden ist, voraus.129 § 353b Abs. 2 StGB regelt die
Verletzung einer durch förmliche Verpflichtung erfolgten Geheimhaltungsver-
pflichtung durch andere Personen als die in Abs. 1 genannten Berufsgeheimnisträ-
ger. Offenbarung ist die öffentliche Bekanntmachung oder die Mitteilung an einen
Unbefugten.130 Schutzzweck der Vorschrift sind Geheimnisse, geheime Gegen-
stände und Nachrichten. Daneben wird das Vertrauen der Allgemeinheit in die Ver-
schwiegenheit amtlicher Stellen oder der Schutz der in Abs. 1 und 2 genannten
öffentlichen Interessen als Schutzzweck der Vorschrift gesehen.131

aa) Geheimnisbegriff des § 353b StGB

Unter einem Geheimnis versteht man eine Tatsache, deren Kenntnis nicht über ei-
nen begrenzten Personenkreis hinausgeht.132 Tatsachen, die offenkundig sind oder
sich aus allgemeinzugänglichen Quellen erschließen lassen, sind keine Geheimnis-

126 Beschluss des BVerfG vom 28.04.1970 – 1 BvR 690/65 – Absatz Nr. 16.
127 Rogall, NJW 1980, 751; Möhrenschlager, JZ 1980, 161.
128 Rogall, NJW 1980, 751.
129 Schönke/Schröder/Lenckner/Perron 2006, § 353b Rn. 2; Jescheck 1985, § 353b Rn. 2, 6.
130 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353b Rn. 9; Jescheck 1985, § 353b Rn. 2.
131 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353b Rn. 1; Schönke/Schröder/Lenckner/Perron

2006, § 353b Rn. 1; Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 2.
132 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353b Rn. 7 ff.; Schönke/Schröder/Lenckner/

Perron 2006, § 203 Rn. 5 f.; OLG Köln, Urteil vom 30.06.1987, Az.: Ss 234/87 =
NJW 1988, 2489 (2490); Jescheck 1985, § 353b Rn. 7.
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se im Sinne des § 353b StGB.133 Ein Geheimnis verliert seine Eigenschaft nicht
bereits dadurch, dass es beispielsweise außerhalb der Behörde noch einzelnen Mit-
wissern bekannt ist.134 Als subjektives Element des Geheimnisbegriffs wird dar-
über hinaus gefordert, dass der Geheimnisträger an der Geheimhaltung ein bei Be-
rücksichtigung seiner persönlichen Situation sachlich begründetes („verständli-
ches“) Interesse hat.135 Teilweise wird auch ein „berechtigtes“ bzw. „schutzwürdi-
ges“ Interesse gefordert.136 Für Beamte ergibt sich das sachlich begründete Interes-
se aus der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht aus § 61 Abs. 1 BBG und § 39
Abs. 1 BRRG. Unter den Geheimnisbegriff können auch Tatsachen fallen, die im
Widerspruch zur Rechtsordnung stehen (sogenanntes illegales Geheimnis).137

bb) Gefährdung wichtiger öffentlicher Interessen

Die Tatsachenoffenbarung muss zur Gefährdung eines „wichtigen öffentlichen In-
teresses“ führen.138 Hierunter versteht man die konkrete Gefahr eines Nachteils für
öffentliche Interessen von Rang.139Was unter dem Begriff des „wichtigen öffentli-
chen Interesses“ zu verstehen ist, ist im Detail strittig. Die Qualifizierung einer
Tatsache als „wichtiges öffentliches Interesse“ kann sich dann als problematisch
erweisen, wenn Informationen betroffen sind, die für sich betrachtet keine öffentli-
chen Interessen von Rang darstellen (beispielsweise das Vorstrafenregister eines
Kommunalpolitikers). Es wird vertreten, dass auch die Tatsache des Geheimnis-
bruchs (und nicht das preisgegebene Geheimnis selbst) eine Gefährdung „wichtiger
öffentlicher Interessen“ in Gestalt des Ansehens der Behörde oder deren Integrität
und Verschwiegenheit darstellen kann (in Form eines Vertrauensverlusts der Be-
völkerung in die Staatsinstitutionen).140 In Fällen dieser Art geht man von einer
bloß mittelbaren Gefährdung wichtiger öffentlicher Interessen aus, die stets eine
Gesamtwürdigung des Einzelfalls erforderlich macht. Allerdings kann nicht jede
Geheimnisverletzung von Behördenbediensteten regelmäßig als mittelbare Gefähr-
dung wichtiger öffentlicher Interessen angesehen werden141, da dies die einschrän-
kende Funktion des Tatbestandsmerkmals konterkarieren würde. Mit der Annahme

133 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353b Rn. 7; Schönke/Schröder/Lenckner
2006, § 203 Rn. 6; Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 21.

134 Schönke/Schröder/Lenckner/Perron 2006, § 353b Rn. 4; Jescheck 1985, § 353b Rn. 7.
135 Schönke/Schröder/Lenckner 2006, § 203 Rn. 7.
136 Schönke/Schröder/Lenckner 2006, § 203 Rn. 7.
137 Schönke/Schröder/Lenckner/Perron 2006, § 353 b Rn. 5; BGHSt 20, 342; BVerfGE 28,

191 = JZ 70, 686; Blei, JA 70, 185.
138 Schönke/Schröder/Lenckner/Perron 2006, § 353b Rn. 6.
139 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353b Rn. 13; BGHSt 20, 348; 11, 402.
140 Schönke/Schröder/Lenckner/Perron 2006, § 353b Rn. 6; Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle

2010, § 353b Rn. 13a; Jescheck 1985, § 353b Rn. 2.
141 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353b Rn. 13 a.
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mittelbarer Gefährdungen ist hiernach restriktiv umzugehen. Unter Berücksichti-
gung des Art. 103 Abs. 2 GG verbleibt lediglich ein enger Anwendungsbereich
mittelbarer Gefährdungen. Zu denken ist insbesondere an Fälle, die im Einzelfall
wegen ihrer Motivation (beispielsweise Korruption), der Form (beispielsweise öf-
fentliche Mitteilung) oder Gegenstand der Veröffentlichung (beispielsweise
höchstpersönliche Daten) das Vertrauen der Bürger in die Staatsverwaltung ernst-
haft erschüttern könnten.142

Andere Auffassungen lehnen die Konstruktion einer mittelbaren Gefährdung
gänzlich ab. Hiernach ist die bloße Veröffentlichung und Bekanntmachung von
(vermeintlichen) Skandalen und Missständen in Verwaltung und Justiz nicht geeig-
net, das Tatbestandsmerkmal einer Gefährdung wichtiger öffentlicher Interessen zu
erfüllen143, da derlei Veröffentlichungen in Fernsehen und Presse in einer demo-
kratischen Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung und Kontrol-
le des Staates leisten.

c) Teilnahmestrafbarkeit durch Journalisten

§ 353b StGB ist ein echtes Sonderdelikt. Täter kann nur sein, wer aufgrund seiner
Amtsstellung, seines Aufgabenkreises oder kraft förmlicher Verpflichtung zu be-
sonderer Verschwiegenheit verpflichtet ist.144 Eine mittelbare Tatbegehung ist aus-
geschlossen. Die Verschwiegenheitsverpflichtung ist ein besonderes persönliches
Merkmal im Sinne des § 28 Abs. 1 StGB. Die Möglichkeit einer Teilnahmestraf-
barkeit besteht allerdings auch für Dritte, wie beispielsweise Journalisten.

aa) Anstiftung und Beihilfe durch Journalisten

Hat ein Journalist einen Geheimniswahrer vorsätzlich dazu bestimmt, ein geschütz-
tes Geheimnis preiszugeben, liegt der Tatbestand der Anstiftung zur Verletzung
von Dienstgeheimnissen vor, §§ 353b, 26 StGB.145

Auch eine Beihilfestrafbarkeit ist grundsätzlich möglich, §§ 353b, 27 Abs. 1
StGB.146 Bei der Frage nach einer Beihilfestrafbarkeit sind zwei Handlungsab-
schnitte zu unterscheiden. Der erste Handlungsabschnitt ist die Weitergabe von
Informationen durch den Geheimniswahrer an den Journalisten, der zweite Hand-
lungsabschnitt ist die Veröffentlichung dieser weitergegebenen Informationen
durch den Journalisten. Für die hier interessierende Frage der Beihilfestrafbarkeit
des Journalisten durch Veröffentlichung geheimer Informationen in den Medien ist

142 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353b Rn. 13 b.
143 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353b Rn. 13 b.
144 Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 79.
145 Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 80.
146 Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 81.
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entscheidend, ob durch dieses Verhalten einem anderen zu dessen vorsätzlich be-
gangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet wurde. Die bloße Zurkenntnisnahme
geheimgeschützter Informationen stellt als straflose notwendige Teilnahmehand-
lung keine Beihilfe zu deren Offenbarung dar.147 Es kommt einzig darauf an, ob
durch die mediale Veröffentlichung des Journalisten die teilnahmefähige Haupttat,
also der Bruch des Dienstgeheimnisses durch den Geheimniswahrer unterstützt, die
Begehung der Haupttat erleichtert bzw. gefördert oder auch nur der Haupttäter in
seinem Vorhaben bestärkt wurde (psychische Beihilfe).

bb) § 353b StGB als teilnahmefähige Haupttat

Zunächst müsste der oben genannte erste Handlungsabschnitt, also die Weitergabe
der geschützten Informationen vom Geheimnisverpflichteten an den Journalisten
eine teilnahmefähige Haupttat im Sinne des § 27 Abs. 1 StGB darstellen. Dies kann
unproblematisch bejaht werden. Durch die Weitergabe geheimgeschützter Informa-
tionen eines Beamten an einen Journalisten verwirklicht der Beamte alle Tatbe-
standsvoraussetzungen des § 353b StGB, sofern durch die Weitergabe der Informa-
tionen wichtige öffentliche Interessen gefährdet sind.

Da die Strafverfolgungsbehörden allerdings regelmäßig keine Erkenntnisse dar-
über haben, auf welche Art und Weise und von wem ein Journalist seine Informa-
tionen erhalten hat, lautet die für die Strafverfolgungsbehörden maßgebliche Frage,
ob aus der bloßen Veröffentlichung relevanter Informationen durch den Journali-
sten der Schluss gezogen werden darf, dass Grundlage der Erkenntnisse des Jour-
nalisten die rechtswidrige und schuldhafte Tatbestandsverwirklichung des § 353b
StGB gewesen sein muss. Das Bundesverfassungsgericht verneint dies und stellt in
der Cicero-Entscheidung148 klar, dass aus der bloßen Veröffentlichung eines Ge-
heimnisses in den Medien nicht auf das Vorliegen der teilnahmefähigen Haupttat
gemäß § 353b StGB beim Geheimnisträger geschlossen werden darf, solange keine
darüber hinausgehenden Erkenntnisse oder Indizien vorliegen, die einen solchen
Tatverdacht erhärten. Wie in Abschnitt II. B. 9 dargestellt, muss es nicht in jedem
Fall so sein, dass geschützte Erkenntnisse einen Journalisten zwangsläufig nur
durch eine Verwirklichung des § 353b StGB erreicht haben:

„Der Tatbestand des § 353b StGB ist beispielsweise nicht verwirklicht und eine
Beihilfe daher nicht möglich, wenn Schriftstücke oder Dateien mit Dienstgeheimnis-
sen versehentlich oder über eine nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Mittelsper-
son nach außen gelangen.“149

147 Brüning, NStZ 2006, 253 ff.; Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 82; Kindhäuser/
Neumann/Paeffgen/Kuhlen 2005, § 353b Rn. 57.

148 „Cicero-Entscheidung“ des BVerfG, 1 BvR 538/06, 1 BvR 2045/06 vom 27.02.2007.
149 „Cicero-Entscheidung“ des BVerfG, 1 BvR 538/06, 1 BvR 2045/06 vom 27.02.2007,

Absatz-Nr. 56; von eben einem solchen Fall berichtete die Badische Zeitung am
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Auch wenn die Verwirklichung der Beihilfe zu § 353b StGB hiernach grundsätz-
lich möglich ist, sind über eine bloße Veröffentlichung hinausgehende tatsächliche
Anhaltspunkte erforderlich, um vom Vorliegen eines entsprechenden Tatverdachts
bezüglich einer teilnahmefähigen Haupttat ausgehen zu können und entsprechende
Ermittlungsmaßnahmen durchführen zu dürfen. In dem der Cicero-Entscheidung
zugrunde liegenden Sachverhalt hat den Strafverfolgungsbehörden offenbar allein
die Tatsache der Veröffentlichung genügt, um entsprechende Ermittlungsmaßnah-
men durchzuführen. Diesem Vorgehen hat das Bundesverfassungsgericht mit sei-
ner Entscheidung eine Absage erteilt.

cc) Zeitliche Grenzen der Beihilfestrafbarkeit

Selbst wenn man davon ausgeht, dass ein Journalist in den Besitz von Informatio-
nen gelangte und der Informant hierdurch den Tatbestand des § 353b StGB ver-
wirklichte, ist darüber hinaus zu klären, bis zu welchem Zeitpunkt eine tatbe-
standsmäßige Unterstützung des Haupttäters (Informanten) überhaupt möglich ist.
Wie oben bereits ausgeführt, stellt die Beendigung der Tat die absolute zeitliche
Grenze der Möglichkeit einer Beilhilfestrafbarkeit dar. Im Fall des § 353b StGB
tritt der tatbestandliche Erfolg erst mit der Gefährdung wichtiger öffentlicher Inter-
essen ein.150 Der tatbestandliche Erfolg kann hiernach bereits eintreten, wenn ge-
heimgeschützte Informationen vom Geheimverpflichteten an einen Journalisten
gelangen. Der Erfolg könnte aber auch erst mit der weiterführenden öffentlichen
Bekanntmachung durch den Journalisten in den Medien eintreten. Für die Frage, ob
eine tatbestandliche Beihilfehandlung eines Journalisten in der Verbreitung der an
ihn gelangten Informationen in den Medien zu sehen ist, kommt es also darüber
hinaus auf den Zeitpunkt der Vollendung bzw. Beendigung der Haupttat an.

Die Zeitpunkte der Vollendung und Beendigung der Tat können (müssen jedoch
nicht) deckungsgleich sein. Ob ein Auseinanderfallen von Vollendung und Beendi-
gung der Straftat gegeben ist, richtet sich nach der konkreten Deliktstruktur, der
konkreten Handlungsgestaltung und dem zu beurteilenden Straftatbestand. Im zu
beurteilenden Fall ist hierbei auf den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs, also die
konkrete Gefährdung wichtiger öffentlicher Interessen abzustellen. Die Tat des
§ 353b StGB ist dann mit der Offenbarung gegenüber einem Journalisten vollendet,
wenn damit zu rechnen ist, dass bereits diese Offenbarung zu einer konkreten Ge-

08.09.2007: Ein Polizeibediensteter der Polizei Friedrichshafen übermittelte versehent-
lich per E-Mail-Verteiler vertrauliche Interna über Daten der Terrorismusbekämpfung
an die Vertreter der örtlichen Presse. Wie weiter berichtet wurde, hat man die „unbe-
rechtigten“ Empfänger danach gebeten, mit den Informationen vertraulich umzugehen.

150 Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 82.
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fährdung wichtiger öffentlicher Interessen führen kann.151 Die Tathandlung muss
jedoch nicht in jedem Fall zu diesem Zeitpunkt auch gleichzeitig beendet sein. Eine
Schadensintensivierung der Gefährdung wichtiger öffentlicher Interessen nach Tat-
vollendung ist möglich.152 Im Zeitraum dieser sogenannten Beendigungsphase geht
es um die Frage, ob zur Haupttat noch Beihilfe geleistet werden kann, indem bei-
spielsweise eine Veröffentlichung der Informationen durch den Journalisten er-
folgt. Das Bundesverfassungsgericht äußert sich zur Frage der Tatvollendung bzw.
Beendigung des § 353b StGB, auf die es für die Frage einer Beihilfestrafbarkeit
ankommen kann, wie folgt:

„Will der Geheimnisträger dem Journalisten nur Hintergrundinformationen liefern
und erfolgt die Veröffentlichung abredewidrig, ist die Tat mit der Offenbarung des
Geheimnisses nicht nur vollendet, sondern auch bereits beendet; dann kann eine
Beihilfe durch die nachfolgende Veröffentlichung gar nicht mehr geleistet wer-
den.“153

Mangels einer strafbaren Beihilfehandlung können in diesen Fällen auch keine
strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen mit dem Ziel der Aufklärung einer Bei-
hilfehandlung des Journalisten angeordnet werden.

Anderes könnte dann gelten, wenn der Tatplan des Haupttäters (beispielsweise
ein Geheimnisse verratender Amtsträger) darauf gerichtet war, die herausgegebe-
nen Geheimdaten in der Presse veröffentlicht zu sehen. Hier besteht eine Divergenz
zwischen Vollendung und Beendigung der Tat. Der Zeitpunkt der Tatvollendung
stimmt mit dem der ersten Handlungsalternative überein (s.o.). Im Anschluss hier-
an folgt jedoch die sogenannte Beendigungsphase, in der der Journalist die gelie-
ferten Informationen, wie vom Haupttäter geplant, veröffentlichen soll. Um seitens
der Ermittlungsbehörden eine solche Tatalternative annehmen zu können, müssten
jedoch zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die einen entsprechenden
Tatverdacht erhärten und entsprechende Ermittlungsmaßnahmen stützen. Zur Frage
der Vollendung und der Beendigung der Tat in dieser letzten Tatalternative sowie
zu einer Strafbarkeit des Journalisten über die Konstruktion der sukzessiven Beihil-
fe äußert sich das Bundesverfassungsgericht in den Urteilsgründen zur Cicero-
Entscheidung nicht. Aufgrund fehlender tatsächlicher Anhaltspunkte, die einen
solchen Tatplan des Haupttäters stützen würden, erachtete das Bundesverfassungs-
gericht Ausführungen zur Konstruktion der sukzessiven Beihilfe im vorliegenden
Fall für nicht notwendig.

151 Brüning, NStZ 2006, 254 ff.; BayObLG, NStZ 1999, 568; Schönke/Schröder/Lenckner/
Perron 2006, § 353b Rn. 22.

152 Brüning, NStZ 2006, 254 ff.
153 „Cicero-Entscheidung“ des BVerfG, 1 BvR 538/06, 1 BvR 2045/06 vom 27.02.2007,

Absatz Nr. 56.
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Auch wenn die Konstruktion der sukzessiven Beihilfe in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt ist, stößt sie in der Literatur auf deutliche
Kritik.154 Eine Vertiefung dieses Streitstandes soll in dieser Arbeit jedoch nicht
erfolgen.

d) Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Journalist sich durch die Veröffentli-
chung von Unterlagen, die unter Verstoß gegen § 353b StGB in seinen Besitz ge-
langten, nur dann der Beihilfe zum Geheimnisverrat strafbar macht, wenn kumula-
tiv zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen müsste die Rechtsfigur der suk-
zessiven Beihilfe auf den Tatbestand des § 353b StGB anzuwenden sein, zum an-
deren ist über die Konstruktion einer „mittelbaren Gefahr“ das Tatbestandsmerk-
mal der Gefährdung wichtiger öffentlicher Interessen zu begründen. Sowohl die
Rechtsfigur der sukzessiven Beihilfe als auch die Konstruktion einer mittelbaren
Gefährdung im Rahmen des § 353b StGB sind nicht unumstritten.

Soweit ersichtlich, hat lediglich das Bayerische Oberste Landesgericht unter
Anwendung dieser beiden Prinzipien einen Fall der Beihilfe zu § 353b StGB ent-
schieden und die Strafbarkeit des Angeklagten bejaht.155 Die Cicero-Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts hat dagegen zur Klärung der hier entscheidenden
Probleme nicht beigetragen. Das Bundesverfassungsgericht löste die aufgeworfe-
nen Probleme auf „Tatsachenebene“, indem die Schwelle für die Annahme eines
entsprechenden Tatverdachts so hoch gelegt wurde, dass es praktisch nur noch sel-
ten vorkommen wird, den Tatverdacht gegenüber einem Journalisten wegen Beihil-
fe zu § 353b StGB mit der zur Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen notwen-
digen Sicherheit bejahen zu können. Dies ist nur noch in solchen Konstellationen
vorstellbar, in denen die Ermittlungsbehörden Anhaltspunkte haben, dass der Ge-
heimnisverräter gemeinsam mit dem Journalisten das Ziel verfolgte, geheime In-
formationen durch Veröffentlichungen in den Medien bekannt zu machen. In
Kombination mit den bestehenden Aussage- und Zeugnisverweigerungsrechten
stellt dies die Ermittlungsbehörden jedoch vor eine nur schwer zu lösende Aufgabe.
Hierin liegt auch der Grund für in der Presse zitierte Äußerungen eines ermitteln-
den Oberstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft Hamburg, der die Ermittlungsverfah-
ren gegen 17 Journalisten im Zusammenhang mit dem Kurnaz-Untersuchungs-
ausschuss des Bundestags als „Quatsch“ bezeichnete.156 Darüber hinaus äußerte

154 Literaturnachweise in der „Cicero-Entscheidung“ des BVerfG.
155 Joecks/Miebach/Graf 2006, § 353b Rn. 81; Urteil des BayObLG v. 15.01.1999 – 1 St

RR 223/98, NStZ 1999, 568 (569).
156 Meldung in Spiegel online (unbekannter Autor), 03.08.2007, „Staatsanwälte ermitteln

auch gegen Abgeordnete“; http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,498011,
00.html [17.06.2010]; in dem Artikel wird Oberstaatsanwalt Rüdiger Bagger von der
Staatsanwaltschaft Hamburg mit den Worten zitiert: „Nach dem ‚Cicero‘-Urteil ist ein
solches Verfahren Quatsch“.
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sich ein Staatsanwalt im Rahmen der für die vorliegende Untersuchung geführten
Expertengespräche wie folgt:

„Die Ermittler haben lediglich noch die Möglichkeit, bei den Journalisten nachzu-
fragen, von wem sie ihre Informationen erhalten haben. Was dabei rauskommt, kann
man sich an fünf Fingern abzählen.“

Diese Einschätzung eines Praktikers zeigt deutlich die Schwierigkeiten und Gren-
zen der Strafverfolgungsbehörden in diesem Bereich auf.

2. Verletzung von Privatgeheimnissen, § 203 StGB

Die Vorschrift des § 203 StGB ist vorrangig auf den Schutz des persönlichen Le-
bens- und Geheimbereichs des Einzelnen ausgerichtet, der sich einem Träger sozial
bedeutsamer Berufe im Sinne des § 203 StGB anvertraut. Schutzgut ist das allge-
meine Persönlichkeitsrecht und das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung.157 Grundsätzlich soll es dem Einzelnen selbst
überlassen bleiben, wann und innerhalb welcher Grenzen er persönliche Lebens-
sachverhalte offenbaren möchte.158 Darüber hinausgehend wird vertreten, dass
neben der Individualsphäre auch die Funktionsfähigkeit der in der Vorschrift ge-
nannten Berufsgruppen geschützt werden soll.159 Staatsgeheimnisse hingegen be-
trifft § 203 StGB nicht unmittelbar.160 Diese werden im Wesentlichen durch die
Vorschriften der §§ 93 ff. und 353b StGB geschützt.161 Der Zweck des § 203 StGB
besteht darin, das Vertrauen der Bevölkerung in die Verschwiegenheit gewisser
Personengruppen zu schützen, nicht aber das Vertrauen des Staates in die Ver-
schwiegenheit seiner Funktionäre im Innenverhältnis.162 Die in § 203 StGB ge-
nannten Tätergruppen (Heilberufe, Berufspsychologen, aber auch Amtsträger etc.)
sind abschließend geregelt.

Eine Berufsgruppe aus dem Bereich Presse und Journalismus ist nicht enthalten.
Die Möglichkeit einer Strafbarkeit durch Medienmitarbeiter besteht jedoch im Be-
reich der Teilnahmestrafbarkeit, da Informanten von Journalisten nicht ausschließ-
lich aus dem Bereich der Beamtenschaft stammen, sondern Informationen auch aus
anderen Berufsgruppen zur Verfügung gestellt werden können, die dann von § 203
StGB erfasst werden.

157 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 203 Rn. 2; BVerfGE 65, 1, 43.
158 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 203 Rn. 2.
159 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl 2005, § 203 Rn. 2.
160 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 203 Rn. 2.
161 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 203 Rn. 2.
162 Schönke/Schröder/Lenckner 2006, § 203 Rn. 44a.
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a) Entstehungsgeschichte

Die heutige Vorschrift des § 203 StGB verbindet verschiedene Ansätze. Bereits die
Reichskammergerichtsordnung aus dem Jahre 1495 kannte eine Schweigepflicht
für den juristischen Beistand einer Partei.163 Das Allgemeine Landrecht für die
preußischen Staaten von 1794 regelte eine Schweigepflicht für „Medizinalperso-
nen“.164 Auch § 155 des preußischen Strafgesetzbuchs von 1851 orientierte sich
primär am Arzt-Patienten-Verhältnis.165 Im Strafgesetzbuch des Deutschen Rei-
ches vom 15. Mai 1871 wurde in § 300 der in Betracht kommende Kreis schweige-
pflichtiger Personen über den medizinischen Bereich hinaus erweitert und ab-
schließend aufgezählt.166 Durch das Einführungsgesetz zum StGB vom 2. März
1974 wurden zahlreiche Bestimmungen aus strafrechtlichen Nebengebieten in
§ 203 StGB zusammengefasst (so beispielsweise das Unternehmensgeheimnis).
Zuletzt wurde die Vorschrift durch das StVÄG 1999 geändert.167

b) Tatbestand

Tathandlung ist das unbefugte Offenbaren eines fremden Geheimnisses, das dem
Täter in einem beruflichen oder funktionell bestimmten Aufgabenkreis bekannt
geworden ist. Abs. 1 und Abs. 2 enthalten zwei Grundtatbestände, die sich im Kreis
der sonderpflichtigen Täter sowie durch die jeweils geschützten Tatobjekte unter-
scheiden. Die unbefugte Geheimnisoffenbarung durch Amtsträger (Abs. 2) unter-
scheidet sich von § 353b StGB unter anderem durch den weiter gefassten Täter-
kreis (Abs. 2 Nr. 4, 5, 6) und das fehlende Tatbestandsmerkmal der „Gefährdung
wichtiger öffentlicher Interessen“.

Unter einem Geheimnis im Sinne des § 203 StGB versteht man eine Tatsache,
die nur einem Einzelnen oder einem beschränkten Kreis von Personen bekannt oder
zugänglich ist und deren Kenntnis nach dem Willen des Betroffenen hierauf be-
schränkt ist.168 Darüber hinaus bedarf es eines berechtigten (schutzwürdigen) In-
teresses des Betroffenen.169 Der Definitionsansatz kombiniert andere Ansätze, die
ausschließlich entweder auf den Geheimhaltungswillen oder auf das Geheimhal-

163 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 8.
164 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 8; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl

2005, § 203 Rn. 1.
165 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl 2005, § 203 Rn. 1.
166 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 8; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl

2005, § 203 Rn. 1.
167 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 8.
168 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 11; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl

2005, § 203 Rn. 6.
169 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 11; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl

2005, § 203 Rn. 6.
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tungsinteresse abstellen.170 Kein Geheimnis liegt vor, wenn die betroffenen Tatsa-
chen allgemein bekannt oder jedermann ohne weiteres zugänglich sind („offenkun-
dige Tatsachen“).

Ab wann nicht mehr von einem beschränkten Personenkreis ausgegangen wer-
den kann, ist eine Frage des Einzelfalls. Hier können sich allerdings schwierige
Abgrenzungsprobleme ergeben. Ab Tatsachenkenntnis einer „ungewissen Vielzahl
von Personen“ kann man nicht mehr von einem Geheimnis sprechen.171

Tathandlung ist das Offenbaren eines Geheimnisses. Hierunter versteht man jede
Mitteilung des geschützten Geheimnisses an einen Dritten, der es zuvor nicht oder
nicht sicher kannte.172

Problematisch ist die Annahme einer (rechtfertigenden) Offenbarungsbefugnis
aus einer presserechtlichen Auskunftspflicht.173 Grundsätzlich kann ein presse-
rechtlicher Auskunftsanspruch gegenüber Behörden eine rechtfertigende Offenba-
rungsbefugnis begründen.174 Zu berücksichtigen ist seitens der Behörde jedoch
jeweils eine Güter- und Interessenabwägung, bei der etwa Strafverfolgungsbehör-
den vor einer Informationspreisgabe gegenüber der Presse zu prüfen haben, ob im
Einzelfall das öffentliche Interesse an einer Berichterstattung gegenüber dem Ge-
heimhaltungsinteresse des Betroffenen vorrangig ist.175

c) Teilnahmestrafbarkeit durch Journalisten

§ 203 StGB ist ein (echtes) Sonderdelikt. Eine mittelbare Tatbegehung ist ausge-
schlossen.176 Nur die in der Vorschrift genannten schweigepflichtigen Personen
können sich nach § 203 StGB strafbar machen. Voraussetzung ist, dass ihnen das
Geheimnis in dem gesetzlich umschriebenen Aufgaben- und Funktionsbereich an-
vertraut worden oder sonst bekannt geworden ist.177 Auf Teilnehmer (beispielswei-
se anstiftende Journalisten), die selbst nicht der Pflichtenstellung des § 203 StGB
unterliegen, ist die Strafmilderungsvorschrift des § 28 Abs. 1 StGB i.V.m. § 49
Abs. 1 StGB anwendbar.

170 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 11; BGHSt 41, 140 (142); G. Schmidt,
ZStW 1967, 741 (782); Kühl/Dreher/Maassen/Lackner 2007, § 203 Rn. 14.

171 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 15.
172 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 48; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl

2005, § 203 Rn. 19.
173 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 203 Rn. 44.
174 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl 2005, § 203 Rn. 78.
175 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl 2005, § 203 Rn. 78.
176 Schönke/Schröder/Lenckner, § 203 Rn. 73.
177 Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203 Rn. 133.
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aa) Anstiftung durch Journalisten

Eine Strafbarkeit wegen Anstiftung zur Verletzung von Privatgeheimnissen ist
nach allgemeinen Grundsätzen dann gegeben, wenn der Journalist den zur Ver-
schwiegenheit Verpflichteten dazu auffordert, das Geheimnis zu offenbaren und
hierdurch beim Haupttäter den Tatentschluss hervorruft und diesen zur Tat be-
stimmt, §§ 203, 26 StGB.

bb) Beihilfe durch Journalisten

Eine Beilhilfestrafbarkeit zu § 203 StGB ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung
ist, dass durch die Handlung einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener
rechtswidriger Tat Hilfe geleistet wurde, § 27 StGB. Die Beihilfehandlung kann
beispielsweise durch psychische Unterstützungshandlungen im Vorfeld der Ge-
heimnisoffenbarung geschehen. Wie auch bei § 353b StGB ist die bloße Zurkennt-
nisnahme eines geschützten Geheimnisses durch einen Journalisten nicht geeignet,
den Tatvorwurf der Beihilfe zu begründen.178 Bei der Zurkenntnisnahme des of-
fenbarten Geheimnisses liegt deswegen keine strafbare Handlung vor, weil diese
der Offenbarung eines Geheimnisses immanent ist (sogenannte straflose notwendi-
ge Teilnahme).179 Ein strafbewehrtes, tatbestandliches Verhalten wird hierdurch
jedoch nicht verwirklicht.

Darüber hinaus bestehen zeitliche Grenzen der Beihilfestrafbarkeit. Nach allge-
meinen Grundsätzen ist eine Beihilfehandlung nach Beendigung der Tat nicht mehr
möglich. Eine Beihilfehandlung kann somit nur bis zum Zeitpunkt der Geheimnis-
offenbarung geleistet werden. Die tatbestandliche Verletzungshandlung des § 203
StGB ist die Offenbarung eines fremden Geheimnisses. Die Offenbarungshandlung
ist mit der Bekanntgabe des Geheimnisses (beispielsweise gegenüber einem Jour-
nalisten) sowohl vollendet als auch beendet.180 Hier liegt einer der wesentlichen
Unterschiede zwischen der Beihilfestrafbarkeit zu § 203 StGB und dem Tatvorwurf
der Beihilfe zur Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheim-
haltungspflicht, §§ 353b, 27 Abs. 1 StGB. Die Veröffentlichung einer nach § 203
StGB geschützten Information durch einen Journalisten begründet demnach keine
Teilnahmestrafbarkeit des Journalisten, auch wenn die Information unter Verwirk-
lichung des § 203 StGB offenbart wurde.

178 Brüning, NStZ 2006, 253 ff.
179 Brüning, NStZ 2006, 253 ff.; Haft 1992, 211; Wolter, JuS 1982, 343 ff.
180 Brüning, NStZ 2006, 253 ff.; BGH, NStZ 1993, 538; Joecks/Miebach/Cierniak 2006, § 203

Rn. 133.
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d) Fazit

Zusammenfassend lässt sich für § 203 StGB festhalten, dass für Journalisten im
Falle des Informationsaustauschs mit einem Geheimnisträger die Gefahr besteht,
sich strafbar zu machen, wenn über die bloße Zurkenntnisnahme und Veröffentli-
chung von Informationen hinaus im Vorfeld der Geheimnisoffenbarung Aktivitäten
entfaltet werden. Dies gilt insbesondere für solche Handlungen, mit denen ein
Journalist versucht, einen Informanten zu beeinflussen, zu unterstützen oder zur
Zusammenarbeit zu überreden (psychische Unterstützungshandlungen). Auch wenn
solche Unterstützungshandlungen in der Praxis durchaus wahrscheinlich sein dürf-
ten, ist die rechtspraktische Relevanz solcher Teilnahmestrafbarkeiten in Fällen des
einvernehmlichen Zusammenwirkens zwischen Journalist und Geheimnisträger als
gering einzuschätzen. Aufgrund des nur schwer nachweisbaren Tatvorwurfs, dem
Interesse aller Beteiligten an Verschwiegenheit und den Möglichkeiten zur Aussa-
geverweigerung der Beteiligten wird es für die Strafverfolgungsbehörden nur in
den wenigsten Fällen möglich sein, einen entsprechenden Tatnachweis zu führen.
Dies gilt umso mehr, als die Schwelle für einen entsprechenden Tatverdacht nach
der Cicero-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts angehoben und hiermit
die Möglichkeiten zum Einsatz strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen einge-
schränkt wurden.

3. Landesverrat, §§ 93 ff. StGB

Die §§ 93 ff. StGB sind auf den Schutz des Staatsgefüges gegen externe Angriffe
und die Machtstellung der Bundesrepublik gegenüber fremden Staaten gerichtet.181
Die Legaldefinition des Staatsgeheimnisses in § 93 StGB umfasst nur solche Tatsa-
chen, Gegenstände und Erkenntnisse als Staatsgeheimnisse, deren Bekanntgabe
gegenüber einer fremden Macht die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere
Sicherheit der Bundesrepublik begründen würde. Der Schutz von Staatsgeheimnis-
sen wird durch die Vorschriften des Landesverrats (§ 94 StGB) sowie der Offenba-
rung und Preisgabe von Staatsgeheimnissen (§§ 95, 97 StGB) geschützt.

Tathandlung des Landesverrats ist entweder die Mitteilung eines Staatsgeheim-
nisses (§ 93 StGB) an eine fremde Macht (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 StGB) oder die sonsti-
ge Mitteilung oder Offenbarung, um die Bundesrepublik zu benachteiligen oder
eine fremde Macht zu begünstigen (§ 94 Abs. 1 Nr. 2 StGB).

Für den Fall der Veröffentlichung eines Staatsgeheimnisses durch einen Journa-
listen kommt insoweit § 94 Abs. 1 Nr. 2 StGB als einschlägiger Straftatbestand in
Betracht. Die Vorschrift betrifft das Gelangenlassen von Staatsgeheimnissen an
einen Unbefugten oder das öffentliche Bekanntmachen, also jede Handlung, die
einer unbestimmten Personenmehrheit die Kenntnisnahme von dem Geheimnis

181 Schönke/Schröder/Stree/Sternberg-Lieben, 2006, § 93 Rn. 1.
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selbst ermöglicht, insbesondere also die unverschlüsselte Mitteilung in Massen-
kommunikationsmitteln.182

Die Geheimhaltung des Staatsgeheimnisses muss erforderlich sein, um die Ge-
fahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik abzu-
wenden. Schutzgut ist die äußere Sicherheit der Bundesrepublik gegenüber Angrif-
fen oder Beeinflussungen jeglicher Art. „Schwer“ im Sinne des § 94 StGB ist ein
Nachteil dann, wenn er für die gesamte äußere Machtposition der Bundesrepublik
deutlich ins Gewicht fällt.183

4. Straftaten im Amt, §§ 331 ff. StGB

Für den Bereich der hier untersuchten Fälle kommen insbesondere Tatvorwürfe im
Zusammenhang mit Vorteilsgewährung und Bestechung in Betracht.

Die Grundstruktur der Amtsdelikte der §§ 331 ff. StGB weist jeweils einen
Grundtatbestand und einen Qualifikationstatbestand auf. Dies sind zum einen die
Vorteilsannahme und die Bestechlichkeit auf der Seite der besonders verpflichteten
Personen, auf der anderen Seite die korrespondierende Vorteilsgewährung und Be-
stechung.

Die Rechtsprechung geht bei der Bestimmung des Schutzguts der Bestechungs-
delikte davon aus, der Gesetzgeber wollte „die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes“
sowie „eine Verfälschung des Staatswillens verhindern“.184 Die Reinheit und Lau-
terkeit der Amtsausübung wäre bei Käuflichkeit und Befangenheit der Amtsträger
gefährdet.185 In der Literatur werden darüber hinaus die Unkäuflichkeit von Amts-
handlungen, die Sachlichkeit der Amtsführung und die Funktionsfähigkeit des öf-
fentlichen Dienstes als Schutzgüter genannt.186

Die Begriffe des Richters, Amtsträgers und der für den öffentlichen Dienst be-
sonders verpflichteten Personen sind in § 11 StGB legaldefiniert. Täter eines
Amtsdelikts kann nur sein, wer zur Tatzeit den von der Strafvorschrift geforderten
besonderen Status hat.

Beim Tatbestand der Vorteilsnahme wird ein Amtsträger bestraft, der für seine
Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen
lässt oder annimmt, § 331 Abs. 1 StGB. Der Begriff des Vorteils ist weit zu verste-

182 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 94 Rn. 4.
183 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 94 Rn. 8.
184 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kuhlen 2005, § 331 Rn. 9.
185 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kuhlen 2005, § 331 Rn. 9.
186 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kuhlen 2005, § 331 Rn. 9; Schönke/Schröder/Heine 2006,

Vorbemerkung §§ 331 ff. Rn. 1.
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hen. Er umfasst jede Leistung materieller oder immaterieller Art, die den Täter bes-
serstellen würden und auf die er keinen rechtlichen Anspruch hat.187

Der Tatbestand der Bestechung (§ 332 StGB) enthält die Qualifikationstatbe-
stände zu § 331 Abs. 1 und 2 StGB. Von § 331 StGB (Vorteilsannahme) unter-
scheidet sich der Tatbestand der Bestechung dadurch, dass es für den Amtsträger
um eine bestimmte Diensthandlung geht, durch die er seine Dienstpflichten verletzt
hat bzw. verletzen wird. Die Pflichtwidrigkeit einer Diensthandlung ist dann zu
bejahen, wenn sie gegen Gesetz, Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen etc.
verstößt.188 Die Diensthandlung muss den maßgeblichen Rechts- oder Dienstvor-
schriften widersprechen.189

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Tatbestände der Vorteilsgewährung bzw.
Bestechung für die hier untersuchten Fälle nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Auf eine vertiefende Darstellung der Tatbestände wird daher verzichtet.

5. Verbotene Mitteilung über Gerichtsverhandlungen, § 353d StGB

Die Vorschrift des § 353d StGB gehört zu den wenigen Vorschriften, die sich ins-
besondere an Mitarbeiter der Presse richtet. Sie enthält ein sogenanntes Pressein-
haltsdelikt.190 § 353d Nr. 1 StGB stellt die gesetzlich verbotene, öffentliche Mittei-
lung über eine Gerichtsverhandlung unter Strafe, bei der die Öffentlichkeit ausge-
schlossen war. Nr. 2 erfasst die Veröffentlichung von Tatsachen entgegen einer
vom Gericht aufgrund eines Gesetzes auferlegten Schweigepflicht, wenn die Tatsa-
chen durch eine nicht öffentliche Gerichtsverhandlung bekannt wurden oder durch
amtliche Schriftstücke zur Kenntnis gelangt sind. Nr. 3 stellt u.a. die wörtliche
Veröffentlichung der Anklageschrift unter Strafe, bevor diese verlesen wurde oder
das Verfahren abgeschlossen ist.

§ 353d Nr. 1 StGB erfasst als zu schützendes Rechtsgut die Staatssicherheit,
Nr. 2 die durch die Nichtöffentlichkeit der Verhandlung jeweils geschützten Güter,
Nr. 3 die Unbefangenheit von Verfahrensbeteiligten (beispielsweise Laienrichter
und Zeugen), aber auch die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten.191

Insbesondere für den Angeklagten besteht die Gefahr, dass die Vorabveröffentli-
chung eines amtlichen Schriftstücks die Gefahr einer Vorverurteilung in der Öf-

187 Schönke/Schröder/Heine, 2006, § 331 Rn. 17.
188 Schönke/Schröder/Heine, 2006, § 332 Rn. 7.
189 Schönke/Schröder/Heine, 2006, § 332 Rn. 7.
190 OLG Stuttgart, Urteil vom 08.12.2003 – 4 Ss 469/03, NJW 2004, 622; zu Pressein-

haltsdelikten Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 78 Rn. 7; Groß, NStZ 94, 312
ff.; Franke, GA 82, 404; Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353d Rn. 1; Töb-
bens, GA 83, 102; Schönke/Schröder/Lenckner/Perron, 2006, § 353d Rn. 7.

191 Fischer/Schwarz/Dreher/Tröndle 2010, § 353d Rn. 1.
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fentlichkeit deutlich erhöht. Die öffentliche Mitteilung einer Anklageschrift könnte
als quasi richterliche Vorabentscheidung in der Öffentlichkeit missverstanden wer-
den. Dies könnte eine Rehabilitierung in der Öffentlichkeit beispielsweise nach
einem Freispruch unmöglich machen. Angesichts der Tatsache, dass Journalisten
die Berichterstattung unter Bezugnahme auf die Anklageschrift oder andere amtli-
che Schriftstücke eines Strafverfahrens nur „im Wortlaut“ verboten ist, im Um-
kehrschluss eine anderweitige Berichterstattung (indirekte Rede) erlaubt ist, er-
scheint die Geeignetheit des Straftatbestandes zum Schutz der Persönlichkeitsrech-
te begrenzt.

Gemäß § 353d Nr. 1 StPO muss die Mitteilung über eine Gerichtsverhandlung
einem gesetzlichen Verbot widersprechen. Dieses „Blankett“ wird derzeit lediglich
durch § 174 Abs. 2 GVG ausgefüllt. Hiernach besteht bei Ausschluss der Öffent-
lichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit ein Veröffentlichungsverbot für
Presse, Rundfunk und Fernsehen. Da sich das Veröffentlichungsverbot des § 174
Abs. 2 GVG nur an „Presse, Rundfunk und Fernsehen“ wendet, ist der Täterkreis
des § 353d StGB auch insoweit auf deren Mitarbeiter begrenzt.192

Der Tatbestand des § 353d StGB spielte im Rahmen der ausgewerteten Verfah-
ren nur eine untergeordnete Rolle. Auf eine vertiefende Darstellung wird daher
verzichtet.

6. Verjährungsfristen

Grundsätzlich richten sich die Fristen der Verfolgungsverjährung bei Verstößen
gegen die Normen des StGB nach den §§ 78 ff. StGB. Die jeweiligen Fristen
bestimmen sich aus der Strafdrohung desjenigen Gesetzes, dessen Tatbestand die
Tat verwirklicht, § 78 Abs. 4 StGB.

Etwas anderes gilt jedoch für die Verfolgungsverjährung sogenannter Pressein-
haltsdelikte. Hier richten sich die Verjährungsfristen nach den Vorschriften der
jeweiligen Presse- und Mediengesetze der Länder. Diese unterscheiden sich von
den Verjährungsfristen des StGB durch grundsätzlich verkürzte Verjährungsfristen.
Teilweise divergieren die Verjährungsfristen der landespresserechtlichen Regelun-
gen auch untereinander. Die zur Anwendung kommende presserechtliche Verjäh-
rungsfrist bestimmt sich wegen ihres prozessualen Charakters nach dem Recht des
Gerichtsortes und kommt auch bei Ordnungswidrigkeiten zur Anwendung.193 Die
bestehende Gesetzeslage, die ihren Ursprung in der oben dargestellten Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts aus den 1950er Jahren194 hat, ist in ihrer in-
haltlichen Ausgestaltung bezüglich der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen

192 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kuhlen 2005, § 353d Rn. 3, 5.
193 Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 31.07.1995 – 3 ObOWi 69/95 in

AfP 1995, 653 ff.; BGH, NJW 1995, 893; BGH, NJW 1978, 1985.
194 Beschluss des BVerfG vom 04.06.1957 – 2 BvL 17/56; BVerfGE 7, 56 (s.o.).
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eine wohl einmalige Besonderheit des deutschen Strafrechts. In der für die noch
heute gültige Rechtspraxis maßgeblichen Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 04.06.1957195 hatte das Bundesverfassungsgericht seinerzeit über die
Verfassungsmäßigkeit der landesgesetzlichen Verjährungsfristen zu entscheiden.
Im Kern ging es um die Frage, wie man das „Wesen“ der strafrechtlichen Verjäh-
rungsregeln für Pressedelikte aus Sicht der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung
bewertet. Das Gericht entschied, dass die Verjährungsregelungen im Sinne der
grundgesetzlichen Kompetenzverteilung nicht dem Gebiet des Strafrechts bzw. des
gerichtlichen Verfahrens zuzuordnen seien. Vielmehr sei der Themenbereich der
Presseangelegenheiten betroffen, die in den Kompetenzbereich des Landesgesetz-
gebers fallen. Es stehe den Landesgesetzgebern mithin frei, eigene Verjährungsfri-
sten für Presseinhaltsdelikte zu normieren. Hierdurch werde nicht unberechtigt in
die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingegriffen.

Im folgenden Abschnitt werden die gesetzlichen Regelungen der Verjährungsfri-
sten für die sogenannten Presseinhaltsdelikte behandelt. Hierbei werden insbeson-
dere auch die Folgen und Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung, Veröf-
fentlichung und Archivierung von Presseinhalten im Internet berücksichtigt.

a) Die Verjährungsregelungen für Presseinhaltsdelikte

Die Vorschriften über die Verfolgungsverjährung bei sogenannten Presseinhaltsde-
likten finden sich in den jeweiligen Presse- und Mediengesetzen der Länder. Dort
sind auch die Verjährungsfristen für Presseordnungsdelikte sowie Presseordnungs-
widrigkeiten geregelt. Die Verjährung dieser Delikte beträgt regelmäßig sechs Mo-
nate, gerechnet ab der Veröffentlichung oder Verbreitung des Druckwerks.196 In
einigen Fällen gehen die landesgesetzlichen Regelungen jedoch von anderen (teil-
weise kürzeren) Verjährungsfristen aus.197

195 Beschluss des BVerfG vom 04.06.1957 – 2 BvL 17/56.
196 Folgende landesgesetzlichen Regelungen sehen für Verbrechen eine Verjährungsfrist

von einem Jahr und für Vergehen eine Frist von sechs Monaten vor: § 22 LPG Meck-
lenburg-Vorpommern; § 15 LPG Sachsen-Anhalt; § 17 LPG Schleswig-Holstein; § 24
Niedersächsisches Pressegesetz; § 25 LPG Nordrhein-Westfalen; § 37 Landesmedien-
gesetz Rheinland-Pfalz; § 66 Saarländisches Mediengesetz; § 14 Thüringer Pressege-
setz; § 23 Hamburgisches Pressegesetz; § 24 Pressegesetz Bremen; § 16 Pressegesetz
des Landes Brandenburg; § 22 Berliner Pressegesetz; § 24 LPG Baden-Württemberg.

197 § 14 des Sächsischen Pressegesetzes normiert eine sechsmonatige Verjährungsfrist
(gleichgültig ob Verbrechen oder Vergehen), wenn es sich um eine mittels eines
Druckwerks begangene Straftat handelt und der verantwortliche Redakteur, Verleger,
Herausgeber etc. schuldhaft seine Verpflichtung verletzt hat, das Druckwerk von straf-
baren Inhalten freizuhalten. Im Übrigen belässt es das Sächsische Pressegesetz bei § 78
StGB. § 12 Hessisches Pressegesetz sieht grundsätzlich eine sechsmonatige Verjäh-
rungsfrist vor. Lediglich für einzelne Tatbestände des StGB (beispielsweise § 130
StGB) wird auf die Vorschriften der Verfolgungsverjährung des StGB verwiesen.
Gleiches gilt für Art. 14 Bayerisches Pressegesetz. Auch hier ist eine grundsätzliche

Rechtsgrundlagen



50

Presseinhaltsdelikte sind solche Straftaten, die durch Veröffentlichung oder
Verbreitung eines Druckwerks begangen werden.198 Bei den sogenannten Presse-
ordnungsdelikten handelt es sich um Verstöße gegen die in den einzelnen Landes-
pressegesetzen enthaltenen Ordnungsvorschriften (beispielsweise Verletzung der
Impressumspflicht).199 Im Vergleich zur Verjährungsregelung des § 78 Abs. 3
StGB, die im Mindestmaß eine Verjährungsfrist von drei Jahren festlegt, bedeuten
die landesgesetzlichen Verjährungsfristen eine nicht unerhebliche Privilegierung.

Voraussetzung für die Anwendbarkeit der kurzen Verjährungsfrist ist, dass eine
Tatbegehung durch die Veröffentlichung oder Verbreitung von Druckwerken straf-
baren Inhalts begangen wurde. Druckwerke sind:

„[...] alle mittels der Buchpresse oder eines sonstigen zur Massenherstellung geeig-
neten Vervielfältigungsverfahrens hergestellten und zur Verbreitung bestimmten
Schriften, besprochenen Tonträger, bildlichen Darstellungen mit und ohne Schrift,
Bildträger und Musikalien mit Text der Erläuterungen“.200

Die Tatsache, dass die Verfolgungsverjährungsfrist für ein StGB-Delikt durch lan-
desgesetzliche Regelungen bestimmt wird, ist bemerkenswert. Alleine die Art der
Tatbegehung entscheidet darüber, welche Verjährungsfristen maßgeblich sind. Für
den Fall der in der Praxis häufig vorkommenden Beleidigung, die mittels eines
Druckwerks begangen wurde, bestimmt sich die maßgebliche Verjährungsfrist also
nicht nach § 78 StGB, sondern nach dem jeweils einschlägigen Landespressege-
setz. Die dieser Rechtsdogmatik zugrunde liegende Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts wurde, wenn auch nur vereinzelt, so doch mit gewichtigen Argu-
menten kritisiert.201 Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass Art. 74 Nr. 1
GG (a.F.)202 das Themengebiet des Strafrechts der konkurrierenden Gesetzgebung
zugewiesen hat. Zum Themengebiet des Strafrechts müsse man auch die Regelun-
gen der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung rechnen. Der Bundesgesetzgeber
habe durch die bestehenden Verjährungsregelungen (§§ 78 ff. StGB) von seiner
Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht. Dies spreche gegen eine Gesetzge-
bungsbefugnis der jeweiligen Bundesländer, eigene Verjährungsfristen einzufüh-
ren, Art. 72 Abs. 1 GG (a.F.). Im Übrigen entsprechen einheitliche Regelungen der
Strafverfolgungsverjährung im gesamten Bundesgebiet dem Interesse von Rechts-
sicherheit und Rechtsklarheit bzw. Rechtseinheit. Bestehen also insoweit dem

Verjährungsfrist von sechs Monaten mit Ausnahmen für spezielle Tatbestände des
StGB vorgesehen.

198 Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 24 Rn. 29; BGHSt 40, 385 ff.
199 Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 24 Rn. 34.
200 Legaldefinition § 7 Abs. 1 Landespressegesetz Nordrhein-Westfalen.
201 Schoene, NJW 1975, 1544 ff.
202 Die Vorschrift wurde aufgehoben durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes

vom 28.08.2006 (BGBl. I, 2034) m.W.v. 01.09.2006.
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StGB widersprechende Regelungen der Landespressegesetze, würden diese durch
das Bundesrecht verdrängt, Art. 31 i.V.m. Art. 72 Abs. 1 GG. Den Verjährungsre-
gelungen des StGB kann in keiner Weise entnommen werden, dass es sich um
Sondervorschriften handeln sollte, die nur in begrenzten Ausnahmefällen zur An-
wendung kommen. Vielmehr handelt es sich um allgemeinverbindliche Regelun-
gen, deren Anwendungsbereich unabhängig von Tat, Tatort oder Täter eröffnet ist.
Die Verjährungsvorschriften des StGB sind daher als erschöpfende, unmittelbar
verbindliche Vollregelung zu verstehen. Eine Ausnahme für Presseinhaltsdelikte
hat der Bundesgesetzgeber offenbar nicht vorgesehen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte seine Entscheidung im Wesentlichen damit
begründet, dass die Regelung der Verjährung eine ureigene Angelegenheit der
Länder ist oder dass insoweit wenigstens ein starkes und legitimes Interesse der
Länder besteht. Die Regelung der Verfolgungsverjährung ist ein Element der ei-
genstaatlichen Organisation der Länder. Darüber hinaus begründete das Gericht
seine Entscheidung damit, dass die durch die Presse begangenen Delikte besondere
Eigenarten aufweisen, und behauptet einen Sachzusammenhang zwischen dem
Presserecht und der Regelung der Verjährung von Pressedelikten. Nach Auffassung
des Bundesverfassungsgerichts haftet dem Pressewesen eine „Augenblicksbedingt-
heit, Offenkundigkeit und geringe Nachhaltigkeit“ an. Diese Wesensmerkmale er-
fordern nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ein Äquivalent bei der
Strafverfolgungsverjährung.

Die Auffassung des Gerichts steht hierbei jedoch im Widerspruch zu den Prinzi-
pien von Rechtsgleichheit und Rechtseinheit. Dies gilt insbesondere unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass in verschiedenen Landesgesetzen hinsichtlich der
konkreten Verjährungsregelungen im Einzelnen unterschiedliche Regelungsinhalte
bestehen. Auch scheint es kaum begründbar, strafrechtliche Verjährungsregelungen
ihrem Wesen nach als Gegenstand spezifischen Presserechts zu qualifizieren. Der
Widerspruch wird deutlich, führt man sich vor Augen, dass das Bundesverfas-
sungsgericht davon ausgeht, der Themenbereich des journalistischen (!) Zeugnis-
verweigerungsrechts gehöre nicht (!) dem Themenbereich des Presserechts an,
sondern müsse dem Bereich des Prozessrechts zugeschrieben werden (so der Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 28. November 1973)203. Es erscheint
unverständlich, weshalb das journalistische Zeugnisverweigerungsrecht dem Pro-
zessrecht zugerechnet wird, die Verjährung eines Pressedelikts jedoch in die Ge-
setzgebungskompetenz der Länder fallen soll. Zu guter Letzt verbleibt der nicht zu
bestreitende Hinweis des Gerichts auf die „wesensgemäße und historische“ Zuge-
hörigkeit der Verjährungsregelungen zum Presserecht. Der Hinweis auf die in der
Vergangenheit bestehenden Sonderregelungen hinsichtlich der Verjährungsfristen

203 Beschluss des BVerfG vom 28.11.1973 – 2 BvL 42/71 – Absatz Nr. 33.
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im Presserecht wird auch von Schoene ausdrücklich anerkannt.204 Zu Recht kriti-
siert Schoene jedoch, dass eine historische Tatsache alleine noch keine grundge-
setzliche Kompetenzverteilung außer Kraft setzen kann. Allenfalls könnte man aus
den historischen Gegebenheiten darauf schließen, dass der Bundesgesetzgeber eine
Regelung schaffen solle, die es den Ländern ermöglicht, Sonderregelungen für die
Verfolgungsverjährung einzuführen. Historische Gegebenheiten begründen für den
Landesgesetzgeber jedoch kein Recht, eine bestehende Gesetzgebungskompetenz
des Bundes zu missachten.

Soweit ersichtlich besteht in Deutschland kein anderes Rechtsgebiet, das die
maßgeblichen Verjährungsfristen für Verstöße gegen Tatbestände des StGB den
landesgesetzlichen Regelungen überlässt. Die schwer nachvollziehbare Ausgangs-
entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus den 1950er Jahren wurde in einer
weiteren Entscheidung aus dem Jahre 1973 ausdrücklich bestätigt.205 Schließlich
führte die Föderalismusreform des Jahres 2006 zum Wegfall der Rahmengesetzge-
bung des Bundes und zum Wegfall des Art. 75 GG. Zugleich wurde den Ländern
unter anderem die Gesetzgebungskompetenz für Fragen des Presserechts zuge-
schlagen. Da der Gesetzgeber bis zum Wegfall der Rahmengesetzgebungskompe-
tenz von der Möglichkeit, ein Presserechtsrahmengesetz zu erlassen, keinen Ge-
brauch gemacht hatte, führt die Föderalismusreform grundsätzlich zu keiner Neu-
bewertung der bislang bestehenden Rechtsauffassung des Bundesverfassungsge-
richts.

b) Verjährungsfristen und Neue Medien

Die zunehmende Digitalisierung und Ausweitung bzw. Verlagerung der Informati-
onsangebote auf das Internet, unter anderem auch durch Online-Ausgaben klassi-
scher Printmedien, haben erhebliche Auswirkungen auf die praktische Anwendung
der presserechtlichen Verjährungsfristen der Landespressegesetze. Häufig kommt
es vor, dass Inhalte von Druckwerken mit oder kurze Zeit nach ihrem gedruckten
Erscheinen im Internet als Online-Informationen zur Verfügung stehen und dort
auch gespeichert werden, so dass sie jederzeit (oder doch über einen längeren Zeit-
raum) abrufbar sind. Als Konsequenz hieraus ergibt sich – auch wenn es sich in-
haltlich um dieselbe Veröffentlichung wie in einem klassischen Druckwerk handelt
–, dass die durch die Landespressegesetze vorgesehenen kurzen Verjährungsfristen
faktisch nicht mehr zur Anwendung kommen, soweit für ihre Anwendbarkeit die
Begehung mittels eines Druckwerks gefordert wird.

204 Eine Übersicht über die historische Entwicklung der pressespezifischen Verjährungs-
regelungen bei: Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 24 Rn. 23 ff.

205 Beschluss des BVerfG vom 28.11.1973 = NJW 1974, 356 ff.
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Die Frist der Verfolgungsverjährung richtet sich in diesen Fällen nach den all-
gemeinen Regelungen des StGB.206 Die Ursache hierfür liegt in den Tatbestands-
voraussetzungen der landespresserechtlichen Verjährungsregelungen. Einer An-
wendung der landespresserechtlichen Verjährungsfristen steht der eindeutige Wort-
laut der Vorschriften entgegen. Wie oben bereits ausgeführt, ist erforderlich, dass
es sich bei der Veröffentlichung um ein „Druckwerk“ handelt. Wesensmerkmal
eines Druckwerks ist die stoffliche Verkörperung geistigen Inhalts.207 Im Falle
einer (wenn auch dauerhaften) Speicherung im Internet fehlt es jedoch gerade an
einer solchen stofflichen Verkörperung. Gleiches gilt für die Übertragung von
Fernseh- oder Rundfunksendungen. Die Sichtbarmachung mittels technischer Ein-
richtungen wie beispielsweise Computer, Fernsehgerät oder Radio führt nicht dazu,
von einem „Druckwerk“ im Sinne des Wortlauts der jeweiligen Pressegesetze spre-
chen zu können. Darüber hinaus erschließt sich diese gesetzgeberische Wertung
auch aus der Vorschrift des § 11 Abs. 3 StGB. Hiernach sind Schriften den Ton-,
Bild- und Datenträgern gleichgestellt. Eine entsprechende Regelung ist in den je-
weiligen Landespressegesetzen nicht enthalten. Darüber hinaus haben einige Bun-
desländer ihre Gesetze zu „Mediengesetzen“ weiterentwickelt. § 3 Abs. 2 Nr. 1a des
Rheinlandpfälzischen Landesmediengesetzes vom 04.02.2005 definiert Druckwerke
als:

„[...] alle mittels eines zur Massenherstellung geeigneten Vervielfältigungsverfah-
rens hergestellten und zur Verbreitung bestimmten Texte, auch Texte in verfilmter
oder elektronisch aufgezeichneter Form, besprochene Tonträger, Notendrucke und
andere grafische Musikaufzeichnungen, Landkarten, Ortspläne und Atlanten sowie
bildliche Darstellungen, wenn sie mit einem erläuternden Text verbunden sind.“

Die ohnehin schon bestehenden Unterschiede zwischen den jeweiligen landesge-
setzlichen Verjährungsfristen werden durch die technische Weiterentwicklung und
die teilweise fehlende Anpassung der landesgesetzlichen Regelungen an diese Wei-
terentwicklungen noch verschärft. Die den modernen Entwicklungen angepassten
Landesmediengesetze haben zu einer bestehenden Anwendung der kurzen Verjäh-
rungsfristen geführt, während die übrigen landespresserechtlichen Verjährungsfri-
sten für die Fälle der Online-Veröffentlichungen praktisch nicht mehr zur Anwen-
dung kommen.

Auch für eine analoge Anwendung der presserechtlichen Verjährungsregelungen
auf Veröffentlichungen im Internet bleibt aus verschiedenen Gründen kein Raum.
Voraussetzung einer analogen Anwendung wäre ein vergleichbarer Sachverhalt, für
den eine planwidrige Regelungslücke im Gesetz besteht. Im Falle einer Veröffent-
lichung von Presseinhalten über das Internet fehlt es jedoch bereits an einem mit

206 Schlachetzki, AfP, 04, 2006, 327-329.
207 Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 7 Rn. 18.
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der Veröffentlichung in traditionellen Druckwerken vergleichbaren Sachverhalt.
Dies ergibt sich aus der speziellen Legitimationsgrundlage der presserechtlichen
Verjährungsfristen, die darin zu sehen ist, dass Presseverstöße für die Verfolgungs-
behörden wegen der körperlichen Vervielfältigung leicht erkennbar sind. Darüber
hinaus handelt es sich um Verstöße, denen eine „gewisse Flüchtigkeit/Zeitbedin-
gung“ anhaftet.208 Im Interesse einer umfassenden Informationsversorgung sorgen
die kurzen presserechtlichen Verjährungsfristen auch dafür, dass relativ schnell
Rechtssicherheit geschaffen wird und dadurch die unabdingbare Freiheit der Presse
geschützt wird.209 Diese Besonderheiten lassen bereits deutliche Zweifel an einer
Vergleichbarkeit von klassischen Druckwerken mit Veröffentlichungen im Internet
aufkommen. Die Veröffentlichungen im Internet erfolgen im Gegensatz zu klassi-
schen Druckwerken nicht zeitgleich, da sie jeweils zu unterschiedlichen Zeiten von
verschiedenen Personen abgerufen werden können. Auch kann nicht von einer
„Flüchtigkeit/Zeitbedingung“ bei Veröffentlichungen im Internet ausgegangen
werden. Die Inhalte der Online-Medien bleiben so lange abrufbar, wie sie nicht von
den entsprechenden Servern gelöscht wurden.

Neben dem nicht vergleichbaren Sachverhalt fehlt es im Übrigen auch an der für
eine analoge Anwendung zwingend notwendigen planwidrigen Regelungslücke im
Gesetz. Der Gesetzgeber hätte die Möglichkeit gehabt, die Verjährungsfristen auf
Online-Archive im Rahmen des Mediendienste-Staatsvertrags zu berücksichtigen.
Von dieser Möglichkeit hat der Gesetzgeber jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass eine Anwendung der kurzen
presserechtlichen Verjährungsfristen nach der derzeitigen Gesetzeslage in einem
Großteil der Fälle nicht gegeben ist. Die zunehmende Parallelveröffentlichung und
Verlagerung der Printmedien hin zu Online-Angeboten könnte eine Auseinander-
setzung des Gesetzgebers mit dieser Frage in Zukunft notwendig erscheinen lassen.
Die im Rahmen der Untersuchung analysierten Verfahren zeigen jedoch für den
Untersuchungszeitraum, dass Online-Medien bislang nur in wenigen Fällen zum
Ziel strafrechtlicher Ermittlungsverfahren oder -maßnahmen wurden. Ob sich dies
auf mittlere Sicht ändern wird, bleibt abzuwarten. Im Interesse der Rechtssicherheit
und Rechtsklarheit erschiene es in jedem Fall wünschenswert, bundesweit einheit-
liche gesetzliche Regelungen zu schaffen.

B. Strafprozessrecht

Ein Eingriff in die Pressefreiheit ist nicht alleine dadurch zu befürchten, dass einem
Journalisten im Rahmen seiner Tätigkeit der Vorwurf strafbaren Verhaltens ge-
macht wird. Insbesondere strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen tragen das Ri-

208 Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 24 Rn. 22.
209 BGH, NJW 1975, 1039 ff.
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siko eines massiven Eingriffs in die Pressefreiheit und einer Beeinträchtigung der
freien Berichterstattung in sich. Diese Gefahr erkannte bereits das Bundesverfas-
sungsgericht, als es in der Spiegel-Entscheidung darauf hinwies, dass Durchsu-
chungsmaßnahmen in Presseverlagen und Redaktionen den Strafverfolgungsbehör-
den ermöglichen, Informationen zu finden, die der Zeuge aufgrund der gesetzlichen
Regelungen verschweigen dürfte:

„Bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen in Presseunternehmen fällt zusätzlich
der mögliche oder wahrscheinliche Eingriff in die Pressefreiheit ins Gewicht. Dies
betrifft zunächst die Behinderung in der Ausübung des Grundrechts [...], mehr noch
aber den Einbruch in das Redaktionsgeheimnis, der regelmäßig mit diesen Zwangs-
maßnahmen verbunden ist.“210

Dies gilt nicht nur für die offen durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen, sondern
auch für heimliche oder verdeckte Ermittlungsmaßnahmen. Neben den unmittelba-
ren Beeinträchtigungen, die beispielsweise eine Hausdurchsuchung und Beschlag-
nahme von Unterlagen und Arbeitsmaterialien für die Betroffenen mit sich bringen,
sind die mittelbaren Folgen zu berücksichtigen. Auch wenn die Konsequenzen für
betroffene Journalisten pauschal nicht beurteilt werden können, in jedem Fall steht
zu befürchten, dass Informanten sich zurückziehen oder die Kontaktaufnahme mit
ihnen deutlich erschwert wird. Darüber hinaus trägt jede durchgeführte Ermitt-
lungsmaßnahme die Gefahr in sich, dass auch sogenannte Zufallsfunde zur Kennt-
nis der Ermittlungsbehörden gelangen.

Die vom Gesetzgeber getroffene einfachgesetzliche Güterabwägung enthält be-
reits Regelungen, welche die Wertungen des Art. 5 GG berücksichtigen. Der
Schutz der Mitarbeiter der Presse durch die ihnen zustehenden Zeugnisverweige-
rungsrechte ist für die Aufgabenerfüllung und das Funktionieren der Presse von
entscheidender Bedeutung.211 Eine Beeinträchtigung des Informationsflusses zwi-
schen Journalisten und ihren Informanten steht jedoch nicht nur im Falle einer
gänzlichen Aufhebung des Berufsgeheimnisses zu befürchten. Auch die einzelfall-
bezogene Einschränkungsmöglichkeit eines im Grundsatz existierenden Berufsge-
heimnisses kann einschränkend wirken. Der Gesetzgeber erkennt die besondere
Aufgabe und Funktion der Institution der freien Presse mit den bestehenden gesetz-
lichen Regelungen grundsätzlich an.

Den Kern der gesetzlichen Regelungen im Strafprozess bildet das publizistische
Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 Abs. 1 Nr. 5 StPO. Es ist Basis und Aus-
gangspunkt der publizistischen Privilegien im Strafprozess und definiert unter an-
derem auch den Anwendungsbereich und die Reichweite des Beschlagnahmever-
bots des § 97 Abs. 5 StPO. Der Schutz für Medienmitarbeiter besteht jedoch nur

210 BVerfGE 20, 162 ff. Absatz Nr. 62 = NJW 1966, 1603 ff.
211 Löffler/Ricker 2005, 198 ff.
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insoweit, als Einschränkungen, Ausnahmeregelungen und das Zusammenspiel der
Normen dies zulassen. Die bloße Tatsache, dass der Schutz der Pressefreiheit in
den gesetzlichen Regelungen anerkannt ist, sagt noch nichts darüber aus, wie es um
den qualitativen Schutz dieser Freiheit bestellt ist. Neben der empirischen Bewer-
tung kommt es zunächst auch auf die bereits im Gesetz vorgesehenen normativen
Einschränkungsmöglichkeiten an.

1. Strafprozessuale Privilegien

Der nachfolgende Abschnitt gibt eine Übersicht über strafprozessuale Privilegien,
die im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten und Medien-
mitarbeitern zu beachten sind und die den Anwendungsbereich strafprozessualer
Ermittlungsmaßnahmen beschränken oder ausschließen.

a) Zeugnisverweigerungsrecht, § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO

Grundsätzlich sind Zeugen verpflichtet, zum Zwecke der Vernehmung vor dem
Richter zu erscheinen. Sie haben die Pflicht auszusagen, soweit keine gesetzlich
zugelassene Ausnahme besteht, § 48 Abs. 1 StPO.212 Die Verpflichtung zur Aussa-
ge kann durch Anwendung entsprechender Zwangsmaßnahmen durchgesetzt wer-
den (Zeugniszwang). Ist ein Zeuge von seiner Pflicht zur Aussage entbunden, hat
dies zur Folge, dass gegen ihn keine Zwangsmittel zur Herbeiführung einer Aussa-
ge angewandt werden dürfen, § 136a Abs. 1 S. 2 StPO.

aa) Normzweck

Der Zweck des publizistischen Zeugnisverweigerungsrechts lässt sich in zwei Teil-
bereiche untergliedern. Er besteht zum einen in der Gewährleistung der Pressefrei-
heit als Institut eines freiheitlich demokratischen Staates und zum anderen im
Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen dem Journalisten und seinen Infor-
manten.213

Zur Gewährleistung der Pressefreiheit als Institution sind Medienmitarbeiter im
öffentlichen Interesse auf Vertraulichkeit zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ange-
wiesen.214 Eine früher vertretene Auffassung ging davon aus, das Zeugnisverweige-
rungsrecht diene einzig und alleine dem Vertrauensverhältnis zwischen Journali-
sten und deren Informanten. Hieraus resultierte, dass das sogenannte selbst recher-

212 Die Zeugenpflicht wird in § 48 Abs. 1 StPO erstmals ausdrücklich geregelt und wurde
durch das sogenannte 2. Opferrechtsreformgesetz eingeführt, das am 01.10.2009 in
Kraft getreten ist – BT-Drucks. 16/12098.

213 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 53 Rn. 1; Neumann 2005,
194; Rengier 1980, 13 ff.; Oldenburg, NJW 1982, 2615; LG Köln, NJW 1959, 1598.

214 Schäfer 2000, Rn. 980.
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chierte Material der Medienmitarbeiter nicht vom strafprozessualen Zeugnisver-
weigerungsrecht erfasst wurde. Journalisten konnten daher wegen Fragen zu selbst
recherchiertem Material Zwangsmaßnahmen unterworfen werden, außerdem konn-
ten die entsprechenden strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt
werden.215

bb) Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich

Ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht besteht gemäß § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5
StPO für Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von
Presseerzeugnissen berufsmäßig mitwirken.216

Der Begriff der Presseerzeugnisse ist entwicklungsoffen und weit zu verstehen.
Umfasst sind Druckwerke, Rundfunksendungen, Filmberichte und alle anderen der
Unterrichtung oder Meinungsbildung dienenden Informations- und Kommunikati-
onsdienste (zu denken ist hier insbesondere an „neue Medien“, beispielsweise Pu-
blikationen im Internet). Eine früher bestehende Einschränkung des Anwendungs-
bereichs durch das Erfordernis des „periodisch“ erscheinenden Druckwerks besteht
heute nicht mehr. Allerdings greift das Zeugnisverweigerungsrecht nur, wenn es
sich um Materialien für den redaktionellen Teil journalistischer Arbeit handelt.
Informationen, die den Werbe- und Anzeigenteil der Medien betreffen, sind damit
vom Schutzbereich des Zeugnisverweigerungsrechts nicht eingeschlossen.

Der persönliche Anwendungsbereich der Vorschrift erstreckt sich auf alle Perso-
nen, die berufsmäßig an der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von
Druckwerken, Rundfunksendungen etc. mitwirken oder mitgewirkt haben. „Gele-
genheitsjournalisten“ sind somit nicht vom Schutzbereich der Norm umfasst.217 Die
Beschränkung auf berufsmäßig Mitwirkende soll eine uferlose Ausdehnung des
Anwendungsbereichs verhindern, wenngleich eine hauptberufliche Tätigkeit nicht
gefordert wird. Nebenberufliche Tätigkeit oder das Mitwirken als freier Mitarbeiter
sind ausreichend, sofern die Tätigkeit mit der Absicht verrichtet wird, zu einer dau-
ernden oder wiederkehrenden Beschäftigung zu werden.218

cc) Umfang des Zeugnisverweigerungsrechts

Das Zeugnisverweigerungsrecht umfasst inhaltlich zwei Bereiche: zum einen die
Person des Informanten, zum anderen die dem Journalisten gegenüber gemachten
Mitteilungen. Das Zeugnisverweigerungsrecht beinhaltet genau genommen also

215 Schäfer 2000, Rn. 981; Birkner/Rösler, ZRP 4/2006, 110; BGBl. I 2002, 682, Nr. 11,
22.02.2002; Gesetzentwurf der FDP-Bundestagsfraktion, BT-Drucks. 14/1602; Löffler/
Ricker 2005, 200.

216 Löffler/Ricker 2005, 200 ff.; Kunert, NStZ 2002, 173 ff.
217 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 31; Kunert, MDR 1975, 885, 886.
218 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 31.
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zwei Zeugnisverweigerungsrechte, die sich auf zwei unterschiedliche Informations-
arten beziehen.

Die Informanten, deren Identität durch das Zeugnisverweigerungsrecht vor
Preisgabe geschützt werden soll, sind insbesondere die Verfasser und Einsender
von Beiträgen und Unterlagen. Als Verfasser bezeichnet man die Person, die der
geistige Urheber eines Beitrags ist, also nicht notwendig diejenige Person, die ein
Schriftstück nur praktisch hergestellt hat, beispielsweise durch Anfertigen oder
Ausdrucken des Schriftstücks.219 Einsender sind solche Personen, die Beiträge und
Unterlagen an Medienmitarbeiter übergeben, die sie selbst nicht verfasst haben.220

Informanten sind Personen, die über Ereignisse oder Beobachtungen berichten und
nur Rohmaterial liefern, das von einer Redaktion weiterverarbeitet werden kann.221

Das Zeugnisverweigerungsrecht schließt nicht nur Fragen aus, die auf die unmittel-
bare Identifizierung einer der geschützten Personen abzielen. Auch Fragen nach
sonstigen Tatsachen, die eine Identifizierung (mittelbar) ermöglichen, brauchen
nicht beantwortet zu werden.222

Darüber hinaus sind der Inhalt gemachter Mitteilungen, der Inhalt selbst erarbei-
teter Materialien und der Gegenstand berufsbezogener Wahrnehmungen223 vom
Schutzbereich des Zeugnisverweigerungsrechts umfasst. Bis zur Neufassung der
Vorschrift im Jahr 2002224 erstreckte sich der Schutzbereich nicht auf das selbst
recherchierte Material der Pressemitarbeiter, wie auch das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Entscheidung vom 25. Januar 1984 dargelegt hatte (s.o. Kap. I B. 5).
Das selbst recherchierte Material stand nach der früher vertretenen Auffassung in
keinem Zusammenhang mit dem von Informanten zur Verfügung gestellten Mate-
rial. Da der Normzweck früher ausschließlich darin gesehen wurde, das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Informanten und Journalisten zu wahren, sah man auch
keine Notwendigkeit, das selbst erarbeitete Material in den Anwendungsbereich der
Norm aufzunehmen. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen stellen ausdrücklich
klar, dass das Zeugnisverweigerungsrecht sich nicht auf „zur Verfügung gestelltes
Material“ beschränkt, und berücksichtigen damit die Tatsache, dass eine Unter-
scheidung zwischen selbst recherchiertem und von dritter Seite zur Verfügung ge-
stelltem Material in der Rechtsanwendungspraxis nur theoretisch möglich, prak-

219 Rotsch 2000, 55.
220 Rotsch 2000, 55.
221 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 39.
222 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 53 Rn. 34; BGHSt 36,

298; Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 35.
223 Wahrnehmungen von Journalisten sind dann berufsbezogen, wenn sie im Zusammen-

hang mit ihrer beruflichen Tätigkeit stehen oder bei Gelegenheit ihrer Berufsausübung
gemacht werden. Aufgrund des weiten Betätigungsfelds von Journalisten ist grundsätz-
lich auch von einem großen Anwendungsbereich berufsbezogener Wahrnehmungen
auszugehen.

224 Gesetz vom 15.02.2002, BGBl. I, 682.
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tisch aber nicht durchführbar war. Der Ausweitung des Schutzbereichs lag die ge-
setzgeberische Wertung zugrunde, durch die bestehenden Ermittlungsmöglichkei-
ten der Strafverfolgungsbehörden könne „die Arbeit der Medien Beeinträchtigun-
gen ausgesetzt sein, die im Hinblick auf die grundlegende Bedeutung der Presse-
und Rundfunkfreiheit nicht länger hingenommen werden sollten“.225 Richtigerwei-
se ist das selbst recherchierte Material vom Schutzbereich des journalistischen
Zeugnisverweigerungsrechts umfasst, § 53 Abs. 2 S. 2 StPO.226

An der Ausweitung des Zeugnisverweigerungsrechts wurde und wird kritisiert,
es bleibe allein den Pressemitarbeitern überlassen, das Zeugnisverweigerungsrecht
zum Entstehen zu bringen. Es sei für einen Medienmitarbeiter ein Leichtes, eine
Wahrnehmung als berufsbezogen zu deklarieren und hierdurch dem Zugriff der
Strafverfolgungsbehörden zu entziehen.227 Ob die gemachten Mitteilungen auch zu
einer Veröffentlichung geführt haben oder nicht, bleibt unerheblich.

Die Unterscheidung zwischen „Fremdmaterial“ und „Eigenmaterial“ ist durch
die Neufassung der Vorschrift im Jahr 2002 jedoch keinesfalls obsolet geworden.
Wie noch zu zeigen sein wird (siehe unten ff), ist die Unterscheidung im Rahmen
der Ausnahmeregelung des § 53 Abs. 2 S. 2 StPO von entscheidender Bedeutung.

dd) Belehrungspflicht

Zeugen sind über das ihnen zustehende Zeugnis- und Aussageverweigerungsrecht
gemäß §§ 52 Abs. 3, 55 Abs. 2 StPO zu belehren. Ein Verweis auf das publizisti-
sche Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 StPO ist nicht enthalten. Hierin kommt
die gesetzgeberische Wertung zum Ausdruck, dass keine Belehrungspflichten hin-
sichtlich des publizistischen Zeugnisverweigerungsrechts bestehen. Es wird davon
ausgegangen, dass ein Zeuge seine berufsspezifischen Rechte und Pflichten kennt.
Nur im Fall einer offensichtlichen Unkenntnis gebietet es die gerichtliche Fürsor-
gepflicht, eine Belehrung durchzuführen.228

ee) Rechtsfolgen

Wie bereits dargestellt, führt das Zeugnisverweigerungsrecht zur Aufhebung der
Aussagepflicht und zur Unzulässigkeit der damit einhergehenden Zwangs- und
Beugemittel. Von der für jeden Zeugen bestehenden Verpflichtung, im Falle einer
Ladung durch die Staatsanwaltschaft am Vernehmungsort zu erscheinen und An-
gaben zu seiner Person zu machen, entbindet das Zeugnisverweigerungsrecht je-
doch nicht, §§ 161a, 163a StPO. Die Verpflichtung des Zeugen, zu einer staatsan-

225 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44a; BT-Drucks. 14/5166.
226 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 53 Rn. 39; zum früheren

Streitstand: Ollendorf 1991.
227 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44a.
228 Rotsch 2000, 76; BGH, MDR 1980, 815; Holtz, MDR 1980, 812; Hannich/Appl/Senge

2008, § 53 Rn. 6; LR-Dahs, § 53 Rn. 59; Molketin,MDR 1982, 98.
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waltschaftlichen Vernehmung zu erscheinen, ergibt sich aus § 161a Abs. 1 S. 1
StPO. Gleichwohl wird die Staatsanwaltschaft in der Praxis regelmäßig auf ein
Erscheinen zum Vorladungstermin verzichten, wenn unstreitig vom Vorliegen ei-
nes Zeugnisverweigerungsrechts auszugehen ist und vorab mitgeteilt wurde, dass
keine Angaben zum Gegenstand der Vernehmung gemacht werden.

Dagegen besteht keine Verpflichtung, zu einer polizeilichen Vernehmung zu er-
scheinen. Die Rechte und Pflichten des Zeugen im Rahmen einer polizeilichen
Vernehmung sind in § 163 Abs. 3 StPO geregelt. Macht ein Journalist von dem
ihm zustehenden Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, besteht für die bis dahin
im Rahmen einer Vernehmung gemachten Aussagen ein Beweisverwertungsverbot,
§ 252 StPO.229 Das Verwertungsverbot erstreckt sich auch auf die Vernehmung
von Verhörpersonen. Hierdurch soll die Umgehung des Verwertungsverbots ver-
hindert werden. Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung jedoch in Fällen der
richterlichen Vernehmung. Eine im Rahmen einer richterlichen Vernehmung ge-
machte Aussage darf verwertet werden.230

ff) Einschränkung des Zeugnisverweigerungsrechts

Im Interesse des staatlichen Strafverfolgungsinteresses hat der Gesetzgeber eine
Einschränkung des publizistischen Zeugnisverweigerungsrechts vorgesehen, § 53
Abs. 2 S. 2 StPO. Die normative Reichweite des journalistischen Zeugnisverweige-
rungsrechts wird maßgeblich durch Reichweite und Umfang der Einschränkung
definiert. Wie oben bereits angedeutet, kommt es im Rahmen der Einschränkung
des Zeugnisverweigerungsrechts maßgeblich auf die Unterscheidung zwischen zur
Verfügung gestelltem und selbst recherchiertem Material an.

Das Zeugnisverweigerungsrecht entfällt hinsichtlich selbst erarbeiteter Materia-
lien, wenn die Aussage zur Aufklärung eines Verbrechens (§ 12 Abs. 1 StGB) bei-
tragen soll oder wenn Gegenstand der Untersuchung eines der in Abs. 2 genannten
Vergehen231 ist. Auch wenn die aufgeführten Delikte eine abschließende, im Wege
der Analogie nicht erweiterbare Aufzählung darstellen, hat das Zeugnisverweige-
rungsrecht hierdurch doch eine erhebliche Einschränkung erfahren. Wie auch bei
der Durchführung der meisten strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen sind hin-
sichtlich des diesbezüglichen Tatverdachts keine hohen Anforderungen zu stel-

229 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 252 Rn. 1 ff. Die Vor-
schrift wird nach ganz herrschender Meinung entgegen ihrem Wortlaut als Verwer-
tungsverbot und nicht nur als bloßes Verlesungsverbot ausgelegt.

230 Rotsch 2000, 76; Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 252 Rn.
14; ständige Rechtsprechung des BGH: BGHSt 46, 189, 195; 45, 642, 345.

231 Straftat des Friedensverrats, der Gefährdung der demokratischen Ordnung, des Lan-
desverrats, der Gefährdung der äußeren Sicherheit, Straftat gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung nach den §§ 174 bis 176, 179 StGB, Geldwäschetatbestände sowie die
Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 Abs. 1 bis 4
StGB.
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len232, ein einfacher Tatverdacht genügt. Die Erforschung des Sachverhalts oder die
Ermittlung des Aufenthaltsorts des Beschuldigten muss allerdings auf andere Wei-
se aussichtslos oder wesentlich erschwert sein (Subsidiaritätsklausel).

Gegen die Einführung der Subsidiaritätsklausel hat unter anderem auch die Bun-
desregierung Einwände erhoben.233 Kritisiert wurde die mangelhafte Praktikabilität
der Subsidiaritätsklausel aufgrund zahlreicher unbestimmter Rechtsbegriffe. Dar-
über hinaus sah man die Gefahr, Gerichte könnten zu „Zwischenbeweiswürdigun-
gen“ gezwungen sein, um beurteilen zu können, ob es zur Sachverhaltsaufklärung
noch der Zeugenvernehmung bedarf.234 Für die Zeugen ergibt sich die Schwierig-
keit, aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden (in den meisten Fällen unvoll-
ständigen) Informationen beurteilen zu müssen, ob ihre Aussage unverzichtbar ist
und deshalb eine Aussagepflicht besteht.235 Aus der hieraus entstehenden Rechts-
unsicherheit ergeben sich zwangsläufig Streitigkeiten hinsichtlich der Frage, ob
den Zeugen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht oder nicht.236

Im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchung wurde nur ein Fall bekannt, in
dem es tatsächlich zu einer solchen Situation gekommen ist, in der das Gericht ei-
nen Journalisten als Zeugen befragte und Unsicherheiten hinsichtlich des Bestehens
des Zeugnisverweigerungsrechts bestanden. Die Unklarheiten resultierten jedoch
nicht aus der Anwendung des Subsidiaritätsgrundsatzes. Sie lagen in der Frage
nach einer Verwirkung des Zeugnisverweigerungsrechts durch die freiwillige Of-
fenbarung von Informationen im Rahmen der Berichterstattung des Journalisten
begründet.

gg) Gegenausnahme

In § 53 Abs. 2 S. 3 StPO wurde wiederum eine Einschränkung der Einschränkung
(Gegenausnahme)237 aufgenommen.238 Hiernach kann der Zeuge die Aussage
gleichwohl verweigern (obwohl wegen einer der Ausnahmefälle des § 53 Abs. 2
S. 2 StPO eigentlich kein Zeugnisverweigerungsrecht bestünde), wenn aus der
Aussage auf die Person des Informanten oder die gemachte Mitteilung bzw. deren
Inhalt geschlossen werden kann. Es soll ausreichend sein, wenn die Gefahr der
Offenlegung nicht ausgeschlossen werden kann.239 Zweck dieser Regelung ist der
Schutz des Kernbereichs journalistischer Arbeit.

232 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44b; BT-Drucks. 14/5166, 8.
233 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44b; Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/

Meyer 2009, § 53 Rn. 39b; BT-Drucks. 14/5166 9.
234 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44b.
235 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44b.
236 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 53 Rn. 39b.
237 Kunert, NStZ 2002, 169, 171.
238 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 53 Rn. 39c.
239 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 33; BT-Drucks. 14/5166, 9.
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Auch gegen die Regelung der Gegenausnahme werden Einwände erhoben. Der
Gesetzgeber eröffne hiermit eine Missbrauchsmöglichkeit, der Staatsanwaltschaft
und Gerichte nichts entgegenzusetzen hätten.240 Mit einer entsprechenden (gegebe-
nenfalls wahrheitswidrigen) Behauptung des Zeugen, in selbst erarbeitetes Material
seien auch Erkenntnisse eines Informanten eingeflossen, und die Offenbarung des
Materials würde zu dessen Identifizierung führen, könnte der Zeuge der grundsätz-
lich bestehenden Aussagepflicht entgehen.241 Die Erklärung des Zeugen wäre prak-
tisch nicht überprüfbar. Dem muss jedoch entgegengehalten werden, dass derlei
Aufklärungsschwierigkeiten, die dem Bereich der Tatsachenfeststellung zuzuord-
nen sind, auch anderweitig bestehen. Als mögliche Lösung des Problems wird vor-
geschlagen, eine Regelung entsprechend den §§ 148 II, 148a II StPO einzuführen.
In Zweifelsfällen hätte der sich auf § 53 I 1 Nr. 5 StPO berufende Zeuge seine
Weigerungsgründe vor einem mit der Sache nicht befassten und zur Verschwie-
genheit verpflichteten Richter glaubhaft zu machen.242 Das Recht zur Zeugnisver-
weigerung wäre damit gerichtlich überprüfbar. Kommt der Richter zu dem Ergeb-
nis, dem Zeugen stehe kein Recht zur Zeugnisverweigerung zu, müsste der Zeuge
aussagen, anderenfalls könnten gegen ihn Maßnahmen des Zeugniszwangs ange-
wendet werden. Als möglicher Nachteil einer solchen Verfahrensweise wird auf die
Verzögerungen des Prozesses, insbesondere im Rahmen der Hauptverhandlung
hingewiesen.243 Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich eine solche Verfahrens-
verzögerung jederzeit auch aus anderen Gründen ergeben kann, die beispielsweise
mit der Feststellung oder Beseitigung von Unklarheiten hinsichtlich der Reichweite
des Zeugnisverweigerungsrechts im Zusammenhang stehen.244 Der Zugewinn an
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit würde insoweit die möglicherweise eintretende
Zeitverzögerung rechtfertigen.

hh) Sonderfälle

Neben den eben geschilderten strafprozessualen Einschränkungen des publizisti-
schen Zeugnisverweigerungsrechts werden auch darüber hinausgehende Ein-
schränkungen diskutiert. In der Praxis treten beispielsweise Fälle auf, in denen die
Identität eines Informanten oder zur Verfügung gestellte Mitteilungen und Materia-

240 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44c.
241 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 53 Rn. 39c; Hannich/Appl/

Senge 2008, § 53 Rn. 44c.
242 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44c.
243 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 44c.
244 Eben solche Zeitverzögerungen zeigten sich auch bei einem Verfahren vor einer Straf-

kammer in Hessen, bei der ein Journalist als Zeuge befragt wurde und sich auf sein
Zeugnisverweigerungsrecht berief. Wegen seiner Weigerung, zur Sache auszusagen,
wurden gegen den Journalisten Zwangsgelder verhängt, die von der Beschwerdekam-
mer schlussendlich aufgehoben wurden.
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lien von den Journalisten selbst öffentlich gemacht werden. Ähnlich gelagert sind
auch Fälle, bei denen es um die Veröffentlichung eines Bekennerschreibens geht.245

In der ersten Fallkonstellation wird der Name eines Informanten oder Gewährs-
mannes von der Presse selbst preisgegeben. Die Rechtsprechung des BGH besagt,
dass in diesen Fällen hinsichtlich der weiteren Informationen zu dieser Person das
journalistische Zeugnisverweigerungsrecht versagt ist, mithin eine Pflicht zur Aus-
sage besteht, die auch mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden kann.246 Werde die
Anonymität eines Informanten von der Presse – oder dem Informanten – selbst
aufgehoben, so sei das journalistische Zeugnisverweigerungsrecht hinsichtlich der
Angaben „über die Person des Informanten“ verwirkt.247 Es könnten allenfalls noch
Angaben über die „gemachten Mitteilungen“ verweigert werden.248

In Fällen des Bekenner- oder Selbstbezichtigungsschreibens geben sich Täter als
Verantwortliche einer Straftat zu erkennen, wenn auch regelmäßig Decknamen
verwendet werden. Bekennerschreiben werden mit dem Namen oder Zeichen der
Organisation unterzeichnet, die für die Taten verantwortlich ist oder gemacht wer-
den will. Bei politisch motivierten Straftaten zeichnen sich die Bekennerschreiben
häufig durch politische Rechtfertigungen, Begründungen oder Forderungen aus.
Häufig werden Bekennerschreiben an Medien und Redaktionen gerichtet, da es den
Tätern darum geht, öffentliche Aufmerksamkeit für ihr Anliegen zu erzielen.

Auch wenn Dunkhase darauf verweist, dass es bei Bekennerschreiben regelmä-
ßig an einem Geheimhaltungsinteresse der Medienmitarbeiter fehle249, stellt sich
dennoch die Frage nach der rechtlichen Beurteilung hinsichtlich des Bestehens ei-
nes Zeugnisverweigerungsrechts bzw. eines Beschlagnahmeverbots. Dies gilt ins-
besondere, da Bekennerschreiben regelmäßig im Zusammenhang mit der Begehung
schwerer Straftaten stehen. Die Annahme, dass Bekennerschreiben von Medien an
die Strafverfolgungsbehörden in der Regel selbstverständlich weitergeleitet wür-
den, entbindet nicht von der Verpflichtung, den Inhalt der gesetzlichen Regelungen
auf die praktische Anwendung im konkreten Einzelfall zu überprüfen. Unabhängig
davon, ob von Journalisten eine hohe Kooperationsbereitschaft in derlei Fällen zu
erwarten ist oder nicht, ist zu klären, ob Strafverfolgungsbehörden berechtigt sind,
Bekennerschreiben bei Medienmitarbeitern sicherzustellen und zu beschlagnah-
men. Das Interesse der Strafverfolgungsbehörden, Bekennerschreiben zum Zwecke
der Spurensicherung auszuwerten, ist offensichtlich.250 Aus kriminaltechnischer
Sicht haben Bekennerschreiben eine große Bedeutung. Mit den Mitteln moderner

245 Bott 2009, 142 ff.
246 Bott 2009, 145; BGHSt 28, 235 (243).
247 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 53 Rn. 33; BVerfG, NStZ

1982, 253.
248 BGHSt 28, 235 (246).
249 Dunkhase 1998, 103.
250 BGH Beschluss vom 24.11.1995 – 2 BJs 65/95, 3 StB 84/95 = NStZ 1996, 199.
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Kriminaltechnik lassen sich auch kleinste Spuren sicherstellen, die zu einer Aufklä-
rung von Straftaten und einer Verhinderung weiterer Taten beitragen könnten.

Bott weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es Fälle gab, in denen Be-
kennerschreiben nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden, obwohl es
den Medienmitarbeitern an einem Geheimhaltungsinteresse eigentlich fehlte.251 So
habe zum Beispiel die taz 1995 ein Bekennerschreiben zurückgehalten und begrün-
dete dies damit, man wolle sich nicht zum „verlängerten Arm der Staatsgewalt“
machen. In Fällen, in denen sich die Medienvertreter so verhalten, müssen sich die
Verantwortlichen jedoch fragen lassen, ob sie sich nicht zum Werkzeug der hinter
den Bekennerschreiben stehenden Täter machen.252 Dies erscheint insbesondere in
Fällen mit terroristischem Hintergrund als problematisch. Von den Tätern werden
häufig die Möglichkeiten moderner Massenmedien genutzt, um ihre (politischen)
Forderungen zu verbreiten und ihre Taten zu rechtfertigen bzw. Propaganda zu
machen. Die Berichterstattung der Medien über terroristische Anschläge und die
Veröffentlichung der Forderungen der Täter durch die Medien können als eines der
Hauptziele der Täter bezeichnet werden, um auf die öffentliche Meinung Einfluss
zu nehmen und auf diese Weise Druck auf die politischen Entscheidungsträger aus-
zuüben. Umgekehrt kann es vorkommen, dass Medienmitarbeiter von Informatio-
nen und Kontakten aus den Kreisen der Täter profitieren, durch die sie über Erei-
gnisse und Hintergründe berichten und informieren können. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die Medien dem Risiko der Instrumentalisierung durch-
aus bewusst sind, handelt es sich doch um ein „Standardproblem“ eines jeden Jour-
nalisten, dass so gut wie jeder Informant versucht, Einfluss auf die Berichterstat-
tung durch Zurverfügungstellen von Informationen zu nehmen. Die Gratwande-
rung, dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung zu dienen, ohne hierdurch die
Ziele terroristischer Vereinigungen zu unterstützen, dürfte eine der schwierigsten
journalistischen Aufgaben sein, die mit Mitteln des Strafrechts jedoch nicht zu lö-
sen sein wird.

Im Rahmen der hier entscheidenden strafprozessualen Beurteilung stellt sich die
Frage, ob Bekennerschreiben vom Schutzbereich des Zeugnisverweigerungsrechts
und dem damit einhergehenden Beschlagnahmeschutz umfasst sind oder nicht. Um

251 Bott 2009, 255; Rebmann 1988, 225; BGH Beschluss vom 24.11.1995 – 2 BJs 65/95, 3
StB 84/95 = NStZ 1996, 199 (links-terroristische Vereinigung K.O.M.I.T.E.E.).

252 Umgekehrt gibt es Beispiele, bei denen Medienmitarbeiter freiwillig die Erkenntnisse
ihrer Recherchen mit den Strafverfolgungsbehörden teilten. So ist ein Verfahren be-
kannt geworden, in dem sich Journalisten mit Informationen bezüglich eines mit Haft-
befehl gesuchten Flüchtigen an die Strafverfolgungsbehörden wandten. Dies geschah
vermutlich mit dem Ziel, weitere Informationen über das laufende Ermittlungsverfah-
ren von der Polizei zu erfahren. Die Hoffnung erfüllte sich für die Journalisten jedoch
nicht, im Gegenteil: Die Polizei nutzte die Gelegenheit und beantragte die Abfrage der
Telefonverbindungsdaten der Journalisten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen
konnte der Gesuchte schließlich verhaftet werden.
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sich einer Beantwortung dieser Frage zu nähern, ist zunächst eine Subsumtion un-
ter den Wortlaut der Vorschrift des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO vorzunehmen.

Ein Bekennerschreiben kann unproblematisch als berufsbezogene Mitteilung im
Sinne des § 53 StPO qualifiziert werden. Es fällt damit auch unter den Schutzbe-
reich der Beschlagnahmeprivilegien des § 97 Abs. 5 StPO. Auch Rotsch vertritt die
Auffassung, dass im Falle von terroristischen Bekennerschreiben das journalisti-
sche Zeugnisverweigerungsrecht und der damit einhergehende Beschlagnahme-
schutz bestehen.253 Der eindeutige Wortlaut der Vorschrift lasse keine anderweitige
Auslegung zu. Insbesondere eine „verfassungskonforme Auslegung“ contra legem
sei nicht zulässig.254 Andererseits wird jedoch aufgezeigt, dass ein Konflikt mit
dem Beschlagnahmeverbot dann nicht besteht, wenn der Beschlagnahmeschutz aus
anderen Gründen entfällt. Dies ist nach § 97 Abs. 5 S. 2 i.V.m. Abs. 2 S. 3 StPO
der Fall, wenn es sich bei Bekennerschreiben um „Gegenstände handelt, die durch
eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung einer Straftat gebraucht oder be-
stimmt sind oder die aus einer Straftat herrühren“.255 Das Anfertigen und Versen-
den eines Bekennerschreibens kann eine strafbare Betätigung in einer terroristi-
schen Vereinigung im Sinne des § 129a StGB darstellen.256 Neben der Rechtspre-
chung haben sich dieser Ansicht auch große Teile der in der Literatur vorherr-
schenden Auffassung angeschlossen257 und gehen davon aus, dass die Beschlag-
nahme terroristischer Bekennerschreiben bei Medienmitarbeitern zulässig sei.258

Eine andere Beurteilung des Sachverhalts ergibt sich jedoch, ersetzt man den
Sachverhalt des klassischen Bekennerschreibens durch die Variante eines Beken-
neranrufs. Ein solcher Anruf bzw. die hiervon gemachte Aufzeichnung würden
regelmäßig nicht von den Tätern terroristischer Anschläge hergestellt, sondern von
Medienmitarbeitern aufgenommen und gespeichert. Aus diesem Grund könne eine
Strafverstrickung solcher Aufnahmen nicht angenommen werden, was dazu führe,
dass das Beschlagnahmeverbot für entsprechende Tonbandaufzeichnungen (Ent-
sprechendes gilt für Faxe, SMS, E-Mails etc.) bestehen bleibe.259 Eine Beschlag-
nahme der Aufzeichnungen in den Räumen der Redaktion dürfe daher wegen § 97
Abs. 5 StPO nicht stattfinden.260 Die zufällige Wahl des Nachrichtenmittels führt

253 Bott 2009, 253; Rotsch 2000, 64.
254 Bott 2009, 253; Dunkhase 1998, 102.
255 So der BGH in seinem Beschluss vom 24.11.1995 – 2 BJs 65/95, 3 StB 84/95 = NStZ

1996, 199 (links-terroristische Vereinigung K.O.M.I.T.E.E.).
256 BGH Beschluss vom 24.11.1995 – 2 BJs 65/95, 3 StB 84/95 = NStZ 1996, 199 (links-

terroristische Vereinigung K.O.M.I.T.E.E.).
257 Rebmann 1988, 225 (235 ff.); Rudolphi/Wolter/Rudolphi 2010, § 97 Rn. 70; Groß-

pietsch 1990, 39 ff.
258 Bott 2009, 254; BGH Beschluss vom 24.11.1995 – 2 BJs 65/95, 3 StB 84/95 = NStZ

1996, 199 (links-terroristische Vereinigung K.O.M.I.T.E.E.).
259 Bott 2009, 254.
260 Bott 2009, 256.
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somit zu einer gänzlich anderen Beurteilung hinsichtlich der möglichen strafpro-
zessualen Ermittlungsmaßnahmen in der Sphäre der Medienmitarbeiter.

Neben dem Beschlagnahmeverbot ist in diesen Fällen auch das Zeugnisverwei-
gerungsrecht des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO betroffen. Im Fall eines Bekenneran-
rufs, der auf Tonband aufgenommen wurde, handelt es sich um eine dem betroffe-
nen Journalisten im Hinblick auf seine Tätigkeit gemachte Mitteilung, über deren
Inhalt er das Zeugnis verweigern dürfte, soweit keine der das Zeugnisverweige-
rungsrecht verkürzende Ausnahmeregelungen eingreift, § 53 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2
S. 2 StPO. Da Fälle, in denen Bekennerschreiben oder Anrufe vorgelegt werden,
allerdings regelmäßig der schweren Kriminalität zuzurechnen sind und die Aussage
daher zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen soll, ist eine der Voraussetzun-
gen für die Einschränkung des Zeugnisverweigerungsrechts erfüllt. Wie oben be-
reits dargestellt, entfällt das Zeugnisverweigerungsrecht bezüglich der selbst erar-
beiteten Materialien. Hinsichtlich des „Eigenmaterials“ muss der Medienmitarbei-
ter seinen Zeugenpflichten also nachkommen, hinsichtlich des sogenannten
„Fremdmaterials“ bleibt es bei dem bestehenden Zeugnisverweigerungsrecht. Für
den Fall eines Bekenneranrufs ist strittig, ob es sich um vom Journalisten selbst
hergestelltes Material der Eigenrecherche oder um von einem Informanten zur Ver-
fügung gestelltes „Fremdmaterial“ handelt. Geht man davon aus, es handelt sich
um zur Verfügung gestelltes „Fremdmaterial“261, besteht das Zeugnisverweige-
rungsrecht des Journalisten fort. Nimmt man dagegen an, dass es sich bei einem
Bekenneranruf um sogenanntes „Eigenmaterial“ des Journalisten handelt, ist aller-
dings die „Ausnahme der Ausnahme“ (Gegenausnahme) des § 53 Abs. 2 S. 3 StPO
zu beachten. Diese führt zu einem Wiederaufleben des Zeugnisverweigerungs-
rechts, wenn aus dem „Eigenmaterial“ auf die Person des Verfassers, Einsenders
oder Gewährsmanns von Mitteilungen oder deren Inhalt geschlossen werden kann.
Den Ermittlungsbehörden kommt es im Rahmen der Sicherstellung eines Beken-
neranrufs sowohl auf den Inhalt der Mitteilung als auch die Person an, die hinter
der Mitteilung steht. Die Gegenausnahme des § 53 Abs. 2 S. 3 StPO führt also zu
einem Wiedererstarken des Zeugnisverweigerungsrechts und den damit einherge-
henden Restriktionen für die Strafverfolgungsbehörden. Es lässt sich also festhal-
ten, dass bei wörtlicher Auslegung der StPO den Ermittlungsbehörden im Falle von
Bekenneranrufen keine strafprozessualen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um
auf die gesuchten Informationen zuzugreifen.

Gleichwohl wird die Auffassung vertreten, dass das Zeugnisverweigerungsrecht
in der Frage terroristischer Bekennerschreiben generell restriktiv ausgelegt werden
müsse.262 Unter Berufung auf das Bundesverfassungsgericht wird argumentiert, der
Gesetzgeber habe mit den Regelungen der StPO lediglich eine allgemeine Aussage
darüber getroffen, wann dem Geheimhaltungsinteresse der Medien grundsätzlich

261 Bott 2009, 256.
262 Bott 2009, 254; Gamm/Pfeiffer 1988, 225 (234).
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der Vorrang gegenüber dem Strafverfolgungsinteresse des Staates einzuräumen
sei.263 Hierdurch sei jedoch eine im Einzelfall gebotene restriktive Auslegung die-
ser einfachgesetzlichen Regelungen nicht ausgeschlossen. Eines der Wesensmerk-
male eines Bekennerschreibens sei es, das Schreiben zu veröffentlichen. Der Kon-
takt zwischen Informant und Medienmitarbeitern sei gerade in diesen Fällen nicht
von einem gegenseitigen Vertrauensverhältnis und Bedürfnis nach Geheimhaltung
und Anonymität geprägt.264 Die Verfasser von Bekennerschreiben seien sich der
Gefahr bewusst und rechneten auch damit, dass die Bekennerschreiben zusammen
mit ihrer Veröffentlichung an die Strafverfolgungsbehörden übergeben würden.

Diese Auslegung geht meines Erachtens aus dogmatischen Gründen zu weit, da
sie sich eindeutig über den Wortlaut des Gesetzes hinwegsetzt und keine Anhalts-
punkte dafür ersichtlich sind, dass eine Regelungslücke besteht, die durch eine so
extensive Auslegung geschlossen werden müsste. In der Sache ist jedoch richtig,
dass der wesentliche Unterschied, der sich zwischen Bekennerschreiben und nor-
malen von Informanten zur Verfügung gestellten Informationen ausmachen lässt,
nicht in der Tatsache liegt, dass Terroristen es auf die Veröffentlichung ihrer Mit-
teilungen explizit abgesehen haben. Auch andere Personen stellen ihre Informatio-
nen Medienmitarbeitern zur Verfügung, um diese veröffentlicht zu sehen. Der Un-
terschied besteht vielmehr darin, mit welchen Erwartungen die Informationen den
Medienvertretern zur Verfügung gestellt werden. Der Verfasser eines Bekenner-
schreibens wird von vorneherein nicht darauf spekulieren, dass sein Schreiben bei
einem Journalisten vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden geschützt ist. Er
wird sich im Vorfeld darum bemühen, möglichst nur solche Informationen durch
das Bekennerschreiben zu veröffentlichen, wie dies auch seinen Zielen entspricht.
Darüber hinaus werden entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um den
Ermittlern möglichst wenige Anhaltspunkte zu liefern. Auch wenn Bekenner-
schreiben den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt würden, wird dies
nicht zwangsläufig zur Folge haben, dass die Informationsquellen der Medien ver-
siegen. Wie oben bereits geschildert, ist es für terroristische Aktivitäten eine not-
wendige Voraussetzung, zur Erreichung ihrer politischen Ziele auf die politische
und öffentliche Meinung mit Hilfe von Veröffentlichungen in den Medien Einfluss
zu nehmen. Im Gegensatz zu „normalen“ Informanten, wie beispielsweise Mitar-
beiter und Beamte aus Behördenkreisen, nehmen die Verfasser von Bekenner-
schreiben eine mögliche Identifizierung oder Verhaftung aufgrund der bei Medien-
mitarbeitern sichergestellten Unterlagen um den Preis ihrer mit der Veröffentlichung
verfolgten Ziele billigend in Kauf. Es handelt sich um ein allgemeines Risiko, wel-
ches die Verfasser von Bekennerschreiben notwendigerweise zu tragen haben,
wenn sie ihre politischen Ziele und Hintergründe der Tat erläutern und öffentlich
bekannt machen wollen. Ein normaler Informant könnte sich durch die Gefahr der

263 Bott 2009, 253; BVerfGE 64, 108 (119).
264 Bott 2009, 253; Gamm/Pfeiffer 1988, 225 (237).
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Zeugnisverweigerungsrechts, § 53
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO

Grundsatz: Aussagepflicht des Zeugen, §§ 48, 161a StPO

Zeugnisverweigerungsrecht (ZVR),
§ 53 I 1 Nr. 5 StPO

wenn:
1. Zeuge Medienmitarbeiter ist.
2. Gegenstand des ZVR ist:

a) die Person des Verfassers/
Einsenders von Beiträgen
und Unterlagen oder des
sonstigen Informanten,

b) die gemachten Mitteilungen
oder der Inhalt selbst recher-
chierter Materialien bzw. be-
rufsbezogener Wahrneh-
mungen.

3. Es muss sich um Materialien für den
redaktionellen Teil oder redaktionell
aufbereitete Informations- und
Kommunikationsdienste handeln.

Rechtsfolge:
keine Aussagepflicht und somit
auch kein Zeugniszwang

Ausnahme: kein ZVR bezüglich der selbst
erarbeiteten Materialien (!), § 53 II 2 StPO
wenn:

1. Aussage der Aufklärung eines
Verbrechens dient, § 12 Abs. 1 StGB,

ODER
2. Aussage der Aufklärung eines im

Straftatenkatalog genannten Verge-
hens dient, § 53 Abs. 2 Ziff. 1-3
StPO,

UND
die Erforschung des Sachverhalts oder
die Ermittlung des Aufenthaltsortes
des Beschuldigten auf andere Weise
aussichtslos oder wesentlich erschwert
wäre (Subsidiaritätsklausel).

Rechtsfolge:
Aussagepflicht hinsichtlich des
Inhalts selbsterarbeiteter Materia-
lien und die Gegenstände ent-
sprechender Wahrnehmungen.
Umkehrschluss: keine Aussage-
pflicht bezüglich Buchst. a) und
b) (s.o.).

Gegenausnahme: § 53 II 3 StPO
wenn:

1. Aussagen zur Offenbarung der Iden-
tität eines Informanten

ODER
2. dessen Mitteilungen führen würden.

Rechtsfolge:
insoweit keine Aussagepflicht
und kein Zeugniszwang, auch
wenn es um ein Verbrechen oder
eine Katalogtat des § 53 II StPO
geht.
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Enttarnung abschrecken lassen. Bei dem Verfasser eines Bekennerschreibens, der
sich bereits durch einen zuvor begangenen Anschlag der Strafverfolgung ausgesetzt
hat, steht ein solches Verhalten nicht zu befürchten.

Zusammenfassend muss man zu dem Ergebnis gelangen, dass Bekennerschrei-
ben vom Zeugnisverweigerungsrecht und dem korrespondierenden Beschlagnah-
meverbot umfasst sind. Der eindeutige Wortlaut der Vorschriften steht einer an-
derweitigen Auslegung, für die zwar gewichtige Gründe sprechen, entgegen. Eine
Entscheidung darüber, ob die Sicherstellung von Bekennerschreiben oder Anrufen
durch die Strafverfolgungsbehörden zukünftig ermöglicht werden soll oder nicht,
hat der Gesetzgeber zu treffen.

ii) Fazit

Die strafprozessualen Regelungen rund um das publizistische Zeugnisverweige-
rungsrecht basieren auf einem relativ komplexen und unübersichtlichen Regel-
Ausnahme-Gegenausnahmeverhältnis. Bemerkenswert ist, dass die bestehenden
Regelungen nach wie vor eine Differenzierung zwischen selbst recherchierten und
zur Verfügung gestellten Recherchematerialien notwendig machen265, obwohl die
bis 2001 bestehende Beschränkung des Zeugnisverweigerungsrechts auf „zur Ver-
fügung gestelltes Material“ heftig kritisiert worden war. Eines der Hauptargumente
der Kritiker war die praktisch nicht durchführbare Trennung der Recherchemateria-
lien im redaktionellen Alltag, die zwangsläufig einen undifferenzierten Zugriff der
Strafverfolgungsbehörden auf die Arbeitsunterlagen von Journalisten zur Folge
hatte. Nach Auffassung der Kritiker konnte der gesetzlich eigentlich beabsichtigte
Informantenschutz durch die bestehende Regelung nicht erreicht werden. Ausge-
hend von dieser Kritik entschied sich der Gesetzgeber im Jahre 2001, die bisherige
Unterscheidung zwischen selbst recherchiertem und zur Verfügung gestelltem Ma-
terial in der gesetzlichen Regelung aufzuheben – nur um sie stattdessen an eine
andere Stelle im Gesetz zu verschieben.

Die Reform machte also die Unterscheidung zwischen Recherchematerialien
keineswegs obsolet.266 Aufgrund des spezifischen Regel-Ausnahmeverhältnisses
im Bereich des publizistischen Zeugnisverweigerungsrechts ist es nach wie vor
erforderlich, zwischen solchen Informationen zu unterscheiden, die von Informan-
ten zur Verfügung gestellt wurden, und solchen, die auf Eigenrecherchen basieren.
Der Unterschied zur früheren Regelung besteht vor allem darin, dass im Gesetz
jetzt ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Recherchematerialien, die eine
Identifizierung des Informanten ermöglichen, absolut geschützt sein sollen. Der
Zweck der Regelung ist somit der gleiche wie vor 2001, und auch die Methode, mit
der dieses Ziel erreicht werden soll, nämlich die Unterscheidung der Recherchema-

265 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 40.
266 Hannich/Appl/Senge 2008, § 53 Rn. 40.
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terialien nach ihrer Herkunft, ist die gleiche. Weshalb die seinerzeit kritisierte Un-
terscheidung zwischen „Fremd- und Eigenmaterial“ heute einfacher sein soll als
noch vor 2001, ist nicht ersichtlich. Daher ist auch die Rechtsprechung des BGH
im Fall sogenannter „Gemengelagen“, also Situationen, in denen eine Vermischung
von Fremd- und Eigeninformationen vorliegt, unverändert relevant.267

Allerdings ist festzustellen, dass bei den im Rahmen der hier vorliegenden Un-
tersuchung gesichteten Verfahren kein Fall enthalten war, bei dem es auf eine Dif-
ferenzierung hinsichtlich der im Gesetz vorgesehenen Unterscheidung zwischen
„Eigen- und Fremdmaterial“ angekommen wäre.

b) Beschlagnahmeverbot, § 97 Abs. 5 StPO

Im Anschluss an das publizistische Zeugnisverweigerungsrecht wird nun das nicht
minder bedeutende Beschlagnahmeverbot des § 97 Abs. 5 StPO dargestellt.

aa) Normzweck

„Was der Mund verschweigen darf, soll man ebenso wenig der Hand entreißen.“268

Das Beschlagnahmeverbot des § 97 Abs. 5 StPO komplementiert das publizistische
Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO. Das Gesetz zur Ände-
rung der Strafprozessordnung vom 15. Februar 2002269 erweiterte das Presseprivi-
leg in § 97 StPO auch auf selbst recherchiertes Material.270 Dies ergibt sich aus der
uneingeschränkten Verweisung auf § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO.271 Das Beschlag-
nahmeverbot soll das publizistische Zeugnisverweigerungsrecht absichern und des-
sen Umgehung verhindern272:

bb) Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich

Die Vorschrift des § 97 Abs. 5 StPO knüpft hinsichtlich des Anwendungsbereichs
des Beschlagnahmeverbots an das Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 Abs. 1 S. 1
Nr. 5 StPO an. Soweit das publizistische Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die
Beschlagnahme von Schriftstücken, Ton-, Bild- und Datenträgern, Abbildungen
und anderen Darstellungen unzulässig. Voraussetzung ist, dass sich die genannten

267 BGHSt, 36, 298.
268 Klingst 2005, Nr. 42; Kunert, NStZ 2002, 169 ff.; Dunkhase 1998, 37;

Schultz/Dünnebier/Eek 1966, 39.
269 BGBl. I 682, Inkrafttreten am 23.02.2002.
270 Hannich/Appl/Nack 2008, Vor § 94 Rn. 1.
271 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 45; Hannich/Appl/

Nack 2008, Vor § 94 Rn. 1.
272 Schäfer 2000, Rn. 411; Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97

Rn. 1.
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Gegenstände im Gewahrsam der zeugnisverweigerungsberechtigten Person oder
Redaktion, des Verlages, der Druckerei oder Rundfunkanstalt befinden, § 97 Abs. 5
S. 1 StPO. Das eigene, von den Redaktionsräumen räumlich und sachlich getrennte
Büro eines freien Mitarbeiters, der einer Zeitung beispielsweise durch einzelne
Beiträge zuarbeitet, gehört nach den gesetzlichen Regelungen nicht zu dem vom
Beschlagnahmeschutz umfassten Bereich.273 Redaktionsraum ist der Bereich, in
dem die Redakteure und deren Hilfskräfte im Rahmen eines Unternehmens zur
Herstellung oder Gestaltung einer Pressepublikation redigieren oder mitredigieren.
An der Beschränkung des Beschlagnahmeschutzes auf den redaktionellen Gewahr-
sam wird kritisiert, dass die Regelung in Anbetracht der zunehmenden Zahl frei
arbeitender Journalisten nicht mehr zeitgemäß sei und eine entsprechende Anpas-
sung erfahren müsse.

cc) Einschränkung des Beschlagnahmeschutzes

Das Beschlagnahmeverbot reicht nur „soweit“ das Zeugnisverweigerungsrecht des
§ 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO reicht. Eine erste Einschränkung des Beschlagnahme-
verbots ergibt sich also bereits aus den Beschränkungen, denen das Zeugnisverwei-
gerungsrecht unterliegt (hierzu oben). In Anbetracht von Sinn und Zweck des Be-
schlagnahmeverbots, nämlich eine Umgehung des publizistischen Zeugnisverwei-
gerungsrechts zu verhindern, ist dies konsequent. Fehlt es bereits am Recht zur
Zeugnisverweigerung, besteht auch keine Gefahr der Umgehung dieses Rechts.

Eine weitere Einschränkung erfährt das Beschlagnahmeverbot durch die Rege-
lungen zur personalen oder gegenständlichen Strafverstrickung. Gemäß § 97
Abs. 5 S. 2, Abs. 2 S. 3 StPO entfällt der Beschlagnahmeschutz, soweit aus „be-
stimmten Tatsachen“ auf die strafrechtliche Verstrickung der zur Verweigerung
des Zeugnisses berechtigten Person geschlossen werden kann (personale Strafver-
strickung).274 Das Tatbestandsmerkmal der strafrechtlichen Verstrickung ist dann
erfüllt, wenn der von der Beschlagnahmemaßnahme Betroffene verdächtig ist, sich
an der Tat des Beschuldigten als Mittäter, Gehilfe oder Anstifter beteiligt oder die
Tat sonstwie gefördert zu haben.275 Der zeugnisverweigerungsberechtigte Medi-
enmitarbeiter verliert in diesem Fall seine Privilegien, da diese lediglich der Person
des Zeugen zustehen und nicht dem Mittäter oder Teilnehmer einer Straftat. Dem
strafverstrickten Medienmitarbeiter stehen nur die Rechte eines Beschuldigten im
Strafverfahren zu. Neben dem allgemeinen Teilnahmeverdacht reicht auch der
Verdacht der Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei aus, um die Zulässig-

273 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 34; BGH NStZ 1999, 260.
274 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 35.
275 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 35; Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/

Meyer 2009, § 97 Rn. 4; BVerfGE 20, 162, 218 = NJW 1966, 1603, 1608; Kunert,
MDR 1975, 889; Schäfer 2000, Rn. 416.

Rechtsgrundlagen



72

keit einer Beschlagnahme zu begründen.276 Es ist nicht erforderlich, dass gegen
den Zeugnisverweigerungsberechtigten schon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet
wurde.277 Der Verdachtsgrad muss weder dringend noch hinreichend im Sinne der
StPO sein.278 Auch die sogenannten „Deliktsgegenstände“, also Tatwerkzeuge und
durch die Tat hervorgebrachte oder erlangte Gegenstände, können beschlagnahmt
werden (gegenständliche Strafverstrickung).

Für Fälle der strafrechtlichen Verstrickung ist die Hürde zur Durchbrechung des
Beschlagnahmeverbots jedoch höher angesetzt als im Bereich des publizistischen
Zeugnisverweigerungsrechts. Der in § 97 Abs. 5 S. 2 StPO enthaltene Verweis auf
§ 160a Abs. 4 S. 2 StPO in Fällen der strafrechtlichen Verstrickung gestattet die
Beschlagnahme den Strafverfolgungsbehörden – soweit es sich um ein Antrags-
oder Ermächtigungsdelikt handelt – wenn der entsprechende Strafantrag gestellt
bzw. die Verfolgungsermächtigung erteilt wurde. Darüber hinaus verweist § 97
Abs. 5 StPO ausdrücklich auf die Berücksichtigung der Grundrechte aus Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG, die im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichti-
gen sind. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung wurde darüber hinaus mit einer Subsi-
diaritätsklausel kombiniert (hierzu unten ee).

dd) Verzicht auf das Beschlagnahmeverbot

Eine freiwillige Herausgabe der Sache durch den Zeugnisverweigerungsberechtig-
ten beinhaltet nach der Rechtsprechung des BGH einen Verzicht auf das Beschlag-
nahme- und Verwertungsverbot.279 Da das Beschlagnahmeverbot eine Folge des
Zeugnisverweigerungsrechts ist, über dessen Ausübung der Berechtigte selbst ent-
scheiden kann, ist auch ein Verzicht auf das Beschlagnahmeverbot möglich. Vor-
aussetzung ist jedoch eine Belehrung darüber, dass die Sache nicht zwangsweise,
sondern nur mit der notwendigen Einwilligung in amtliche Verwahrung genommen
werden kann.280 Ein Verstoß gegen die Belehrungspflicht macht das Beweismittel
unverwertbar, sofern dem Gewahrsamsinhaber die Rechtslage nicht bekannt
war.281 Eine Belehrung ist auch dann nicht entbehrlich, wenn der Gegenstand ohne
Aufforderung (spontan, freiwillig) herausgegeben wird.282 Ein Verstoß gegen die
Belehrungspflicht kann durch eine Belehrung und anschließende Einverständniser-
klärung nachträglich geheilt werden. Die erteilte Einwilligung ist auch jederzeit
widerrufbar. Der Widerruf zwingt dann zur Rückgabe der Sache. Bereits ausgewer-

276 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 35.
277 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 18.
278 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 20.
279 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 5; BGHSt 18,

227, 230; Fezer, JuS 1978, 767 f.
280 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 4.
281 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 6.
282 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 3; a.A.Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/

Meyer 2009, § 97 Rn. 6.
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tete Beweismittel und daraus gewonnene Erkenntnisse, beispielsweise durch Ver-
nehmung des auswertenden Beamten, sind jedoch gerichtsverwertbar.283

ee) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und Subsidiaritätsklausel

Auch bei bestehendem Teilnahmeverdacht gegen einen Pressemitarbeiter ist die
Beschlagnahme nach § 97 Abs. 5 S. 2 Hs. 2 unzulässig, wenn sie unter Berücksich-
tigung des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache stehen
würde und ohne die Beschlagnahme die Erforschung des Sachverhalts bzw. Ermitt-
lung des Aufenthalts des Täters auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wäre (Subsidiarität). Dem ohnehin anzuwendenden Verhältnismäßigkeits-
grundsatz wurde hiermit – neben der Subsidiaritätsklausel – ein besonderer Stel-
lenwert eingeräumt.284 Die Rechtmäßigkeit eines Eingriffs im Bereich der Be-
schlagnahme steht somit unter der Trias der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und
der Angemessenheit der Maßnahme.285 Zweck dieser Gesetzesformulierung war es,
der „Gefahr der Überbetonung des Strafverfolgungsinteresses bereits auf der Ebene
des einfachen Verfahrensrechts“ wirksam zu begegnen.286 Der Deutsche Journali-
sten-Verband hatte zuvor unter anderem den Vorwurf erhoben, dass gerade diese
Verhältnismäßigkeitsprüfung nur in den seltensten Fällen durchgeführt werde, der
Zweck der Gesetzesformulierung mithin nicht erreicht würde. Dass diese Kritik
durchaus ihre Berechtigung hatte und hat, haben auch die Ergebnisse der Akten-
auswertung gezeigt. Die bestehende gesetzliche Regelung, welche inhaltlich zwar
keine Neuerung, aber eine Klarstellung bedeutet, versucht diesen Vorwürfen durch
entsprechende „Handlungsanweisungen“ an die Ermittlungsbehörden zu begegnen.

ff) Beschlagnahmeverbot und Durchsuchungsmaßnahmen

Der StPO ist kein ausdrückliches Durchsuchungsverbot zu entnehmen.287 Eine
Durchsuchungsmaßnahme setzt jedoch stets voraus, dass ein zulässiger Durchsu-
chungszweck vorliegt. Soweit eine Durchsuchung also der Beschlagnahme von
Beweismitteln dient, die dem Beschlagnahmeverbot des § 97 Abs. 5 StPO unterlie-
gen, ist sie unverhältnismäßig und daher unzulässig. In diesen Fällen kann der an-
gestrebte Durchsuchungszweck nicht erreicht werden.

283 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 3.
284 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 45; Kunert, NStZ

2002, 173.
285 Löffler/Ricker 2005, 221; BVerfGE 71, 213.
286 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 45; BT-Drucks.

14/5166, 10.
287 Dörr, AfP 1995, 378, 380.
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gg) Fazit

Die Einschränkungen des Beschlagnahmeschutzes eröffnen den Strafverfolgungs-
behörden weitere Ermittlungsansätze, um durch § 97 StPO grundsätzlich geschütz-
te Beweismittel bei Mitarbeitern von Presse und Rundfunk zu beschlagnahmen. Zu
beachten sind jedoch die Auswirkungen der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts auf die Ermittlungspraxis der Strafverfolger. Durch die Anhebung
der Verdachtsschwelle hat die Cicero-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
auch im Falle der Anwendbarkeit der Ausnahmeregelung des § 97 Abs. 2 S. 3
StPO die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden eingeschränkt. So reicht die
bloße Veröffentlichung geheimgeschützter Informationen durch Journalisten nicht
mehr aus, um den Tatverdacht für eine Beschlagnahmemaßnahme und die Anord-
nung einer Durchsuchung bei den von § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 StPO betroffenen
Personen zu begründen. Bei den Strafverfolgungsbehörden müssen darüber hinaus-
gehende Erkenntnisse vorliegen, die einen entsprechenden Tatverdacht begründen.
Auch die Verweisung auf den neu eingeführten § 160a StPO (siehe unten c)) sollte
zu einer restriktiveren Anwendung der Beschlagnahmemaßnahmen führen, auch
wenn die inhaltlichen Regelungen der Vorschrift eher als Klarstellung denn als
echte Neuerung zu bewerten sind.

c) Ermittlungsmaßnahmen bei Zeugnisverweigerungsrecht, § 160a StPO

Mit Einführung der sogenannten „Vorratsdatenspeicherung“ zum 1. Januar 2008
wurde auch die Vorschrift des § 160a in die StPO aufgenommen.288

aa) Normzweck

Zweck der Vorschrift ist laut Gesetzesbegründung „ein harmonisiertes System zur
Berücksichtigung der von den Zeugnisverweigerungsrechten der Berufsgeheimnis-
träger geschützten Interessen außerhalb der Vernehmungssituation“.289 Ähnlich
wie das in § 97 Abs. 5 StPO geregelte Beschlagnahmeverbot soll § 160a StPO die
Umgehung des Zeugnisverweigerungsrechts der Berufsgeheimnisträger verhindern
und das publizistische Zeugnisverweigerungsrecht absichern. Es soll verhindert
werden, dass Informationen, die im Rahmen einer Vernehmung aufgrund eines
bestehenden Zeugnisverweigerungsrechts nicht in Erfahrung gebracht werden kön-
nen und dürfen, durch verdeckte Ermittlungsmaßnahmen aufgedeckt werden.290

288 Einführung der Vorratsdatenspeicherung durch Art. 1 Nr. 13a des Gesetzes zur Neurege-
lung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaß-
nahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21.12.2007, BGBl I 3198.

289 BT-Drucks 16/5846 2.
290 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 1.
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bb) Anwendungsbereich

§ 160a Abs. 1 StPO bestimmt ein umfassendes Beweiserhebungs- und Beweisver-
wertungsverbot bei Geistlichen, Verteidigern und Abgeordneten (§ 53 Abs. 1 S. 1
Nr. 1, 2 und 4).

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Beschlagnahmeverbots, § 97
Abs. 5 StPO

Das Beschlagnahmeverbot, § 97 V StPO

Grundsatz: kein Zeugnisverweigerungsrecht kein Beschlagnahmeverbot.
Das Beschlagnahmeverbot reicht so weit wie das Zeugnisverweigerungs-
recht des § 53 I 1 Nr. 5 StPO.

Ausgangspunkt ist das Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 I 1 Nr. 5 StPO

Das Beschlagnahmeverbot umfasst:
a) Schriftstücke,
b) Ton-, Bild- und Datenträger sowie
c) Abbildungen und andere Darstellungen.

Die Gegenstände müssen sich im Gewahrsam:
a) des zeugnisverweigerungsberechtigten

Medienmitarbeiters,
b) der Redaktion,
c) des Verlages,
d) der Druckerei oder
e) der Rundfunkanstalt befinden.

Rechtsfolge:
Die Beschlagnahme der
Gegenstände ist unzulässig.

Ausnahmen: Einschränkungen des Beschlagnahmeverbots, wenn ...

Voraussetzungen:
Bestimmte Tatsachen müssen
den Verdacht begründen, dass
a) die zeugnisverweigerungs-

berechtigte Person an „der
Tat“

b) oder an einer Begünstigung,
Strafvereitelung oder Hehle-
rei beteiligt ist.

Voraussetzungen:
Es muss sich um Gegenstände
handeln, die
a) durch eine Straftat hervorge-

bracht wurden,
b) zur Begehung einer Straftat

gebraucht wurden oder be-
stimmt sind oder

c) die aus einer Straftat herrüh-
ren.

Einschränkung der Einschränkung, § 97 V S. 2 HS 2 StPO
Verhältnismäßigkeitsprüfung unter Berücksichtigung des Art. 5 I S. 2 GG sowie Beachtung
der Subsidiaritätsklausel.

Strafverstrickung der Person,
§ 97 II S. 3 StPO

Strafverstrickung des Gegen-
stands, § 97 II S. 3 StPO

Bei Ermächtigungs-
delikten Verfol-
gungsermächtigung
beachten, § 160 V S. 2
StPO.
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§ 160a Abs. 2 StPO sieht hingegen hinsichtlich der übrigen Berufsgeheimnisträ-
ger, mithin auch hinsichtlich von Medienmitarbeitern, nur ein relatives Beweiserhe-
bungs- und -verwertungsverbot vor, dessen Reichweite im Einzelfall im Rahmen
einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu bestimmen ist.291 Aus diesem Grund wird
häufig auch von einem erst- und zweitklassigen Schutz der verschiedenen Berufs-
geheimnisträger gesprochen, wenngleich hiermit noch keine Aussage über die
sachliche Gebotenheit und Notwendigkeit der Unterscheidung getroffen ist.292 In
der Literatur werden Bedenken insbesondere gegen den in § 160a Abs. 2 StPO
normierten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erhoben. Der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit habe sich in der Praxis kaum als wirksame Begrenzung von Eingrif-
fen erwiesen.293 Darüber hinaus wird kritisiert, die Differenzierung der verschiede-
nen Berufsgruppen sei teilweise nicht nachvollziehbar.294 Außerdem sieht § 160a
Abs. 4 StPO Ausnahmen der Begrenzung vor, wenn bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht einer Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei gegen den Berufsge-
heimnisträger begründen.

cc) Beweiserhebung

Zu unterscheiden ist zwischen der Zulässigkeit von Ermittlungsmaßnahmen und
der Verwertbarkeit der hieraus erlangten Erkenntnisse im gerichtlichen Verfahren.
Für die in Abs. 2 S. 1 geforderte Betroffenheit des Berufsgeheimnisträgers gilt, dass
sich die Ermittlungsmaßnahme nicht ausdrücklich gegen diesen richten muss. Es ist
notwendig und ausreichend, wenn die geschützte Person als Nichtbeschuldigter
Adressat der Ermittlungsmaßnahme ist oder nicht zielgerichtet als Dritter von der
Ermittlungsmaßnahme berührt wird.295 Zudem genügt es, wenn voraussichtlich
Erkenntnisse erlangt werden würden, über die die Person das Zeugnis verweigern
dürfte. Von den Ermittlungsbehörden ist somit eine Prognoseentscheidung über die
voraussichtlich erwarteten Erkenntnisse aus der Ermittlungsmaßnahme zu treffen.
Kommen die Ermittlungsbehörden im Rahmen ihrer Prognose zu dem Ergebnis,
dass Erkenntnisse zu erwarten sind, die unter den Zeugnisschutz fallen, führt dies
nicht notwendigerweise zur Unzulässigkeit der Maßnahme. Vielmehr ist diese Tat-
sache im Rahmen der auch schon vor Einführung des § 160a StPO durchzuführen-
den Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen.

§ 160a StPO normiert ausdrücklich, welche Rechtsgüter im Rahmen der Ver-
hältnismäßigkeitsabwägung zu berücksichtigen sind. § 160a Abs. 2 S. 1 StPO be-
nennt die Bedeutung der Straftat und das Strafverfolgungsinteresse als maßgebli-

291 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 2, 12.
292 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 12.
293 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 113, 117.
294 Exemplarisch sei hier auf die im Gesetzestext vorgesehene Unterscheidung zwischen

Rechtsanwälten und Verteidigern hingewiesen.
295 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 13.
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che Abwägungskriterien. Diese Kriterien wurden auch schon zuvor von der höchst-
richterlichen Rechtsprechung als Maßstab einer gesetzeskonformen Verhältnismä-
ßigkeitserwägung herangezogen. Inhaltlich definiert der Begriff der „Bedeutung
der Straftat“ das Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen Strafverfolgung,
während das Merkmal des „Strafverfolgungsinteresses“ auch die vom jeweiligen
Berufsgeheimnisträger wahrgenommenen Aufgabe sowie sein Individualinteresse
an der Geheimhaltung der ihm anvertrauten Informationen umfasst. Um den Maß-
stab der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu konkretisieren, verlangt der Gesetzgeber
zumindest eine Straftat von erheblicher Bedeutung. Hierunter versteht man Delikte,
die mindestens dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzuordnen sind, den
Rechtsfrieden empfindlich stören und dazu geeignet sind, das Gefühl der Rechtssi-
cherheit der Bevölkerung erheblich zu beeinträchtigen.296

Wenn überhaupt, kann als „Neuerung“ gewertet werden, dass die Einführung ei-
ner Regelvermutung beschlossen wurde. Diese besagt, dass im Falle einer Straftat
von nicht erheblicher Bedeutung nicht von einem Überwiegen des Strafverfol-
gungsinteresses auszugehen ist. Steht nach dem Ergebnis der Abwägung fest, dass
die Maßnahme unverhältnismäßig wäre, hat diese zu unterbleiben. Kann die Ver-
hältnismäßigkeit der Maßnahme nur partiell bejaht werden, ist die Ermittlungs-
maßnahme entsprechend zu modifizieren bzw. zu beschränken, § 160a Abs. 2 S. 2
StPO. Ist eine Beschränkung aufgrund der Art der Maßnahme nicht möglich, hat
diese zu unterbleiben.

dd) Beweisverwertung

§ 160a Abs. 2 S. 3 StPO regelt die Verwertung von Erkenntnissen, die dem Zeug-
nisverweigerungsrecht der privilegierten Berufsgruppen unterliegen. Die Verwert-
barkeit der Erkenntnisse hängt wie bei der Beweiserhebung von einer einzelfallbe-
zogenen Verhältnismäßigkeitsprüfung ab. Der Verweis auf Abs. 2 S. 1 führt zu
einem weitgehenden Gleichlauf in der Beurteilung von Beweiserhebung und -ver-
wertung.297 Ein zu berücksichtigender Unterschied kann sich jedoch aus den un-
terschiedlichen Bewertungszeitpunkten für die Beweiserhebung und die anschlie-
ßende Beweisverwertung ergeben.298 So ist beispielsweise vorstellbar, dass sich
zwischen Beweiserhebung und anschließender Beweisverwertung die Erkenntnisse
hinsichtlich der vermuteten Straftat grundlegend geändert haben. Dies kann sowohl
zur Unverwertbarkeit von zuvor rechtmäßig erhobenen Beweismitteln als auch
umgekehrt zur Verwertbarkeit zuvor rechtswidrig erhobener Beweismittel füh-

296 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 14; BVerfGE 109, 279, 344 = NJW 2004,
999, 1010.

297 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 16.
298 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 16.
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ren.299 In letzterem Fall ist nach der sogenannten „Abwägungslehre“ das Vorliegen
eines Beweisverwertungsverbotes separat zu beurteilen.300 Die Verwertung wird
grundsätzlich nur zu Beweiszwecken verboten, Abs. 2 S. 3. Anders als Abs. 1 S. 2
und 5 wird jedoch nicht die mittelbare Verwertung untersagt, so dass die erlangten
Informationen als Grundlage weiterer Ermittlungen oder als weiterführender Er-
mittlungsansatz dienen können.301

ee) Einschränkung des Schutzbereichs

Wie auch schon bei den Regelungen zu Zeugnisverweigerungsrecht und Beschlag-
nahmeverbot lässt der Verdacht einer Tatbeteiligung, Begünstigung, Strafvereite-
lung oder Hehlerei (Verstrickungsverdacht) die Beweiserhebungs- und Verwer-
tungsverbote entfallen, § 160a Abs. 4 StPO. Soweit Medienmitarbeiter betroffen
sind, findet eine Einschränkung des Schutzbereichs bei Antrags- und Ermächti-
gungsdelikten nur statt, wenn ein entsprechender Antrag gestellt oder eine Ermächti-
gung erteilt ist. § 160a Abs. 5 StPO lässt die darüber hinaus bestehenden besonderen
Privilegien der §§ 97 Abs. 5 und 100c Abs. 6 StPO unberührt. Der Verstrickungs-
verdacht darf jedoch nur nach sorgfältiger, sich auf bestimmte Tatsachen gründen-
der Prüfung angenommen werden, wodurch der Verdacht ein gewisses Maß an
Konkretisierung erfahren hat.302 Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts verlangt für den durch bestimmte Tatsachen begründeten Verdacht wohl hö-
here Anforderungen als den bloßen Anfangsverdacht.303 Notwendig sind hiernach
„konkrete und in gewissem Umfang verdichtete Umstände als Tatsachenbasis für
den Verdacht“. Darüber hinaus verlangt das Bundesverfassungsgericht, „dass auf-
grund der Lebenserfahrung oder der kriminalistischen Erfahrung fallbezogen aus
Zeugenaussagen, Observationen oder anderen sachlichen Beweisanzeichen auf die
fragliche Beweistatsache geschlossen werden kann“.304 Hiernach ist der Verdacht
auf stichhaltigere Gründe zu stützen als ein bloßer Anfangsverdacht und daher eine

299 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 16; Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Klein-
knecht/Meyer 2009, § 160a Rn. 11; BT.-Drucks. 16/5846, 37 linke Spalte; a.A. Pusch-
ke/Singelnstein, NJW 2008, 113, 117. Hiernach kann der Mangel der rechtswidrigen
Datenerhebung nicht ohne weiteres geheilt werden. Vielmehr handele es sich um eine
rechtswidrige Beweisgewinnung, so dass nach der Abwägungslehre ein Beweisverwer-
tungsverbot zu prüfen sei.

300 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 16; BGHSt 38, 214, 219 f.; BGHSt 44, 243
249; BVerfGE 113, 29, 61 = NJW 2005, 1917, 1923; Puschke/Singelnstein, NJW
2008, 113, 117.

301 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a StPO Rn. 16; Glaser/Gedeon, GA 2007, 415,
425.

302 Vgl. oben: „Cicero-Entscheidung“ des BVerfG, siehe oben: Erster Teil, II, B. Ziff. 9;
Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a StPO Rn. 18;Wohlers/Demko, StV 2003, 241, 245.

303 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a StPO Rn. 18; BVerfGE 109, 279, 350 = NJW
2004, 999, 1012.

304 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 2; BVerfG, NJW 2007, 2752 f.
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gegenüber dem bloßen Anfangsverdacht erhöhte Wahrscheinlichkeit der Tatbege-
hung.305

Auch im Falle der Strafverstrickung ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
zu beachten. Dieser verlangt, dass die Stärke des Tatverdachts und die Schwere des
konkreten Tatvorwurfs (Bedeutung der Straftat) sowie die Tiefe des Eingriffs und
die Bedeutung des zu erlangenden Beweismittels (Strafverfolgungsinteresse) in
einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen müssen.306

Im Ergebnis enthält die Regelung somit keine Neuerung im eigentlichen Sinne.
Insbesondere der besonders hervorgehobene Verhältnismäßigkeitsgrundsatz war
bereits vor Einführung des § 160a StPO anzuwenden. Die Vorschrift sucht der (be-
rechtigten)307 Kritik zu begegnen, wonach bei Ermittlungsmaßnahmen gegenüber
Medienmitarbeitern häufig lediglich eine mangelhafte oder keine Verhältnismäßig-
keitsprüfung durchgeführt wurde, und reiht sich damit ein in die Neuerungen im
Bereich der Zeugnisverweigerung und der Beschlagnahmeverbote. Inwieweit die
Vorschrift geeignet ist, derlei Missstände zu beseitigen, bleibt abzuwarten. Die
zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe der Norm tragen das Risiko in sich, zur
Verunsicherung der Rechtsanwender und der Betroffenen beizutragen. Diese Ver-
unsicherungen äußern sich bereits in vereinzelt vorgebrachten verfassungsrechtli-
chen Bedenken gegen den „zu unbestimmten“ § 160a Abs. 2 StPO.308

2. Strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen

Der folgende Abschnitt gibt eine Übersicht über Reichweite und Voraussetzungen
einzelner strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen, denen im Zusammenhang mit
Ermittlungen gegenüber Institutionen und Mitarbeitern der Presse besondere Rele-
vanz zukommt. Die Ermittlungsmaßnahmen können nicht nur akute Beeinträchti-
gungen der Arbeit von Presse und Journalisten im Zeitpunkt ihrer Durchführung
verursachen. Auch Spätfolgen, wie beispielsweise ein zu befürchtender Vertrau-
ensverlust hinsichtlich der Sicherheit und Vertraulichkeit von Informationen, die an
Mitarbeiter der Presse weitergegeben wurden, steht zu befürchten. Die im Rahmen
der hier vorgelegten Untersuchung durchgeführte Auswertung hat ergeben, dass
kombinierte Beschlagnahme- und Durchsuchungsanordnungen die mit Abstand am
häufigsten zur Anwendung kommenden Ermittlungsmaßnahmen sind (hierzu un-
ten, Dritter Teil, Analyse und Ergebnisauswertung).

305 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 18.
306 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 2; Erb/Esser/u.a./Schäfer 2008, § 97 Rn. 40.
307 Dass die Kritik durchaus berechtigt ist, zeigt die hier vorgelegte Untersuchung: siehe

unten, Dritter Teil, Analyse und Ergebnisauswertung.
308 Hannich/Appl/Griesbaum 2008, § 160a Rn. 2; Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 113, 117.
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Neben strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen und anderen polizeilichen Er-
mächtigungen sind auch die Regelungen des Gesetzes über den Bundesnachrich-
tendienst (BNDG) geeignet, Eingriffe in den grundrechtlich geschützten Bereich
der Pressefreiheit zu rechtfertigen.309 Insbesondere § 2 BNDG ermächtigt den Aus-
landsgeheimdienst der Bundesrepublik zum Zwecke des Selbstschutzes (verdeckte)
Ermittlungsmaßnahmen im Inland durchzuführen.310 Da sich die vorliegende Un-
tersuchung auf strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen beschränkt, wurde eine
empirische Auswertung dieser oder ähnlicher Vorgänge in dieser Arbeit nicht vor-
genommen.

a) Durchsuchung und Beschlagnahme, §§ 94, 102 ff. StPO

Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen sind die mit Abstand am häufig-
sten zur Anwendung kommenden strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen ge-
genüber Journalisten. Zwar handelt es sich bei Durchsuchungs- und Beschlagnah-
meanordnungen grundsätzlich um zwei getrennt zu beurteilende Ermittlungsmaß-
nahmen mit jeweils eigenständigen Tatbestandsvoraussetzungen. Es zeigt sich je-
doch, dass die Beantragung und Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen in aller
Regel kombiniert wird. Aus diesem Grund bietet sich auch eine einheitliche Dar-
stellung und Abhandlung an.

Wie alle strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen des 8. Abschnitts im 1. Buch
der StPO dienen auch Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen der Siche-
rung von Beweisen und damit der Durchführung des Strafverfahrens.311 Da sich

309 Bittner, Die Zeit, 17.11.2005; Bittner, Zeit online, 11.11.2005.
309 Brüning, NStZ 2006, 256; Gutachten vom 26.05.2006 des Vorsitzenden Richters am

Bundesgerichtshof a.D. Dr. Gerhard Schäfer: Bericht des Sachverständigen nach
§ 2c PKGr-Gesetz zu den in der Presse erhobenen Vorwürfen, der Bundesnachrichten-
dienst habe über längere Zeiträume im Inland Journalisten rechtswidrig mit nachrich-
tendienstlichen Mitteln überwacht, um so deren Informanten zu enttarnen, wie auch zu
den Vorwürfen, der BND habe Journalisten als Quellen geführt.

310 Ein Schlaglicht auf Umfang und Intensität möglicher Ermittlungsmaßnahmen durch
den Bundesnachrichtendienst wirft das im Auftrag des parlamentarischen Kontrollgre-
miums erstellte Gutachten des Vorsitzenden Richters am BGH, Dr. Gerhard Schäfer.
Das Gutachten wurde zur Überprüfung der in der Presse erhobenen Vorwürfe erstellt,
der Bundesnachrichtendienst habe über längere Zeiträume im Inland Journalisten
rechtswidrig mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht, um so deren Informanten
zu enttarnen, wie auch zu den Vorwürfen, der BND habe Journalisten als Quellen ge-
führt.

311 Hannich/Appl/Nack 2008, Vor § 94 Rn. 2 ff. Von den verfahrenssichernden Beschlag-
nahmemaßnahmen sind Beschlagnahmen zum Zwecke der späteren Einziehung bzw.
Unbrauchbarmachung ihrer Herstellungsmittel (Vollstreckungssicherung) zu unter-
scheiden. Diese sind teilweise in den §§ 13-19 der LPG oder bundesrechtlich in den
§§ 111b-111n StPO geregelt und betreffen nicht selten die gesamte Auflage eines Pres-
seerzeugnisses. Nicht nur die Zielrichtung der Beschlagnahmemaßnahmen unterschei-
det sich, auch die materiellen und formellen Voraussetzungen sind unterschiedlich
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die vorliegende Untersuchung auf strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen be-
schränkt, bleiben anderweitig bestehende Beschlagnahmekompetenzen wie bei-
spielsweise zum Zwecke der (präventiven) polizeilichen Gefahrenabwehr312 außer
Betracht.313

aa) Allgemeine Voraussetzungen

(Ermittlungs-)Durchsuchung und Beschlagnahme dienen dem Auffinden bzw. Si-
cherstellen von Beweismitteln. Die sogenannte Ergreifungsdurchsuchung dient
dem Auffinden und Ergreifen eines Beschuldigten. Voraussetzung einer Durchsu-
chung als auch einer Beschlagnahme ist die auf tatsächliche Anhaltspunkte und
kriminalistische Erfahrung gestützte Vermutung, dass der oben genannte Zweck
der jeweiligen Ermittlungsmaßnahme erreicht wird.

Für die Beschlagnahme wird, anders als bei der Durchsuchung, nicht zwischen
der Stellung des Betroffenen als Beschuldigtem oder als dritter Person unterschie-
den. Hier kommt es allein auf die potentielle Beweisbedeutung des sicherzustellen-
den Gegenstandes an, nicht auf Eigentums- oder Besitzverhältnisse oder gar die
Beschuldigteneigenschaft des Betroffenen.

bb) Tatverdacht

Die Tatverdachtsschwelle, die für die Durchführung der jeweiligen Ermittlungs-
maßnahme notwendig ist, ist als niedrig zu bewerten. Für eine Beschlagnahme be-
darf es keines hinreichenden oder gar dringenden Tatverdachts. Der Tatverdacht
muss auf einer Tatsachengrundlage beruhen, aus der sich die Möglichkeit der Tat-
begehung durch den Beschuldigten ergibt, ohne dass es auf eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit ankommt.314 Der einfache Tatverdacht (Anfangsverdacht) genügt.315
Eine bloße Vermutung reicht jedoch nicht aus. Die Bejahung des Tatverdachts
durch die Ermittlungsbehörden und die daraus resultierende vorschnelle Über-
schreitung der Tatverdachtsschwelle waren auch Ansatz- und Kritikpunkt für das

streng, da die Beschlagnahme zum Zwecke der Vollstreckungssicherung als die we-
sentlich gravierendere Maßnahme zu qualifizieren ist.

312 Löffler/Wenzel/Sedlmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 13 ff., Vor Rn. 2, 39.
313 Beschlagnahmeregelungen enthalten folgende Gesetze: §§ 12-17 LPG Mecklenburg-

Vorpommern; Art. 15 und 16 Bayerisches Pressegesetz; §§ 13-19 Pressegesetz Bre-
men; §§ 12-17 Berliner Pressegesetz; §§ 13-19 LPG Baden-Württemberg.
Die folgenden Gesetze enthalten keine Beschlagnahmeregelungen neben der StPO:
LPG Sachsen-Anhalt; LPG Nordrhein-Westfalen; Sächsisches Pressegesetz; Hessi-
sches Pressegesetz (Beschlagnahmeregelungen aufgehoben); LPG Schleswig-Holstein;
Niedersächsisches Pressegesetz; Landesmediengesetz Rheinland-Pfalz; Saarländisches
Mediengesetz; Thüringer Pressegesetz; Hamburgisches Pressegesetz; Pressegesetz des
Landes Brandenburg.

314 Hannich/Appl/Nack 2008, § 94 Rn. 8.
315 Schäfer 2000, Rn. 410.
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Bundesverfassungsgericht in der Cicero-Entscheidung.316 In Ziff. 2 der Leitsätze
zum Urteil heißt es:

„Die bloße Veröffentlichung eines Dienstgeheimnisses im Sinne des § 353b StGB
durch einen Journalisten reicht im Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG nicht aus,
um einen den strafprozessualen Ermächtigungen zur Durchsuchung und Beschlag-
nahme genügenden Verdacht der Beihilfe des Journalisten zum Geheimnisverrat zu
begründen.“

Für die Ermittlungsdurchsuchung des § 102 StPO (Durchsuchung beim Verdächti-
gen) gilt, dass auch hier kein gesteigerter Tatverdacht vorliegen muss. Vorausset-
zung ist nur die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Straftat begangen wur-
de.317 Nicht notwendig ist hiernach eine Stellung als Beschuldigter im Sinne der
StPO.318 Auch hier ist die Tatverdachtsgrenze somit niedrig angesetzt. Der Tatver-
dacht muss jedoch mehr als bloß vage sein. Bloße Vermutungen, die sich nicht auf
tatsächliche Anhaltspunkte oder kriminalistische Erfahrungen stützen können, rei-
chen grundsätzlich nicht aus.319

Die Durchsuchung im Sinne des § 103 StPO (Durchsuchung bei anderen Perso-
nen) ist nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass
sich die gesuchte Person, Spur oder Sache in den zu durchsuchenden Räumen be-
findet. „Andere Personen“ sind solche, die nicht tat- oder teilnahmeverdächtig sind
oder die wegen Vorliegens von Schuld- oder Strafausschließungsgründen nicht
verfolgt werden können.320 Mindestvoraussetzung für die Anwendbarkeit des
§ 103 StPO ist, dass überhaupt ein Strafverfahren gegen eine bestimmte Person
durchgeführt werden kann.321

cc) Anordnungskompetenz

Sowohl für die Anordnung einer Beschlagnahme als auch für die Anordnung einer
Durchsuchungsmaßnahme ist der Ermittlungsrichter zuständig. Bei Gefahr im Ver-
zug ist allerdings auch die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft und ihrer Hilfsbe-
amten begründet, §§ 98 Abs. 1, 105 Abs. 1 StPO. Gemäß § 98 Abs. 1 S. 2 StPO
darf die Beschlagnahme in den Räumen einer Redaktion, eines Verlages, einer
Druckerei oder einer Rundfunkanstalt jedoch nur durch den Ermittlungsrichter an-

316 „Cicero-Entscheidung“ des BVerfG – 1 BvR 538/06 – 1 BvR 2045/06 – vom
27.02.2007.

317 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 102 Rn. 2.
318 Hannich/Appl/Nack 2008, § 102 Rn. 1.
319 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 102 Rn. 3; Rogall, NJW

1978, 2535 ff.
320 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 103 Rn. 1.
321 Hieran würde es beispielsweise fehlen, wenn als Täter lediglich ein strafunmündiges

Kind in Betracht kommt.
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geordnet werden, §§ 162, 169 StPO.322 Redaktionsräume sind der räumlich, gegen-
ständlich begrenzte, organisatorisch zusammengefasste Bereich, in dem Redakteure
(im presserechtlichen Sinne) mit ihren Hilfskräften im Rahmen eines Unterneh-
mens zur Herstellung von Druckwerken den Inhalt von Pressepublikationen mit
eigener Entscheidungsbefugnis über Beschaffung und Gestaltung des zu publizie-
renden Stoffes redigieren bzw. mitredigieren.323

Bei vergleichender Bewertung der Anordnungsregelungen der Beschlagnahme
und der Durchsuchung fällt auf, dass im Rahmen des § 105 StPO keine Sonderre-
gelungen für die Durchsuchung von Redaktionsräumen geschaffen wurden. Im Fall
einer Beschlagnahme ist die präventive Einschaltung des Ermittlungsrichters also
gesetzlich vorgesehen, im Fall einer Durchsuchung von Redaktionsräumen (die
regelmäßig auf die Sicherstellung von Beweismitteln abzielt) jedoch nicht. Wenn-
gleich diese Tatsache in der Praxis nur selten zum Tragen kommen wird, da die
beiden Ermittlungsmaßnahmen in aller Regel kombiniert zur Anwendung kommen,
ist es notwendig, wegen des mit der Ermittlungsmaßnahme der Hausdurchsuchung
verbundenen massiven Eingriffs in die Grundrechte, § 105 StPO insbesondere un-
ter Berücksichtigung des Art. 5 Abs. 1 GG so auszulegen, dass die Kompetenz zur
Anordnung der Durchsuchung der Regelung des § 98 Abs. 1 S. 2 StPO ent-
spricht.324 Der besondere Richtervorbehalt ist daher auch auf Durchsuchungsbe-
schlüsse auszuweiten.325

Kritisiert wird die Einschränkung des besonderen Richtervorbehalts auf die im
Gesetz genannten Räumlichkeiten.326 Außerhalb dieser Räumlichkeiten, also bei-
spielsweise auch in der Privatwohnung eines Journalisten oder den gemieteten Bü-
roräumen eines einer Zeitung zuarbeitenden (freien) Journalisten dürfen Beschlag-
nahmen in Gefahr-im-Verzug-Fällen auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre
Ermittlungspersonen (§ 125 GVG) angeordnet werden.327 Auch der BGH lehnt
eine sachliche Gleichstellung der Arbeitsräume freier Journalisten mit denen einer
Redaktion ab.328 In Anbetracht der vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten von Journali-
sten, die nicht zwangsläufig auf Redaktionsräume beschränkt sind, sowie unter
Berücksichtigung der zunehmenden Anzahl freier Mitarbeiter, die ihre Arbeitsma-
terialien regelmäßig nicht in Redaktionsräumen aufbewahren, gewährleistet die
Regelung des § 98 Abs. 1 S. 2 StPO nur einen eingeschränkten Schutz.329 Die

322 Bott 2009, 175; Gerhardt, AfP 1975, 843, 844.
323 Rotsch, AfP 1999, 268, 270; Löffler/Wenzel/Sedelmeier/Achenbach/Dörner 1997, § 9

Rn. 13 ff.
324 Bott 2009, 175; BGH NJW 1999, 2051 ff.; Großpietsch 1990, 84.
325 BGH Beschluss vom 13.01.1999 – StB 14/98 = AfP 1999, 268, 269.
326 Rotsch 2000, 136; Löffler/Achenbach, Presserecht Kommentar, § 23 Rn. 125.
327 BGH Beschluss vom 13.01.1999 – StB 14/98 = AfP 1999, 268, 270.
328 BGH Beschluss vom 13.01.1999 – StB 14/98 = AfP 1999, 268, 270.
329 Dies bestätigte der BGH auch in seinem Beschluss vom 13.01.1999 – StB 14/98 = AfP

1999, 268 ff.
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Rechtsprechung verweist darauf, dass die Büroräume freier Journalisten nicht im
selben Maße schutzwürdig seien wie Redaktions- oder Verlagsräume. Die im Ge-
setz genannten Räumlichkeiten bedürften aufgrund ihrer besonderen Störanfällig-
keit eines erhöhten Schutzes durch den Richtervorbehalt.330 Diese Störanfälligkeit
sei bei den Privaträumen oder privat genutzten Büroräumen freier Journalisten
nicht gegeben.331 Der Umfang der Beeinträchtigung halte sich bei der Durchsu-
chung bei einem freien Mitarbeiter in einem überschaubaren Rahmen und sei nicht
mit der Durchsuchung einer kompletten Redaktion zu vergleichen, von der zahlrei-
che Medienmitarbeiter betroffen sind. Diese Tatsache rechtfertige eine Ungleich-
behandlung der freien Medienmitarbeiter im Vergleich zu den in Redaktionsräu-
men tätigen Journalisten.

Im Einzelfall wird jedoch zu prüfen sein, ob nicht der private Büroraum eines
Journalisten sämtliche Definitionskriterien eines Redaktionsraumes erfüllt.332 Der
freie Mitarbeiter unterscheidet sich in seiner inhaltlichen redaktionellen Tätigkeit
nicht wesentlich von einem angestellten Kollegen. Unbestritten stellen Durchsu-
chungsmaßnahmen bei Verlagen und Redaktionen einen quantitativ deutlich
schwerwiegenderen Eingriff dar, sofern sie sich nicht lediglich auf ein einzelnes
Büro eines Redaktionsmitarbeiters beschränken. Allein die zeitliche Dimension der
Durchsuchung einer großen Redaktion ist nicht mit der einer Durchsuchung des
Arbeitsraumes eines freien Journalisten zu vergleichen. Umso gravierender können
sich jedoch die individuellen Folgen für den freischaffenden Journalisten darstel-
len. Während ein großer Verlag regelmäßig die finanziellen und personellen Res-
sourcen vorhalten kann, um die praktischen Auswirkungen einer Durchsuchung
und Beschlagnahme von Arbeitsmaterialien auszugleichen, kann dieselbe Maß-
nahme bei einem freischaffenden Journalisten deutlich nachhaltigere Auswirkun-
gen haben. Insbesondere der Einschüchterungseffekt wird bei einem freien Journa-
listen deutlich größer sein als bei der Redaktion eines Verlages.333

Darüber hinaus hat sich in der Praxis gezeigt, dass im Falle einer Ermittlungs-
maßnahme gegen einen angestellten Journalisten nicht selten auch in dessen Privat-
sphäre ermittelt wird (hierzu unten). Gleichwohl steht einer Ausweitung des Rich-
tervorbehalts im Wege einer Analogie der eindeutige Gesetzeswortlaut entgegen.
Dies ergibt sich aus einem Vergleich mit der Umschreibung des Beschlagnahme-
schutzes nach § 97 Abs. 5 S. 1 StPO, wonach Sachen im Gewahrsam der in § 53
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO genannten Personen (Journalisten) neben den im Gewahr-
sam der Redaktion, des Verlages, der Druckerei oder der Rundfunkanstalt aus-

330 BT-Drucks. 7/2539, Anlage 1, 11/12; Protokoll der 51. Sitzung des Rechtsausschusses
des Deutschen Bundestags (7. Wahlperiode), 51.

331 BGH Beschluss vom 13.01.1999 – StB 14/98 = AfP 1999, 268, 270; „taz-
Entscheidung“ des BGH = StV 1999, 1836 ff.

332 Rotsch 2000, 136.
333 Bott 2009, 179.
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drücklich genannt werden, während eine solche Erwähnung in § 98 Abs. 1 S. 2
StPO nicht vorliegt.334 Auch eine erweiternde Auslegung, die sich unmittelbar auf
Art. 5 Abs. 1 GG stützt, lehnte der BGH ab.

dd) Beschlussbegründung und Verhältnismäßigkeitsprüfung

Gewisse Anforderungen sind auch hinsichtlich des Begründungsaufwands bei An-
ordnung einer Ermittlungsmaßnahme zu stellen. Die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen ergeben sich zunächst aus den Vorschriften der jeweiligen Ermittlungsmaß-
nahme selbst. Hiernach hat das Gericht den Tatverdacht und den Zweck der Ermitt-
lungsmaßnahme zu begründen. Des Weiteren hat sich das Gericht mit dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit in der Begründung zu befassen.

Zunächst einmal muss der Durchsuchungsbefehl die Grenzen der Durchsuchung
klar benennen. Enthalten sein müssen deshalb tatsächliche Angaben über den Tat-
vorwurf und eine möglichst genaue Bezeichnung der zu suchenden Beweismittel,
soweit dies anhand des ex ante zu beurteilenden Ermittlungsstandes möglich ist.
Nicht ausreichend ist nur die schlagwortartige Bezeichnung der mutmaßlichen
Straftat und Anführung des Wortlauts des § 102 StPO.335 Ist die genaue Bezeich-
nung eines gesuchten Beweismittels nicht möglich, so hat die Bezeichnung so ge-
nau wie möglich zu erfolgen (beispielsweise durch eine exemplarische Benen-
nung).336 Ist das gesuchte Beweismittel bekannt oder individualisierbar, kann be-
reits zusammen mit dem Durchsuchungsbefehl die Beschlagnahmeanordnung er-
gehen.337

Des Weiteren ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wie bei allen Ermittlungs-
maßnahmen, bei der Anwendung von Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaß-
nahmen zu beachten.338 Hierbei handelt es sich nicht nur um ein im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen der StPO zu beachtendes Tatbestandsmerkmal. Vielmehr
ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ein aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitetes
Gebot mit Verfassungsrang, welches verlangt, dass die Durchsuchungs- und Be-
schlagnahmemaßnahmen unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zur Er-
reichung des angestrebten Zwecks geeignet und erforderlich sind und der mit der
Ermittlungsmaßnahme verbundene Eingriff nicht außer Verhältnis zur Bedeutung
der Sache und zur Stärke des bestehenden Tatverdachts steht.339 Die Ermittlungs-
maßnahmen müssen in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Tat und zur
Stärke des Tatverdachts stehen und für die Ermittlungen notwendig sein.340 Beson-

334 BGH Beschluss vom 13.01.1999 – StB 14/98 = AfP 1999, 268, 270.
335 BVerfGE 42, 212, 220.
336 Schäfer 2000, Rn. 426.
337 Schäfer 2000, Rn. 426.
338 Hannich/Appl/Nack 2008, Vor § 94 Rn. 6.
339 BVerfGE 20, 162 ff.
340 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 94 Rn. 18.
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dere Bedeutung erlangt die Verhältnismäßigkeitsprüfung, wenn außer Art. 13 GG
(Unverletzlichkeit der Wohnung) auch Art. 5 GG betroffen ist. Insbesondere die
Durchsuchung von Presseunternehmen kann bereits dann gegen den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz verstoßen, wenn sie schwer in den Betrieb eingreift, um einen
wenig wahrscheinlichen Tatbestand aufzuklären.341 Zudem verlangt es der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit im Fall des § 103 StPO (Durchsuchung bei anderen
Personen als dem Täter oder Teilnehmer einer Straftat) in der Regel, dass der Be-
troffene zunächst zur freiwilligen Herausgabe des Beweisgegenstandes aufgefor-
dert wird.342 Teilweise wird die Auffassung vertreten, die Durchsuchung sei ohne
diese Aufforderung sogar rechtswidrig.343

ee) Beweisverwertungsverbot

Dem Beschlagnahmeverbot entspricht ein weitreichendes Verwertungsverbot, das
sich an §§ 252, 52 StPO anlehnt.344 Es gilt der Grundsatz: Was beschlagnahmt
werden durfte, darf auch prozessual verwertet werden.345 Oder umgekehrt: Einem
Verstoß gegen das Beschlagnahmeverbot folgt ein Beweisverwertungsverbot für
das Strafverfahren.346 War die Beschlagnahme unzulässig, fallen die Gründe hier-
für aber nachträglich weg, so steht der Verwertung eines beschlagnahmten Gegen-
standes nichts mehr im Weg.347 Hierbei ist insbesondere an Konstellationen zu
denken, bei denen sich nach der unzulässigen Beschlagnahme die persönliche
Strafverstrickung des Betroffenen ergibt. Umgekehrt gilt allerdings: War die Be-
schlagnahmemaßnahme zunächst zulässig, beispielsweise weil gegen die zeugnis-
verweigerungsberechtigte Person ein Tatverdacht bestand, und wird dieser Tatver-
dacht im weiteren Verlauf der Ermittlungen entkräftet, entfaltet das später entstan-
dene Beschlagnahmeverbot keine Wirkung.348 Insoweit maßgeblich ist alleine der
Zeitpunkt der Beschlagnahme. Die prozessuale Verwertbarkeit der ursprünglich
rechtmäßig beschlagnahmten Gegenstände bleibt.349 Trotzdem ist der Umfang der
Verwertbarkeit eines zulässig beschlagnahmten Gegenstandes beschränkt. Er darf

341 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 102 Rn. 15; BVerfGE 42,
212, 220.

342 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 103 Rn. 1.
343 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 103 Rn. 1; Erb/Esser/u.a./

Schäfer 2008, § 103 Rn. 8.
344 Schäfer 2000, Rn. 424.
345 Schäfer 2000, Rn. 424; Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 9; BGHSt 18, 227.
346 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 46 ff.; BGHSt 18,

227; Rotsch 2000, 188.
347 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 48; Rotsch 2000,

136; Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 9.
348 Hannich/Appl/Nack 2008, § 97 Rn. 10; BGH NStZ 1983, 85.
349 Rotsch 2000, 136; Rudolphi/Wolter/Wohlers 2010, § 97 Rn. 44 f.
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insbesondere nicht für eine andere Tat im Sinne des § 264 StPO verwendet werden,
für deren Untersuchung er nicht hätte beschlagnahmt werden dürfen.350

ff) Zufallsfunde, § 108 StPO

Die Vorschrift des § 108 StPO wurde zuletzt mit dem „Gesetz zur Neuregelung der
Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen
sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21. Dezember 2007“ refor-
miert.351 Sie lässt die vorläufige Beschlagnahme von Zufallsfunden zu. Zufallsfun-
de sind Gegenstände, die bei Gelegenheit einer Durchsuchung gefunden werden
und auf die Verübung einer Straftat hindeuten.352 Es ist unerheblich, ob es um die
Straftat des von der Durchsuchungsmaßnahme Betroffenen geht oder um eine dritte
Person.353 Unzulässig ist eine Durchsuchung, die als bloßer Vorwand genutzt wird,
um systematisch nach Gegenständen zu suchen, auf die sich die Durchsuchungsan-
ordnung nicht bezieht.354 Eine „gezielte Suche nach Zufallsfunden“ hat ein Be-
weisverwertungsverbot zur Folge.355

In der Folge von Durchsuchungsmaßnahmen bei Journalisten und Medienmitar-
beitern wurde häufig kritisiert, dass anlässlich der durchgeführten Durchsuchungs-
maßnahme auch Gegenstände und Unterlagen sichergestellt wurden, die in keiner-
lei Beziehung zum ursprünglichen Anlass der Durchsuchung standen. So sollen im
Fall Cicero unter anderem auch Unterlagen zur sogenannten CDU-Spendenaffäre
sichergestellt worden sein, die keinen Bezug zu dem der Durchsuchungsmaßnahme
zugrunde liegenden Ermittlungsverfahren hatten.356 Dass Journalisten ihre Arbeits-
grundlage insbesondere durch die großzügige Sicherstellung zahlreicher Unterla-
gen gefährdet sehen, liegt auf der Hand, betrifft jedoch nicht nur Journalisten, son-
dern auch andere Berufsgruppen. Den Strafverfolgungsbehörden wurde in diesem
Zusammenhang auch vorgeworfen, gezielt nach Zufallsfunden zu suchen, da sie
mit anderen Ermittlungsmaßnahmen nicht an die gesuchten Informationen gelan-
gen konnten.

350 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 97 Rn. 49; Schäfer 2000,
Rn. 424.

351 BGBl. I, 3198, mit Wirkung vom 01.01.2008; Einfügung des § 108 Abs. 3 StPO.
352 Grawe 2008, 1 ff.
353 Hannich/Appl/Nack 2008, § 108 Rn. 1.
354 Rotsch 2000, 195, verweist auf den Fall, dass anlässlich einer Durchsuchung nach

Brandbeschleunigermitteln Beamte der Steuerfahndung in die Maßnahme mit einbezo-
gen werden; LG Bremen, wistra, 1984, 241.

355 Rotsch 2000, 136; Krekeler, NStZ 1993, 263 (267).
356 Das „Cicero-Verfahren“ hat im Rahmen der hier vorgelegten Untersuchung nicht zur

Auswertung zur Verfügung gestanden. Die Berichte, wonach es zur Sicherstellung
zahlreicher Unterlagen gekommen sei, die nicht mit dem ursprünglichen Anlass der
Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang standen, konnten daher nicht verifiziert
werden.
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Folgerichtig wurde für Beschlagnahmemaßnahmen bei zeugnisverweigerungsbe-
rechtigten Medienmitarbeitern in dem 2008 eingeführten Abs. 3 des § 108 StPO357
die Verwertung von Zufallsfunden beschränkt. Die Einführung des Abs. 3 stärkt
den Informantenschutz von Medienmitarbeitern.358 Die Verwertungsbeschränkung
des Abs. 3 greift ein, wenn bei Gelegenheit einer Durchsuchung Gegenstände bei
einem Medienmitarbeiter gefunden werden, die in keiner Beziehung zu der Unter-
suchung stehen und auf die Verübung einer anderen Straftat hindeuten, auf die sich
das Zeugnisverweigerungsrecht des Journalisten erstreckt.

Eine Verwertungsmöglichkeit besteht jedoch dann, wenn Gegenstand des Straf-
verfahrens eine Straftat ist, die im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von fünf
Jahren bedroht ist, und wenn es sich nicht um eine Straftat nach § 353b StGB han-
delt. Die Exklusion des § 353b StGB ist eine Reaktion auf Vorwürfe, wonach ins-
besondere der Tatvorwurf der Beihilfe zum Geheimnisverrat häufig genutzt werde,
um die Privilegien von Medienmitarbeitern zu umgehen. Greift bereits das Be-
schlagnahmeverbot des § 97 Abs. 5 StPO, ist eine Sicherstellung unzulässig. Im
Fall der Strafverstrickung des Medienmitarbeiters oder des sicherzustellenden Ge-
genstandes (§ 97 Abs. 2 S. 3 StPO) ist die Beschlagnahme zwar zulässig, eine
Verwertung zu Beweiszwecken jedoch nur unter den Voraussetzungen des § 108
Abs. 3 StPO erlaubt. Zu beachten ist, dass die Verwertung nur „zu Beweiszwec-
ken“ untersagt ist. Im Umkehrschluss ergibt sich hieraus, dass einer mittelbaren
Verwertung in der Weise, dass die erlangten Informationen zur Grundlage weiterer
Ermittlungen bzw. Ermittlungsmaßnahmen gemacht werden, nichts entgegensteht.

gg) Postbeschlagnahme, § 99 StPO

Adressat der Beschlagnahmeanordnung nach § 99 StPO ist der Betreiber des Post-
dienstes. Die Postbeschlagnahme bewirkt, dass die Sendungen von der Weiterbe-
förderung durch das Postunternehmen ausgeschlossen und für die Durchführung
des Strafverfahrens zurückbehalten werden. Die Postbeschlagnahme bezieht sich
lediglich auf Beweismittel und ist daher ein Unterfall der allgemeinen Beschlag-
nahme nach § 94 StPO. Sie bezieht sich auf die an den Beschuldigten gerichteten
Postsendungen und solche, bei denen aus vorliegenden Tatsachen darauf geschlos-
sen werden kann, dass die Postsendung vom Beschuldigten herrührt oder für diesen
bestimmt ist. Voraussetzung ist nicht, dass der Beschuldigte namentlich bekannt
ist, auch wenn sonst die Identifizierung der Postsendungen naturgemäß schwierig
ist. In solchen Fällen müssen genügend anderweitige Anhaltspunkte für eine Identi-
fizierung der Postsendung vorhanden sein.359 Die Voraussetzungen einer Be-

357 Eingeführt durch das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung
und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie
2006/24/EG vom 21.12.2007.

358 BT-Drucks. 16/6979.
359 Hannich/Appl/Nack 2008, § 99 Rn. 8.
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schlagnahme in Fällen, in denen der Adressat nicht namentlich bekannt ist, sind
strenger, da hier in besonderem Maße die Gefahr besteht, dass in die Rechte unbe-
teiligter Personen eingegriffen wird.

Im Gegensatz zu einer Beschlagnahme nach § 94 StGB kann eine Postbeschlag-
nahme nicht durch freiwillige Herausgabe ersetzt werden, eine freiwillige Heraus-
gabe durch den Postdienst ist durch das Postgeheimnis ausgeschlossen, §§ 206
StPO, 39 PostG. Die Einwilligung eines Betroffenen (Absender und Empfänger der
Postsendung) lässt die Notwendigkeit der Beschlagnahme entfallen.360

Beschlagnahmefähig sind Postsendungen und Telegramme, die sich im Gewahr-
sam der in Satz 1 genannten Stellen befinden. Die an diese Stellen gerichtete An-
ordnung der Postbeschlagnahme enthält die Weisung, die identifizierten Sendungen
nach § 100 StPO an den Richter oder die Staatsanwaltschaft zu übergeben. Die
eigentliche Beschlagnahme ist dann vom Richter oder der Staatsanwaltschaft ge-
mäß § 100 StPO durchzuführen. Die Gefahr einer Beeinträchtigung von Rechten
unbeteiligter Personen und des Grundrechts der Pressfreiheit im Fall einer Be-
schlagnahme von Postsendungen, die an eine Redaktion adressiert sind, ist in be-
sonderem Maße gegeben.

Ein Anwendungsfall hierzu ist die Postbeschlagnahme von an die Presse gerich-
teten, meist anonymen Bekennerschreiben361, wie im Fall der sogenannten „Berli-
ner Postbeschlagnahme“. Im Rahmen der Suche nach einem Bekennerschreiben
war es zu Beschlagnahmemaßnahmen in einem Postverteilerzentrum gekommen.
Betroffen von der Maßnahme waren laut Medienberichten mehrere Berliner Verla-
ge.362 Praktische Relevanz erhält in diesen Fällen insbesondere die Benennung
konkreter Auswahlkriterien, anhand derer die potentiell relevanten Postsendungen
von den Postbediensteten auszusortieren sind. Je ungenauer die Auswahlkriterien
benannt werden, desto größer ist die Gefahr, dass von den Beschlagnahmemaß-
nahmen auch Unterlagen erfasst werden, die in keinerlei Zusammenhang mit dem
konkreten Anlass der Beschlagnahmemaßnahme stehen. Hierbei können zwangs-
läufig Informationen zur Kenntnis der Ermittlungsbehörden gelangen, hinsichtlich
derer die betroffenen Journalisten eine vertrauliche Verwendung zugesichert hat-
ten.

Eine Lösung dieses Konflikts hat auch hier im Rahmen einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung zu erfolgen. Wenn auch, wie bei der Beschlagnahme nach § 94 StPO,
kein gesteigerter Tatverdacht erforderlich ist, so ist im Rahmen der Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung die Stärke des Tatverdachts im Verhältnis zu den Auswirkungen

360 Hannich/Appl/Nack 2008, § 99 Rn. 4.
361 Hannich/Appl/Nack 2008, § 99 Rn. 9; BGH, StV 2008, 225.
362 Den Fall und die von den Verlagen eingelegten „Beschwerden“ nutzte der BGH, um

sich zu den nachträglichen Rechtsschutzmöglichkeiten gegen heimliche Ermittlungs-
maßnahmen zu äußern (hierzu unten: Rechtsschutzmöglichkeiten, § 101 Abs. 7 StPO).
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der Ermittlungsmaßnahme für die Betroffenen zu berücksichtigen. In der Regel
reicht deshalb ein nur in geringem Maße konkretisierter Tatverdacht nicht aus.363

Der Anwendungsbereich der Beschlagnahmeprivilegien des § 97 StPO ist im
Fall der Postbeschlagnahme nicht eröffnet, da sich die zu beschlagnahmenden Ge-
genstände nicht im Gewahrsam der zeugnisverweigerungsberechtigten Person be-
finden. Postsendungen an Journalisten und Redaktionen sind darüber hinaus nur
durch den neu eingefügten § 160a Abs. 2 StPO geschützt, der wiederum auf eine
besondere Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes verweist und eine Re-
gelvermutung hinsichtlich Straftaten von nicht erheblicher Bedeutung aufstellt.364

Beweismittel, die unter Missachtung wesentlicher sachlicher Voraussetzungen
des § 99 StPO gewonnen wurden, sind grundsätzlich unverwertbar.365 Weniger
schwerwiegende Verstöße gegen das Postgeheimnis können allerdings dann hinge-
nommen werden, wenn das Aufklärungsinteresse wegen der besonderen Schwere
der Straftat überwiegt.366 Die Zuständigkeit für die Anordnung der Beschlagnahme
liegt grundsätzlich beim Gericht; bei Gefahr im Verzug auch bei der Staatsanwalt-
schaft, § 100 Abs. 1 StPO. Für eventuelle Zufallsfunde gilt § 108 StPO.

b) Überwachung der Telekommunikation, §§ 100a, b StPO

Bei der Ermittlungsmaßnahme zur Überwachung der Telekommunikation handelt
es sich um eine heimliche Ermittlungsmaßnahme, die in erheblicher Weise in durch
Art. 10 GG geschützte Rechtspositionen eingreift. Verkürzt wird die Überwachung
der Telekommunikation (kurz: TKÜ) häufig als „Telefonüberwachung“ (kurz: TÜ)
bezeichnet.

aa) Anwendungsbereich

Der Umfang der möglichen Überwachung geht über die Überwachung des Telefons
hinaus. Umfasst wird jeder „technische Vorgang des Aussendens, Übermittelns und
Empfangens von Signalen mittels Telekommunikationsanlagen“.367 Zum Tele-
kommunikationsverkehr zählen neben Telefongesprächen auch die Nachrichten-
übermittlung mittels Fax, Internet, E-Mail etc.368 Zu den Telekommunikationsda-

363 Hannich/Appl/Nack 2008, § 99 Rn. 10.
364 § 160a Abs. 2 S. 1 StPO: „[...] betrifft das Verfahren keine Straftat von erheblicher

Bedeutung, ist in der Regel nicht von einem Überwiegen des Strafverfolgungsinteres-
ses auszugehen.“

365 Hannich/Appl/Nack 2008, § 99 Rn. 13; BGHSt 51,1.
366 Hannich/Appl/Nack 2008, § 99 Rn. 13.
367 Legaldefinition in § 3 Nr. 22 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 22.06.2004

(BGBl. I, 1190), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.02.2007 (BGBl
I, 106).

368 Schäfer 2000, Rn. 438.
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ten gehören die Bestandsdaten, die Verkehrsdaten bzw. Nutzungsdaten und die
Inhaltsdaten. Bestandsdaten sind nach § 3 Nr. 3 TKG die Daten eines Kommunika-
tionsteilnehmers, die für die vertragliche Abwicklung beim Kommunikationsanbie-
ter erhoben wurden, sowie die IP-Adresse. Verkehrsdaten sind die bei jedem Tele-
kommunikationsvorgang anfallenden Verbindungsdaten, § 3 Nr. 30 TKG. Die Ver-
bindungsdaten umfassen unter anderem die Nummern oder Anschlusskennungen,
übermittelte Datenmengen, Datum, Uhrzeit etc. Der Begriff der Inhaltsdaten ist im
Gesetz nicht legaldefiniert. Hierbei handelt es sich um den eigentlichen Inhalt der
stattfindenden Kommunikation zwischen den Teilnehmern.

Die §§ 100a, 100b StPO regeln (abschließend) die Voraussetzungen, den Um-
fang und die Befugnis zur Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikati-
on. Wie bei der akustischen Wohnraumüberwachung (siehe unten: c)) ist auch bei
der Telekommunikationsüberwachung eine besondere Schwere der Eingriffsinten-
sität durch die Ermittlungsmaßnahmen gegeben. Die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts aus der Entscheidung zur Wohnraumüberwachung369 sind auch im
Rahmen der Überwachung der Telekommunikation maßgeblich, insbesondere die
Ausführungen zur Schwere der Anlasstat sowie bezüglich der Vorkehrungen zum
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung.370 Die Überwachung der Tele-
kommunikation bedarf auch dann einer entsprechenden richterlichen Anordnung
nach §§ 100a, 100b StPO, wenn einer der Kommunikationsteilnehmer in die Über-
wachung eingewilligt hat, da einer der Fernsprechteilnehmer nicht wirksam in die
Überwachungsmaßnahme für den anderen Teilnehmer einwilligen kann.

Fälle, in denen die Aufzeichnung der Telekommunikation beispielsweise da-
durch erfolgt, dass der Lautsprecher des Telefons eingeschaltet wird, werden von
den §§ 100a, 100b StPO nicht erfasst. Die §§ 100a 100b StPO regeln nur solche
Überwachungsmaßnahmen, die noch vor Erreichen des Endgeräts ansetzen.

bb) Anordnungsvoraussetzungen

Erste Voraussetzung für die Überwachung der Telekommunikation ist ein auf be-
stimmte Tatsachen gegründeter Verdacht, dass jemand als Täter oder Teilnehmer
eine der in § 100a Abs. 1 S. 1 StPO genannten Straftaten begangen hat.

Die Anforderungen an die Schwere der Anlasstat wurden durch das Gesetz vom
21. Dezember 2007371 in zweierlei Hinsicht reformiert. Zum einen führt § 100a
Abs. 1 Nr. 1 StPO die neue Kategorie der „schweren Straftaten“ ein. Hierunter sind
solche Straftaten zu verstehen, die mit einer Höchststrafe von mindestens fünf Jah-
ren Freiheitsstrafe bedroht sind.372 Die neu eingeführte Kategorie der „schweren

369 BVerfGE 109, 279 = NJW 2004, 999; Kutscha, NJW 2005, 20.
370 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 113 ff.
371 BGBl. I, 3198.
372 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100a, Rn. 32; BT-Drucks 16/5846, 40.
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Straftaten“ ist somit zwischen der bereits bestehenden Kategorie der „Straftaten
von erheblicher Bedeutung“ und der „besonders schweren Straftaten“ einzuord-
nen.373 Der Deliktskatalog des § 100a Abs. 1 S. 1 StPO ist überwiegend aus dem
Bereich der schweren Kriminalität entnommen. Bei dem nicht erweiterbaren Straf-
tatenkatalog handelt es sich um eine gesetzgeberische Wertung hinsichtlich der
Verhältnismäßigkeit der Ermittlungsmaßnahme.374 Der in den letzten Jahren ver-
stärkt erhobene375 Tatvorwurf der Beihilfe zum Geheimnisverrat (§ 353b StGB)
kommt somit zur Begründung der Ermittlungsmaßnahme der Überwachung der
Telekommunikation nicht in Betracht.

Selbst bei Vorliegen einer Katalogtat darf die Maßnahme jedoch auch im Übri-
gen nicht unverhältnismäßig sein.376 Der Tatverdacht muss sich auch im konkreten
Einzelfall (nicht lediglich abstrakt) auf eine schwerwiegende Tat beziehen, § 100a
Abs. 1 Nr. 2 StPO. Mit der ausdrücklichen Einführung des Einzelfallbezugs kommt
der Gesetzgeber einer Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach.377 Die An-
forderungen an die Schwere der Anlasstat haben in der Vergangenheit dazu ge-
führt, im Straftatenkatalog des § 100a Abs. 2 StPO einige Tatbestände zu streichen,
die im Höchstmaß mit weniger als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Korre-
spondierend hierzu wurden verschiedene Tatbestände in den Straftatenkatalog auf-
genommen. Im Ergebnis ist es hierdurch zu einer erheblichen Ausweitung des An-
wendungsbereichs der Telekommunikationsüberwachung gekommen.378

An die Stärke des Tatverdachts werden im Rahmen des § 100a StPO keine sehr
hohen Anforderungen gestellt.379 Der Tatverdacht muss weder hinreichend im Sin-
ne des § 203 StPO noch dringend im Sinne des § 112 Abs. 1 S. 1 StPO sein380,
allerdings muss er jedoch mehr als bloß unerheblich sein. Es müssen bestimmte
Tatsachen vorliegen, die unmittelbar oder als Beweiszeichen den Verdacht einer
Katalog- oder Vorbereitungstat begründen.381 Die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts im Fall Cicero (hierzu oben: 1. Teil, II. B. 9.) bezüglich der Annah-

373 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100a, Rn. 32.
374 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 100a Rn. 15; Hannich/Appl/

Nack 2008, § 100a Rn. 21.
375 Hierzu unten: Empirische Auswertung Aktenanalyse.
376 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100a Rn. 24.
377 Entsprechende Änderungen wurden auch bei den §§ 100f, 100g Abs. 1 Nr. 1, 100i

StPO eingeführt.
378 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 114; Nöding, StraFo 2007, 456 (458).
379 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100a, Rn. 34.
380 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 100a Rn. 9; OLG Hamm,

Beschluss vom 14.11.2002 – 2 Ss 906/02 = NStZ 2003, 279 ff.
381 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 100a Rn. 9; Kinzig, StV

2004, 563; Hannich/Appl/Nack 2008, § 100a Rn. 22; Kühn, NJW 1979, 617 (622);
Fincke, ZStW 1983, 918 f.
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me eines entsprechenden Tatverdachts wird auch im Rahmen der Überwachung der
Telekommunikation zu berücksichtigen sein.

Darüber hinaus ist die Einhaltung des in § 100a Abs. 1 S. 1 StPO normierten
Subsidiaritätsgrundsatzes zu beachten. Die Subsidiaritätsklausel soll nach dem
Willen des Gesetzgebers dazu dienen, die Beachtung der Verhältnismäßigkeit der
Ermittlungsmaßnahme sicherzustellen.382

Von der Ermittlungsmaßnahme können sowohl Beschuldigte als auch Nichtver-
dächtige betroffen sein. Gegen Nichtbeschuldigte kann sich die Ermittlungsmaß-
nahme dann richten, wenn von ihnen aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen
ist, dass sie Mitteilungen des Beschuldigten entgegennehmen oder weitergeben,
oder dass der Beschuldigte ihren Anschluss benutzt, § 100a Abs. 3 StPO.

cc) Anordnungskompetenz, § 100b StPO

Die Anordnung zur Überwachung der Telekommunikation untersteht gemäß
§ 100b Abs. 1 S. 1 StPO dem Richtervorbehalt und bedarf eines Antrags der
Staatsanwaltschaft. Im Falle der Gefahr im Verzug besteht eine Eilkompetenz der
Staatsanwaltschaft zur Anordnung der Maßnahme. Eine solche Eilanordnung ist
binnen drei Tagen gemäß § 100b Abs. 1 S. 2 und 3 StPO richterlich zu bestätigen.
Im Übrigen sind in den Vorschriften zur Überwachung der Telekommunikation
keine dem Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO oder dem
Beschlagnahmeverbot des § 97 Abs. 5 StPO vergleichbaren Regelungen enthalten.

Besonderheiten ergeben sich hinsichtlich Form und Inhalt der Anordnung. Ge-
mäß § 100b Abs. 2 StPO ergeht die Anordnung schriftlich und mit der in Abs. 2
konkretisierten Entscheidungsformel. Anders als im Fall der Wohnraumüberwa-
chung nach § 100d StPO sehen die Vorschriften zur Überwachung der Telekom-
munikation nicht vor, den Tatvorwurf in der Entscheidungsformel anzugeben. Der
Grund hierfür liegt in datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten383, da der Beschluss
an das Telekommunikationsunternehmen zur Durchführung übermittelt wird. Die
Angaben gegenüber dem Telekommunikationsunternehmen beschränken sich daher
auf das Nötigste, nämlich Angaben zu Name und Anschrift der Person, Rufnummer
sowie Art, Umfang und Dauer der durchzuführenden Maßnahme. Die Nennung des
konkreten Tatverdachts und weitere Informationen gehören nicht dazu. Diese In-
formation ist für das ausführende Telekommunikationsunternehmen irrelevant.

Anders stellt sich die Situation jedoch für die von der Ermittlungsmaßnahme be-
troffenen Personen dar. Die hinter der Regelung stehenden datenschutzrechtlichen
Gesichtspunkte sind zwar achtenswert und auf den ersten Blick nachvollziehbar. Es
stellt sich jedoch die Frage, weshalb es aus datenschutzrechtlichen Erwägungen
geboten sein soll, den Begründungsaufwand der Ermittlungsbeschlüsse entspre-

382 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100a Rn. 35.
383 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100b Rn. 6.
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chend zu verkürzen bzw. eine entsprechende Begründung in die Beschlüsse über-
haupt nicht aufzunehmen. Ein eingeschränkter Begründungsumfang des richterli-
chen Beschlusses ist nicht notwendig, um datenschutzrechtlichen Aspekten zu ge-
nügen. Eine mögliche Alternative wäre beispielsweise die Abfassung eines aus-
führlichen Ermittlungsbeschlusses, der jedoch nicht vollständig an das zuständige
Telekommunikationsunternehmen übermittelt wird. Eine Ausfertigung könnte aus-
schließlich die notwendigen Informationen zur Durchführung der Ermittlungsmaß-
nahme durch das Telekommunikationsunternehmen enthalten, während die andere
Ausfertigung den Anforderungen an eine ausführliche Beschlussbegründung ge-
nügt. Ein solches Vorgehen sollte sich auch mit einem vertretbaren Arbeitsaufwand
bewältigen lassen. Ein solches Vorgehen wäre mit der bereits in der StPO geregel-
ten getrennten Aktenführung des § 101 Abs. 2 StPO vergleichbar. Da nach den
derzeitigen Regelungen auch keine anderweitige Dokumentationspflicht durch das
Gesetz vorgesehen ist, werden die Kontroll- und Rechtsschutzmöglichkeiten für
den Betroffenen faktisch verkürzt. Wo keine Pflicht zur Begründung strafrechtli-
cher Ermittlungsmaßnahmen vorgesehen ist, können die der Ermittlungsmaßnahme
zugrunde liegenden Erwägungen des Ermittlungsrichters auch nicht überprüft und
gegebenenfalls korrigiert werden. Dies erscheint unter Berücksichtigung des Ge-
bots des effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 StPO) für den Betroffenen be-
denklich.

Darüber hinaus ist die durch eine ausführliche Beschlussbegründung notwendige
Selbstreflexion ein zusätzlicher Mechanismus, um Überschreitungen der rechtli-
chen Kompetenzen im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen zu verhin-
dern.

dd) Grenzen des Anwendungsbereichs und Zeugnisverweigerungsrecht

Der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung, geschützt durch Art. 1
Abs. 1, 19 Abs. 2 GG, soll durch § 100a Abs. 4 S. 1 StPO gewährleistet werden.
Die Regelung ist eine Folge der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts.384 Die
Vorschrift erklärt Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen für unzulässig,
sofern Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, dass „alleine Erkenntnisse aus
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden“. Sollten gleichwohl
Erkenntnisse erlangt werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzu-
ordnen sind, sind diese gemäß § 100a Abs. 4 S. 2, 3 StPO unverwertbar und zu
löschen.

Nicht enthalten sind jedoch Sicherungsvorkehrungen für den Fall der unerwarte-
ten Betroffenheit des Kernbereichs privater Lebensgestaltung während einer lau-
fenden Maßnahme, wie sie beispielsweise eine Verpflichtung zum Abbruch der
Überwachungsmaßnahme darstellen würde. Hiermit verzichtet der Gesetzgeber auf

384 BVerfG, NJW 2005, 2063 ff.
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die Übernahme der Regelung des § 100c Abs. 4 S. 1 StPO, wonach die akustische
Wohnraumüberwachung (im Gegensatz zur Überwachung der Telekommunikation)
nur dann angeordnet werden darf, wenn anzunehmen ist, dass Äußerungen aus dem
Kernbereich gar nicht erfasst werden. Dies wird damit begründet, dass die Tele-
kommunikationsüberwachung nicht im gleichen Maße eines Schutzes bedürfe wie
die Wohnung als „letzter Rückzugsbereich“.

Dem wird entgegengehalten, der Gesetzgeber verkenne mit der Regelung des
§ 100a Abs. 4 S. 1 StPO den Gehalt der Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts.385 Danach sind Eingriffe in den Kernbereich, unabhängig von der Art der
Maßnahme, in jedem Fall unzulässig und Vorkehrungen zur Vermeidung solcher
Eingriffe zu treffen. Der Wortlaut des § 100a Abs. 4 S. 1 StPO stellt dagegen für
die Unzulässigkeit der Maßnahme darauf ab, dass alleine Erkenntnisse aus dem
Kernbereich privater Lebensgestaltung zu erwarten sind. Dies hat zur Folge, dass
die Ausschlussklausel nur in wenigen Fällen zur Anwendung kommen wird, da ihr
Anwendungsbereich sich auf solche Telekommunikationsakte beschränkt, die vor-
aussichtlich nur und ausschließlich Kernbereichsthemen zum Gegenstand haben.
Dies dürfte nicht sehr häufig der Fall sein.

Für gegen Berufsgeheimnisträger gerichtete TKÜ-Maßnahmen enthält die Vor-
schrift keine gesonderten Regelungen. Es gilt das allgemein nach den jeweiligen
Personengruppen differenzierende Erhebungs- und Verwertungsverbot des § 160a
StPO. Insbesondere für die Berufsgeheimnisträger i.S.d. § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5
StPO bedeutet dies, dass eine einzelfallbezogene Abwägung anhand der im Gesetz
genannten Kriterien vorzunehmen ist, § 160a Abs. 2 StPO. Bei Medienmitarbeitern
wird die Abwägung insbesondere dann ein Verwertungsverbot nahelegen, wenn
deren Recherchen die Aufdeckung öffentlicher Missstände zum Gegenstand ha-
ben.386

c) Wohnraumüberwachung, § 100c StPO

Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen für den verdeckten Einsatz technischer
Mittel zur akustischen Wohnraumüberwachung. Die Vorschrift wurde durch das
Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15. Juli 1992
in die StPO aufgenommen.387 Die Vorschrift wurde später durch das Gesetz zur
Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2004388 neu
gefasst. Eine letzte Änderung wurde durch das „Gesetz zur Neuregelung der Tele-
kommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen so-

385 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 114; BVerfGE 109, 279 (323) = NJW 2004, 999;
BVerfGE 113, 348 (391 f.) = NJW 2005, 2603 ff.; Roggan, NVwZ 2007, 1238 (1239).

386 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100a Rn. 47; Gusy, NStZ 2003, 399 f.
387 BGBl I, 1302 ff.
388 BGBl I, 1841.
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wie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG“ vom 21. Dezember 2007 vorge-
nommen.389

aa) Anwendungsbereich

Der Regelungsinhalt der §§ 100c ff. StPO umfasst die akustische Wohnraumüber-
wachung (sogenannter „Großer Lauschangriff“). § 100c StPO regelt die allgemei-
nen Voraussetzungen, § 100d StPO die Anordnungskompetenz, die Verwendungs-
beschränkungen und die Dauer der Überwachung. Für die Überwachung außerhalb
der Wohnung gelten die §§ 100h und 100f StPO.

bb) Anordnungsvoraussetzungen

§ 100c StPO gestattet die akustische Überwachung und Aufzeichnung in Wohnun-
gen, in denen sich der einer Katalogtat (§ 100c Abs. 2 StPO) Verdächtige aufhält.
Die allgemeinen Voraussetzungen des Abs. 1 normieren, dass hinsichtlich der ge-
nannten Katalogtaten ein bestimmter Verdachts- und Schweregrad vorliegen muss.
Des Weiteren müssen Äußerungen des Beschuldigten zu erwarten sein, die für die
Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts eines Mitbe-
schuldigten von Bedeutung sind. Außerdem ist für die Durchführung der Maßnah-
men der Subsidiaritätsgrundsatz zu beachten (Ultima-ratio-Klausel).390 Wegen der
Schwere des Eingriffs in den Bereich des Wohnraums muss, ähnlich wie bei der
Telekommunikationsüberwachung, ein qualifizierter Verdacht für das Vorliegen
einer Katalogtat gegeben sein. Der bloße Verdacht auf die Verwirklichung oder den
Versuch einer Katalogtat genügt nicht, um die Anordnung der Überwachung zu
begründen. Gleichwohl wird nicht verlangt, dass ein hinreichender oder gar drin-
gender Tatverdacht vorliegen muss. Der Verdacht muss jedoch stärker sein als ein
bloßer Anfangsverdacht.391 Die Katalogtat muss darüber hinaus auch im konkreten
Einzelfall besonders schwer wiegen.

Hinsichtlich der Zielwohnung darf sich die Ermittlungsmaßnahme grundsätzlich
nur gegen den Wohnraum des Beschuldigten richten, in dem sich dieser aufhält.
Abs. 3 S. 2 gestattet auch die ausnahmsweise Überwachung von Wohnungen ande-
rer Personen, wenn sich der Beschuldigte dort aufhält und die Subsidiaritätsanfor-
derungen beachtet werden.

cc) Beschränkungen der Anordnungsvoraussetzungen

Im Zentrum der Beschränkungen des Anwendungsbereichs der akustischen Wohn-
raumüberwachung steht der Kernbereich privater Lebensgestaltung.392 Steht von

389 BGBl I, 3198, in Kraft getreten am 01.01.2008.
390 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100c Rn. 8.
391 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100c Rn. 9.
392 Das BVerfG umschreibt den Kernbereich privater Lebensgestaltung als einen unan-

tastbaren Privatbereich, der der öffentlichen Gewalt schlechthin entzogen ist. Dies fol-
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vornherein fest, dass die Überwachung diesen Kernbereich betrifft, besteht nach
§ 100c Abs. 4 StPO ein Erhebungsverbot. Ergeben sich entsprechende Anhalts-
punkte erst während der laufenden Überwachung, resultiert hieraus ein entspre-
chendes Unterbrechungsgebot sowie ein Verwertungsverbot gemäß § 100c Abs. 5
StPO.393

§ 100c Abs. 6 S. 1 StPO normiert den Grundsatz, dass eine akustische Wohn-
raumüberwachung in Fällen des § 53 StPO unzulässig ist (Beweiserhebungsver-
bot).394 Gemeint sind Gespräche des Beschuldigten oder eines Dritten mit einer
Person, der, wenn sie als Zeuge befragt werden würde, ein Zeugnisverweigerungs-
recht nach § 53 Abs. 1 StPO zustünde.395 Im Gegensatz zu den Regelungen der
§§ 100g, 100h StPO wurde auf eine nur eingeschränkte Verweisung auf die Perso-
nengruppen des § 53 StPO verzichtet. Hierdurch soll das Vertrauensverhältnis zu
sogenannten Berufsgeheimnisträgern geschützt werden. Ergibt sich während oder
nach der Überwachung, dass ein Fall des § 53 StPO vorliegt, sind die Aufzeich-
nungen unverzüglich zu löschen. Für die Erkenntnisse aus diesen Aufzeichnungen
gilt ein Verwertungsverbot, wobei die Tatsache der Aufzeichnung und anschlie-
ßenden Löschung der Daten zu dokumentieren sind, § 100c Abs. 5 S. 2 bis 4 StPO.
Durch den umfassenden Verweis auf § 53 StPO ergibt sich zugleich auch eine
wichtige Ausnahme von der Einschränkung des Anwendungsbereichs der akusti-
schen Wohnraumüberwachung. Die Beschränkungen des Zeugnisverweigerungs-
rechts durch § 53 Abs. 2 StPO führen zu einer korrespondierenden Ausweitung der
Überwachungsmöglichkeiten der akustischen Wohnraumüberwachung. Bei Journa-
listen wird die Ausnahme verfassungskonform einschränkend ausgelegt werden
müssen, insbesondere dann, wenn es um die Aufdeckung staatlicher Missstände
geht.396

Ein nur eingeschränkter Schutz besteht für Äußerungen gegenüber Angehörigen
gemäß § 52 Abs. 1 StPO. Diese sind nicht vom Beweiserhebungsverbot des § 100c
Abs. 6 S. 1 StPO erfasst. Die Überwachungsmöglichkeiten bei Äußerungen gegen-
über Angehörigen (§ 52 StPO) und Berufshelfern (§ 53a StPO) sind weitreichender
als gegenüber den Berufsgeheimnisträgern gemäß § 53 StPO. Die Angehörigen
sollen durch das Zeugnisverweigerungsrecht vor einer besonderen Zwangslage
geschützt werden, in die sie durch eine Aussagepflicht geraten könnten. Diese Pro-
blematik stellt sich jedoch im Falle einer Aufzeichnung und Verwertung einer
heimlichen akustischen Wohnraumüberwachung nicht in diesem Maße.397 Eine

ge einerseits aus dem Wesen der Grundrechte und zum anderen aus dem Kern der Per-
sönlichkeit als Teil der unantastbaren Würde des Menschen. BVerfGE 109, 279 (313
ff.); BVerfGE 80, 367 ff.

393 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100c Rn. 19.
394 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100c Rn. 33.
395 Schäfer 2000, Rn. 460.
396 Hannich/Appl/Nack 2008, § 100c Rn. 36.
397 Schäfer 2000, Rn. 460.
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Verwertung der Erkenntnisse ist in den Fällen der §§ 52, 53a StPO daher nur mög-
lich, wenn die Verwertung der Erkenntnisse unter Berücksichtigung der Bedeutung
des zugrunde liegenden Vertrauensverhältnisses nicht außer Verhältnis zum Inter-
esse an der Erforschung des Sachverhalts oder der Ermittlung des Aufenthaltsortes
des Beschuldigten steht. Im Übrigen gilt § 160a Abs. 4 StPO.

dd) Anordnungskompetenz

Gemäß § 100d Abs. 1 S. 1 StPO darf die Anordnung der Wohnraumüberwachung
auf Antrag der Staatsanwaltschaft nur durch eine besondere Strafkammer angeord-
net werden (§ 74a Abs. 4 GVG). Eine Eilkompetenz steht dem Vorsitzenden der
Kammer (nicht der Staatsanwaltschaft) zu. Die Anordnung des Kammervorsitzen-
den ist binnen drei Tagen von der Kammer zu bestätigen. Die Überwachung ist auf
einen Monat zu befristen. Eine Verlängerung der Anordnung kann um jeweils ei-
nen Monat erfolgen, § 100d Abs. 1 S. 5.

d) Verkehrsdaten- und Vorratsdatenspeicherung, § 100g StPO

Die Regelungen zur Verkehrsdaten- und Vorratsdatenspeicherung wurden als Um-
setzung der Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Vorratsdatenspeicherung aus dem Jahr 2006 durch das „Gesetz zur Neure-
gelung der Telekommunikationsüberwachung“ vom 21. Dezember 2007 einge-
führt. Bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung handelt es sich um eine Maß-
nahme, die der Strafverfolgungsvorsorge zuzuschreiben ist, obwohl die Datenspei-
cherung bereits im Vorfeld einer möglichen Straftat, also ohne konkrete Anlasstat,
durchgeführt wird. Die Maßnahme ist auf die Beweisbeschaffung bzw. Beweissi-
cherung für ein eventuell in Zukunft einzuleitendes Ermittlungsverfahren gerich-
tet.398 Als Instrument der Strafverfolgung unterliegt die Ermittlungsmaßnahme
auch den entsprechenden strafverfahrensrechtlichen Grundsätzen. Es ist jedoch
anzumerken, dass Ermittlungsmaßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung, die
ohne einen gegenwärtigen Anfangsverdacht durchgeführt werden, für die strafver-
fahrensrechtlichen Grundsätze einen „Fremdkörper“ darstellen. Vorfeldermittlun-
gen zur Gewinnung von Anhaltspunkten sind ebenso kritisch zu sehen wie Grund-
rechtsbeeinträchtigungen im Vorfeld eines Verdachts.399 Die Vorratsdatenspeiche-
rung stellt daher eine neue Qualität im Bereich der Strafverfolgungsvorsorge dar.
Bisherige Eingriffsbefugnisse in diesem Bereich, wie beispielsweise §§ 81b
Alt. 2, 81g StPO, verlangen als Voraussetzung und Anlass wenigstens den Ver-
dacht in einer anderen Sache.400 Bei der Einführung der Vorratsdatenspeicherung

398 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 118.
399 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 118; Erb/Esser/u.a./Beulke 2008, § 152 Rn. 22;

Rudolphi/Wolter/Wolter 2010, Vorb. § 151 Rn. 156a.
400 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 118; Eisenberg/Puschke, JZ 2006, 729 (731).
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wurde auch auf dieses Erfordernis verzichtet. Die Datenspeicherung sollte völlig
unabhängig von einem Tatverdacht erfolgen können. In der Literatur wurde kriti-
siert, dass dieser Wandel in der Strafverfolgungsdogmatik mit den Grundsätzen
rechtsstaatlicher Strafverfahren unverträglich sei. Dem Vorgehen stehe unter ande-
rem das Prinzip der Unschuldsvermutung als zentrales rechtsstaatliches Element
der Strafverfolgung entgegen.401

aa) Anwendungsbereich und Anordnungsvoraussetzungen

In § 113a TKG402 wurde geregelt, welche Daten die Anbieter von öffentlich zu-
gänglichen Telefondiensten zu speichern hatten. Der Inhalt der Kommunikations-
vorgänge wurde allerdings von der Speicherung im Wesentlichen nicht erfasst. Die
Speicherungspflicht erstreckte sich auf alle Angaben, die erforderlich sind, um zu
rekonstruieren, wer, wann, mit wem, wie lange und von wo kommuniziert hat.

§ 100g StPO403 enthielt unter anderem die Tatbestandsvoraussetzung für die
Verwendung der nach § 113a TKG gespeicherten Daten zum Zwecke der Strafver-
folgung. Die Vorschrift ging jedoch in ihrem Regelungsgehalt über die nach
§ 113a TKG gespeicherten Daten hinaus. So ermöglichte § 100g StPO auch den
Zugriff auf Daten, die nicht aufgrund von § 113a TKG gespeichert wurden, son-
dern von den Telekommunikationsanbietern beispielsweise zu Abrechnungszwec-
ken vorgehalten wurden. § 100g StPO sollte es den Strafverfolgungsbehörden er-
möglichen, ohne Wissen des Betroffenen beim Täter oder Teilnehmer einer Straftat
die gespeicherten Verkehrsdaten zu erheben.404

Voraussetzung war, dass die Ermittlungsmaßnahme der Aufklärung einer „Straf-
tat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung“ zu dienen hatte, § 100g Abs. 1
Nr. 1 StPO. Der Verweis auf den Straftatenkatalog des § 100a Abs. 2 StPO war
nicht abschließend.405 Im Einzelfall konnten daher auch nicht im Straftatenkatalog
aufgeführte Delikte den Einsatz dieses Ermittlungsinstruments rechtfertigen. Be-
züglich der Anordnungsvoraussetzungen der Ermittlungsmaßnahme wurde auf
§ 100b StPO Bezug genommen. Grundsätzlich stand die Durchführung der Maß-
nahme also unter dem Richtervorbehalt, allerdings war eine Eilkompetenz der
Staatsanwaltschaft zur Anordnung der Maßnahme für Fälle von Gefahr im Verzug
vorgesehen.

401 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 118; Rudolphi/Wolter/Weßlau 2010, § 484 Rn. 7;
Singelnstein/Stolle, 2008, 62 ff.

402 Das BVerfG hat mit Urteil vom 02.03.2010 die Vorschrift für verfassungswidrig und
nichtig erklärt. Hierzu unten cc).

403 Das BVerfG hat mit Urteil vom 02.03.2010 die Vorschrift für teilweise nichtig erklärt.
Hierzu unten cc).

404 Verkehrsdaten sind die in § 96 Abs. 1, 113a TKG genannten Daten.
405 Vgl. Wortlaut „insbesondere“.
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bb) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 11. März 2008406 eine
einstweilige Anordnung erlassen, wonach an die Ermittlungsbehörden vorerst nur
solche Daten übermittelt werden durften, die eine der in § 100a Abs. 2 StPO ge-
nannten Straftaten betrafen. Mit Urteil vom 2. März 2010407 hat das Bundesverfas-
sungsgericht die konkrete und zur Entscheidung vorgelegte Ausgestaltung der Vor-
ratsdatenspeicherung für nicht verfassungsgemäß erklärt. Die Verfassungsbe-
schwerde richtete sich gegen §§ 113a, 113b TKG und § 100g StPO, soweit dieser
die Erhebung der nach § 113a TKG gespeicherten Daten zulässt.

Das Bundesverfassungsgericht sah in seiner 2010 ergangenen Entscheidung
durch die angegriffenen gesetzlichen Regelungen insbesondere Art. 10 GG verletzt.
Auch wenn sich das Gericht zu den presserechtlichen Besonderheiten im Zusam-
menhang mit Institutionen oder Personen der Presse nicht geäußert hat, ist die ver-
fassungsrechtliche Rechtfertigung der Ermittlungsmaßnahme fraglich. Das Grund-
recht der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 GG) war neben Art. 10 GG (Brief-
geheimnis, Post- und Fernmeldegeheimnis) von den Beschwerdeführern geltend
gemacht worden. Wesentlicher Bestandteil des grundrechtlichen Schutzes der Pres-
sefreiheit sei der Informantenschutz, ohne den die Medien ihre Funktion nicht in
angemessener Weise erfüllen könnten. Dies wurde auch vom Bundesverfassungs-
gericht bereits mehrfach festgestellt und bestätigt. Bereits das Wissen um mögliche
Zugriffe des Staates in diesen heiklen Bereich der Informationsbeschaffung könnte
Personen daran hindern, sich an die Presse zu wenden und Informationen zur Ver-
fügung zu stellen.408 Das Vertrauensverhältnis zwischen Journalisten und ihren
Informanten würde durch eine staatlich veranlasste Datenspeicherung möglicher-
weise tangiert. Dies könnte sich im Bereich des Informantenschutzes in besonde-
rem Maße auswirken. Die Datenspeicherung würde jede Kontaktaufnahme per Te-
lefon, E-Mail, SMS oder Internet von oder zu einem Pressevertreter über einen
längeren Zeitraum nachvollziehbar machen. Hieraus könnte ein Einschüchterungs-
effekt resultieren, und eine Verkomplizierung der Kontaktaufnahme zwischen
Journalisten und ihren Informanten stünde zu befürchten. Damit einhergehend kä-
me es auch zu einer Einschränkung des Beitrags der Presse zur öffentlichen Dis-
kussion und Kontrolle gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Vorgän-
ge. Dies gelte insbesondere für die Teile der Presse, die ihre Arbeitsfähigkeit im
Wesentlichen aus der Möglichkeit der vertraulichen Mitteilung sensibelster Infor-
mationen beziehen.

Das Bundesverfassungsgericht stellte in den Urteilsgründen jedoch klar, dass
sich neben den vom Gericht aufgestellten Anforderungen an die Vorratsdatenspei-
cherung keine darüber hinausgehenden Anforderungen stellen, soweit außer Art. 10

406 1 BvR 256/08.
407 Aktenzeichen – 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08.
408 Gola/Klug/Reif, NJW 2007, 2600; BVerfG, NJW 2003, 1787 (1793).
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GG geltend gemachte Grundrechte gerügt wurden.409 Hiernach ist es aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht nicht geboten, für Angehörige von Presse, Rundfunk und
Fernsehen im Rahmen einer zu erwartenden Neuauflage der Vorratsdatenspeiche-
rungen entsprechende Sonderregelungen zu berücksichtigen.

Das Bundesverfassungsgericht stellte jedoch auch klar, dass eine Speicherungs-
pflicht in dem vorgesehenen Umfang nicht von vornherein und grundsätzlich mit
dem Grundgesetz unvereinbar sei. Aus diesem Grund ist damit zu rechnen, dass
eine den Anforderungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts genügende
Regelung vom Gesetzgeber verabschiedet werden wird.

3. Rechtsschutzmöglichkeiten

Strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen können schwerwiegende Auswirkungen
für die Betroffenen haben. Dies gilt nicht nur für die oben genannten Ermittlungs-
maßnahmen, sondern auch schon für die bloße Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens, wenn dies öffentlich bekannt wird.

Zur Kontrolle gerichtlicher Entscheidungen sieht das Prozessrecht zwar zahlrei-
che Anfechtungs- und Überprüfungsmöglichkeiten vor. Gegen die im Rahmen von
Ermittlungsverfahren ergangenen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft sind da-
gegen nur in relativ wenigen Fällen gerichtliche Überprüfungsmöglichkeiten vor-
gesehen (beispielsweise § 161a Abs. 3 S. 3 StPO bei Maßregeln gegen Zeugen und
Sachverständige oder §§ 147 Abs. 5, 161a Abs. 3 S. 2 bis 4 bei Akteneinsicht).
Unstreitig ist allerdings, dass Art. 19 Abs. 4 GG (Recht auf effektiven Rechts-
schutz) auch für Entscheidungen der Staatsanwaltschaft und ihrer Hilfsbeamten
gilt.

a) Gerichtliche Überprüfung nach § 101 Abs. 7 S. 2 StPO

Die durch das „Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und
anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie
2006/24/EG“410 weitgehend neu gestaltete Vorschrift des § 101 StPO hat zu Ände-
rungen in der Systematik des nachträglichen Rechtsschutzes gegen heimliche Er-
mittlungsmaßnahmen geführt. § 101 StPO regelt für alle verdeckten Ermittlungs-
maßnahmen neben der Kennzeichnungspflicht (Abs. 3), der Benachrichtigungs-
pflicht (Abs. 4), der Zurückstellung der Benachrichtigung (Abs. 5 und 6) und der
Löschungspflicht (Abs. 8) insbesondere auch den nachträglichen Rechtsschutz
(Abs. 7).

409 Urteil des BVerfG vom 02.03.2010 – 1 BvR 256/08 – 1 BvR 263/08 – 1 BvR 586/08,
Rn. 306.

410 Gesetz vom 21.12.2007, BGBl I, 3198.

Rechtsgrundlagen



102

§ 101 Abs. 7 S. 2 StPO eröffnet nunmehr ausdrücklich die Möglichkeit einer ge-
richtlichen Überprüfung heimlicher Ermittlungsmaßnahmen nach deren Beendi-
gung. Auch schon vor Beendigung der Maßnahme kann der Betroffene analog § 98
Abs. 2 StPO die gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme be-
antragen, sofern er von der Durchführung der Maßnahme Kenntnis erlangt.411 Der
Antrag auf nachträgliche gerichtliche Überprüfung kann von allen Personen gestellt
werden, für die die Benachrichtigungspflicht dem Grunde nach gilt. Der Antrag ist
binnen zwei Wochen nach Benachrichtigung zu stellen, unabhängig davon, ob der
Betroffene schon zuvor auf anderen Wegen von der Ermittlungsmaßnahme erfah-
ren hat.412 Die gerichtliche Zuständigkeit hinsichtlich der nachträglichen Überprü-
fung der Ermittlungsmaßnahmen hängt vom Verfahrensstadium ab. Vor Erhebung
der öffentlichen Klage entscheidet das in Abs. 7 genannte Gericht. Gegen dessen
Entscheidung ist die sofortige Beschwerde statthaft.413 Wurde bereits Anklage er-
hoben, entscheidet über den Antrag das Gericht der Hauptsache in seiner abschlie-
ßenden Entscheidung, auch wenn der Antrag durch andere Betroffene als den An-
geklagten gestellt wurde, § 101 Abs. 7 S. 4 StPO.414

Der BGH nutzte eine „Beschwerde“ mehrerer Berliner Verlage gegen heimlich
durchgeführte Ermittlungsmaßnahmen (Postbeschlagnahmen auf der Suche nach
Bekennerschreiben), um sich zum Anwendungsbereich und der Gesetzessystematik
im Zusammenhang mit dem nachträglichen Rechtsschutz gegen heimliche Ermitt-
lungsmaßnahmen zu äußern.415 Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrun-
de:

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Generalbundesanwaltschaft gegen
mehrere Beschuldigte wegen des Verdachts der Beteiligung an einer kriminellen
Vereinigung ordnete der Ermittlungsrichter des BGH eine Postbeschlagnahme an.
Betroffen hiervon waren vier Berliner Zeitungsverlage. Die an die Verlage gerich-
teten Postsendungen wurden auf der Suche nach Bekennerschreiben in einem Post-
verteilerzentrum auf spezielle äußere Merkmale hin gesichtet und durchsucht. Zwei
Bekennerschreiben wurden als Beweismittel sichergestellt und die Beschlagnahme
durch den Ermittlungsrichter des BGH bestätigt. Die betroffenen Verlage erfuhren
hiervon von dritter Seite, also nicht aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Benach-
richtigung durch die Strafverfolgungsbehörden, § 101 Abs. 4 Nr. 2 StPO. Ohne
dass zwischenzeitlich eine solche Benachrichtigung erfolgt wäre, haben die Berli-
ner Verlage gegen die Beschlagnahmeanordnung und hilfsweise gegen die Art und
Weise des Vollzugs „Beschwerde“ eingelegt.

411 BT-Drucks. 16/5846, 62.
412 Hannich/Appl/Nack 2008, § 101 Rn. 6.
413 Hannich/Appl/Nack 2008, § 101 Rn 32.
414 Hannich/Appl/Nack 2008, § 101 Rn. 32.
415 BGH, Beschluss vom 08.10.2008 – StB 12-15/08; NJW 2009, 454 ff.
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Die zur Veröffentlichung in BGHSt bestimmte Entscheidung des BGH vom 8.
Oktober 2008 hatte sich erstmals mit der Neuregelung des nachträglichen Rechts-
schutzes gegen heimlich durchgeführte Ermittlungsmaßnahmen (§ 101 StPO) zu
befassen. Insbesondere hatte der BGH sich mit dem Verhältnis der bislang ein-
schlägigen Rechtsbehelfe gegen strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen im Ver-
gleich zu den Neuregelungen zu befassen. Bislang war gerichtlicher Rechtsschutz
gegen erledigte Ermittlungsmaßnahmen oder die Art und Weise der Durchführung
der Ermittlungsmaßnahmen in entsprechender Anwendung des (nicht fristgebunde-
nen) Antrags nach § 98 Abs. 2 StPO gewährt worden. Im Rahmen der Diskussion
um die Auswirkungen des neu eingeführten Rechtsbehelfs des § 101 Abs. 7 StPO
wurde in der Literatur unter anderem die Auffassung vertreten, die Einführung des
§ 101 Abs. 7 StPO werde zu keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der bisher be-
stehenden Rechtsschutzmöglichkeiten führen.416 Überwiegend wurde die Auffas-
sung vertreten, der neu eingeführte Rechtsbehelf erfülle lediglich die Funktion ei-
nes „Auffangtatbestandes“, der die Funktion und den Anwendungsbereich der üb-
rigen Rechtsbehelfe unberührt lasse.417 Der Anwendungsbereich des Rechtsbehelfs
des § 101 Abs. 7 StPO beschränke sich auf Fälle, in denen das Rechtsschutzbe-
dürfnis der Betroffenen mit Erledigung der Maßnahme entfallen ist oder nicht dar-
gelegt werden könne.418

Dem ist der BGH entgegengetreten. Nach seiner Auffassung stellt die Vorschrift
des § 101 Abs. 7 StPO einen spezielleren Rechtsbehelf im System des Rechts-
schutzes gegen heimliche Ermittlungsmaßnahmen dar. Demzufolge schließt der
Anwendungsbereich des § 101 Abs. 7 StPO die Anwendung des § 98 Abs. 2 StPO
aus. Der BGH begründet seine Entscheidung im Wesentlichen mit systematischen
und teleologischen Argumenten. So führt der BGH aus:

„Diese Vorschrift [Anmerkung G.O.: § 101 Abs. 7 StPO] beinhaltet insoweit eine
spezielle Regelung für alle dort benannten heimlichen Ermittlungsmaßnahmen, die
die allgemeinen Rechtsbehelfe verdrängt. [...] Stünde den Betroffenen neben dem
Verfahren des nachträglichen Rechtsschutzes nach § 101 VII das bisherige Rechts-
behelfssystem parallel zur Verfügung, so liefe die gesetzliche Bestimmung einer
Antragsfrist von zwei Wochen nach Benachrichtigung von der Maßnahme
(§ 101 VII 2) sowie die Ausgestaltung des Anschlussrechtsmittels als sofortige Be-
schwerde (§ 101 VII 3) leer.“419

416 Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 116; Glaser/Gedeon, GA 2007, 415 (433 f.); zu den
Problemen, die sich hieraus ergeben können: Hannich/Appl/Nack 2008, § 101 Rn. 34;
Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vorbemerkung § 304 Rn. 41.

417 Mosbacher, JuS 2009, 696, 698.
418 Mosbacher, JuS 2009, 696, 698; Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer

2009, § 101 Rn. 26.
419 BGH, Beschluss vom 08.10.2008 – StB 12-15/08 = NJW 2009, 454 ff.
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Auch wenn der BGH keine Entscheidung in der Sache getroffen hat – die Zustän-
digkeit war wegen Erhebung der Anklage zwischenzeitlich auf das KG Berlin
übergegangen –, hat er doch die Gelegenheit genutzt, die neue Vorschrift des § 101
Abs. 7 StPO in den Katalog der Möglichkeiten des nachträglichen Rechtsschutzes
einzuordnen und ihr im Rahmen der heimlichen Ermittlungsmaßnahmen den An-
wendungsvorrang vor dem bislang entwickelten System des nachträglichen Rechts-
schutzes über eine analoge Anwendung des § 98 Abs. 2 StPO einzuräumen.

b) Gerichtliche Überprüfung nach § 98 Abs. 2 S. 2 StPO

Der Anwendungsbereich des richterrechtlich entwickelten Antrags auf gerichtliche
Entscheidung analog § 98 Abs. 2 StPO wurde aufgrund des § 101 Abs. 7 S. 2 StPO
eingeschränkt (hierzu oben), aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

Der rechtsdogmatische Hintergrund, der eine entsprechende Anwendung des
§ 98 Abs. 2 S. 2 StPO ausschließt, besteht darin, dass es im Rahmen der Reichwei-
te des § 101 Abs. 7 S. 2 StPO nunmehr an einer systemwidrigen Regelungslücke
fehlt, die die Voraussetzung für eine analoge Anwendung wäre.420 Gleichwohl
verbleibt es bei einem eigenständigen Anwendungsbereich für eine entsprechende
Anwendung des § 98 Abs. 2 S. 2 StPO für all jene Fälle, in denen es sich nicht um
heimliche Ermittlungsmaßnahmen handelt. Einer extensiven Ausweitung des An-
wendungsbereichs des § 101 Abs. 7 S. 1 StPO auf den Bereich der nicht heimlich
durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen, der eine analoge Anwendung des § 98
Abs. 2 S. 2 StPO gänzlich ausschließen würde, steht der eindeutige Wortlaut des
§ 101 Abs. 7 StPO entgegen.

Insoweit bleibt es bei der richterrechtlich entwickelten Begründung, wonach § 98
Abs. 2 S. 2 StPO der allgemeine Rechtsgedanke zu entnehmen ist, dass bis zur Er-
ledigung der Maßnahme der an sich zuständige Richter zur Prüfung der Rechtmä-
ßigkeit angerufen werden kann.421 § 98 Abs. 2 S. 2 StPO gilt entsprechend für die
gerichtliche Überprüfung von Maßnahmen anderer Art als die ausdrücklich gere-
gelte Beschlagnahmeanordnung.422 Insbesondere ist die Vorschrift auch für die
nachträgliche gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit bereits durch Vollzug
erledigter Eingriffsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft und ihrer Ermittlungsperso-
nen anzuwenden.423Mit seinem Beschluss ist das Bundesverfassungsgericht424 von

420 Mosbacher, JuS 2009, 696 f.
421 BGH, NJW 1978, 1013; BVerfG, NJW 1998, 2131 f.; Brosius-Gersdorf, AfP 1998, 25 ff.
422 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 98 Rn. 23; Laser, NStZ

2001, 120.
423 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 98 Rn. 23; BGHSt 28,

57; 160; 206; BGHSt 37, 79, 82.
424 Beschluss vom 27.05.1997, Az. 2 BvR 1992/92; Pressemitteilung vom 11.06.1997, Nr.

52/97.
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der Auffassung abgerückt, dass Gerichte über Beschwerden gegen Durchsu-
chungsmaßnahmen nach Abschluss dieser Maßnahmen grundsätzlich nicht mehr
entscheiden dürften. Die Fachgerichte hatten ihre Ablehnung gegenüber einer sol-
chen nachträglichen Überprüfung mit der „prozessualen Überholung“ der Maß-
nahme und der Tatsache, dass das Strafverfahren nicht der Rehabilitierung eines
Beteiligten dienen könne, begründet. Eine Ausnahme galt bis zu diesem Zeitpunkt
nur für Fälle, in denen von den Beschwerdeführern gerügt wurde, dass der die Er-
mittlungsmaßnahme anordnende Richter willkürlich ermessensfehlerhaft gehandelt
habe.

Auch wenn es um die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Art und Weise der
Durchführung einer erledigten, nichtrichterlichen oder richterlichen Ermittlungs-
maßnahme geht, ist nach der Rechtsprechung des BGH nicht § 23 EGGVG, son-
dern § 92 Abs. 2 S. 2 StPO entsprechend anzuwenden.425 Die bloße Erledigung der
Maßnahme, die die Beschwer und damit auch das Rechtsschutzinteresse entfallen
lassen könnte, steht der Anfechtung im Falle eines schwerwiegenden Grund-
rechtseingriffs nicht entgegen.

c) Beschwerde, §§ 304 ff. StPO

Die Beschwerde gemäß § 304 StPO ist das Rechtsmittel gegen Beschlüsse, Verfü-
gungen und alle richterlichen Maßnahmen, die nicht mit Berufung oder Revision
angegriffen werden können.426 Gemäß § 306 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde im-
mer bei dem Gericht einzulegen, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat
(iudex a quo). Die Beschwerdeeinlegung erfolgt schriftlich oder zu Protokoll der
Geschäftsstelle. Im Rahmen der (einfachen) Beschwerde sind grundsätzlich keine
zeitlichen Grenzen vorgesehen, die zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen.
Allenfalls die prozessuale Überholung oder Erledigung können aus zeitlichen
Gründen zur Unzulässigkeit führen.427 Die früher in der Rechtsprechung vorherr-
schende Auffassung ging davon aus, dass im Fall der prozessualen Überholung die
Beschwerde mangels einer fortwirkenden prozessualen Beschwer unzulässig sei.
Aufgrund verschiedener Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ist diese
Auffassung seit 1997 überholt.428 Es setzte sich die Auffassung durch, dass eine
gerichtliche Überprüfung trotz prozessualer Überholung auch dann möglich sein
muss, wenn der Betroffene durch die Nachwirkungen einer Anordnung über ihre
prozessuale Erledigung hinaus beschwert ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in

425 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 98 Rn. 23; BGH 44, 265;
45, 183.

426 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 1; Fezer, Jura 1982, 21 ff.
427 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 7.
428 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 68 f.
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seiner Entscheidung vom 30. April 1997429 grundlegend entschieden, dass das Ge-
bot des effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG dem Betroffenen das
Recht gibt, in Fällen tiefgreifender, tatsächlich jedoch nicht mehr fortwirkender
Grundrechtseingriffe eine (nachträgliche) gerichtliche Überprüfung herbeizuführen.
In einer weiteren Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht diese Grundsätze
auch für den Fall der Durchsuchung von Wohn- und Redaktionsräumen angewandt.

„Bei Durchsuchungen von Wohn- und Redaktionsräumen ist vielmehr schon wegen
des Gewichts des Eingriffs in das Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 sowie des Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG ein Rechtsschutzinteresse des Betroffenen zu bejahen.“430

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch eine prozessuale Überholung das
Rechtsschutzinteresse des Betroffenen bis zum Ende des Beschwerdeweges wegen
erheblicher Grundrechtseingriffe bestehen lässt.

Durch die Beschwerde werden sowohl die maßgeblichen Tatsachen- und Ent-
scheidungsgrundlagen als auch die Rechtsanwendung zur Überprüfung des Be-
schwerdegerichts gestellt.431 Das Verbot der Schlechterstellung für den Beschwer-
deführer durch die Beschwerdeentscheidung gilt im Beschwerdeverfahren nicht.432
Entsprechende Regelungen kennt das Gesetz ausdrücklich nur für Berufung (§ 331
StPO), Revision (§ 358 Abs. 2 StPO) und Wiederaufnahme (§ 373 Abs. 2 StPO).
Der Grund für die fehlende Regelung des Verschlechterungsverbots ergibt sich aus
der Verfahrenssituation. Abgesehen von Ausnahmefällen wird hier regelmäßig
nicht über die Art und Höhe von Rechtsfolgen rechtskräftig entschieden.433 Die
Beschwerdeberechtigung erstreckt sich auf jeden, der durch eine richterliche Maß-
nahme in subjektiver sachlich-rechtlicher oder verfahrensrechtlicher Art beein-
trächtigt ist.434

Im Rahmen der (einfachen) Beschwerde besteht zunächst die Möglichkeit der
Abhilfe, §§ 304, 306 StPO. Anderes gilt für die sofortige Beschwerde gemäß § 311
Abs. 3 StPO. Hilft das Gericht oder der Vorsitzende der Beschwerde nicht ab, ist
die Beschwerde sofort dem Beschwerdegericht vorzulegen, § 306 Abs. 2 StPO. Es
gilt der Grundsatz: „Jede Beschwerde ist dem Beschwerdegericht vorzulegen, so-
weit ihr nicht vollständig abgeholfen wird.“435 Sofern keine anderweitige aus-
drückliche gesetzliche Regelung besteht, bewirkt die Einlegung der Beschwerde

429 BVerfGE 96, 27 ff = NJW 1997, 2163.
430 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 70; BVerfG, NJW 1998, 2131 (2132).
431 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 304 Rn. 1; Erb/Esser/

u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 9.
432 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 13.
433 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 13.
434 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 304 Rn. 6.
435 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 9.
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keinen Vollzugsaufschub (kein Suspensiveffekt).436 Jedoch können sowohl der
Erstrichter als auch das Beschwerdegericht die Vollzugsaussetzung anordnen,
§ 307 Abs. 2 StPO.

Das Beschwerdegericht trifft nach § 309 Abs. 2 StPO „die in der Sache erforder-
liche Entscheidung“. Regelmäßig trifft das Beschwerdegericht eine eigene Sach-
entscheidung. In Ausnahmefällen kommt auch eine Zurückverweisung an das Erst-
gericht in Betracht, beispielsweise wenn eine Sachentscheidung des Erstgerichts
völlig unterblieben ist oder schwerwiegende Verfahrensfehler vorliegen.437

d) Weitere Beschwerde, § 310 StPO

Die weitere Beschwerde ist nur in besonders geregelten Fällen zulässig. § 310
Abs. 2 StPO normiert den Grundsatz, dass alle Beschwerdeentscheidungen nicht
mehr anfechtbar sind.438 Der Beschwerdeführer, dessen Rechtsmittel erfolglos war,
kann das nächsthöhere Gericht nicht anrufen, auch wenn er erstmals durch die Be-
schwerdeentscheidung beschwert ist.439 Regelmäßig endet das Beschwerdeverfah-
ren daher mit der Entscheidung des Beschwerdegerichts (Beschluss).440 Der beste-
henden Regelung ist der Wille des Gesetzgebers zu entnehmen, die relativ große
Zahl an Beschwerden schnell und verfahrensökonomisch in zwei Rechtszügen zu
beenden.441 Das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde war für die im Rahmen
dieser Untersuchung analysierten Verfahren nur von untergeordneter Bedeutung.

e) Sofortige Beschwerde, § 311 StPO

Die sofortige Beschwerde unterscheidet sich von der einfachen Beschwerde im
Wesentlichen durch die Einlegungsfrist und das Abhilfeverbot für den Erstrich-
ter.442 Es handelt sich nur dann um eine sofortige Beschwerde, wenn sie im Gesetz
ausdrücklich auch als solche bezeichnet wird.443 Es gibt keine „weitere“ sofortige
Beschwerde.444

436 Solche Regelungen sind zum Beispiel: § 81 Abs. 4 S. 2, § 231a Abs. 3 S. 3, § 454
Abs. 3 S. 2 StPO.

437 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 12.
438 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 310 Rn. 1.
439 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 310 Rn. 1.
440 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 310 Rn. 1.
441 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 310 Rn. 1.
442 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 311 Rn. 1.
443 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 311 Rn. 1; Erb/Esser/

u.a./Matt 2008, § 311 Rn. 3.
444 Meyer-Goßner/Cierniak/Schwart/Kleinknecht/Meyer 2009, § 311 Rn. 1; Erb/Esser/u.a./

Matt 2008, § 311 Rn. 3.
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Die sofortige Beschwerde muss grundsätzlich (abgesehen von der Ausnahme des
§ 311 Abs. 3 S. 2 StPO) dem Beschwerdegericht zur Entscheidung vorgelegt wer-
den. Der Grund hierfür liegt im Änderungs- und Abhilfeverbot für den Erstrichter.
Dieses Verbot gilt für alle mit der sofortigen Beschwerde anfechtbaren Entschei-
dungen.445 Das Änderungs- und Abhilfeverbot hat seinen Grund darin, dass der
Gesetzgeber nur solche Beschlüsse und Verfügungen der sofortigen Beschwerde
unterwirft, die wegen ihrer Verfahrensbedeutung der formellen Rechtskraft fähig
sind.446 Die Wirkung der Rechtskraft führt dazu, dass das Erstgericht, auch wenn
keine Beschwerde eingereicht wird, seine Entscheidung nicht nachträglich abän-
dern oder ergänzen kann.447 Gleiches gilt für die Entscheidungen des Beschwerde-
gerichts. Nur ausnahmsweise können formell rechtskräftige (nicht materiell rechts-
kräftige) Entscheidungen zugunsten des Betroffenen nachträglich abgeändert wer-
den.448 Für Entscheidungen mit materieller Rechtskraft gilt Ähnliches wie für Ur-
teile – sie sind nur bei Vorliegen von Wiederaufnahmeumständen analog § 359
StPO abänderbar.449

Eine Ausnahme vom Abhilfeverbot normiert § 311 Abs. 3 S. 2 StPO für den Fall
der Verletzung des rechtlichen Gehörs. Voraussetzung ist, dass das Erstgericht zum
Nachteil des Beschwerdeführers Tatsachen oder Beweisergebnisse verwertet hat,
obwohl der Beschwerdeführer hierzu noch nicht gehört wurde. Erachtet der Erst-
richter die Beschwerde in diesen Fällen für begründet, hat er ihr abzuhelfen.450 Das
Gericht entscheidet in diesen Fällen erneut aufgrund des gesamten unterbreiteten
Prozessstoffes.

Die Beschwerdefrist von einer Woche beginnt mit der Bekanntgabe der förmli-
chen Entscheidung, § 311 Abs. 2 StPO. Die Wochenfrist wird nach § 43 StPO be-
rechnet. Die Beschwerde muss spätestens mit Ablauf des letzten Tages der Frist bei
dem Erstgericht eingehen. Andernfalls ist das Rechtsmittel unzulässig. Die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des Rechtsmittels steht jedoch wiederum nicht dem
Erstgericht, sondern dem Beschwerdegericht zu.451 Zweck der Befristung ist es,
eine schnelle und formell rechtskräftige Entscheidung herbeizuführen und damit
Rechtssicherheit zu schaffen.452

445 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 311 Rn. 10.
446 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 311 Rn. 10.
447 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 311 Rn. 10.
448 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 311 Rn. 10.
449 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 311 Rn. 10.
450 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 310 Rn. 11.
451 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, § 311 Rn. 2.
452 Erb/Esser/u.a./Matt 2008, Vor § 304 Rn. 28.
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C. Reformvorschläge

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sieht der Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und FDP für die 17. Legislaturperiode vor, den Schutz der Pressefreiheit und
die Rechte der Journalisten zu stärken. Konkret wird im Koalitionsvertrag darauf
hingewiesen, dass man durch Änderungen des StGB sicherstellen wolle, dass sich
Journalisten künftig nicht mehr der Beihilfe zur Verletzung des Dienstgeheimnisses
strafbar machen, wenn sie vertraulich zugeleitete Materialien veröffentlichen. Dar-
über hinaus soll der Beschlagnahmeschutz gestärkt werden, indem eine Beschlag-
nahme nur noch bei dringendem Tatverdacht gegen Journalisten durchgeführt wer-
den darf.453

1. Reformvorschläge 2006

Bereits im Jahr 2006 wurden verschiedene Reformvorschläge zur Stärkung der
Pressefreiheit im Strafverfahren diskutiert. Der Justizminister Baden-Württembergs,
Dr. Ulrich Goll (FDP), initiierte im Sommer 2006 eine Gesetzesinitiative zur Reform
der Strafprozessordnung mit dem Ziel, vorhandene strafprozessuale Lücken beim
Informantenschutz unter Wahrung der Belange einer effektiven Strafverfolgung zu
schließen.454 Das Staatsministerium Baden-Württembergs legte dem Bundesrat den
„Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes der Pressefreiheit im
Strafverfahren“ vor.455 Inhaltlich sah der Entwurf vor, bei Durchsuchungen und
Beschlagnahmen den absoluten Richtervorbehalt durch einen neu gefassten § 98
Abs. 1 S. 2 StPO auch auf die privaten Wohn- und Arbeitsräume von Journalisten
auszudehnen. Wie oben bereits dargestellt, gilt der absolute Richtervorbehalt bis
heute nur für die Durchsuchung und Beschlagnahme in Redaktions- und Verlags-
räumen. Außerdem sollten nach dem Reformvorschlag Journalisten vor der Erhe-
bung von Telekommunikationsverbindungsdaten geschützt werden, soweit ihr
Zeugnisverweigerungsrecht reicht. Damit wäre eine Gleichstellung gegenüber an-
deren zeugnisverweigerungsberechtigten Berufsgeheimnisträgern, beispielsweise
Geistlichen, Verteidigern und Abgeordneten erreicht worden. Bislang ist in diesem
Bereich ein Schutz von zeugnisverweigerungsberechtigten Journalisten und Medi-
enmitarbeitern im Unterschied zu den Gruppen anderer zeugnisverweigerungsbe-
rechtigter Berufsgeheimnisträger gesetzlich nicht verankert.456 Eine Ausnahme
vom Schutz der Erhebung von Telekommunikationsverbindungsdaten sollte – wie

453 Koalitionsvertrag CDU, CSU und FDP für die 17. Legislaturperiode, 99, Rn. 4961 ff.
454 Meldung des Justizministeriums Baden-Württemberg vom 08.08.2007; http://www.jum.

baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1153564_ePRJ-BAWUE20-JUM_prss/index.xml
?contentType=text/xml&CAT=1204860 [10.09.07].

455 Bundesrat-Drucks. 650/06 vom 04.09.2006.
456 http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/ menu/1153564_ePRJ-BAWUE20-

JUM_prss/index.xml?contentType=text/xml&CAT= 1204860 [10.09.07].
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bisher auch – im Falle des Verdachts einer Teilnahme oder Begünstigung, Strafverei-
telung oder Hehlerei gelten, § 100 h Abs. 2 S. 2 StPO.

Auch seitens der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN wurde ein
Gesetzentwurf vorgelegt. Der Entwurf stammte aus der Zeit nach Durchführung
der Ermittlungsmaßnahmen bei Cicero, aber noch vor Verkündung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts in diesem Fall.457 Inhaltlich sah der Entwurf
vor, im materiellen Strafrecht durch die Einführung eines speziellen Rechtferti-
gungstatbestandes die Anstiftung oder Beihilfe zum Geheimnisverrat straffrei zu
stellen. Darüber hinaus sollte § 353d Nr. 3 StGB (verbotene Mitteilung über Ge-
richtsverhandlungen) ersatzlos gestrichen werden. Daneben sah der Entwurf eine
dezidierte Begründungspflicht für ermittlungsrichterliche Beschlüsse vor. Die dar-
über hinaus enthaltene Forderung nach einer Ausweitung des Richtervorbehalts auf
die von Journalisten privat genutzten Räumlichkeiten entsprach dem Vorschlag des
Landes Baden-Württemberg, § 98 Abs. 2 StPO n.F. Der Beschlagnahmeschutz des
§ 97 Abs. 5 StPO sollte auch für die sogenannten „Zufallsfunde“ gelten, § 108
Abs. 1 StPO n.F. Auch die weiteren Änderungsvorschläge hinsichtlich der Erhe-
bung von Telefonverbindungsdaten und Beweisverwertungsverboten entsprachen
dem Reformvorschlag Baden-Württembergs, § 100h Abs. 2 S. 1 StPO.

Daneben erstellte die FDP-Bundestagsfraktion458 einen „Entwurf eines Gesetzes
zur Sicherung der Pressefreiheit“. Wie auch bei dem Reformvorschlag von Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN waren Anlass der Gesetzesinitiative die durchgeführten Er-
mittlungsmaßnahmen im Fall Cicero sowie die Abfrage von Telefonverbindungs-
daten bei einem Journalisten im Zusammenhang mit dessen Berichterstattung über
Ermittlungsmaßnahmen bei einem sächsischen Politiker. Auch der Entwurf der
FDP-Fraktion sah eine Änderung des § 353b StGB vor. Im Gegensatz zum Vor-
schlag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN war jedoch nicht die Einführung eines all-
gemeinen Rechtfertigungstatbestandes geplant, sondern eines Strafausschließungs-

457 Gesetzentwurf der Abgeordneten Jerzy Montag, Hans-Christian Ströbele, Wolfgang
Wieland, Volker Beck (Köln), Grietje Bettin, Monika Lazar, Silke Stokar von Neuforn
und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode,
Drucks. 16/576 vom 07.02.2006.

458 Gesetzentwurf der Abgeordneten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Jörg van Es-
sen, Mechthild Dyckmans, Dr. Max Stadler, Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Jens
Ackermann, Dr. Karl Addicks, Christian Ahrendt, Rainer Brüderle, Angelika Brunk-
horst, Ernst Burgbacher, Patrick Döring, Ulrike Flach, Otto Fricke, Paul K. Friedhoff,
Horst Friedrich (Bayreuth), Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß, Joachim Günther
(Plauen), Dr. Christel Happach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Elke Hoff, Dr. Werner
Hoyer, Michael Kauch, Hellmut Königshaus, Jürgen Koppelin, Heinz Lanfermann, Si-
bylle Laurischk, Harald Leibrecht, Ina Lenke, Horst Meierhofer, Patrick Meinhardt,
Jan Mücke, Burkhard Müller-Sönksen, Dirk Niebel, Detlef Parr, Gisela Piltz, Jörg
Rohde, Frank Schäffler, Dr. Rainer Stinner, Florian Toncar, Christoph Waitz, Dr.
Claudia Winterstein, Dr. Volker Wissing, Hartfrid Wolff (Rems-Murr), Martin Zeil, Dr.
Wolfgang Gerhardt und der Fraktion der FDP, Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode,
Drucks. 16/956 vom 15.03.2006.
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grundes, welcher die Beihilfestrafbarkeit zu § 353b StGB der in § 53 Abs. 1 S. 1
Nr. 5 StPO genannten Personen ausschließen sollte. Im Rahmen der strafprozessua-
len Regelungen sah die Gesetzesinitiative eine Neuregelung der Beschlagnahmebe-
schränkungen des § 97 Abs. 2 S. 3 StPO vor. Nach der Novellierung sollte der Be-
schlagnahmeschutz für Zufallsfunde nur dann aufgehoben werden, wenn sich die
Gegenstände unmittelbar auf die Tat beziehen, wegen der die Beschlagnahme er-
folgen sollte. Darüber hinaus sollten die Ausnahmen der Beschlagnahmebeschrän-
kungen dann nicht greifen, wenn der zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtigte
einer Teilnahme oder Begünstigung usw. dringend verdächtig ist, § 97 Abs. 2 S. 3
StPO n.F. Hinsichtlich einer Ausweitung des Richtervorbehalts für Beschlagnah-
meanordnungen gemäß § 98 Abs. 1 S. 2 StPO entspricht der Vorschlag dem der
Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Gleiches gilt für die Erhebung der Tele-
kommunikationsverbindungsdaten. Die Vorschläge zur Reformierung des § 100h
Abs. 2 S. 1 StPO n.F. entsprachen sich parteiübergreifend.

Über die Gesetzentwürfe der FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/
DIE GRÜNEN beriet der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags im Oktober
2006 in einer öffentlichen Anhörung.459 In der abschließenden Empfehlung be-
schloss der Rechtsausschuss, den Gesetzentwurf (Drucksache 16/576) abzulehnen.
Der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion wurde im Rahmen dieser Beschlussfassung
nicht zur Abstimmung gestellt. Einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Bera-
tungsergebnis des Rechtsausschusses dürfte der kurz zuvor ergangenen Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts im Fall Cicero zuzuschreiben sein. Diese Ent-
scheidung führte unter anderem nach Meinung der Fraktion Die Linke dazu, dass
die „verfassungswidrige Praxis der Staatsanwaltschaften“ gestoppt sei.460

Möglicherweise hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die in wei-
ten Teilen von Presse und Öffentlichkeit als „Sieg der Pressefreiheit“ gefeiert wur-
de, weitergehende Bestrebungen zum Schutz der Pressefreiheit negativ beeinflusst.
Durch die Entscheidung könnte bei den Abgeordneten die Einschätzung hervorge-
rufen worden sein, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts habe einen
weitgehenden und ausreichenden Schutz der Pressefreiheit im Strafverfahren ge-
schaffen.

459 32. Sitzung am 25.10.2006. Im Rahmen der Beratung teilnehmende Sachverständige
waren: Prof. Dr. Hubertus Gersdorf, Universität Rostock; Prof. Dr. Rainer Hamm,
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main; Prof. Dr. Dr. Alexander Ignor, Rechtsanwaltskanz-
lei Ignor/Bärlein/Partner; Dr. Roger Mann, DAMM & MANN Anwaltssozietät, Ham-
burg; Prof. Dr. Bodo Pieroth, Universität Münster; Benno H. Pöppelmann, Justiziar
des Deutschen Journalistenverbandes, Berlin; Prof. Dr. Frank Saliger, Bucerius Law
School, Hamburg; Conrad Schraube, Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main; Au-
gust Stern, Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft München.

460 Deutscher Bundestag, Drucks. 16/5283, Beschlussempfehlung und Bericht des
Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf Drucks. 16/576, 5 a.E.
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2. Referentenentwurf 2010

Mit Stand vom 15. Februar 2010 legte das Bundesministerium der Justiz einen Re-
ferentenentwurf für ein „Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit im Straf- und
Strafprozessrecht“ (PrStG) vor. Der Entwurf, der zur Stellungnahme an interessier-
te Verbände und Fachkreise weitergeleitet wurde, soll eine entsprechende Verein-
barung des Koalitionsvertrages umsetzen. Der Referentenentwurf sieht punktuelle
Änderungen des StGB im Bereich des Geheimnisverrats vor. Im Rahmen der straf-
prozessualen Vorschriften sollen die Privilegien für Journalisten erst dann entfal-
len, wenn ein dringender Verdacht der Tatbeteiligung gegen die Journalisten be-
steht.

Dem § 353b StGB soll ein Absatz (3a) eingefügt werden:

„Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung ge-
nannten Person sind nicht rechtswidrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, Aus-
wertung oder Veröffentlichung des Geheimnisses oder des Gegenstandes oder der
Nachricht, zu deren Geheimhaltung eine besondere Verpflichtung besteht, beschrän-
ken.“

Der § 97 Abs. 5 Satz 2 StPO soll wie folgt geändert werden:

„Absatz 2 Satz 3 und § 160a Abs. 4 Satz 2 gelten entsprechend, die Beteiligungsre-
gelung in Absatz 2 Satz 3 jedoch nur dann, wenn die bestimmten Tatsachen einen
dringenden Verdacht der Beteiligung begründen, die Beschlagnahme ist jedoch auch
in diesen Fällen nur zulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der Grundrechte aus
Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der
Sache steht und die Erforschung des Sachverhaltes oder die Ermittlung des Aufent-
haltsortes des Täters auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wä-
re.“461

Im Rahmen der Diskussionen um einen verbesserten Schutz der Pressefreiheit
kommt der Forderung nach einer gesetzlichen Sonderregelung bezüglich des Tat-
vorwurfs des Geheimnisverrats für Journalisten bis heute große Bedeutung zu.462
Neben der Tatsache, dass die Relevanz dieses Tatvorwurfs in den letzten Jahren
des Erhebungszeitraums der hier vorgelegten Untersuchung prozentual zugenom-
men hat, während die Gesamtzahl der durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen stark
rückläufig war, ist einer der Gründe für die Aufmerksamkeit, die der Tatvorwurf in
der öffentlichen Diskussion erfahren hat, sicherlich auch darin zu suchen, dass der

461 Erläuterung: Die im Gesetzestext vorgesehenen Änderungen sind unterstrichen.
462 Referentenentwurf des Jahres 2010: Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit im Straf-

und Strafprozessrecht.
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Tatvorwurf des Geheimnisverrats auf den Kern des traditionell investigativen Jour-
nalismus abzielt, und sich somit auch gegen das Selbstbild des klassischen Journa-
lismus an sich richtet. Kein anderer Tatvorwurf des StGB symbolisiert mögliche
Eingriffe in die Pressefreiheit durch Maßnahmen der Strafverfolgung so sehr wie
der Tatvorwurf der Beihilfe zum Geheimnisverrat.

Die Geeignetheit einer solchen Reformmaßnahme darf angesichts der Ergebnisse
der hier vorliegenden Untersuchung zumindest angezweifelt werden. Auch wenn
der Anteil von Verfahren im Zusammenhang mit dem Tatvorwurf des Geheimnis-
verrats im Zeitraum von 1998 bis 2008 relativ hoch war, ist der Anteil über den
gesamten Erhebungszeitraum der Untersuchung seit 1981 als relativ gering zu be-
werten. In Anbetracht dessen steht eine langfristig unter Umständen nur einge-
schränkte Wirksamkeit einer solchen Gesetzesreform zu befürchten. Unbestritten
wäre durch die Schaffung einer Ausnahmeregelung hinsichtlich des Tatvorwurfs
des Geheimnisverrats der Anteil der Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journali-
sten noch stärker gesunken, als ohnehin schon zu verzeichnen war. Es ist jedoch
nicht gesagt, dass die Relevanz, die der Tatbestand des Geheimnisverrats ein-
nimmt, auch zukünftig so hoch bleibt, wie es zum Ende des Erhebungszeitraums
den Anschein hatte. Der Schaffung eines Sondertatbestandes für die Berufsgruppe
der Journalisten im Zusammenhang mit den Vorschriften des Geheimnisverrats
wäre insbesondere dann eine nur eingeschränkte Wirksamkeit zu attestieren, wenn
in Zukunft verstärkt andere Tatbestände relevant werden, die zur Begründung der
Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen bei Journalisten herangezogen werden.

Ein Aspekt, der für die Schaffung eines Sondertatbestandes für Journalisten
sprechen könnte, ist die Tatsache, dass eine entsprechende Gesetzesänderung als
Akt symbolischer Gesetzgebung eine Signalwirkung entfalten könnte. Ob eine sol-
che Signalwirkung von den Rechtsanwendern erkannt und auch umgesetzt wird, ist
jedoch ungewiss. Akte symbolischer Gesetzgebung dienen in aller Regel nicht oder
nur eingeschränkt der Erreichung der offiziell proklamierten sachlichen Gesetzes-
ziele.463 Aus rechtsdogmatischer Sicht ist die Schaffung einer symbolischen ge-
setzlichen Regelung daher kritisch zu bewerten, auch wenn der Gesetzgeber durch
eine entsprechende Regelung gegenüber den Rechtsanwendern eine Grundwertung
zum Ausdruck bringen könnte, die auch die Auslegung unbestimmter Rechtsbegrif-
fe und die Abwägungsvorgänge und Fragen der Verhältnismäßigkeit beeinflussen
könnte. Im Interesse der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sollten derlei Motive
nur eine untergeordnete Rolle spielen, zumal es in diesem Fall alternative Ansatz-
punkte gibt, indem man sich nicht ausschließlich auf den Tatbestand des Geheim-
nisverrats konzentriert und beispielsweise direkt bei den Regelungen der strafpro-
zessualen Ermittlungsmaßnahmen ansetzt. Der Ansatz einer Reform der StPO-
Normen anzusetzen, hat den Vorteil, dass die Vorschriften unabhängig von einem
konkreten Tatvorwurf für jeden strafrechtlichen Tatbestand zu beachten sind, der

463 Newig 2003, 40 ff.
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zur Durchführung einer strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahme herangezogen wird.
Die Umgehungsgefahr der journalistischen Privilegien durch die Erhebung unter-
schiedlicher Tatvorwürfe würde, auf den Bereich des StGB begrenzt, ausgeschlos-
sen werden.

Unter Berücksichtigung der Bedeutung und der Funktion der Presse für eine
freiheitliche demokratische Grundordnung sollte die Verbesserung des Schutzes
der Presseinformationen vor staatlichen Zugriffen das Ziel sein. Gleichzeitig sind
die Möglichkeiten einer effektiven Strafverfolgung und Sicherheitsarchitektur si-
cherzustellen.464 Aus verfassungsrechtlicher Sicht bleibt festzuhalten, dass weder
die bestehenden Regelungen zwingend zu ändern noch die Reformvorschläge um-
zusetzen sind. Die Verfassung lässt dem Gesetzgeber insoweit einen weiten Hand-
lungsspielraum. Ob und in welcher Form der Gesetzgeber die bislang diskutierten
Reformvorschläge umsetzen möchte oder nicht, ist daher zu allererst eine rechtspo-
litische Frage. Auch wenn feststeht, dass die „Cicero-Entscheidung“ des Bundes-
verfassungsgerichts für den Einzelfall eine Stärkung des Schutzes der Pressefreiheit
im Strafverfahren herbeigeführt hat, bedeutet dies jedoch nicht in jedem Fall die
Gewährleistung eines umfassenden Schutzes der Pressefreiheit.

Ein Kernproblem, das sich im Bereich der Privilegierungen von Berufsgeheim-
nisträgern stellt, ist die Umgehungsgefahr der gesetzlichen Regelungen. Hierbei
handelt es sich jedoch um ein Problem, das sich im Rahmen einer jeden Sonderre-
gelung stellen wird. Die Gefahr einer Umgehung gesetzlicher Regelungen wird
sich nicht vollständig ausschließen lassen. Es kann allenfalls darum gehen, eine
Umgehung soweit als möglich zu verhindern. Dies wäre dadurch zu erreichen, dass
man insbesondere die Voraussetzungen zur Durchführung strafrechtlicher Ermitt-
lungsmaßnahmen im Rahmen der prozessualen gesetzlichen Regelungen überarbei-
tet.

D. Der Pressekodex des Deutschen Presserats

Der Pressekodex des Deutschen Presserats ist keine formelle Rechtsgrundlage. Die
im Pressekodex enthaltenen Regelungen sollen die Wahrung der journalistischen
Berufsethik sicherstellen. Ein Sprecher des Presserats definierte den Kodex 1973
als eine „Anleitung für eine gemeinsame Berufsethik, die fortschreibungsbedürftig
bleibt“.

Die Entstehung des Pressekodex begann mit der Gründung des Deutschen Pres-
serats im Jahre 1956. Als Grundlage für die Behandlung von Beschwerden über
Presseveröffentlichungen galten die „Richtlinien für die publizistische Arbeit nach
Empfehlungen des Deutschen Presserats“. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um
ein allgemeingültiges Regelwerk, sondern vielmehr um eine einzelfallbezogene

464 Birkner/Rösler, ZRP 4/2006, 111 f.
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Sammlung von Entscheidungen, aus denen entsprechende Richtlinien abgeleitet
werden konnten. Der Deutsche Presserat griff schließlich die Idee auf, einen „Leit-
faden für gutes journalistisches Verhalten“ herauszugeben, um hierdurch das An-
sehen der deutschen Presse zu gewährleisten. Als Basis für die Entwicklung eines
solchen bisher noch nicht vorhandenen Kodex wurden verschiedene ausländische
Ehrenkodizes als Vorlage zusammengetragen, um anschließend hieraus einen Ent-
wurf zu erarbeiten.

Im Juni 1970 wurde der erste Entwurf den Mitgliedern zur Prüfung vorgelegt.
Wesentliche Bestandteile des Kodex waren die von der Verfassung garantierte
Meinungs- und Informationsfreiheit, die journalistische Sorgfaltspflicht und das
Zeugnisverweigerungsrecht. Nach einer Prüfung und Überarbeitung wurde der
Entwurf den verschiedenen Verlags- und Journalistenvereinigungen vorgelegt. Ne-
ben dem neu erstellten Pressekodex blieb die „Richtlinie für die publizistische Ar-
beit nach Empfehlungen des Deutschen Presserats“ bestehen. Sie sollte durch den
Kodex nicht ersetzt werden, sondern diente weiterhin zu dessen Auslegung und
Weiterentwicklung.

Im Rahmen seiner 50-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten hat der Presserat am 20.
November 2006 in Berlin den novellierten Pressekodex an Bundespräsident Prof.
Dr. Horst Köhler übergeben und gleichzeitig der Öffentlichkeit vorgestellt. Der
überarbeitete Kodex ist seit dem 1. Januar 2007 gültig.465

Von Bedeutung für das Thema der vorliegenden Arbeit ist insbesondere Ziffer 5
des Pressekodex, die nach der sogenannten „Generals-Affäre“466 im November
1976 neu in den Kodex aufgenommen wurde. Inhaltlich regelt sie die Wahrung der
vereinbarten Vertraulichkeit gegenüber Informanten:

„Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht
Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis.“

IV. Internationale und europäische Rechtsquellen

Neben den nationalen Regelungen sind auch internationale Erklärungen und Ab-
kommen zu berücksichtigen. Auch international gilt der Schutz der Pressefreiheit
zunehmend als Indikator für die demokratische Entwicklung einer Gesellschaft

465 Der Text des Pressekodex ist im Internet abrufbar unter: http://www.presserat.de/file-
admin/download/Synopse.pdf [04.06.2010].

466 Vier Journalisten hatten politische Äußerungen zweier Luftwaffengeneräle, die in ei-
nem Hintergrundgespräch gefallen waren, veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ent-
wickelte sich zur sogenannten „Generals-Affäre“, im Zuge derer die betroffenen Gene-
räle in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurden.
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sowie die Achtung der Grund- und Menschenrechte. Ein besonderes Augenmerk ist
auf die Bestrebungen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft zu richten.

A. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR oder auch Deklaration der
Menschenrechte) vom 10. Dezember 1948 wurde von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen beschlossen.467 Sie hat das Arbeitsprogramm der Weltgemein-
schaft in Sachen Menschenrechte im Wesentlichen bestimmt und bildet die Grund-
lage für die Entwicklung der universellen Menschenrechtskonventionen. Art. 19
AEMR sieht folgende Regelung vor:

„Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses
Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Me-
dien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu
suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“

Die Schwäche der AEMR besteht darin, als Resolution der Generalversammlung
der Vereinten Nationen rechtlich nicht verbindlich zu sein.468 Ihr kommt lediglich
Symbolcharakter zu.469 Dennoch ist sie eine „Demonstration der Völkerfamilie für
die Menschenrechte und damit auch für die Freiheit der Presse.“470 Praktische
Konsequenzen sind im Falle einer Nichteinhaltung der Resolution aufgrund ihrer
Unverbindlichkeit nicht zu erwarten.471 Eine rechtliche Bindungswirkung ließe
sich allenfalls über das Institut des Völkergewohnheitsrechts begründen.472

B. Die Europäische Menschenrechtskonvention

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK oder MRK) wurde am 4. No-
vember 1950 in Rom von 15 Staaten als „Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten“ unterzeichnet. Die Konvention wurde in Deutschland
durch Gesetz vom 7. August 1952473 ratifiziert und ist am 3. September 1953 in
Kraft getreten. Art. 10 EMRK sieht folgende Regelung vor:

467 Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10.12.1948.
468 Baumann 1989, 39; Kimmich 1997, 358.
469 Albrecht/Dorsch/Krüpe 2003, 41; Verdross/Simma 2010, §§ 634-639 und 1234.
470 Baumann 1989, 39.
471 Albrecht/Dorsch/Krüpe 2003, 41; Hochreiter 2002, 40.
472 Art. 38 Nr. 1 (b) des Statuts des internationalen Gerichtshofs nennt das internationale

Gewohnheitsrecht als eine anwendbare Rechtsquelle zur Entscheidung völkerrechtli-
cher Streitigkeiten.

473 BGBl. 1952 II, 685 ff. und 953.
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„(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördli-
che Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiter-
zugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinoun-
ternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.

(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden;
sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohun-
gen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Ge-
sellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit
oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhü-
tung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des gu-
ten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher
Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Recht-
sprechung.“

Der Schutzbereich des Art. 10 EMRK umfasst neben der allgemeinen Meinungs-
freiheit auch die Pressefreiheit.474 Diese beinhaltet wiederum den Schutz der In-
formationsbeschaffung.475 Die EMRK ist durch das nach Art. 59 Abs. 2 GG und
Art. 25 GG notwendige Zustimmungsgesetz vom 7. August 1952476 innerstaatlich
verbindlich geworden und hat dadurch den Rang eines einfachen Bundesgesetzes
erlangt.477

Zu beachten ist insbesondere der zusätzlich eröffnete Rechtsweg vor den Euro-
päischen Gerichtshof gemäß Art. 34 EMRK. Auch die Möglichkeit der Rechts-
durchsetzung ist gewährleistet. Der Rechtsweg ermöglicht es jeder natürlichen Per-
son, nichtstaatlichen Organisation oder Personengruppe, im Falle einer Rechtsver-
letzung durch eine der Hohen Vertragsparteien den Europäischen Gerichtshof an-
zurufen.

C. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte

Der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR oder Men-
schenrechtspakt) vom 19. Dezember 1966 trat in Deutschland nach Ratifikation

474 EGMR (Große Kammer), Urteil vom 20.05.1999 – 21980/93 – Bladet Tromso, Nor-
wegen, NJW 2000, 1015.

475 Albrecht/Dorsch/Krüpe 2003, 44.
476 Albrecht/Dorsch/Krüpe 2003, 44; BGBl. 1952 II, 685 ff. und 953; in Kraft getreten am

03.09.1953.
477 Albrecht/Dorsch/Krüpe 2003, 44; Hochreiter 2002, 69.
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vom 17. Dezember 1973 am 23. März 1976 in Kraft.478 Art. 19 IPBPR479 sieht
dabei folgende Regelung vor:

„(1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit.

(2) Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die
Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut je-
der Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener
Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.

(3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten
und einer besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, ge-
setzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind

- für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;

- für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre
public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.“

Inhaltlich entsprechen die getroffenen Regelungen im Wesentlichen der allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte (s.o.). Der wesentliche Unterschied besteht je-
doch in der für die Vertragsstaaten rechtsverbindlichen Wirkung und die Beachtung
der Vorschrift im nationalen Recht.480

D. Charta der Grundrechte der EU und Charta für Pressefreiheit

Die Charta der Grundrechte stellt eine Kodifizierung der Grundrechte auf europäi-
scher Ebene dar. Sie orientiert sich an der EMRK (s.o.). Ihr Ziel ist in der Präambel
definiert:

„Angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen Fortschritts und der
wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen [ist es notwendig,] den Schutz
der Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht werden.“

Die Proklamation erfolgte zur Eröffnung der Regierungskonferenz von Nizza am 7.
Dezember 2000. Nach dem Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrages er-
langte die Charta erst zum 1. Dezember 2009 durch den Vertrag von Lissabon (Art.

478 BGBl. 1973 II, 1534 ff.
479 Art. 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); BGBl. 1973 II, 1553;

Deutscher Vertragstext auf der Homepage des Auswärtigen Amts: www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/IntZivilpakt.pdf
[04.06.10].

480 Baumann 1989, 39; Kimmich 1997, 360.
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6) ihre Rechtsverbindlichkeit. Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union sieht folgende Regelung vor:

„(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördli-
che Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiter-
zugeben.

(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.“

Daneben hat eine private Initiative, bestehend aus 48 Chefredakteuren und leiten-
den Journalisten aus 19 Staaten am 25. Mai 2009 in Hamburg die „Europäische
Charta für Pressefreiheit“ unterzeichnet. Mit dem Ziel, Einfluss auf die gesetzli-
chen und politischen Gegebenheiten in Europa zu nehmen, wurde die Charta am 9.
Juni 2009 der EU-Kommission in Brüssel und am 26. Oktober 2009 dem Europarat
in Luxemburg übergeben. Inhaltlich bezwecken die Unterzeichner, die Freiheit der
Medien gegenüber staatlichen Eingriffen zu schützen und auszuweiten. Die Charta
soll in ganz Europa Geltung erlangen, zudem soll ihre Anerkennung zur Beitritts-
bedingung im Rahmen von EU-Erweiterungsverhandlungen gemacht werden.481

E. Deklaration von Windhoek

Die Deklaration von Windhoek wurde am 3. Mai 1991 bei einer UNESCO-
Konferenz in der namibischen Hauptstadt Windhoek verabschiedet. Es handelt sich
um eine Erklärung der UNESCO482, die die „Schaffung einer unabhängigen, plura-
listischen und freien Presse“ als „Eckstein für Demokratie und wirtschaftliche
Entwicklung“ bezeichnet. In der Deklaration wird eine „freie Presse“ als Presse
definiert, die unabhängig von Kontrolle durch Regierung, Politik und Wirtschaft
ist. Am 20. Dezember 1993 erklärte die UN-Generalversammlung den Tag der
Verabschiedung der Deklaration von Windhoek (3. Mai) zum internationalen Tag
der Pressefreiheit.

F. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte

Der zunehmende Einfluss europäischen Rechts zeigt sich auch in der Zunahme
relevanter Entscheidungen auf europäischer Ebene.

481 Im Internet abrufbar unter: http://www.pressfreedom.eu/de/index.php [04.06.2010].
482 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; Deutsch: Organisa-

tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.
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1. Pressefreiheit I – Voskuil vs. The Netherlands

In seiner Entscheidung vom 22. November 2007483 hatte der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg darüber zu entscheiden, ob und
mit welchen Mitteln Journalisten zur Preisgabe ihrer Informanten gezwungen wer-
den dürfen. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde:

Ein niederländischer Journalist hatte über einen überraschenden Waffenfund der
niederländischen Polizei berichtet. Die Polizei hatte sich wegen eines Wasserrohr-
bruchs Zugang zu einer Wohnung verschafft und hierbei ein illegales Waffenlager
entdeckt. Der Journalist hatte berichtet, er sei von einem Informanten aus Polizei-
kreisen darüber informiert worden, dass der Waffenfund durch die Behörden aus
Ermittlungsgründen inszeniert worden war. Im Rahmen der Berufungsverhandlung
gegen die beschuldigten Waffenhändler wollte das Gericht wissen, wer der Infor-
mant des Journalisten gewesen sei. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass, soll-
ten sich die Behauptungen des Journalisten als wahr herausstellen, dies unter Um-
ständen Auswirkungen auf die Verurteilung der angeklagten Waffenhändler sowie
die Integrität der Polizei und der Gerichtsbarkeit hätte. Der Journalist weigerte sich
jedoch, den Informanten preiszugeben und wurde daraufhin in Beugehaft genom-
men. Das Gericht begründete diese Maßnahme damit, dass die Integrität der Polizei
beeinträchtigt worden sei, zudem hätten die Angeklagten ein Recht auf ein faires
Verfahren. Das niederländische Gericht wies den Antrag des Journalisten auf Haft-
entlassung zurück. Im Rahmen einer Interessenabwägung zwischen dem Recht des
Journalisten, seine Quellen zu schützen, und dem Integritätsinteresse der Polizei
und der Gerichtsbarkeit habe das Recht des Journalisten zurückzustehen. In einer
weiteren Verhandlung gegen die Waffenhändler wurde der Beschluss zur Beuge-
haft gegen den Journalisten schließlich aufgehoben. Aufgrund einer internen Un-
tersuchung erachtete das Gericht die Behauptungen des Journalisten als unglaub-
würdig. Das bereits eingelegte Rechtsmittel zog der Journalist nach seiner Entlas-
sung mangels Rechtsschutzinteresses zurück.

Der EGMR erklärte die Verhängung der Zwangsmaßnahme (Beugehaft) gegen
den Journalisten für rechtswidrig. Grundlegende Voraussetzung für die Pressefrei-
heit sei der Quellenschutz. Ohne diesen würden potentielle Informanten davon ab-
gehalten, die Presse über Sachverhalte von öffentlichem Interesse zu informieren,
was letztlich zu Lasten der Wächterfunktion der Presse (public watchdog) gehe.
Der EGMR entschied, dass die angeordnete Beugehaft einen Verstoß gegen Art. 10
EMRK darstelle. Bei der Beugehaft handele es sich um eine „radikale Methode, die
Personen mit genauen Informationen über Straftaten nur abschrecken könne, ihre
Erkenntnisse an die Presse weiterzuleiten“. Gleichwohl stellte der EGMR klar, dass
der Zwang zur Offenlegung einer Quelle nicht grundsätzlich und in jedem Fall
ausgeschlossen sei. Eine solche Maßnahme könne mit Art. 10 EMRK vereinbar

483 Urteil des EGMR vom 22.11.2007, Voskuil vs. The Netherlands, Az.: 64752/01.

Geschichte, verfassungsrechtlicher Hintergrund und Rechtsgrundlagen



121

sein, wenn sie durch ein dringendes Erfordernis des öffentlichen Interesses gerecht-
fertigt sei. Die von der niederländischen Regierung vorgebrachten Argumente stell-
ten auf das Interesse des Schutzes der Integrität von Polizei und Gerichtsbarkeit
sowie das Interesse der Angeklagten auf ein faires Verfahren ab. Der EGMR äußer-
te sich nicht zu der Frage, inwieweit das Interesse der Angeklagten auf ein faires
Verfahren dazu geeignet sei, die Rechte des Journalisten aus Art. 10 EMRK einzu-
schränken. Gleichgültig, welche Auswirkungen eine Aussage des Informanten auf
das Strafverfahren gegen die Waffenhändler gehabt hätte, bestanden ausreichende
anderweitige Ermittlungsansätze, um den Wahrheitsgehalt der Aussage des Journa-
listen zu verifizieren. Insoweit wendet der EGMR den Subsidiaritätsgrundsatz be-
züglich der Zwangsmaßnahmen gegenüber Journalisten konsequent an. Bereits aus
diesem Grund konnte das Interesse der Angeklagten auf ein faires Verfahren nach
Auffassung des EGMR nicht dafür herangezogen werden, den Beschluss zur Beu-
gehaft gegen den Journalisten zu rechtfertigen. Insoweit verblieb alleine das (nach-
vollziehbare) Interesse des Staates an der Integrität der Polizei und der Gerichts-
barkeit, den durch die Beugehaft verursachten Eingriff in Art. 10 EMRK zu recht-
fertigen. Hierbei müsse jedoch berücksichtigt werden, dass es gerade die Aufgabe
der Presse ist, Fälle rechtswidrigen Handelns des Staates aufzudecken und publik
zu machen. Die Versuche des Staates, den Informanten des Journalisten zu identifi-
zieren, führen dazu, dass Informanten abgeschreckt werden, die rechtswidriges
Handeln von Staatsorganen öffentlich machen wollen. Aus diesem Grunde über-
wiege im vorliegenden Fall das Recht einer demokratischen Gesellschaft auf eine
freie Presse und nicht das Recht des Staates auf Schutz seiner Integrität. Die
Schutzinteressen des Staates waren nicht stark genug beeinträchtigt, um die Inter-
essen des Beschwerdeführers auf Schutz seiner Informationsquellen zu durchbre-
chen.

In seiner einstimmigen Entscheidung kam der EGMR daher zu dem Ergebnis,
dass die Verhängung der Beugehaft eine Verletzung des Art. 10 EMRK darstellte.

2. Pressefreiheit II – Tillack vs. Belgium

Kurz nach der eben dargestellten Entscheidung „Pressefreiheit I“ entschied der
EGMR auch in der Sache Tillag vs. Belgium. In der Entscheidung vom 27. No-
vember 2007484 hat der EGMR über die Klage des Journalisten Tillack auf
Schmerzensgeld und Schadensersatz entschieden. Der Korrespondent des deut-
schen Magazins Stern hatte über Unregelmäßigkeiten bei der Brüsseler Anti-
Betrugsbehörde OLAF485 berichtet. Eine Quelle des Journalisten soll unter ande-
rem ein Zivilangestellter der Brüsseler Behörde gewesen sein. Die Behörde warf

484 Urteil des EGMR vom 27.11.2007, Tillack vs. Belgium, Az. 20477/05.
485 Französisch: Office Européen de Lutte Anti-Fraude (Deutsch: Europäisches Amt für

Betrugsbekämpfung).
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dem Journalisten daraufhin vor, einen Behördenmitarbeiter bestochen zu haben, um
an interne Informationen zu gelangen. Auf eine entsprechende Anzeige hin wurden
die Wohn- und Geschäftsräume des Journalisten von der belgischen Polizei durch-
sucht und fast das gesamte Recherche- und Arbeitsmaterial des Journalisten be-
schlagnahmt.

Der EGMR sprach dem Journalisten Schadensersatz und Schmerzensgeld zu. In
den Entscheidungsgründen stellte das Gericht maßgeblich auf die Erwägungen sei-
ner Entscheidung vom 22. November 2007 (Voskuil vs. The Netherlands, Az.:
64752/01, s.o.) ab.

3. Pressefreiheit III – Katrami vs. Greece

In seiner Entscheidung vom 6. Dezember 2007486 hatte der EGMR über die Verur-
teilung einer griechischen Journalistin wegen Beleidigung zu einer Bewährungs-
strafe zu entscheiden. Die Entscheidung ist für diese Arbeit insoweit von Bedeu-
tung, als die Untersuchung ergeben hat, dass in der Vergangenheit ein beträchtli-
cher Teil der Ermittlungsverfahren gegen Journalisten im Zusammenhang mit Tat-
vorwürfen der Beleidigung, Verleumdung oder Üblen Nachrede standen. Soweit
bekannt, ist es in Deutschland jedoch in keinem Fall zur Verhängung einer Frei-
heitsstrafe gekommen.

In dem der Entscheidung des EGMR zugrunde liegenden Fall hatte die Journali-
stin über ein Ermittlungsverfahren gegen den Bürgermeister der Stadt Istiea berich-
tet. Im Rahmen ihrer Berichterstattung setzte sie sich kritisch mit der Arbeit des
Ermittlungsrichters auseinander. Sie betitelte den Untersuchungsrichter als
„Clown“ und „Eidbrecher“ und wurde daraufhin verurteilt.

Der EGMR stellte klar, dass die Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen beleidi-
gender Äußerungen in der Presse gegen die Meinungs- und Pressefreiheit verstoße,
mithin eine Verletzung von Art. 10 EMRK vorlag. Art. 10 EMRK schütze insbe-
sondere die journalistische Ausdrucksfreiheit, die auch Übertreibungen und Provo-
kationen umfasse. Dies gebiete die sogenannte „Watch-Dog-Funktion“ der Presse
in einer demokratischen Gesellschaft. Der Journalistin wurde Schmerzensgeld und
Schadensersatz in Höhe von mehreren tausend Euro zugesprochen.

486 Urteil des EGMR vom 06.12.2007, Katrami vs. Greece, Az. 19331/05.
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Zweiter Teil
Untersuchungsgegenstand, Methodik und Durchführung
Im ersten Teil der Arbeit wurden unter anderem die Anordnungsvoraussetzungen
strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten und Medienmit-
arbeitern erörtert sowie die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden pro-
zessualen Privilegien. Im nachfolgenden Abschnitt werden der Gegenstand der
Untersuchung, die Methodik und das der Untersuchung zugrunde liegende Durch-
führungskonzept dargestellt.

I. Ziel der Untersuchung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, Daten und Informationen über die Rechtsan-
wendung der hier untersuchten Strafverfahren zu sammeln, auszuwerten und zu
interpretieren. Die Klärung konkreter Fragen der Rechtsgestaltung und Rechtsan-
wendung ist es, deren Beantwortung sich die Rechtstatsachenforschung durch die
objektive Erhebung sozialer Tatsachen zur Aufgabe gemacht hat.487 Erste Voraus-
setzung und Notwendigkeit ist, den Untersuchungsgegenstand konkret zu beschrei-
ben, einzugrenzen und die Fragestellung festzulegen, die an den Untersuchungsge-
genstand herangetragen wird.488 Konkret bedeutet dies, dass sich der Untersu-
chungsgegenstand über die Normen der StPO, insbesondere die Vorschrift des § 53
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO definiert.489 Die vom Gesetzgeber bislang in dem hier un-
tersuchten Kontext des Strafprozessrechts durchgeführten Gesetzesreformen oder
Reformvorschläge wurden regelmäßig mit der Maßgabe betrieben, den Schutz der
Journalisten vor strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen zu verbessern und in ein
ausgewogenes Verhältnis mit den Interessen einer wirksamen Strafverfolgung zu
setzen. Die Parameter, von denen der Gesetzgeber bei diesen Reformvorschlägen
ausgegangen ist, und die Zielvorgaben, die durch die Gesetzesreformen erreicht
werden sollten, müssen sich an der Strafverfolgungspraxis messen und evaluieren
lassen. Es soll festgestellt werden, in welchem Umfang und aus welchem Anlass es
überhaupt zur Durchführung strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen gegenüber
den in § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO geschützten Personen kommt, ob die gesetzli-
chen Regelungen und Tatbestandsvoraussetzungen bei Anordnung und Durchfüh-
rung der Ermittlungsmaßnahmen beachtet werden, und welche Erfolge bzw. Er-
kenntnisse die Strafverfolgungsbehörden für den weiteren Verlauf der Ermittlungs-

487 Albrecht 2005, 8; Rehbinder 2009, 45.
488 Rehbinder 2009, 45.
489 Rehbinder 2009, 45 f.
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verfahren aus den durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen ziehen konnten. Darüber
hinaus soll untersucht werden, welche gesetzlichen Regelungen geändert oder an-
gepasst werden müssen, um die Ermittlungspraxis besser mit dem legitimen
Schutzbedürfnis in Einklang zu bringen.

II. Forschungsgegenstand

Die Untersuchung konzentriert sich auf repressive, strafprozessuale Ermittlungs-
maßnahmen, von deren Durchführung Journalisten betroffen waren. Mit der Ziel-
setzung, alle relevanten Ermittlungsverfahren zu erfassen (Totalerhebung), wurde
das Auswahlkriterium zunächst sehr weit gefasst. Das Eingrenzungskriterium be-
stand zunächst nur darin, dass Medienmitarbeiter von strafprozessualen Ermitt-
lungsmaßnahmen (mittel- oder unmittelbar) betroffen waren. Faktoren wie bei-
spielsweise Art oder Zielrichtung der Ermittlungsmaßnahme waren für die Aus-
wahl der Verfahren nicht von Bedeutung. Hierdurch sollte sichergestellt werden,
dass nicht ausschließlich Verfahren erfasst werden, bei denen Journalisten als Be-
schuldigte zum Ziel von Ermittlungsmaßnahmen wurden. Journalisten können auch
als unbeteiligte Dritte bzw. als Zeugen von strafprozessualen Ermittlungsmaßnah-
men betroffen sein. Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Zeugen können in ihren
Auswirkungen für die betroffenen Personen ebenso schwerwiegende Folgen haben
wie die gegenüber dem Beschuldigten eines Strafverfahrens durchgeführten Ermitt-
lungsmaßnahmen. Angesichts der möglicherweise gravierenden Auswirkungen er-
schien es sachgerecht, alle genannten Verfahren in die Untersuchung einzubeziehen.

A. Ermittlungsmaßnahmen

Die öffentliche Diskussion sowie die Reaktion der Medien und ihrer Interessenver-
bände auf staatliche Maßnahmen gegenüber Journalisten machen deutlich, dass
häufig nicht differenziert wird, auf welcher Rechtsgrundlage und mit welcher Ziel-
richtung derlei Maßnahmen durchgeführt werden. Ob es sich im konkreten Fall
jedoch um eine Maßnahme der präventiven Gefahrenabwehr, der Informationsbe-
schaffung durch nachrichtendienstliche Tätigkeit oder einen Fall der repressiven
Strafverfolgung handelte, scheint von nur untergeordneter Bedeutung zu sein. Die-
se fehlende Differenzierung erscheint insoweit verständlich, als es aus Sicht der
betroffenen Journalisten praktisch keinen Unterschied macht, ob gegen sie eine
polizeiliche Maßnahme der Gefahrenabwehr oder repressive Maßnahme der Straf-
verfolgung ergriffen wurde. Die praktischen Auswirkungen auf die berufliche Tä-
tigkeit von Journalisten können gleichermaßen gravierend sein. Neben den fakti-
schen Auswirkungen, die Ermittlungsverfahren respektive konkrete Ermittlungs-
maßnahmen für die Betroffen haben, steht der Vertrauensverlust, den Journalisten
gegenüber ihren Informanten möglicherweise erleiden, wenn unter Zusagen der
Verschwiegenheit zur Verfügung gestellte Informationen zur Kenntnis der Ermitt-
lungsbehörden gelangen.

Untersuchungsgegenstand, Methodik und Durchführung



125

Doch auch aus juristischer Sicht können sich Abgrenzungsprobleme ergeben.
Insbesondere Maßnahmen der präventiv-polizeilichen Gefahrenabwehr weisen
Überschneidungen und Abgrenzungsprobleme zu den repressiven Strafverfol-
gungsmaßnahmen auf.490 In der Praxis kann die Abgrenzung insoweit Schwierig-
keiten bereiten, als die Polizei neben der Gefahrenabwehr auch bei der Ermittlung
und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mitwirkt, wobei die
Rechtsgrundlagen in beiden Fällen gänzlich unterschiedlicher Natur sind.491 Wäh-
rend sich die Ermächtigungsgrundlagen zur Durchführung von Maßnahmen der
Gefahrenabwehr in den Polizeigesetzen der Länder finden (für die Bundespolizei
auch in den Gesetzen des Bundes), beruht die Strafverfolgung in Form repressiver
polizeilicher Regelungen grundsätzlich auf der Strafprozessordnung. Beispielhaft
sei hier auf Fälle verwiesen, bei denen gegenüber Journalisten Platzverweise erteilt
wurden oder physische Gewalt bzw. Zwang durch Polizisten ausgeübt und hier-
durch die Berichterstattung eingeschränkt bzw. unmöglich gemacht wurde. Da
grundsätzlich nur repressive strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen Gegenstand
der Untersuchung sein sollen, wurden die eben beschriebenen Fälle nicht in die
Untersuchung aufgenommen. Derlei Verfahren wurden allenfalls dann für die Un-
tersuchung relevant, wenn sich aus dem ursprünglich gefahrenabwehrrechtlichen
Sachverhalt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren entwickelt hatte, beispiels-
weise wegen des Tatvorwurfs des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder
der Körperverletzung im Amt, und im weiteren Verlauf des Verfahrens strafprozes-
suale Ermittlungsmaßnahmen stattgefunden hatten. Entsprechend wurde mit Vor-
fällen im Zusammenhang mit nachrichtendienstlichen Ermittlungen verfahren.492
Auch diese Fälle wurden im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchung grund-
sätzlich nicht berücksichtigt.

B. Journalismus

Neben der Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes hinsichtlich der Art
der durchgeführten staatlichen Maßnahmen ist ein weiterer Begrenzungsfaktor zu
beachten. So war immer auch zu fragen, ob bei einem konkreten Verfahren der
Schutzbereich der Pressefreiheit bzw. des Journalismus überhaupt betroffen war

490 Pieroth, AfP 04, 2006, 305-313.
491 Exemplarisch sei hier auf §§ 161, 163 StPO verwiesen.
492 Als Beispiel sei auf den am 26.05.2006 veröffentlichten Bericht des Sonderermittlers

Gerhard Schäfer verwiesen, der zu den in der Presse erhobenen Vorwürfen Stellung
nahm, der Bundesnachrichtendienst (BND) habe über längere Zeiträume im Inland
Journalisten rechtswidrig mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht, um so deren
Informanten zu enttarnen; zudem habe der BND Journalisten als Quellen geführt. Im
Jahr 2005 wurden Vorwürfe erhoben, wonach der Buchautor Erich Schmidt-Eenboom
vom BND observiert wurde. Der ehemalige BND-Chef, August Hanning, hatte einge-
räumt, dass seine Behörde 1993 und 1994 Journalisten bespitzelt habe, um undichte
Stellen im Staatsapparat aufzudecken.
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oder ob nicht beispielsweise der speziellere Schutzbereich eines anderen Grund-
rechts einschlägig war.493 Diese Zweifelsfälle leiteten zu der Fragestellung nach
den Mindestvoraussetzungen journalistischer Arbeit, die untrennbar mit der Frage
nach einer Definition von Journalismus verbunden ist. Die Definition sollte im In-
teresse der Operationalisierung der Untersuchung eine allgemeingültige und prakti-
kable Identifizierung relevanter Verfahren ermöglichen.

Zunächst war festzustellen, dass es die Definition von Journalismus im Sinne der
StPO nicht gibt. Auch die zentrale Vorschrift des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO ist
weit gefasst und umschreibt den personalen Anwendungsbereich der Norm eher,
als dass eine subsumtionsfähige Definition an die Hand gegeben wird. In der Lite-
ratur finden sich verschiedene Definitionsansätze für den Begriff des Journalismus.
Eine einheitliche und präzise, anhand objektiver Tatbestandsmerkmale zu überprü-
fende Definition steht jedoch bis heute nicht zur Verfügung.494 Die Gründe hierfür
liegen zu allererst darin, dass es keine vom Gesetzgeber vorgegebene Legaldefini-
tion – weder in der StPO noch in einem anderen Gesetz – dafür gibt, was unter den
Begriff des Journalismus zu subsumieren ist. Der Beruf des Journalisten ist an kei-
ne besonderen rechtlichen Voraussetzungen geknüpft. Insbesondere handelt es sich
nicht um eine geschützte Berufsbezeichnung. Angesichts der Vielgestaltigkeit des
Berufsfeldes und der auch in gesetzlichen Regelungen bewusst entwicklungs- und
interpretationsoffen gestalteten Umschreibungen der journalistischen Tätigkeit er-
scheint eine eindeutige Definition des Berufsbildes unter Umständen sogar als
nicht durchführbar. Auch die „Journalismusforschung“, die auf Basis wissenschaft-
licher Vorstellungen und mit Hilfe empirisch-analytischer Methoden die soziale
Wirklichkeit des Journalismus zu beobachten und zu erforschen versucht, bietet
hier nur eine eingeschränkte Hilfestellung.495 Es fand sich keine Definition, um
eine wirksame Eingrenzung für die vorliegende Untersuchung vornehmen zu kön-
nen. Um den Begriff für die Untersuchung sinnvoll einzugrenzen und handhabbar
zu machen, war die Aufstellung von Kriterien notwendig, anhand derer entschieden
werden konnte, ob der konkrete Einzelfall in die Untersuchung einzubeziehen war
oder nicht. Hierfür kamen verschiedene Definitionsmerkmale in Betracht, die aller-
dings nicht alle tragfähig waren.

– Die Bedeutung bzw. der Verbreitungsgrad eines Mediums

Diese erwiesen sich nicht als belastbare Abgrenzungskriterien. Die kommunale,
regionale oder überregionale Berichterstattung durfte als Kriterium für die Berück-
sichtigung des Einzelfalls in der Untersuchung keine Rolle spielen. Auch die „Se-
riosität“ und „Qualität“ des Journalismus waren keine Auswahlkriterien, nach de-

493 So war beispielsweise an das Grundrecht der Kunstfreiheit zu denken, als ein Journalist
sich an einer Kunstaktion aktiv beteiligte und im Anschluss darüber berichtete.

494 Jarren 2002, 168.
495 Raabe 2005, 18 ff.
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nen die Relevanz eines Verfahrens für die Untersuchung beurteilt werden sollte.
Nicht nur die fehlende Objektivierbarkeit dieser Merkmale hätte dazu geführt, dass
nur noch Verfahren berücksichtigt worden wären, die überregional für Aufsehen
gesorgt haben, weil ein entsprechend bedeutendes Medienunternehmen seine Inter-
essen unter anderem durch eine ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit vertreten konnte.
Dies hätte zur Folge gehabt, dass Ermittlungsmaßnahmen gegenüber kleinen Medi-
enunternehmen oder freischaffenden Journalisten weitestgehend unberücksichtigt
geblieben wären, und dies, obwohl die Auswirkungen für die von den Ermitt-
lungsmaßnahmen betroffenen Personen ebenso wenn nicht sogar noch schwerwie-
gender zu beurteilen sind, als wenn gegen große Medienunternehmen vorgegangen
wurde. Hier war insbesondere zu beachten, dass ein Eingriff in die Pressefreiheit
nicht erst im Falle von Ermittlungsmaßnahmen gegen die sogenannten „Leitmedi-
en“ der heutigen Zeit vorliegt. Genauso können auch kleine Regionalzeitungen
oder selbständige, freischaffende Journalisten, die in der Summe den überwiegen-
den Teil der Medienmitarbeiter in Deutschland ausmachen, von Ermittlungsmaß-
nahmen betroffen sein. Die potenzielle Einschüchterungswirkung von Ermitt-
lungsmaßnahmen gegenüber kleinen Medien oder freischaffenden Journalisten ist
in ihrer Wirkung gegenüber der breiten Masse unter Umständen ungleich höher als
im Fall von Ermittlungsmaßnahmen gegenüber einem international tätigen Medi-
enunternehmen, das als sogenanntes „Leitmedium“ agiert und aufgrund seiner fi-
nanziellen und personellen Ausstattung die Folgen einer straf- und zivilrechtlichen
Auseinandersetzung weit weniger zu fürchten hat als ein freischaffender Journalist.

– Selbstbezeichnung bzw. Selbsteinschätzung

Auch konnte die Selbsteinschätzung der betroffenen Personen bezüglich ihrer Tä-
tigkeit als Journalisten als ein erstes Indiz gewertet werden. Die bloße Selbstbe-
zeichnung „Journalist“, ohne darüber hinausgehende Indizien, genügte jedoch kei-
nesfalls, um als entscheidendes Kriterium für die Frage der Berücksichtigung in der
hier durchgeführten Untersuchung maßgeblich zu sein.

– Das Merkmal der objektiven Berichterstattung

Ein darüber hinaus entscheidendes Auswahlkriterium für die Beurteilung der Ein-
zelfälle war das Merkmal der objektiven Berichterstattung. Hierbei wurde nicht
verkannt, dass es eine objektive Berichterstattung im engeren Sinn nicht gibt. Jede
journalistische Arbeit wird von den persönlichen Ansichten und Wertungen des
Autors geprägt und beeinflusst. Auch im Bereich der „klassischen und seriösen
Medien“ spielen politische Tendenzen und Grundausrichtungen eine Rolle, die sich
in der journalistischen Arbeit und in der Berichterstattung niederschlagen. Die Dar-
stellung der verschiedenen politischen Ansichten, die sich selbstverständlich auch
in der journalistischen Berichterstattung widerspiegelt, ist ein wünschenswerter
Effekt, der den gesellschaftlichen Diskurs und die öffentliche Meinungsbildung
anregt. Die Grenze ist jedoch dort überschritten, wo bewusst wahrheitswidrige Tat-
sachenbehauptungen veröffentlicht werden und der Gegenstand der Berichterstat-
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tung der Aufruf zu Straftaten ist bzw. die Berichterstattung selbst strafrechtlich
relevant ist. In Fällen dieser Art handelt es sich in aller Regel um Verfahren, bei
denen die Betroffenen die strafrechtliche Reaktion der Strafverfolgungsbehörden,
wenn auch nicht absichtlich provozieren, so doch billigend in Kauf nehmen. Die
Betroffenen begeben sich bewusst an Legalitätsgrenzen und überschreiten diese
auch. Eine Beeinträchtigung der Pressefreiheit in ihrer Funktion als „vierte Gewalt“
im Staate, der sie durch ihre Wächterfunktion nachkommt, kann in diesen Fällen
jedoch nicht gesehen werden. Da das Ziel dieser Arbeit jedoch gerade die Beurtei-
lung der Beeinträchtigung der Pressefreiheit durch strafrechtliche Ermittlungsmaß-
nahmen sein soll, war eine Berücksichtigung von Verfahren, die dem Merkmal der
objektiven Berichterstattung zuwiderlaufen, nicht geboten.

C. Grenzfälle

Als Grenzfälle erwiesen sich zum einen Verfahren aus dem Bereich des Zeugnis-
zwangs im Rahmen der Hauptverhandlung, zum anderen Ermittlungsmaßnahmen
vor dem Hintergrund rechtsradikaler Veröffentlichungen.

Für Verfahren, bei denen Journalisten beispielsweise im Rahmen einer Zeugen-
befragung vor Gericht durch Mittel des Zeugenzwangs dazu bewegt werden soll-
ten, eine Aussage zu machen, ist anzumerken, dass es sich bei diesen gerichtlichen
Maßnahmen nicht um strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen im traditionellen
Sinne handelt. Traditionelle Ermittlungsmaßnahmen sind solche, die im Rahmen
des von der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungsverfahrens durchgeführt wer-
den. Die faktischen Folgen, die Maßnahmen des Zeugniszwangs im Rahmen der
Hauptverhandlung haben können, sind jedoch hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
Funktion und Reichweite der Pressefreiheit mit den Folgen von Ermittlungsmaß-
nahmen im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens vergleich-
bar.

Rechtsradikale Publikationen, bei denen es zu Ermittlungen wegen des Tatvor-
wurfs der Volksverhetzung kam, wurden – wenn überhaupt – nur von den betroffe-
nen Verfassern der Druckschriften selbst als Angriff auf das Institut der Pressefrei-
heit gewertet. Dies ergab sich aus im Rahmen der Aktenauswertung gesichteten
Verfahren mit rechtsradikalem Hintergrund.496 Auch die Reaktionen der Vertreter
von Presse- und Journalistenverbänden werteten Ermittlungsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit politisch extremistischen Veröffentlichungen regelmäßig nicht als
„Angriff auf die Pressefreiheit“. Dies zeigt sich darin, dass im Rahmen der Lobby-

496 Soweit bekannt war, dass es sich um ein Ermittlungsverfahren aus diesem Bereich
handelte, wurde auf die Stellung eines Antrags auf Akteneinsicht verzichtet. Dies war
jedoch nicht in jedem Fall aus den zur Verfügung stehenden Informationen sofort er-
kennbar. Aus diesem Grunde wurden auch Ermittlungsakten von Verfahren beantragt,
die im Rahmen der Auswertung schlussendlich nicht berücksichtigt wurden.
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arbeit derlei Verfahren von Journalistenverbänden regelmäßig nicht berücksichtigt
werden, wenn es um den Nachweis staatlicher Einschränkungen der Pressefreiheit
geht. Dieses Lagebild ergab sich aus zur Verfügung gestellten Verfahrensakten
sowie den von Journalistenverbänden veröffentlichten Fällen von Ermittlungsmaß-
nahmen.

Im Zusammenhang mit einem rechtsradikalen Pamphlet hatte sich auch das
Bundesverfassungsgericht zu diesem Thema und zur Definition und der Abgren-
zung des Schutzbereichs der Pressefreiheit zu befassen.497 Das Gericht stellte klar,
dass es sich auch bei der Veröffentlichung eines rechtsradikalen Pamphlets um ein
Druckerzeugnis handeln kann, das zur Verbreitung geeignet und bestimmt ist und
damit nach herrschender Auffassung die Voraussetzungen des Pressebegriffs im
Sinne von Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG grundsätzlich erfülle. Hieraus könne jedoch nicht
der Umkehrschluss gezogen werden, dass das Grundrecht auch jede einzelne Mei-
nungsäußerung schütze, sobald diese in Form eines Druckerzeugnisses verbreitet
werde.498 Die Schaffung eines selbständigen Schutzrechts der Pressefreiheit in Ab-
grenzung zur Meinungsfreiheit macht deutlich, dass die eigene Garantie der Presse-
freiheit nicht den Sinn haben sollte, gedruckte Meinungsäußerungen aus dem
Schutzbereich der Meinungsfreiheit herauszunehmen und dem Schutzbereich der
Pressefreiheit zuzuschreiben. Die gedruckte Meinungsäußerung wird somit bereits
durch Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG geschützt. Beim Schutzbereich der Pressefreiheit geht
es jedoch um eine die „einfache Meinungsäußerung“ übersteigende eigenständige
Bedeutung der Presse für die öffentliche Meinungsbildung. Geht es mithin um die
Frage, ob eine bestimmte Meinungsäußerung erlaubt war oder nicht, ist unabhängig
von der Art des Verbreitungsmediums nicht der Schutzbereich der Pressefreiheit,
sondern der der Meinungsfreiheit eröffnet.499 Dementsprechend ist im Fall von
rechtsradikalen Pamphleten, die in gedruckter Form veröffentlicht werden, der Prü-
fungsmaßstab der allgemeinen Meinungs- und nicht der Pressefreiheit eröffnet.500
Entsprechendes hat daher auch hinsichtlich der Autoren solcher Druckwerke zu
gelten.

III. Untersuchungsmethoden

Für die vorliegende Untersuchung bot es sich an, eine Kombination aus quantitati-
ven und qualitativen Untersuchungsmethoden zu wählen. Die untersuchten Ermitt-
lungsverfahren sind in ihrer Häufigkeit nicht alltäglich, aber auch nicht so selten,
dass sich eine ausschließlich einzelfallbezogene (qualitative) Analyse der Ermitt-
lungsverfahren angeboten hätte, da gerade auch statistische Aussagen für das Ziel

497 Beschluss des BVerfG vom 09.10.1991 – 1 BvR 1555/88 – Rn. 38 = BVerfGE 85, 1 (11).
498 Beschluss des BVerfG vom 09.10.1991 – 1 BvR 1555/88 – Rn. 38 = BVerfGE 85, 1 (11).
499 BVerfGE 85, 1 (12).
500 BVerfGE 85, 1 (12); BVerfGE 43, 130 (137); 71, 162 (179 ff.).
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der Untersuchung von Relevanz sind. Aus diesem Grund wurde eine Kombination
aus quantitativen und qualitativen Analysemethoden gewählt, die eine Totalerhe-
bung aller relevanten Verfahren ermöglichen sollte. Die vorliegende Untersuchung
basiert daher auf drei Untersuchungsmethoden: auf Inhaltsanalyse, Aktenanalyse
und Expertengesprächen.

A. Datenbank

Am Beginn der Untersuchung stand die Erstellung einer Datenbank, die die relevan-
ten Verfahren für den Zeitraum von 1981 bis einschließlich 2008 umfassen sollte.

Die Datenbank sollte hierbei eine Doppelfunktion erfüllen. Sie konnte dazu ver-
wendet werden, eine quantitative Langzeitauswertung beispielsweise hinsichtlich
Art und Häufigkeit der Ermittlungsmaßnahmen durchzuführen. Darüber hinaus
diente die Datenbank als Ausgangspunkt der weiterführenden Aktenanalyse. Hier-
bei konnten die zusammengetragenen Informationen dazu genutzt werden, die An-
träge auf Akteneinsicht bei den zuständigen Staatsanwaltschaften inhaltlich ausrei-
chend zu begründen. Der bis 1981 zurückreichende Erhebungszeitraum und der
Rückgriff auf Sekundärquellen (Medienberichte) hatte zur Folge, dass die Detailtie-
fe der Inhaltsanalyse Einschränkungen unterworfen war. Die Erhebung musste sich
auf die auch nach längerer Zeit noch zur Verfügung stehenden Grunddaten der je-
weiligen Ermittlungsverfahren beschränken.

Zunächst mussten die für die Untersuchung relevanten Ermittlungsverfahren
identifiziert werden. Im Rahmen der Projektplanung wurden hierfür zunächst zwei
Möglichkeiten in Erwägung gezogen: die Identifizierung aufgrund bestehender
Melde- und Mitteilungspflichten der Strafverfolgungsbehörden gegenüber den Ju-
stizministerien und der Generalstaatsanwaltschaft einerseits, und die Identifizierung
aufgrund von Verfahrenslisten der Strafverfolgungsbehörden, die sich entweder an
bestimmten Tatbeständen im Zusammenhang mit Pressestrafsachen orientieren oder
an einer gesonderten statistischen Erfassung von Journalisten als Beteiligte des Ver-
fahrens andererseits. Beide Ansätze erwiesen sich jedoch als nicht zielführend.

Auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden standen keine verwertbaren Datenquel-
len zur Verfügung. Weder bei den Staatsanwaltschaften noch bei den Justizministe-
rien waren entsprechende Datensätze angelegt worden. Die gesonderte Erfassung
relevanter Ermittlungsverfahren auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden basierte
auf der Annahme, dass Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten regelmäßig
ein beachtliches Interesse der Öffentlichkeit und insbesondere der betroffenen Me-
dien erfahren. Aus diesem Grund handelt es sich bei derlei Verfahren regelmäßig
um „meldepflichtige Angelegenheiten“ im Sinne der „Anordnung über Berichts-
pflichten in Strafverfahren“501 (kurz: BeStrA) der Länder. Da sich die Verordnun-

501 Für Baden-Württemberg: Allgemeinverfügung vom 03.04.1998, Az. 3262 – 0161;
veröffentlicht in: Die Justiz 1998, 198.
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gen der Länder hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausgestaltung nur marginal unter-
scheiden, erfolgte zunächst eine Anfrage beim Justizministerium Baden-
Württembergs mit der Bitte um Auskunft bzw. Akteneinsicht bezüglich der Mel-
dungen solcher Fälle. Die Auskunft des Justizministeriums lautete dahingehend,
dass für derlei Meldungen keine systematische Erfassung der Verfahren vorliege
und derlei Meldungen auch so gut wie nicht vorkämen. Der zuständige Sachbear-
beiter des Justizministeriums gab an, sich an keinen Fall einer solchen Meldung in
seiner Dienstzeit erinnern zu können. Die auf den „Anordnungen über Berichts-
pflichten in Strafsachen“502 (kurz: BeStra) bestehenden Informations- und Mittei-
lungspflichten sehen zwar entsprechende Informationspflichten503 für den Fall von
Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten und Medienmitarbeitern vor, diese
Mitteilungen würden jedoch nicht gespeichert oder gesondert erfasst und stünden
daher auch nicht für eine Auswertung zur Verfügung. Auch bei den Generalstaats-
anwaltschaften konnten keine entsprechenden Daten erhoben werden. Gleichlau-
tende Ergebnisse erbrachten auch Anfragen bei den zuständigen Behörden anderer
Bundesländer.

Auch der Rückgriff auf anderweitig statistisch erfasste Daten schied als Erhe-
bungsgrundlage aus. Weder der Rückgriff auf spezielle Tatbestände, wie bei-
spielsweise den Tatvorwurf der „Beihilfe zum Geheimnisverrat“ noch der Rück-
griff auf die Dezernate für „Pressestrafsachen“ konnten sicherstellen, dass das Ziel
der Totalerhebung erreicht würde. Die für die Untersuchung relevanten Ermitt-
lungsverfahren wiesen eine große Bandbreite von Tatvorwürfen auf. Die Beschrän-
kung auf spezielle Tatbestände hätte zu einer Ausgrenzung einer unverhältnismäßig
großen Zahl anderer Fälle geführt.

Darüber hinaus handelte es sich bei den relevanten Verfahren nicht zwangsläufig
um Verfahren, die in den Abteilungen für „Pressestrafsachen“ geführt werden.
Auch dies hängt mit der thematischen Bandbreite zusammen, die sich in den Er-
mittlungsverfahren wiederfindet.504 Eine schwerpunktmäßige Zuordnung zu ein-
zelnen Dezernaten einer Staatsanwaltschaft ließ sich jedenfalls nicht feststellen.

502 Für Baden-Württemberg: Allgemeinverfügung vom 03.04.1998, Az. 3262 – 0161;
veröffentlicht in: Die Justiz 1998, 198.

503 Abschnitt I Ziffer 2 a) BeStra Baden-Württemberg regelt die materielle Berichtspflicht
gegenüber der Landesjustizverwaltung. Hiernach berichtete die Staatsanwaltschaft der
Landesjustizverwaltung unter anderem in Angelegenheiten, die „die Medien beschäfti-
gen oder voraussichtlich beschäftigen werden“. Entsprechende Regelungen enthalten
Ziffer 2 b) BeStra Nordrhein-Westfalen (AV d. JM vom 27.11.2005 [4107 – III. 3 Sdb.
BeStra] – JMBl. NRW 2006, 3); Ziffer 1 BeStra Saarland (LV des MdJ Nr. 18/1958
vom 09.05.1958, zuletzt geändert durch AV des MdJ Nr. 13/2000 vom 29.06.2000
[4107 – 2]); Abschnitt I. Ziffer 2 a. BeStra Brandenburg (Allgemeine Verfügung der
Ministerien der Justiz vom 16.10.2005 [4107 – III. 1]).

504 Exemplarisch sei hier auf einen Fall verwiesen, bei dem ein Journalist im Rahmen
eines Mordverfahrens als Zeuge befragt wurde, weil er zuvor mit einem der späteren
Angeklagten ein Interview geführt hatte.
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Die für die Erstellung der Datenbank schlussendlich herangezogenen Datenquel-
len werden in den nachfolgenden Abschnitten zur Inhaltsanalyse und zur Aktenana-
lyse dargestellt.

B. Erhebungszeitraum der Untersuchung

Für den quantitativ ausgerichteten Teil der Untersuchung (Inhaltsanalyse) erstreckt
sich der Erhebungszeitraum auf den Zeitraum von 1981 bis einschließlich 2008.
Für die gemischt-quantitativ-qualitative Auswertung (Aktenanalyse) erstreckt sich
der Erhebungszeitraum von 1998 bis 2008.

Strafverfahrensakten stehen aufgrund von Aufbewahrungsfristen nur für be-
grenzte Zeiträume zur Verfügung. Limitierende Faktoren sind hierbei insbesondere
Ermittlungsverfahren, die bereits seit mehreren Jahren abgeschlossen sind und auf-
grund der Aufbewahrungsfristen häufig bereits der Vernichtung zugeführt wurden.
Umgekehrt war bei Verfahren jüngeren Datums damit zu rechnen, dass die Verfah-
ren noch nicht ausermittelt bzw. abgeschlossen waren und aus diesem Grund die
Akten zum Zwecke der Auswertung nicht zur Verfügung gestellt werden konnten.
Daraus ergibt sich die Begrenzung des Erhebungszeitraums für eine Aktenanalyse
auf die Jahre 1998–2008.

Für den Bereich der quantitativen Inhaltsanalyse wären Informationen über Ver-
fahren vor 1981 nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder sogar überhaupt
nicht zu erheben gewesen.

C. Inhaltsanalyse

1. Vorbemerkung

Für den gesamten Erhebungszeitraum wurde eine Inhaltsanalyse505 vorgenommen,
die als vorwiegend quantitative Analyse durchgeführt werden musste. Grund hier-

505 Englisch: Content analysis.

Abbildung 3: Grafische Darstellung der Erhebungszeiträume
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für ist, dass die im Rahmen der Inhaltsanalyse untersuchten Veröffentlichungen
und Medienberichte hinsichtlich der Details und Einzelinformationen relativ be-
schränkt sind und hinsichtlich ihrer Qualität nicht an Primärquellen wie Ermitt-
lungsakten der Staatsanwaltschaft heranreichen. Die Häufigkeit bestimmter Motive
im Untersuchungsmaterial, das Aufzählen, Bewerten und in Beziehung setzen von
Textelementen steht bei der Inhaltsanalyse im Vordergrund.506

2. Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich der Inhaltsanalyse erstreckt sich auf alle gegenständlich
festgehaltenen Aussagen wie Schriftstücke, Ton- oder Bildaufnahmen etc.507 Es
handelt sich um eine primär kommunikationswissenschaftliche Technik, die in den
USA zur Analyse der sich entfaltenden Massenmedien entwickelt wurde.508 Die
Analyse bezog sich hierbei meist auf quantitative Erhebungen. Der Vorteil der
Analysemethode liegt darin, dass weder Produzenten noch Adressaten der unter-
suchten Aussagen (beispielsweise Leser von Zeitschriftenartikeln) bei einer In-
haltsanalyse direkt kontaktiert werden müssen. Insoweit handelt es sich bei der
Inhaltsanalyse um ein nicht-reaktives Messverfahren. Einer der Hauptanwendungs-
bereiche liegt in der Analyse von Massenmedien und kann sich die Tatsache zu
Nutze machen, dass schriftliche Dokumente über längere Zeiträume zur Verfügung
stehen.509 Dieser Vorteil wurde auch für die vorliegende Untersuchung genutzt.
Auch anderweitige Berichte jeglicher Art, die in Industriegesellschaften aus unter-
schiedlichen Motiven kontinuierlich erstellt werden, sind eine geeignete Datenquel-
le.510 Strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen, die unter Beteiligung von Journali-
sten durchgeführt werden oder wurden, haben in aller Regel zur Folge, dass auf
verschiedenste Art darüber berichtet wird. Aufgrund der medialen Präsenz der hier
untersuchten Fälle bot sich die Methode der Inhaltsanalyse besonders an.

3. Datengrundlage

Die erste Maßnahme im Rahmen der Inhaltsanalyse ist die Festlegung der Art oder
Klasse von Texten, die untersucht werden sollen. Maßgeblich für die Auswahl der
Texte sind der Themenbezug zum Zweck der Untersuchung sowie die Verfügbar-
keit der Texte.511 Des Weiteren muss aus den relevanten Texten die zu ziehende
Stichprobe der zu untersuchenden Texte festgelegt werden. Hierfür bietet sich ent-

506 Mayring 2002, 114.
507 Schnell 2005, 407.
508 Mayring 2002, 114.
509 Schnell 2005, 408.
510 Schnell 2005, 415.
511 Schnell 2005, 409; Harder 1974, 236.
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weder die Ziehung einer Zufallsstichprobe oder eine Vollerhebung an. Aufgrund
des überschaubaren Umfangs der zur Verfügung stehenden Daten und Texte wurde
auf die Ziehung einer Zufallsstichprobe verzichtet und eine Vollerhebung durchge-
führt.

Für die Erstellung der Datenbank zur Inhaltsanalyse wurde als primäre Daten-
quelle auf Veröffentlichungen von Journalistenverbänden und Medienberichte zu-
rückgegriffen. Von Interesse für die Untersuchung waren hierbei insbesondere
Veröffentlichungen des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV – Gewerkschaft
der Journalistinnen und Journalisten e.V.)512 und der Deutschen Journalistinnen
und Journalisten Union (DJU – Gewerkschaft ver.di, früher IG Medien). Ergän-
zend wurde auf das am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht in Freiburg zugängliche digitale Archiv der Süddeutschen Zeitung für
den Zeitraum von 1994 bis 2004 zurückgegriffen. Um Zugang zu weiteren Er-
kenntnisquellen zu bekommen, wurden Anschreiben an verschiedene Medienver-
bände und Unternehmen verschickt mit der Bitte, relevantes Datenmaterial für die
Untersuchung zur Verfügung zu stellen.

a) Daten des DJV

Bei den Veröffentlichungen des DJV handelte es sich um eine chronologische Fall-
sammlung, bestehend aus einer Datumsangabe und einer kurzen inhaltlichen Zu-
sammenfassung des Sachverhalts. Die inhaltliche Zusammenfassung bestand re-
gelmäßig aus einer (meist anonymisierten) Schilderung der Vorkommnisse. Der
nachfolgende Absatz gibt beispielhaft eine solche Veröffentlichung wieder:

„September 2005: Schließlich wurde aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts
Dresden angeordnet, die Telefonverbindungsdaten eines Reporters der Dresdner
Morgenpost im September 2005 herauszugeben. Einzelheiten zu dem Beschluss sind
bisher nicht bekannt geworden. Nach Auskunft des Rechtsanwalts des Reporters wa-
ren das Handy des Reporters und eine Festnetzverbindung in der Dresdner Morgen-
post von dem Beschluss umfasst. Zielrichtung der Kontrolle der Telefonverbin-
dungsdaten war es, denjenigen vermuteten Informanten des Reporters ausfindig zu
machen, der ihm davon berichtet haben soll, dass die Staatsanwaltschaft in Dresden
bei einem ehemaligen Landesminister eine Durchsuchung durchführen wollte.“

In zeitlicher Hinsicht umfassten die Veröffentlichungen des DJV die Jahre von
1986 bis 2005. Hierbei wurde auch eine Dokumentation des Justiziars des DJV,
Herrn Benno Pöppelmann, herangezogen, in der dieser Ermittlungsmaßnahmen in

512 Nach eigenen Angaben mit rund 39.000 Mitgliedern die größte Journalistenorganisati-
on Europas.
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Redaktionsräumen im Zeitraum zwischen dem 15. Oktober 1986 und dem 16. Juni
2000 dokumentiert hatte.513

b) Daten der DJU

Die von der DJU im Rahmen einer Broschüre514 dokumentierten Fälle sind hin-
sichtlich Qualität und Art der gesammelten Informationen mit denen des DJV ver-
gleichbar. Die veröffentlichten Fälle der DJU betrafen die Jahre 1990 bis 1997.

Neben den veröffentlichten und allgemein zugänglichen Informationen wurden
von der DJU auch die ihren Veröffentlichungen zugrunde liegenden Quelldaten zur
Verfügung gestellt. Bei den Quelldaten handelte es sich um eine Sammlung von
Zeitungsberichten, Gewerkschaftsinformationen, Aufsätzen, Monografien, Ge-
richtsbeschlüssen und Pressemitteilungen im Zusammenhang mit den hier unter-
suchten Ermittlungsmaßnahmen. Der Umfang der gesichteten Unterlagen belief
sich auf ca. 1.000 überwiegend einseitig bedruckte DIN-A4-Seiten. Die zeitlich
ältesten Verfahren, die diesen Materialien entnommen werden konnten, datierten
aus dem Jahr 1981. Dieses Jahr markierte damit den Ausgangspunkt für die Erstel-
lung der Datenbank und die Inhaltsanalyse.

c) Online-Archiv der Süddeutschen Zeitung

Als weitere Datenquelle wurde das am Max-Planck-Institut zur Verfügung stehende
Online-Archiv der Süddeutschen Zeitung genutzt. Dieses enthält alle für den Zeit-
raum von 1994 bis 2004 veröffentlichten Artikel und ermöglicht eine stichwortbezo-
gene Suchfunktion. Das Archiv wurde auf verschiedene Schlagwörter hin durchsucht,
um relevante Medienberichte zum Thema zu identifizieren und weitere Informationen
zu erhalten. Es zeichnete sich ab, dass insbesondere Kombinationen aus den Begriffen
„Angriff“, „Pressefreiheit“, „Zeugnisverweigerungsrecht“, „Durchsuchung“, „Redak-
tion“ und „Journalisten“ gute Ergebnisse erbrachten. Im Zusammenhang mit Ermitt-
lungsmaßnahmen gegenüber Journalisten ist häufig zu beobachten, dass in der Schlag-
zeile oder im Fließtext von einem „Angriff auf die Pressefreiheit“ gesprochen wird.
Diese oder ähnliche Formulierungen finden sich häufig in der Berichterstattung und
Kommentierung der Medien wieder. Die ausgewählten Suchbegriffe waren daher als
Suchkriterium für das Online-Archiv der Süddeutschen Zeitung geeignet. In der
Summe wurden auf diese Weise 44 Artikel identifiziert, die potentiell für die Unter-
suchung von Interesse waren und in die Datenbank eingetragen wurden.

513 Langenbucher 2003, 284 ff.
514 Titel: „Hände weg von den Medien“, Information der Fachgruppe Journalismus in der

IG Medien Redaktion: Veronika Mirschel, Wolfgang Schimmel, verantwortlich im Sin-
ne des Presserechts: Ruth Gruber, IG Medien Bayern; http://dju.verdi.de/service/publi
kationen/haende_weg [09.07.2010].
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d) Sonstige Datengrundlagen

Zur Erlangung weiterer Informationen wurden auch die Mitglieder des „Bündnisses
aus Medienverbänden und -unternehmen“ angeschrieben. Das Bündnis wurde im
Vorfeld von Gesetzesinitiativen im Zusammenhang mit dem Thema „Pressefrei-
heit“ aktiv und versucht durch Stellungnahmen gegenüber dem Bundesrat am Ge-
setzgebungsverfahren mitzuwirken. Die Mitglieder dieses Bündnisses sind:

• Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V.

• DJV

• DJU

• Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland (ARD)

• Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

• Deutscher Presserat

• Verband privater Rundfunk und Telemedien e.V.

• Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V.

Die Mitglieder des Bündnisses konnten jedoch keine weiteren Datenquellen zur
Verfügung stellen, die für eine Inhaltsauswertung von Interesse gewesen wären.
Überwiegend verwiesen die Mitglieder des Bündnisses auf den DJV sowie die DJU
als geeignete Ansprechpartner.

Weitere Erkenntnisse ergaben sich schließlich auch aus Detailrecherchen zu be-
reits bekannten Fällen. Detailnachforschungen wurden insbesondere dort angestellt,
wo wesentliche Informationen, beispielsweise hinsichtlich des Datums oder der Art
der durchgeführten Ermittlungsmaßnahme, fehlten. Allerdings ergaben sich nur in
wenigen Ausnahmefällen aus den primär zur Verfügung stehenden Unterlagen un-
mittelbar die Aktenzeichen des Ermittlungsverfahrens oder die Namen von betrof-
fenen Personen.

Mit dem Ziel, weitere Ermittlungsverfahren zu identifizieren, wurde ein Serien-
brief an 425 Redaktionen von Printmedien in Deutschland verschickt sowie bei den
großen öffentlich-rechtlichen und privaten TV- und Rundfunkanstalten angefragt,
ob es gegenüber ihren Mitarbeitern in der Vergangenheit zu Ermittlungsmaßnah-
men gekommen sei. Aufgrund der teilweise komplizierten und unüberschaubaren
Verlagsstrukturen wurden die Redaktionen dazu aufgefordert, die gegebenenfalls
zugehörigen Online- und Tochter-Redaktionen über das Forschungsprojekt zu in-
formieren. Hierdurch sollte sichergestellt werden, dass eine möglichst große An-
zahl an Medienmitarbeitern von der Untersuchung Kenntnis erlangt. Parallel hierzu
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wurde im journalist515 über das Forschungsprojekt informiert und dazu aufgerufen,
sich zu melden, sofern man als Medienmitarbeiter von Ermittlungsmaßnahmen
betroffen war.516 Die Reaktionen auf den Serienbrief und die Aufforderung im
Magazin journalist waren sehr verhalten. Nur in einzelnen Fällen meldeten sich
Journalisten, die von für das Forschungsprojekt relevanten Verfahren zu berichten
hatten. Über die Gründe hierfür können lediglich Vermutungen angestellt werden.
Eine der Ursachen könnte darin zu suchen sein, dass die Anzahl der Verfahren, bei
denen es zu Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten gekommen ist, in den
letzten 10 Jahren stark rückläufig war bzw. sich auf einem relativ niedrigen Niveau
zu stabilisieren scheint (hierzu unten). Zudem kann davon ausgegangen werden,
dass die Bereitschaft, relevante Vorkommnisse mitzuteilen, sinkt, je länger das
Ereignis bereits zurückliegt. Darüber hinaus könnten von Seiten der Betroffenen
Vorbehalte dahingehend bestehen, dass sie kein Interesse daran haben, Akten eines
Strafverfahrens, von dem sie selbst betroffen waren, für eine Untersuchung zur
Verfügung zu stellen.

e) Weiterführende Recherchearbeiten

Ein wesentlicher und äußerst zeitintensiver Teil der Datenbankpflege bestand
schließlich darin, die Verfahren aus den einzelnen Quellen zusammenzuführen,
Dubletten herauszufiltern sowie weitere Informationen über die einzelnen Ermitt-
lungsverfahren zu sammeln und bestehende Informationslücken zu schließen. De-
tailliertere Informationen mussten insbesondere für die Verfahren gesammelt wer-
den, für die im Rahmen der Aktenanalyse bei den zuständigen Staatsanwaltschaften
ein Antrag auf Akteneinsicht gestellt werden sollte. Hierbei war zu berücksichti-
gen, dass, um ein Ermittlungsverfahren identifizieren und über einen Antrag auf
Akteneinsicht entscheiden zu können, die Staatsanwaltschaften regelmäßig darauf
angewiesen waren, dass entweder ein Aktenzeichen oder der Name des Beschul-
digten bekannt war.

Wie oben bereits erwähnt, standen aufgrund der Informationsquellen in den mei-
sten Fällen nur die Eckdaten eines Verfahrens zur Verfügung. Dazu zählten regel-
mäßig weder Namen von Beschuldigten noch ein Aktenzeichen der zuständigen
Staatsanwaltschaft.

In Fällen, in denen die zur Verfügung stehenden Daten nicht ausreichten, um das
Verfahren bei der Staatsanwaltschaft direkt zu identifizieren, wurden die zur Ver-
fügung stehenden Informationen genutzt, um Folgerecherchen anzustellen. Als
ergiebiges Hilfsmittel erwiesen sich hierbei Internetsuchmaschinen und Onlinear-
chive verschiedener Medien. Sofern entsprechende Informationen vorlagen, wur-

515 Mitgliederzeitschrift des DJV, verkaufte Auflage 46.515 Exemplare, Quelle: Informati-
onsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW, Q3/2009).

516 Goblirsch, journalist 12 (2008), 60 ff.
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den auch die betroffenen Medien bzw. Journalisten direkt angeschrieben und um
weitere Informationen gebeten. Teilweise wurden auch die zuständigen Polizei-
dienststellen (sofern sie sich aus Pressemitteilungen entnehmen ließen) kontaktiert
mit der Bitte, weitere Informationen hinsichtlich des Ermittlungsverfahrens zur
Verfügung zu stellen. Als hilfreich erwiesen sich auch Namen von Rechtsanwälten,
die am Ermittlungsverfahren beteiligt waren und gelegentlich im Rahmen der Be-
richterstattung zitiert wurden. Von diesen kamen in Einzelfällen auch weitere In-
formationen, wie beispielsweise das Aktenzeichen des Ermittlungsverfahrens.

Auch wenn ausnahmsweise der Name eines Verfahrensbeteiligten bekannt war,
ermöglichte dies noch nicht zwangsläufig die Stellung eines Antrags auf Aktenein-
sicht. Vielmehr war in diesen Fällen abzuklären, ob es sich bei der genannten Per-
son um den Beschuldigten des Verfahrens oder „nur“ um einen Zeugen handelte.
Der Name eines Zeugen, der in das Ermittlungsverfahren einbezogen war, reichte
in der Regel nicht aus, um ein Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft
identifizieren zu können. Gleichwohl bot der Name eines Zeugen gute Ansätze, um
weitergehende Informationen über das Ermittlungsverfahren zu erhalten. In Einzel-
fällen konnten sich auch die zuständigen Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaften
aufgrund anderer fallbezogener Informationen an die angeforderten Verfahren er-
innern, ohne dass die Nennung des Namens eines Beschuldigten oder das Akten-
zeichen notwendig waren.

Die vielseitigen Ansatzmöglichkeiten für weiterführende Recherchen hatten zur
Folge, dass in der weit überwiegenden Zahl der Fälle die notwendigen Informatio-
nen ermittelt und Ermittlungsverfahren hinreichend bestimmt identifiziert werden
konnten. Die Identifizierung der Verfahren wurde auch durch die Tatsache begün-
stigt, dass es sich wegen der wie auch immer gearteten Beteiligung von Journali-
sten regelmäßig um Verfahren handelte, die eine gewisse mediale Aufmerksamkeit
erfahren haben. Dies führte dann auch bei den beteiligten Mitarbeitern der Strafver-
folgungsbehörden dazu, dass die Ermittlungsverfahren in Erinnerung geblieben
sind. Für die hier vorgenommene Untersuchung bedeutet dies eine sehr geringe
Quote nicht feststellbarer Variablen.

In der Summe wurden für den Erhebungszeitraum von 1981 bis einschließlich
2008 insgesamt 216 Fälle identifiziert, bei denen es zur Durchführung strafrechtli-
cher Ermittlungsmaßnahmen gekommen ist, von denen Journalisten betroffen waren.

D. Die Aktenanalyse

Die Aktenanalyse ist eine der am häufigsten verwendeten quantitativen For-
schungsmethoden der Kriminologie.517 Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung

517 Kaiser/Kury/Albrecht 1988, 863.
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soll die Aktenanalyse auch zur qualitativen Beurteilung verschiedener Faktoren wie
beispielsweise der Antrags- und Anordnungspraxis bei der Durchführung strafpro-
zessualer Ermittlungsmaßnahmen herangezogen werden.

1. Anwendungsbereich

Die Methode der Aktenanalyse eignet sich insbesondere zur Gewinnung von
Merkmalen, die den Verlauf der hier untersuchten Ermittlungsverfahren typischer-
weise kennzeichnen (hierzu unten). Darüber hinaus kann mit der Sichtung der Ver-
fahrensakten nachvollzogen werden, welche Erwägungen für die Strafverfolgungs-
behörden bei der Durchführung strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen gegen-
über Journalisten maßgeblich waren.

Gegen die Methode der Aktenanalyse als primäre Datenquelle werden verschie-
dene Einwände erhoben.518 Diese beruhen auf der Tatsache, dass die Verfahrensak-
ten eine subjektive Wirklichkeit aus der Sicht der jeweils die Akte führenden Be-
hörde darstellen. Die Akte dient unter anderem dazu, Entscheidungen zu dokumen-
tieren, abzusichern und auch zu legitimieren.519 Eine Folge hiervon kann sein, dass
alle diesem Zweck nicht dienlichen Informationen in der Akte nicht oder nur un-
vollständig enthalten sind und somit nur ein selektiver Ausschnitt der Geschehens-
abläufe wiedergegeben wird.520 Darüber hinaus ist stets auch der soziale und zeitli-
che Kontext zu beachten, in dem eine Ermittlungsakte entstanden ist.521 Rehbinder
spricht in diesem Zusammenhang von einem „verzerrten Spiegelbild“ der Wirk-
lichkeit und einer „Realität eigener Art“, die durch Dokumente wiedergegeben
werden.522 Den sich hieraus ergebenden Unsicherheiten kann versucht werden, mit
ergänzenden Forschungsmethoden, wie beispielsweise Expertengesprächen, zu
begegnen (hierzu unten).

Ungeachtet dessen ist die Auswertung der Strafverfahrensakten die beste Mög-
lichkeit, um aus „erster Hand“ Erkenntnisse hinsichtlich des Ablaufs eines Ermitt-
lungsverfahrens und der zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse zu erhalten.
Darüber hinaus entspricht die von den Ermittlungsbehörden vorgenommene Do-
kumentation auch der Situation, die der Ermittlungsrichter vorfindet, wenn er bei-
spielsweise über einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Anordnung einer straf-
prozessualen Ermittlungsmaßnahme zu entscheiden hat. Dem Ermittlungsrichter
werden in der Entscheidungssituation regelmäßig keine über die Ermittlungsakte
hinausgehenden Informationen oder Erkenntnisse zur Verfügung stehen.

518 Müller 1977, 89 ff.; Geisler 1999, 269 ff.; Kaiser/Kury/Albrecht 1988, 863 ff.
519 Geisler 1999, 272.
520 Pehl 2008, 73; Kürzinger 1996, Rn. 50.
521 Pehl 2008, 73; Rehbinder 2009, 56.
522 Rehbinder 2009, 55 f.
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2. Datengrundlage

Ausgangspunkt der Aktenanalyse war die zuvor zum Zwecke der Inhaltsanalyse
erstellte Datenbank, insbesondere die ermittelten Verfahren der Jahre 1998 bis ein-
schließlich 2008. Die Anträge auf Akteneinsicht verteilten sich insgesamt auf
31 Staatsanwaltschaften aus 12 Bundesländern sowie den Generalbundesanwalt.523
Die nachfolgende Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Staatsanwaltschaften, bei
denen Anträge auf Akteneinsicht gestellt wurden, die Anzahl der Verfahren, auf die
sich die Anträge bezogen, sowie die Anzahl der von den Staatsanwaltschaften
schlussendlich zur Verfügung gestellten Verfahren. Die Tabelle hat keine Aussage-
kraft hinsichtlich der Qualität und Geeignetheit der zur Verfügung gestellten Ver-
fahren. So stellte sich während der Sichtung der Akten heraus, dass einzelne Ver-
fahren für die Untersuchung nicht in Betracht kamen, weil sie nicht den oben ge-
nannten Kriterien entsprachen. Verfahrensakten, die von den Staatsanwaltschaften
wegen ihrer möglichen Relevanz für die Untersuchung freiwillig zur Verfügung
gestellt wurden, kamen in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht für die Untersu-
chung in Betracht, da es sich in aller Regel um Fälle handelte, bei denen es zu kei-
nerlei Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten gekommen war.

Die gesichteten Ermittlungsverfahren erwiesen sich als sehr heterogen. Kaum ein
Verfahren war mit einem anderen Verfahren hinsichtlich des Ablaufs, der Art und
Weise der durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen oder der Art der Beteiligung von
Journalisten mit einem anderen Verfahren identisch. Die Heterogenität der Ermitt-
lungsverfahren bedingte, dass ein geeignetes Erhebungsinstrument für die Durchfüh-
rung der Untersuchung entwickelt werden musste, um das gesetzte Untersuchungs-
ziel auch zu erreichen. Es wurden für insgesamt 51 Ermittlungsverfahren bei den
jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften Anträge auf Akteneinsicht gestellt. Sieben
der beantragten Verfahren wurden für die Untersuchung nicht zur Verfügung ge-
stellt. Die Gründe für die Versagung der Akteneinsicht waren unterschiedlicher Art.
Entweder die Akten waren bereits vernichtet (wegen Ablauf der Aufbewahrungsfri-
sten oder aufgrund sonstiger Ereignisse, wie beispielsweise Wasserschäden etc.) oder
aus anderen Gründen „nicht auffindbar“. In zwei Fällen wurde in der Begründung
der Ablehnung darauf verwiesen, dass die Persönlichkeitsrechte der von den Verfah-
ren betroffenen Personen einer Gewährung der Akteneinsicht entgegenstünden. Bei
einem dieser Verfahren handelt es sich um ein Verfahren gegen einen ehemaligen
sächsischen Wirtschaftsminister524, bei einem anderen Verfahren wurde ein ehema-
liger Oberbürgermeister von Düsseldorf als Beschuldigter des Verfahrens geführt.

523 Die Bundesländer sind: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein.

524 Meyer, heise online v. 08.09.2005; http://www.heise.de/tp/r4/artikel/20/20889/1.html.

Untersuchungsgegenstand, Methodik und Durchführung



141

Tabelle 1: Übersicht über beantragte und gesichtete Verfahrensakten

Verfahrensakten

Staatsanwaltschaft beantragt erhalten und
gesichtet

ausgewertet

Amberg 1 1 0
Baden-Baden 3 5 0
Berlin 4 2 2
Bochum 1 1 1
Braunschweig 2 1 1
Bremen 1 0 0
Chemnitz 1 1 1
Coburg 1 8 0
Darmstadt 1 1 0
Dessau-Roßlau 5 5 3
Dresden 3 1 0
Düsseldorf 1 1 1
Essen 1 2 2
Flensburg 1 0 0
Frankfurt am Main 3 5 4
Halle 1 0 0
Hamburg 5 2 0
Landshut 1 1 1
Leipzig 1 0 0
Lüneburg 2 1 1
Mannheim 1 1 1
Mönchengladbach 1 0 0
München 2 8 2
Offenburg 1 1 1
Potsdam 1 0 0
Regensburg 1 1 1
Stuttgart 1 20 5
Wiesbaden 1 1 1
Wuppertal 1 0 0
Würzburg 1 0 0
Generalbundesanwalt 1 0 0
Summe 51 70 28

Ein weiteres Verfahren, das für die Aktenauswertung nicht zur Verfügung gestellt
wurde, war das „Cicero-Verfahren“. Seitens der Staatsanwaltschaft und des Lan-
desjustizministeriums standen dem Antrag auf Akteneinsicht zwar keine Bedenken
entgegen, die Verfahrensakten waren jedoch nicht entbehrlich, da diese im Ge-
schäftsgang benötigt wurden.
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In der Summe überstieg die Gesamtzahl der zur Verfügung gestellten und ge-
sichteten Verfahren die Zahl der gestellten Anträge. Dies liegt darin begründet,
dass mit jedem Antrag auf Akteneinsicht die Bitte an die zuständigen Sachbearbei-
ter verbunden war, weitere Fälle zu melden und die Akten für eine Auswertung zur
Verfügung zu stellen. Diese Vorgehensweise beruhte auf der Annahme, dass die
zuständigen Sachbearbeiter sich unter Umständen an für die Untersuchung relevan-
te Verfahren erinnern. Tatsächlich zeigten sich die zuständigen Staatsanwälte be-
müht, dieser Bitte zu entsprechen. Hervorzuheben ist hier insbesondere die Staats-
anwaltschaft Stuttgart. Hier konnten weit mehr Verfahren gesichtet werden, als
ursprünglich geplant. Obgleich versucht wurde, in den gestellten Anträgen auf Ak-
teneinsicht deutlich darauf hinzuweisen, dass ausschließlich Verfahren für die Un-
tersuchung von Interesse sind, bei denen es auch zur Durchführung strafrechtlicher
Ermittlungsverfahren gekommen ist, waren ein Großteil der auf freiwilliger Basis
gemeldeten Verfahren für die Untersuchung nicht relevant. Es handelte sich in der
überwiegenden Zahl der Fälle um Verfahren, die beispielsweise wegen des Tat-
vorwurfs der Beleidigung eingeleitet wurden und ohne Durchführung irgendwel-
cher Ermittlungsmaßnahmen wieder eingestellt wurden. Die Tatsache, dass es
kaum vorgekommen ist, dass von den Staatsanwaltschaften Verfahren „freiwillig“
zur Verfügung gestellt wurden, die für den Untersuchungsgegenstand primär rele-
vant gewesen wären, kann als weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass durch die
gewählten Erhebungsmethoden der weit überwiegende Teil der für die Untersu-
chung relevanten Ermittlungsverfahren identifiziert wurde. Es kann daher von einer
entsprechend kleinen Dunkelziffer ausgegangen werden.

E. Expertengespräche

Die Durchführung von Expertengesprächen und Interviews ist die dritte Evaluati-
onsstufe im Anschluss an die Inhalts- und Aktenanalyse.

1. Anwendungsbereich

Empirische Arbeiten, die mit der Methode der Aktenanalyse arbeiten, sehen sich
häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, veraltete Daten wiederzugeben. Dies gilt
insbesondere dann, wenn Aktenauswertungen sich auf Verfahren beziehen, die
schon viele Jahre zurückliegen, oder wenn sich in der Zwischenzeit Änderungen im
Gesetz und in der Rechtsprechung ergeben haben. Die Expertengespräche dienen
der Validierung und Erweiterung der Erkenntnisse aus der Aktenanalyse und sollen
aktuelle und subjektive Erfahrungen und Einschätzungen von Praktikern in die Un-
tersuchung einbeziehen. Im Rahmen einer persönlichen Befragung können Frage-
stellungen erörtert werden, die durch die Aktenanalyse oder durch schriftliche Be-
fragungen primär nicht zu beantworten sind. Von besonderem Interesse sind hier-
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bei „faktische Verfahrensabläufe“, die sich nicht aus Verfahrensakten entnehmen
lassen, die jedoch für die Ermittlungen und die Frage der daraus folgenden Grund-
rechtseingriffe gleichermaßen relevant sind. Dies könnten beispielsweise die aus
Sicht der Entscheidungsträger für die Anordnungsentscheidung einer Ermittlungs-
maßnahme ausschlaggebenden Faktoren sein. Darüber hinaus können die prakti-
schen Auswirkungen für die von Ermittlungsmaßnahmen betroffenen Personen
erörtert werden.

2. Auswahl der Gesprächspartner

Für eine Befragung kamen lediglich Personen in Betracht, die an entsprechenden
Ermittlungsmaßnahmen in der Praxis beteiligt waren.525 Auf Seiten der Strafver-
folgungsbehörden wurde hierbei insbesondere auf die Befragung von Staatsanwäl-
ten gesetzt. Die Auswertung hat gezeigt, dass es im Wesentlichen die Staatsanwalt-
schaften sind (und nicht die Polizei), die die praktische Durchführung der Ermitt-
lungsverfahren innehaben und darüber hinaus auch durch die Stellung in der in
weiten Teilen vorformulierten Beschlussentwürfe maßgeblichen Einfluss auf die
Entscheidungspraxis der Ermittlungsrichter nehmen. Bei der Auswahl der Ge-
sprächspartner auf Seiten der Staatsanwälte war das maßgebliche Kriterium, dass
diese mit Ermittlungsverfahren gegenüber Journalisten bereits im Rahmen ihrer
Tätigkeit befasst waren. Fragen nach konkreten Ermittlungsvorgängen, welche die
Staatsanwälte zu bearbeiten hatten, sowie ihre Erfahrungen im Vorfeld und nach
Durchführung der Ermittlungsmaßnahmen standen hierbei im Vordergrund. Insbe-
sondere bei den Strafverfolgungsbehörden war aufgrund der Personalfluktuation
und der in den letzten Jahren eher als gering zu beurteilenden Anzahl der Vor-
kommnisse die Zahl der potentiellen Gesprächspartner begrenzt. Soweit Ermitt-
lungsakten bei den Staatsanwaltschaften vor Ort gesichtet und ausgewertet wurden,
wurde dies zum Anlass genommen, persönliche Gespräche mit den für die jeweili-
gen Verfahren zuständigen Staatsanwälten zu führen. Neben konkreten Fragen zu
den Verfahren, die Gegenstand der Akteneinsicht waren, wurden auch grundsätzli-
che Fragen zum Untersuchungsgegenstand erörtert. Es erklärten sich insgesamt
sechs Staatsanwälte bereit, sich für eine Befragung zur Verfügung zu stellen.

Für eine Befragung konnten darüber hinaus Journalisten verschiedener Medien
gewonnen werden. Der überwiegende Teil der befragten Journalisten konnte aus
eigener Erfahrung über strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der
beruflichen Tätigkeit als Journalist berichten. Die Gesprächspartner konnten somit
über ihre praktischen Erfahrungen und die Auswirkungen strafrechtlicher Ermitt-
lungsmaßnahmen Auskunft geben. Eine Ausnahme machte insoweit der Chefre-
dakteur einer regionalen Tageszeitung. Weder seine Zeitung noch er persönlich
waren je das Ziel strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen. Gleichwohl waren seine

525 Bornkamm benennt Polizei und Staatsanwaltschaft als wichtigste Informationsquellen
für die Presse.
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Einschätzungen zur Bewertung der Situation aus Sicht eines leitenden Journalisten
für die Untersuchung von Interesse. Insgesamt wurden Gespräche mit neun Journa-
listen geführt.

Im Rahmen der Befragung der Journalisten ergab sich darüber hinaus die überra-
schende Gelegenheit, mit einem Informanten eines Journalisten zu sprechen. Dieser
hatte sich bereit erklärt, über die Beweggründe und Motive Auskunft zu geben, die
aus seiner Sicht, der Sicht eines Polizeibeamten, dazu beitragen können, Informa-
tionen an Journalisten weiterzugeben.

IV. Hypothese und untersuchungsleitende Fragestellungen

Auf die Aufstellung einer vorangestellten Forschungshypothese hat der Verfasser
für die vorliegende Untersuchung verzichtet. Während die herkömmliche Sozial-
forschung diesen Weg beschreitet und die aufgestellte Hypothese durch das For-
schungsvorhaben überprüfen lässt, zielt die sogenannte qualitative Sozialforschung
darauf ab, über eine empirische Untersuchung Hypothesen zu entwickeln bzw. (in-
duktiv) überhaupt erst zu gewinnen.526 Die Datenerhebung und Auswertung orien-
tieren sich daher nicht an einer zuvor erstellten Hypothese, vielmehr ist die Hypo-
thesenbildung Bestandteil des Forschungsprozesses. Die aus dem Forschungspro-
jekt entwickelten Thesen werden aus den untersuchten Daten erhoben (sogenannte
„grounded theory“).527 Anstelle einer Hypothese werden daher im Folgenden die
für die Untersuchung maßgeblichen Erhebungsfragen dargestellt.

Gesicherte Erkenntnisse über Häufigkeit und Art der zur Anwendung kommen-
den Ermittlungsmaßnahmen gegenüber den in § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO genann-
ten Personen liegen bislang nicht vor. Vorrangig kam es für die vorliegende Unter-
suchung darauf an, eine quantitative Übersicht über Art und Häufigkeit sowie den
zeitlichen Verlauf und die Tendenzen des Phänomens der strafprozessualen Ermitt-
lungsmaßnahmen gegenüber Journalisten zu erstellen. Für die Erfassung dieser
Daten standen die folgenden Erhebungsvariablen im Vordergrund:

1. Wie viele Fälle von Ermittlungsmaßnahmen gab es, bei denen die gemäß § 53
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO (potentiell) zeugnisverweigerungsberechtigten Personen
betroffen waren?

2. Wie verläuft die zeitliche Verteilung dieser Ermittlungsmaßnahmen im Zeit-
raum von 1981 bis einschließlich 2008?

526 Göppinger/Bock 2008, 53; Lamnek 2005, 130.
527 Göppinger/Bock 2008, 53; Glaser/Strauss 1999, 98.
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3. Kam es in Ost- oder in Westdeutschland zur Durchführung der Ermittlungs-
maßnahmen?

4. Welche Art von Ermittlungsmaßnahmen wurde durchgeführt?

5. Welcher Tatvorwurf lag dem Ermittlungsverfahren zugrunde?

6. In welcher Form waren Journalisten von den Ermittlungsmaßnahmen betroffen
(beispielsweise als Zeuge, Beschuldigter)?

7. Auf welchen Medienbereich erstreckten sich die Ermittlungsmaßnahmen (bei-
spielsweise Printmedien, TV etc.)?

8. Wie wurde das Ermittlungsverfahren abgeschlossen?

Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurde, unter Rückgriff auf die staatsanwalt-
schaftlichen Verfahrensakten, eine detailliertere Analyse der Verfahren für den
Zeitraum von 1998 bis 2008 vorgenommen. Der Verlauf der Ermittlungen, die
schließlich zur Durchführung oder gegebenenfalls auch zum Verzicht auf die
Durchführung einer Ermittlungsmaßnahme gegenüber einem Journalisten geführt
haben, wurde untersucht. Insbesondere die Begründung und Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften ermittlungsrichterlicher Beschlüsse standen hierbei im Mittel-
punkt der Analyse. Hierdurch war es möglich, die Effektivität und Wirksamkeit des
Richtervorbehalts sowie die sich häufig stellende Frage nach der Wirksamkeit des
Verhältnismäßigkeitsvorbehalts zu beurteilen. Neben den oben bereits aufgezeigten
Variablen waren die folgenden weiteren Fragestellungen für die Untersuchung
maßgeblich:

1. Was war Anlass für die Einleitung der Ermittlungsverfahren?

2. Gegen wen richteten sich die Ermittlungsverfahren?

3. Wurde der Richtervorbehalt berücksichtigt?

4. In welchem journalistischen Kontext standen die durchgeführten Ermittlungs-
maßnahmen?

5. Wie wurden die Ermittlungsverfahren abgeschlossen?

6. Wie umfangreich gestalteten sich die Ermittlungsmaßnahmen?

7. Wie ist die Erfolgsquote der durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen zu beurteilen?

8. Wurden Zufallsfunde bei der Durchführung der Ermittlungsmaßnahmen gemacht?

9. Wie sind der Inhalt und die Qualität der richterlichen Beschlüsse zu beurteilen?

10. Wurde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet?
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Im Anschluss werden die Hintergründe und der Ablauf einzelner Ermittlungsver-
fahren in einer Einzelfallschilderung dargestellt. Bei den ausgewählten Verfahren
handelt es sich um Verfahren, die aufgrund ihres Sachverhalts oder der daraus ent-
stehenden rechtlichen Besonderheiten für die Untersuchung von besonderer Bedeu-
tung waren. Im Rahmen dieser Darstellung werden insbesondere auch Hintergrund-
informationen einfließen, die sich aus Gesprächen mit den für die Ermittlungen
zuständigen Staatsanwälten ergaben.

V. Durchführung der Untersuchung

A. Datenbankerstellung und Inhaltsanalyse

Die gesammelten Informationen wurden im Rahmen der Auswertung am Max-
Planck-Institut in einer Datenbank erfasst. In der Datenbank wurden, soweit be-
kannt, zunächst folgende Variablen erhoben:

- Datum der durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen

- Ort

- Gericht

- Staatsanwaltschaft

- sonstige beteiligte Behörden

- Aktenzeichen

- Tatvorwurf des zugrunde liegenden Ermittlungsverfahrens

- Quelle des Falls

- Art der durchgeführten Ermittlungsmaßnahme

- Kurzzusammenfassung des Sachverhalts

- Beschuldigte des Ermittlungsverfahrens (Journalisten, Beamte etc.)

- Rechtsmittel (Berufung, Revision, Beschwerden etc.)

Die relativ geringe Anzahl der Variablen war der Tatsache geschuldet, dass die zur
Verfügung stehenden Informationen größtenteils nur aus einer kurzen Sachver-
haltszusammenfassung hinsichtlich der durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen
bestanden. Darüber hinaus stammten die am längsten zurückliegenden Vorfälle aus
den 1980er Jahren. Die Sachverhaltsrekonstruktion gestaltete sich insbesondere
hinsichtlich der schon viele Jahre oder Jahrzehnte zurückliegenden Verfahren als
schwierig.
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B. Aktenauswertung

Die Durchführung der Aktenauswertung erfolgte ausschließlich durch den Verfas-
ser und überwiegend in den Räumen des Max-Planck-Instituts. Anzahl und Um-
fang der gesichteten Ermittlungsakten machten den Einsatz von wissenschaftlichen
Hilfskräften nicht erforderlich. Die Bearbeitungsdauer der einzelnen Verfahrensak-
ten betrug von 20 Minuten bis hin zu mehreren Tagen. Insbesondere bei Ermitt-
lungsverfahren, die gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden waren, konnten
die Akten sehr schnell durchgearbeitet werden. Naturgemäß aufwendiger zu bear-
beiten waren Großverfahren. Die ausschließlich durch den Verfasser selbst durch-
geführte Sichtung und Auswertung der Akten gewährleistet eine konstante Beurtei-
lungsqualität. Von Vorteil war auch, dass dieses Vorgehen es dem Verfasser er-
möglichte, aus der Summe aller Verfahren subjektive Eindrücke zu gewinnen, die
über die bloßen objektiven Bewertungskriterien einer Ermittlungsakte hinausgin-
gen. Wie bereits bei früheren Aktenanalyse-Projekten des Max-Planck-Instituts hat
sich auch im vorliegenden Fall der postalische Versand der Ermittlungsakten be-
währt. Die Aktensichtung wurde in der Weise durchgeführt, dass zunächst Basisda-
ten des Ermittlungsverfahrens erfasst wurden. Hierzu zählten der Ort der Staatsan-
waltschaft, das Aktenzeichen und der Tatvorwurf. Im weiteren Verlauf wurde die
Ermittlungsakte vollständig anhand des Erhebungsinstruments überprüft. Für die
zur Verfügung gestellten Ermittlungsakten wurde außerdem eine umfassende Fall-
zusammenfassung im Freitext erstellt. Die Zusammenfassungen enthielten Hinter-
grundinformationen zu Anlass, Ablauf und Abschluss des Ermittlungsverfahrens.
Personenbezogene Daten wurden hierbei (wie in der gesamten Untersuchung) nicht
erhoben. Soweit eine Benennung einzelner Personen notwendig wurde, um den
zugrunde liegenden Sachverhalt hinreichend deutlich und verständlich zu machen,
wurden entsprechende Platzhalter verwendet. Die Zusammenfassungen ermöglich-
ten es, auch nach der ersten Sichtung der Verfahrensakten und im weiteren Verlauf
der Analyse eine schnelle Übersicht hinsichtlich einzelner Variablen zu erhalten
und diese zu erheben.

In drei Fällen wurden die Verfahrensakten in den Räumen der jeweiligen Staats-
anwaltschaft vor Ort ausgewertet. In einem Fall war die Staatsanwaltschaft grund-
sätzlich nicht bereit, die Akten zum Zwecke der Analyse aus dem Haus zu geben,
obwohl es sich lediglich um Verfahren mit durchschnittlichem bis geringem Um-
fang handelte. In zwei Fällen war ein postalischer Versand der Ermittlungsakten
aus logistischen Gründen nicht möglich. Es handelte sich um Großverfahren, die
zum Teil mehrere hundert Aktenbände umfassten. In den Räumen der Staatsan-
waltschaften wurden dem Verfasser für mehrere Tage Arbeitsräume zur Verfügung
gestellt, um eine ungestörte Sichtung der Akten zu ermöglichen. Bei den beiden
gesichteten Großverfahren spielte die Beteiligung von Journalisten, bezogen auf
das Gesamtverfahren, nur eine untergeordnete Rolle. In beiden Verfahren waren
Journalisten als Zeugen und nicht als Beschuldigte von den durchgeführten Ermitt-
lungsmaßnahmen betroffen. In einem der Fälle ging es um ein Mordverfahren, im
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anderen Fall handelte es sich um ein Großverfahren aus dem Bereich der Wirt-
schaftskriminalität. In jedem Fall stellten die Ermittlungsmaßnahmen gegenüber
den Journalisten und Medienmitarbeitern nicht den Schwerpunkt des Ermittlungs-
verfahrens dar, sondern, bezogen auf den Ermittlungsaufwand des Gesamtverfah-
rens, lediglich einen Randbereich. Die Vor-Ort-Sichtung der Akten wurde darüber
hinaus dazu genutzt, um mit den für die Verfahren zuständigen Staatsanwälten Ge-
spräche zu führen und hierbei Hintergrundinformationen hinsichtlich des konkreten
Ermittlungsverfahrens sowie über Verfahren mit Journalistenbeteiligung im All-
gemeinen zu erhalten. Die zuständigen Staatsanwälte erwiesen sich als äußerst
kooperations- und hilfsbereit.

C. Inhalt der Akteneinsicht

Inhaltlich umfasste die Akteneinsicht regelmäßig die gesamten bei der Staatsan-
waltschaft geführten Verfahrensakten. Als problematisch erwiesen sich Verfahren,
die als sogenannte „Vollschutzverfahren“ geführt wurden. Hierbei handelte es sich
um Verfahren, die von den zuständigen Staatsanwaltschaften aus verschiedenen
Geheimhaltungsgründen nicht zur Verfügung gestellt wurden. Dies fiel insbesonde-
re in zwei Fällen auf, die im Zusammenhang mit Ermittlungen von Kommunal-
bzw. Landespolitikern geführt wurden. Die zuständigen Staatsanwaltschaften wa-
ren in beiden Fällen nicht bereit, die Ermittlungsakten zum Zwecke der Auswer-
tung zur Verfügung zu stellen. Begründet wurde die Ablehnung des Antrags auf
Akteneinsicht mit dem Steuergeheimnis sowie mit den Persönlichkeitsrechten des
Beschuldigten. Bei einem weiteren Ermittlungsverfahren, das wegen des Tatvor-
wurfs der Beihilfe zum Geheimnisverrat eingeleitet worden war, wurden lediglich
die das Forschungsprojekt betreffenden Aktenteile zur Verfügung gestellt. Die üb-
rigen Aktenteile wurden aus Geheimhaltungsgründen zurückgehalten. Es handelte
sich hierbei jedoch um ein Ermittlungsverfahren, bei dem die Durchführung von
Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten zwar geplant gewesen, dann jedoch
nicht zur Durchführung gekommen war. Das Ermittlungsverfahren war aus diesem
Grund für die Untersuchung nur von sekundärem Interesse.

D. Reliabilität und Validität der Datengrundlage

Die hier erhobenen Daten sollen als Indikator für die Beeinträchtigung der Presse-
freiheit durch strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen dienen. Es wurden alle im
Rahmen der zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung
stehenden Erkenntnisquellen genutzt, um das Ziel der Totalerhebung aller durchge-
führten Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten und Medienmitarbeitern zu
erreichen. Es ist davon auszugehen, dass dies im weit überwiegenden Teil der Fälle
gelungen ist. Gleichwohl kann nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, dass rele-
vante Verfahren im Rahmen der Datenerhebung nicht erfasst wurden. Mangels
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Alternativen zur Identifizierung der Verfahren musste auf Sekundärquellen zurück-
gegriffen werden, was sich in Anbetracht der öffentlichen und medialen Aufmerk-
samkeit, die die hier untersuchten Vorkommnisse in aller Regel erfahren, geradezu
angeboten hat. Vorkommnisse wie die hier untersuchten vollziehen sich in aller
Regel nicht unbeobachtet von der Öffentlichkeit. Wäre dies der Fall und würde es
sich um von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommene Phänomene handeln, wäre
mit einem großen Dunkelfeldanteil zu rechnen, und an der Validität der Daten-
grundlage bestünden berechtigte Zweifel. Unabhängig davon, dass solche Zweifel
auch für Auswertungen unter Rückgriff auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
gelten528, zeigte sich für die vorliegende Untersuchung, dass Ermittlungsmaßnah-
men gegenüber Journalisten, wenn auch nicht gleich einen „medialen Sturm der
Entrüstung“, so doch mindestens ein „Rauschen im Blätterwald“ zur Folge hatten.
Journalisten, die einen möglichen Eingriff in ihre persönlichen Rechte und den
Schutzbereich der Pressefreiheit ausgemacht haben, lassen dies nicht unkommen-
tiert geschehen. Zudem beschränkt sich die Berichterstattung in aller Regel nicht
nur auf das von der Ermittlungsmaßnahme betroffene Medium, sondern wird auch
von anderen Medien aufgegriffen. Aus diesem Grund kann davon ausgegangen
werden, dass nur eine geringe Zahl offen durchgeführter Ermittlungsmaßnahmen
gegen Journalisten unkommentiert von Interessenverbänden und unbeachtet von
der Öffentlichkeit geblieben ist, und daher auch in der vorliegenden Untersuchung
nicht berücksichtigt wurde.

Etwas anderes mag für Fälle gelten, in denen es zur Durchführung verdeckter
Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten kam, oder bei denen Journalisten
zufällig in Ermittlungsmaßnahmen gegenüber dritten Personen hineingeraten sind.
Die Datenerhebung hat jedoch gezeigt, dass auch heimliche oder verdeckt durchge-
führte Ermittlungsmaßnahmen bekannt geworden sind. Es fehlt allerdings an ob-
jektiven Anhaltspunkten, aus denen darauf geschlossen werden könnte, wie hoch
die Zahl der Verfahren ist, bei denen heimliche Ermittlungsmaßnahmen gegenüber
Journalisten durchgeführt wurden, ohne dass die betroffenen Journalisten hierüber
nach Abschluss der Maßnahme informiert worden wären oder auf anderem Wege
von den Ermittlungsmaßnahmen Kenntnis erlangt hätten. Gleiches gilt für die Fäl-
le, bei denen Journalisten zufällig in eine Ermittlungsmaßnahme einbezogen wur-
den. Wenn auch belastbare Daten fehlen, scheint es nicht selten vorzukommen,
dass Journalisten auf unterschiedlichen Wegen auch von heimlich durchgeführten
Ermittlungsmaßnahmen erfahren. Hierauf lassen zumindest Fälle aus der Vergan-

528 Für die registrierte Kriminalität im Rahmen der PKS ist, neben zahlreichen weiteren
Faktoren, auch das Anzeigeverhalten der Bevölkerung entscheidend, das unter ande-
rem auch von der Art des wahrgenommenen kriminellen Verhaltens beeinflusst wird.
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genheit schließen, die zum Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens nicht dazu bestimmt
waren, an die Öffentlichkeit zu gelangen.529

529 Zu denken ist hier beispielsweise an den Fall der „Berliner Postbeschlagnahme“. Die
betroffenen Verlage erhielten von den Postbeschlagnahmemaßnahmen Kenntnis, ohne
von den Strafverfolgungsbehörden darüber unterrichtet worden zu sein.

Untersuchungsgegenstand, Methodik und Durchführung
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sten oder sich als Interessenvertreter für die Leser und Zuschauer einzusetzen. Ins-
besondere die Rolle des Interessenvertreters, dessen Aufgabe auch darin gesehen
wird, auf Missstände aufmerksam zu machen, birgt großes Konfliktpotential.

Von den insgesamt 28 Fällen, die im Rahmen der Aktenauswertung berücksich-
tigt wurden, stand mit 17 Fällen (61%) der überwiegende Teil der Ermittlungsmaß-
nahmen im Zusammenhang mit Tätigkeiten aus dem Bereich des „Alltags- und
Tagesjournalismus“, gefolgt vom „investigativen Journalismus“ mit sieben Fällen.
In einem der Fälle war die Art des Journalismus nicht zu ermitteln. Der „Boule-
vard-“ und der „Ratgeberjournalismus“ spielten mit einem Anteil von insgesamt
drei Fällen nur eine untergeordnete Rolle.

(n=28)

Ursprünglich ging der Verfasser davon aus, dass der überwiegende Teil der Fälle
im Zusammenhang mit Recherchen stehen würde, die dem investigativen Journa-
lismus zuzuschreiben sind. Dass dem nicht so ist, hat seine Gründe darin, dass der
investigative Journalismus sowohl hinsichtlich zeitlicher als auch finanzieller Res-
sourcen die aufwendigste Form des Journalismus darstellt. Alleine aus diesen
Gründen handelt es sich um die Art von Journalismus, die sich bei weitem nicht
jedes Medium leisten kann. Die Tatsache, dass der „Tagesjournalismus“ in der
überwiegenden Zahl der Fälle im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermitt-
lungsmaßnahmen steht, korrespondiert auch mit dem oben festgestellten Ergebnis
hinsichtlich der betroffenen Themenbereiche. Berichterstattungen aus dem Bereich
Politik, Justiz, Strafverfolgung etc. sind typische Themen, die auch im Rahmen des
Tagesjournalismus abgearbeitet werden.

investigativer
Journalismus
25% (7)

Boulevard-
journalismus 7%

(2)

Ratgeber- und
Verbraucher-
journalismus
3% (1)

Tages-
journalismus
61% (17)

nicht feststellbar
4% (1)

Abbildung 31: Art des Journalismus
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10. Zeitlicher Ablauf der Ermittlungsverfahren

Im Rahmen der Auswertung war darüber hinaus von Interesse, wie groß der Zeit-
raum zwischen der Einleitung des Ermittlungsverfahrens und der Beantragung der
jeweiligen Ermittlungsmaßnahmen beim Ermittlungsrichter war. Es war zu erwar-
ten, dass die Ermittlungsmaßnahmen relativ zügig durchgeführt werden. Einer der
Gründe hierfür sind die spezifischen presserechtlichen Verjährungsfristen, die für
Pressedelikte eine beschleunigte Verfahrensbearbeitung gebieten (siehe oben, Er-
ster Teil, III. A. 6. Verjährungsfristen).

Die Auswertung ergab, dass der weit überwiegende Teil der Ermittlungsmaß-
nahmen sehr zeitnah (innerhalb von 10 Tagen) nach Einleitung des Ermittlungsver-
fahrens beantragt wurde. Von den insgesamt 18 vorliegenden Beschlüssen der Er-
mittlungsrichter konnte allerdings in fünf Fällen nicht exakt bestimmt werden, zu
welchem Zeitpunkt das Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

(n=13)

Der weit überwiegende Teil der ermittlungsrichterlichen Beschlüsse wurde bereits
innerhalb von 10 Tagen nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens von der Staats-
anwaltschaft beantragt und auch vom Ermittlungsrichter erlassen. Das Verfahren,
bei dem es fast 370 Tage dauerte, bis ein entsprechender Beschluss erlassen wurde,
ist ein Fall, bei dem Nachermittlungen erforderlich wurden, nachdem das Ermitt-
lungsverfahren bereits von der Staatsanwaltschaft abgeschlossen war, dann jedoch
wieder aufgenommen wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hier un-
tersuchten Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Ermittlungspraxis sehr zügig be-
arbeitet wurden. Eine der Ursachen hierfür ist, dass die Ermittlungsmaßnahmen in
aller Regel ohne aufwendige Vorbereitungsmaßnahmen durchgeführt werden kön-
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Abbildung 32: Zeit zwischen der Einleitung des Ermittlungsverfahrens bis zum
Antrag beim Ermittlungsrichter
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nen. Darüber hinaus machen es die kurzen presserechtlichen Verjährungsfristen je
nach Sachverhalt erforderlich, dass die Ermittlungen zügig voranschreiten.

11. Anklage-, Einstellungs- und Verurteilungsquote

Die Anklage- und Einstellungsquote beschreibt die Erledigungspraxis der Staats-
anwaltschaft zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens. Die Verurteilungsquote
gibt an, wie hoch der Anteil der Anklage- und Strafbefehlsverfahren ist, bei denen
es dann auch zu einer Verurteilung gekommen ist (sogenannte abgeurteilte Verfah-
ren). Im Rahmen der öffentlichen Auseinandersetzung um strafprozessuale Ermitt-
lungsmaßnahmen gegenüber Journalisten wurde unter anderem der Einwand erho-
ben, dass in so gut wie keinem Verfahren, bei dem es zu einer Durchsuchung bei
Journalisten gekommen ist, eine Anklage erhoben wurde. In der weit überwiegen-
den Zahl der Fälle seien die Verfahren durch die Staatsanwaltschaften (auch nach
Durchführung invasiver Ermittlungsmaßnahmen) eingestellt worden.545

Der Abschluss des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft sowie die
sich gegebenenfalls anschließende gerichtliche Erledigung hängen unter anderem
von den Resultaten der durchgeführten und hier untersuchten Ermittlungsmaßnah-
men ab.

Abbildung 33 gibt eine Übersicht über die staatsanwaltschaftlichen Abschluss-
verfügungen für alle im Rahmen der Aktenanalyse untersuchten Ermittlungsverfah-
ren (n=28).

Es hat sich gezeigt, dass die Staatsanwaltschaft in 14 Fällen (50%) eine Einstel-
lungsverfügung erlassen hat. In neun Fällen erfolgte eine Anklage und in vier Fäl-
len die Beantragung eines Strafbefehls. In einem Fall war die Abschlussverfügung
nicht zu ermitteln.

Um eine differenziertere Bewertung der Abschlussverfügungen der Staatsan-
waltschaft vornehmen zu können, erfolgt eine Unterteilung der Ermittlungsverfah-
ren nach der Person des Beschuldigten. Abbildung 34 gibt eine Übersicht über die
Abschlussverfügungen der Staatsanwaltschaften in den Fällen, in denen Journali-
sten Beschuldigte des Ermittlungsverfahrens waren. Für die Fälle, in denen das
Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wurde, wird darüber
hinaus dargestellt, nach welcher Vorschrift eine Verfahrenseinstellung erfolgte.
Insgesamt wurden Journalisten in 19 der 28 gesichteten Verfahren als Beschuldigte
des Ermittlungsverfahrens geführt. In einem Fall war die Art der Verfahrensbeteili-

545 Die Deutsche Journalisten-Union (DJU/VERDI) veröffentlichte in ihrer Broschüre
„Journalismus konkret – Zeugnisverweigerungsrecht“ im dritten Teil „Hände weg von
den Medien“ einen entsprechenden Hinweis. Hier heißt es: „Es ist kein Fall bekannt, in
dem ein Verfahren gegen Journalisten erfolgreich für die Ermittler abgeschlossen wur-
de. Vielmehr belegen viele Urteile der Landgerichte und auch des Bundesverfassungs-
gerichts ein rechtswidriges Vorgehen der Ermittlungsbehörden.“
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gung des Journalisten nicht feststellbar. In acht Fällen waren die betroffenen Jour-
nalisten nicht als Beschuldigte, sondern auf andere Weise (beispielsweise als Zeu-
gen) am Ermittlungsverfahren beteiligt.

(n=28)

Die Auswertung hat ergeben, dass in den Fällen, in denen Journalisten Beschuldig-
te des Ermittlungsverfahrens waren (n=19), die Einstellungsquote 63% (n=12) be-
trug. In vier Fällen kam es zu einer Anklage, in drei Fällen zum Erlass eines Straf-
befehls.

Für die 12 Verfahren, bei denen es zur Einstellung des Verfahrens gekommen
ist, ergibt sich, dass die Einstellung der Ermittlungsverfahren in den meisten Fällen
nach § 170 II StPO (59%, n=7) oder nach § 153a StPO (25%, n=3) erfolgte. Die
Einstellungen gemäß §§ 154 und 153 I StPO spielten nur eine untergeordnete Rolle
(16%, n=2). Verfahrenseinstellungen gemäß §§ 205, 376 StPO waren in keinem
der Fälle zu verzeichnen.

Legt man die gesetzlichen Wertungen des § 170 StPO zugrunde, ergibt sich als
einer der Haupteinstellungsgründe für die Ermittlungsverfahren gegen beschuldigte
Journalisten, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keinen genügenden An-
lass zur Erhebung einer Anklage boten. Beispiele hierfür sind, dass der Täter nicht
ermittelt werden kann oder die Beweismittel nicht ausreichend erscheinen, um mit
der erforderlichen Wahrscheinlichkeit eine Verurteilung zu erzielen. Es ist festzu-
halten, dass die Einstellungsquote im Fall von Ermittlungsverfahren gegenüber

Abbildung 33: Abschlussverfügungen der Staatsanwaltschaften

Einstellung
50% (14)

Strafbefehl
14% (4)

Anklage
32% (9)

nicht feststellbar
4% (1)
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beschuldigten Journalisten mit 60% höher ist als der oben festgestellte Durch-
schnittswert von 52%.

(n=19)

Ein anderes Ergebnis zeigte sich bei der Auswertung der Fälle, in denen Journali-
sten nicht Beschuldigte des Ermittlungsverfahrens waren, die Ermittlungsverfahren
sich also gegen andere Personen als Beschuldigte richteten.

Es kam in zwei Fällen zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens. Dagegen wur-
de in fünf Fällen Anklage erhoben und in einem Fall ein Strafbefehl erlassen. In
den beiden Fällen, in denen es zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens kam,
wurden die Verfahren gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt.

Die Erledigungspraxis der Abschlussverfügungen war bereits in der öffentlichen
Auseinandersetzung Gegenstand von Diskussionen. Es wurde der Vorwurf erho-
ben, die große Anzahl an Verfahrenseinstellungen sei als Indiz dafür zu werten,
dass es den Strafverfolgungsbehörden nicht darauf ankomme, effektive Strafver-
folgung zu betreiben, sondern Journalisten einzuschüchtern und in ihrer Berichter-
stattung zu behindern. Vergleicht man die staatsanwaltschaftlichen Abschlussver-
fügungen, fallen insbesondere die divergierenden Ergebnisse bezüglich der Ankla-
ge- und Einstellungsquote auf. Während sich in den Fällen, in denen Journalisten
als Beschuldigte des Ermittlungsverfahrens geführt wurden, eine Einstellungsquote
von 60% ergab, war in den anderen Fällen eine Einstellungsquote von nur 22% zu

Strafbefehl
16% (3)

Anklage
21% (4)

§ 170 II StPO
59% (7)

§ 153 I StPO 8%
(1)

§ 153a StPO
25% (3)

§ 154 StPO
8% (1)

Einstellung des
Verfahrens
63% (12)

Abbildung 34: Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft, wenn Journalisten Be-
schuldigte des Ermittlungsverfahrens waren.
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35% sogar knapp über den ermittelten Durchschnittswerten des Statistischen Bun-
desamtes (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Anklage- und Einstellungsquoten Bundesrepublik 2006546

Bundesland Verfahren
insgesamt

Anklagequote
in %

Einstellungsquote
in %

Schleswig-Holstein 14.832 22,4 64,1
Rheinland-Pfalz 223.588 23,7 63,9

Hamburg 139.157 24,2 71,0

Hessen 300.287 24,4 66,4

Sachsen-Anhalt 134.601 25,0 65,5

Saarland 53.968 25,2 61,4

Niedersachsen 407.943 27,8 61,7

Brandenburg 166.786 28,4 64,0

Nordrhein-Westfalen 946.207 28,6 64,5

Berlin 231.004 29,4 67,2

Thüringen 109.386 29,9 58,1

Baden-Württemberg 457.107 30,6 57,0

Sachsen 205.114 30,6 59,7

Mecklenburg-Vorp. 93.854 30,8 59,0

Bayern 532.182 32,0 54,4

Bremen 46.897 32,6 58,1

Deutschland 4.190.913 28,3 62,0

Die Ergebnisse der Untersuchung können daher nicht als Bestätigung der Behaup-
tung gesehen werden, die gegenüber Journalisten durchgeführten Ermittlungsmaß-
nahmen würden ausschließlich den Zweck verfolgen, die betroffenen Journalisten
in ihrer Berufsausübung zu behindern und die Pressefreiheit zu beschneiden. Diese
Behauptung impliziert, dass die durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen nicht die
Verfolgung von Straftaten zum Ziel hatten, sondern dass die Durchführung der
Ermittlungsmaßnahmen der Selbstzweck des Ermittlungsverfahrens war. Es zeigte
sich jedoch, dass die staatsanwaltschaftliche Erledigungspraxis für die untersuchten
Fälle dem landesweiten Durchschnitt entspricht. Es bestehen insoweit keine mess-
baren Anhaltspunkte dafür, anderweitige Motive hinter der Ermittlungspraxis zu

546 Statistisches Bundesamt 2008, 12.
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vermuten, wie etwa die systematische und gezielte Behinderung journalistischer
Arbeit mit Mitteln des Strafrechts.

Für die Untersuchung war darüber hinaus die Verurteilungsquote von Interesse.
Wie oben bereits dargestellt (siehe Abbildung 33), erhob die Staatsanwaltschaft in
neun Fällen Anklage, in vier Fällen wurde ein Strafbefehl beantragt und erlassen.
Die Verurteilungsquote gibt an, wie viele der Angeklagten, gegen die ein Straf-
oder Strafbefehlsverfahren durchgeführt und abgeschlossen wurde, verurteilt wur-
den. Es zeigte sich, dass in drei Fällen ein Freispruch und in sechs Fällen eine Ver-
urteilung des Angeklagten erfolgte. In weiteren drei Fällen kam es zu einer verfah-
rensbeendenden Absprache bzw. Einstellungen des Strafverfahrens. In einem Fall
war der Verfahrensabschluss nicht feststellbar. Von den sechs Verurteilungen ba-
sierten vier auf einer Anklage der Staatsanwaltschaft. In zwei Fällen erfolgte die
Verurteilung nach einem Einspruch gegen einen Strafbefehl. Die insgesamt drei
Freisprüche erfolgten in zwei Fällen nach einer Anklage, in einem Fall nach einem
Einspruch gegen einen Strafbefehl.

(n=13)

Um die festgestellte Verurteilungsquote hinsichtlich relevanter Abweichungen be-
urteilen zu können, wurde wiederum auf Vergleichswerte des Statistischen Bun-
desamts zurückgegriffen (wie bereits oben im Rahmen der Einstellungsquoten).
Hier zeigte sich, dass die festgestellte Verurteilungsquote sogar über den Werten
liegt, die vom Statistischen Bundesamt für die Jahre 1985 bis 2006 erhoben wur-
den. Die Verurteilungsquote lag zwischen knapp 37% (im Jahr 1985) und 32% (im
Jahr 2006) und damit deutlich unter den Werten, die für die hier untersuchten Er-
mittlungsverfahren zu verzeichnen waren. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen,
dass bereits geringe Änderungen im Bereich der ermittelten Werte aufgrund der
geringen Fallzahlen zu deutlichen Änderungen im Rahmen der Verurteilungsquote

Abbildung 36: Verurteilungsquote
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führen. Von einer Signifikanz im statistischen Sinne kann daher nicht ausgegangen
werden.

Die schematische Abbildung 37 gibt die Quote der Tatverdächtigen, Abgeurteil-
ten und Verurteilten in der Bundesrepublik in den Jahren 1985 bis 2006 basierend
auf den Angaben des Statistischen Bundesamts wieder.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verurteilungsquoten der im Rahmen
der Untersuchung erhobenen Fälle jedenfalls nicht niedriger ausfallen als die
Durchschnittswerte der Kriminalstatistik des Zeitraums von 1985 bis 2006. Ginge
man davon aus, die strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journali-
sten seien einzig mit der Maßgabe durchgeführt worden, Journalisten einzuschüch-
tern und mit repressiven Ermittlungsmaßnahmen zu behindern, wäre mit einer
deutlich niedrigeren Verurteilungsquote zu rechnen gewesen. Die festgestellte Ver-

Jahr Anteil der Verurteilten an den Tatverdächtigen in % pro Jahr
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Abbildung 37: Tatverdächtige, Abgeurteilte und Verurteilte 1985-2006
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urteilungsquote zeigt jedoch, dass das repressive Vorgehen der Strafverfolgungs-
behörden gegenüber Journalisten zumindest nicht losgelöst von der Aufgabe der
strafrechtlichen Aufarbeitung erfolgte. Im Einzelfall können derlei (unredliche und
sachfremde) Motive der Strafverfolger zwar nicht ausgeschlossen werden. Von
einem systematischen Vorgehen in diesem Sinne kann angesichts der festgestellten
Verurteilungsquote jedoch nicht ausgegangen werden.

12. Umfang und Reichweite der Ermittlungsmaßnahmen

Im Rahmen der Aktenauswertung wurde auch erhoben, ob sich die durchgeführten
Ermittlungsmaßnahmen bei den betroffenen Journalisten auf das berufliche Betäti-
gungsfeld beschränkten oder auch die Privatsphäre der Journalisten betroffen war
und in die Ermittlungsmaßnahmen mit einbezogen wurde. Den Privatbereich be-
treffende Ermittlungsmaßnahmen, die sich unter Umständen auch auf unbeteiligte
dritte Personen auswirken, werden von den Betroffenen regelmäßig als schwerwie-
gendere Beeinträchtigung empfunden, als wenn sich die Auswirkungen der Ermitt-
lungsmaßnahmen auf das berufliche Umfeld beschränken.

In Abbildung 38 werden die Reichweite und der Eingriffsbereich dargestellt, auf
den sich die Ermittlungsmaßnahmen erstreckten.

(n=28)

Die Auswertung hat ergeben, dass sich in der überwiegenden Zahl der Fälle (57%,
n=16) die Ermittlungsmaßnahmen ausschließlich auf den Geschäfts- und Arbeits-
bereich der betroffenen Journalisten beschränkten. In 10 Fällen (36%) umfassten
die Ermittlungsmaßnahmen sowohl den Privatbereich als auch den Geschäfts- und
Arbeitsbereich der betroffenen Journalisten. In lediglich zwei Verfahren wurden
die Ermittlungsmaßnahmen ausschließlich im privaten Lebensbereich der betroffe-
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57% (16)

Privatbereich
7% (2)

Geschäfts- als
auch

Privatbereich
36% (10)

Abbildung 38: Umfang der Ermittlungsmaßnahmen
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nen Journalisten durchgeführt. Die beiden Sachverhalte, bei denen ausschließlich
der Privatbereich der Journalisten betroffen war, zeichneten sich durch eine enge
Beziehung der Journalisten zum Gegenstand ihrer Berichterstattung aus. In einem
Fall bestand eine freundschaftliche Beziehung zu einer zur Festnahme ausgeschrie-
benen Person. Die gesuchte Person war aufgrund ihrer allgemeinen Bekanntheit
zugleich auch Gegenstand der Berichterstattung des Journalisten. Im anderen Fall
beteiligte sich ein Journalist an einer Kunstaktion, die strafrechtliche Ermittlungen
zur Folge hatte. Aufgrund seines Beitrags zur Kunstaktion, der über die bloße Be-
richterstattung hinausging, sah sich der Journalist Beihilfevorwürfen der Strafver-
folgungsbehörden ausgesetzt.

13. Erfolg der Ermittlungsverfahren

Aus den Ermittlungsakten konnten Rückschlüsse darauf gezogen werden, inwie-
weit die durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden als
Erfolg zu qualifizieren waren.

Die Operationalisierung der Untersuchung erforderte es zunächst, einen Maßstab
für den Erfolg einer Ermittlungsmaßnahme zu definieren. Für die Beurteilung der
Frage, ob eine Ermittlungsmaßnahme als erfolgreich oder nicht zu qualifizieren
war, wurde auf das von den Ermittlungsbehörden beabsichtigte Ziel abgestellt, das
mit der Ermittlungsmaßnahme erreicht werden sollte. Demzufolge musste zunächst
die Ziel- und Zweckrichtung der Ermittlungsmaßnahmen aus den Ermittlungsakten
bestimmt werden.

Die Zielrichtung der Ermittlungsmaßnahmen ergab sich in erster Linie aus den
der Ermittlungsakte zu entnehmenden Hintergrundinformationen zum jeweiligen
Verfahren. Die Tatsache, dass sich die Ziele von Ermittlungsmaßnahmen teilweise
überschnitten oder auch eine Gemengelage verschiedener Motive für die Durchfüh-
rung einer Ermittlungsmaßnahme vorlag, machte es erforderlich, die Datenerhe-
bung und Auswertung so zu gestalten, dass eine Mehrfachnennung bezüglich der
Zielrichtung möglich war. Die Mehrfachnennung hatte entsprechende Auswirkun-
gen im Rahmen der Ergebnisdarstellung der 28 ausgewerteten Verfahren. Das mit
Abstand am häufigsten verfolgte Ziel der Strafverfolgungsbehörden bestand in 19
Fällen (49%) darin, Beweise für die Straftat eines Journalisten zu finden. In 13 Fäl-
len (33%) zielten die Ermittlungsmaßnahmen darauf ab, Beweise für die Begehung
einer Straftat einer dritten Person zu finden (weder Journalist noch Beamter). Hin-
weise zum Aufenthaltsort einer gesuchten Person wurden in nur zwei Fällen ge-
sucht, Hinweise auf die Identität eines Informanten aus Behördenkreisen in fünf
Fällen.

Abbildung 39 gibt eine Übersicht darüber, welche Ziele mit den untersuchten
Ermittlungsverfahren verfolgt wurden.
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(n=39)

Wie oben bereits erörtert, erfolgte im Anschluss an die Erfassung des Ziels der Er-
mittlungsmaßnahmen die Auswertung hinsichtlich des Erfolgs des Ermittlungsver-
fahrens. Das Ermittlungsverfahren wurde dann als erfolgreich qualifiziert, wenn die
mit den durchgeführten Ermittlungsverfahren verfolgten Ziele auch erreicht wur-
den.

Es war festzustellen, dass in den meisten Fällen von einem Misserfolg gespro-
chen werden muss. In nur neun Fällen waren die im Rahmen der Ermittlungsver-
fahren durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen als Erfolg zu qualifizieren, da sie
die in die Ermittlungsmaßnahme gesetzten Erwartungen erfüllten. Das umgekehrte
Ergebnis, nämlich den Misserfolg der Ermittlungsmaßnahme, mussten die Strafver-
folger in 57% der Fälle (n=16) verbuchen. In drei Fällen waren die durchgeführten
Ermittlungsmaßnahmen als teilweise erfolgreich zu bewerten, das heißt, sie erfüll-
ten die in sie gesetzten Erwartungen nicht zur Gänze. Gleichwohl waren die Ermitt-
lungsmaßnahmen nicht als Misserfolg zu bewerten, wenn sich beispielsweise wei-
terführende Ermittlungsansätze ergeben hatten. In der Summe gelang es den Straf-
verfolgungsbehörden in insgesamt 43% der Fälle (n=12) zumindest einen (Teil-)
Erfolg zu verbuchen. In Anbetracht dessen wäre es verfehlt zu behaupten, die im
Rahmen der Ermittlungsverfahren verfolgten Ziele würden so gut wie nie oder nur
in den seltensten Fällen zu verwertbaren Resultaten führen.

Für die Fälle, in denen die durchgeführte Ermittlungsmaßnahme als erfolgreich
zu bewerten war, galt es zu ermitteln, wie mit den im Rahmen der Ermittlungs-
maßnahme gewonnenen Erkenntnissen weiter verfahren wurde. Es zeigte sich, dass
die Anklagequote in den Erfolgsfällen mit 66% (n=6) erwartungsgemäß höher lag
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49% (19)
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einer gesuchten
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(2)
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Identität eines
Informanten aus
Behördenkreisen

finden
13% (5)

Abbildung 39: Ziele der Ermittlungsmaßnahmen
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als die Einstellungsquote mit 22% (n=2). In einem Fall war die Abschlussverfü-
gung des Ermittlungsverfahrens nicht zu ermitteln.

(n=28)

(n=9)

Für die Fälle, bei denen die durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen als teilweise
erfolgreich bewertet wurden (n=3), zeigte sich die folgende Verteilung.

Ja 32% (9)

Nein 57% (16)

teilweise
11% (3)

Abbildung 40: Erfolg der Ermittlungsmaßnahmen
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Abbildung 41: Abschlussverfügung bei erfolgreichen Ermittlungsmaßnahmen
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(n=3)

In zwei der drei Fälle kam es zur Erhebung der Anklage durch die Staatsanwalt-
schaft. In einem Fall wurde das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft eingestellt.

Für die Fälle, bei denen die durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen als nicht er-
folgreich bewertet wurden (n=16), zeigte sich die folgende Verteilung:

(n=16)

Auch für die Fälle, bei denen die durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen als nicht
erfolgreich bewertet wurden, zeigte sich hinsichtlich der Abschlussverfügungen der
Staatsanwaltschaften ein erwartungsgemäßes Ergebnis. Im überwiegenden Teil der
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Abbildung 42: Abschlussverfügung bei teils erfolgreichen Ermittlungsmaßnahmen
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Fälle (n=11) wurde das Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft einge-
stellt. Strafbefehle wurden in vier Fällen erlassen. Zur Anklage kam es nur in ei-
nem Fall.

Es war festzustellen, dass die Erfolgsquote der Ermittlungsmaßnahmen erwar-
tungsgemäß einen unmittelbaren Einfluss auf die Abschlussverfügungen der
Staatsanwaltschaft hatte. Hiernach bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass Jour-
nalisten unabhängig vom Resultat der Ermittlungsmaßnahmen angeklagt (Anklage
oder Strafbefehl) wurden.

14. Zufallsfunde

Die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen bringt es mit sich, dass
neben den eigentlich gesuchten Informationen auch andere Informationen zur
Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden gelangen, die mit dem ursprünglichen An-
lass der Ermittlungsmaßnahmen in keinem Zusammenhang stehen. Diese Proble-
matik kann Journalisten im besonderen Maße treffen, da diese üblicherweise In-
formationen und Erkenntnisse zu zahlreichen Themen und aus verschiedenen Quel-
len zusammentragen. Im Rahmen der öffentlichen Diskussion wurde gegenüber
den Strafverfolgern der Vorwurf erhoben, Durchsuchungsmaßnahmen bei Journali-
sten würden dazu genutzt, „großflächig“ Unterlagen sicherzustellen, um hieraus
weitere Ermittlungsansätze zu erhalten, die mit dem Anlass der Durchsuchungs-
maßnahme in keinerlei Zusammenhang stünden. Im Rahmen der Auswertung wur-
de daher zunächst ermittelt, wie häufig es im Rahmen der durchgeführten Ermitt-
lungsmaßnahmen überhaupt zu sogenannten Zufallsfunden der Ermittlungsbehör-
den gekommen ist.

Es hat sich gezeigt, dass in nur einem der ausgewerteten 28 Ermittlungsverfahren
nachweislich bei der Durchführung der Ermittlungsmaßnahmen Zufallsfunde ge-
macht wurden, die weitere strafrechtliche Ermittlungen zur Folge hatten. In diesem
Fall wurde anlässlich der bei dem Journalisten durchgeführten Durchsuchungs-
maßnahme ein Funkscanner sichergestellt. Laut Ermittlungen der Polizei sollte
dieser Scanner dazu dienen, die Funkfrequenzen der Polizei- und Rettungsdienste
abzuhören. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das „Cicero-Verfahren“, bei
dem der Vorwurf der gezielten Suche nach Zufallsfunden in besonderem Maße im
Raum stand, nicht zur Auswertung zur Verfügung gestellt wurde. Der öffentlichen
Berichterstattung zu diesem Verfahren war zu entnehmen, dass Rechercheunterla-
gen der betroffenen Journalisten in größerem Umfang beschlagnahmt worden sein
sollen. Unterstellt man die Berichterstattung in diesem Zusammenhang als richtig,
ändert dies jedoch nichts an der Einschätzung, dass anlässlich strafrechtlicher Er-
mittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten nur in Einzelfällen Zufallsfunde ge-
macht wurden. Dies ist als starkes Indiz dafür zu werten, dass die Vermutung, die
Strafverfolgungsbehörden würden gezielt nach Zufallsfunden bei Journalisten su-
chen, nicht richtig ist.
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Es ist zwar auch vorstellbar, dass, entgegen den hier getroffenen Feststellungen,
durch die Strafverfolgungsbehörden gezielt nach Zufallsfunden gesucht wurde,
diese jedoch ins Leere liefen, sei es, weil derlei Beweise einfach nicht vorhanden
waren oder weil die Journalisten die relevanten Beweise anderweitig vor einem
Zugriff geschützt hatten. Selbstverständlich ist nicht zu erwarten, dass sich explizi-
te Hinweise dieser Art in einer Ermittlungsakte finden. In den Ermittlungsakten
fanden sich jedoch keinerlei Hinweise irgendwelcher Art, die für ein solches
(rechtswidriges) Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden sprechen würden. Die
Ermittlungsmaßnahmen und die der Durchführung zugrunde liegenden Überlegun-
gen, soweit sie den Ermittlungsakten zu entnehmen waren, waren stringent und
eindeutig. Es gab keinerlei Hinweise auf sekundäre Ermittlungsziele, die mit der
Durchführung der eigentlichen Ermittlungsmaßnahme nicht hätten in Einklang ge-
bracht werden können. Vermutungen, wonach es Ermittlungsbehörden häufig auf die
gezielte Suche nach Zufallsfunden ankommt, sind daher als reine Spekulation zu
bewerten, für die sich keine Hinweise im Rahmen der Untersuchung finden ließen.

B. Qualitative Aktenanalyse

Gegenstand der qualitativen Aktenanalyse sind die den durchgeführten Ermitt-
lungsmaßnahmen zugrunde liegenden ermittlungsrichterlichen Beschlüsse. Ermitt-
lungsbeschlüsse werden in aller Regel schriftlich erlassen. Dies gilt nach einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts insbesondere für die häufig zur Anwen-
dung kommende Ermittlungsmaßnahme der Hausdurchsuchung.547 In Eilfällen
kann eine fernmündliche Anordnung ausreichen, wobei diese in den Ermittlungsak-
ten zu dokumentieren ist.548 Ein solcher Fall war in den gesichteten Ermittlungs-
verfahren jedoch nicht enthalten. Aufbau und Inhalt der den Ermittlungsmaßnah-
men zugrunde liegenden Beschlüsse bestimmen sich grundsätzlich nach den jewei-
ligen gesetzlichen Spezialvorschriften der einzelnen Ermittlungsmaßnahme. Als
Mindestvoraussetzungen müssen die richterlichen Beschlüsse jedenfalls Ausfüh-
rungen zum Tatverdacht, zu dem Zweck der Ermittlungsmaßnahme sowie dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit enthalten. Abweichungen und Einschränkungen
im Bereich der Beschlussbegründung können sich ausnahmsweise aus den jeweili-
gen spezialgesetzlichen Vorschriften ergeben.549

Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1976 entschieden,
dass nicht alleine die Beachtung und Prüfung der Tatbestandsmerkmale einer straf-
prozessualen Ermittlungsmaßnahme ausreichten, um deren Rechtmäßigkeit zu be-

547 BVerfG Entscheidung vom 20.02.2001– 2 BvR 1444/00.
548 Dölling/Ambos/Hartmann 2008, § 105 Rn. 6.
549 Eine Einschränkung des Begründungsumfangs aus datenschutzrechtlichen Gründen

sehen beispielsweise die Vorschriften zur Überwachung der Telekommunikation vor,
§§ 100a, 100b Abs. 2 StPO.
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gründen. Vielmehr muss diese Prüfung nachvollziehbar auch in der Begründung
enthalten sein.550 Den zuständigen Ermittlungsrichter trifft somit die Pflicht, durch
eine geeignete Formulierung der entsprechenden Beschlüsse sicherzustellen, dass
Eingriffe in die grundrechtlich geschützten Rechte so gering wie möglich ausfallen
und sich strikt an den gesetzlichen Voraussetzungen orientieren, mithin den rechts-
staatlichen Mindestanforderungen genügen.551 Der Zweck einer solch detaillierten
(und zeitaufwendigen) Begründung liegt darin, gegenüber anderen Verfahrensbe-
teiligten – nicht zuletzt auch gegenüber dem von der Ermittlungsmaßnahme Betrof-
fenen selbst – die Entscheidung zu legitimieren. Darüber hinaus ist zu beachten,
dass dieser Begründungsaufwand den Ermittlungsrichter bzw. Staatsanwalt dazu
zwingt, über seine Entscheidungen zu reflektieren, diese zu hinterfragen und vor
sich selbst zu rechtfertigen. Dies soll zu einer wirksamen Selbstkontrolle und kriti-
schen Überprüfung der eigenen Entscheidungen beitragen.

Den durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen lagen insgesamt 18 gerichtliche Be-
schlüsse zugrunde. 16 dieser Beschlüsse wurden von Ermittlungsrichtern am
Amtsgericht erlassen. In zwei Fällen wurden die Anträge von den Ermittlungsrich-
tern negativ beschieden. Nach Beschwerden durch die Staatsanwaltschaft wurden
die ablehnenden Beschlüsse der Ermittlungsrichter aufgehoben und von den jeweils
zuständigen Beschwerdekammern erlassen. Teilweise wurden die richterlichen
Beschlüsse kombiniert verwendet, so dass ein richterlicher Beschluss die Durch-
führung verschiedener Ermittlungsmaßnahmen abdeckte. Aus diesem Grund fällt
die Anzahl der richterlichen Beschlüsse geringer aus als die Zahl der durchgeführ-
ten Ermittlungsmaßnahmen. Darüber hinaus war nicht für jede der durchgeführten
Ermittlungsmaßnahmen ein Richtervorbehalt vorgesehen.

1. Umfang der Beschlussbegründungen

Zunächst wurde der Umfang der richterlichen Beschlussbegründungen ermittelt.
Hierbei handelt es sich um ein rein formales Kriterium, das zur Ergänzung qualita-
tiver Beurteilungskriterien, wie beispielsweise der Ausführlichkeit und Güte der
Verhältnismäßigkeitsprüfung oder der Einzelfallbezogenheit der richterlichen Be-
gründung, herangezogen werden kann. Eine Aussage zur Qualität der Beschlussbe-
gründung ist durch die rein quantitative Erfassung selbstverständlich nicht möglich.
Es ergeben sich jedoch erste Indizien hinsichtlich des Begründungsaufwands, den
der Verfasser des Beschlusses betrieben hat.

Um eine einheitliche Auswertung zu gewährleisten und um eine Verfälschung
aufgrund verschiedener Schriftarten, Schriftgrößen oder Zeichenabstände auszu-

550 Dölling/Ambos/Hartmann 2008, § 105 Rn. 7; BVerfG Entscheidung vom 26.05.1976 –
2 BvR 294/72; BVerfG Entscheidung vom 13.11.2005 – 2 BvR 728/05.

551 BVerfG Beschluss vom 26.05.1976 – 2 BvR 294/72.
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schließen, wurden die jeweiligen Begründungen zu Auswertungszwecken auf eine
einheitliche Schriftnorm gebracht und im Anschluss ausgewertet.

Wegen der grundsätzlich umfangreicheren Beschlussbegründungen der Be-
schwerdekammern und um eine hieraus resultierende Verfälschung des Auswer-
tungsergebnisses zu vermeiden, blieben diese beiden Beschlüsse für die Beurtei-
lung des Umfangs der Beschlussbegründung unberücksichtigt. Die Begründungen
der Beschwerdekammern sind grundsätzlich umfangreicher, da nach dem ableh-
nenden Beschluss des Ermittlungsrichters der jeweilige Beschwerdeführer regel-
mäßig Argumente vorlegt, die seine Beschwerde rechtfertigen sollen. Alleine aus
diesem Grund ist das Beschwerdegericht gezwungen, sich mit dem Sachverhalt und
den Argumenten des Beschwerdeführers detaillierter auseinanderzusetzen. Die Be-
schlüsse der Beschwerdekammern sind daher nicht mit den Beschlüssen des Er-
mittlungsrichters am Amtsgericht vergleichbar.

Von den verbleibenden 16 Beschlüssen der Ermittlungsrichter am Amtsgericht
zeigte sich bei jeweils fünf Beschlüssen ein Begründungsumfang von bis zu 10
bzw. bis zu 20 Zeilen. Darüber hinaus gab es vier Beschlüsse mit einem Begrün-
dungsumfang von bis zu 30 Zeilen. In jeweils einem Fall war ein Begründungsum-
fang von bis zu 80 bzw. bis zu 90 Zeilen zu verzeichnen. Bei einem der beiden
Verfahren, die durch einen überdurchschnittlich großen Begründungsumfang auf-
fielen, lag die Ursache darin, dass es sich um ein seit ca. 12 Jahren andauerndes
Verfahren handelte, dem ein komplexer Sachverhalt zugrunde lag, der auch im
Rahmen der Beschlussbegründung dargestellt wurde. Auch das andere Verfahren,
das in seinem Begründungsumfang überdurchschnittlich umfangreich war, zeichne-
te sich durch eine detaillierte Sachverhaltsdarstellung aus. Darüber hinaus bedurfte
die materiell-rechtliche Bewertung des Sachverhalts in diesem Fall einer ausführli-
cheren Begründung.

Für die ermittlungsrichterlichen Beschlüsse betrug der Begründungsumfang im
Durchschnitt 27,5 Zeilen. Bei 87,5% der Beschlüsse lag der Begründungsumfang
bei maximal 30 Zeilen. Im Durchschnitt ergab sich für diese 87,5% der Beschlüsse
hier ein Durchschnittswert von 19,3 Zeilen pro Beschlussbegründung, die die Dar-
stellung und Begründung aller gesetzlichen Voraussetzungen einer Ermittlungs-
maßnahme umfassen soll.

Selbstverständlich lässt die Anzahl der auf die Beschlussbegründung entfallen-
den Zeilen keinen unmittelbaren Rückschluss auf die Qualität und den Inhalt der
Ausführungen zu, zumal der Umfang einer Beschlussbegründung unter anderem
auch von Umfang und Komplexität des zugrunde liegenden Sachverhalts abhängig
ist. Es ist jedoch deutlich, dass in der weit überwiegenden Zahl der Fälle der Um-
fang und die Ausführlichkeit der Beschlussbegründungen als gering bezeichnet
werden kann.
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(n=16)

2. Hinweis auf § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO

Neben der rein quantitativen Erfassung der Beschlussbegründungen war es mög-
lich, die staatsanwaltschaftlichen Anträge und richterlichen Beschlüsse bezüglich
ihres Inhalts und der Qualität bzw. Ausführlichkeit ihrer Begründungen zu überprü-
fen. Als Beurteilungskriterium war unter anderem auch von Bedeutung, ob dem
Beschluss zu entnehmen war, dass von der durchzuführenden Ermittlungsmaßnah-
me ein potentiell zeugnisverweigerungsberechtigter Journalist betroffen sein würde
bzw. betroffen sein könnte. Die StPO enthält keine Regelung, wonach diese Tatsa-
che von der Staatsanwaltschaft im Antrag ausdrücklich zu nennen wäre. Auch das
Bundesverfassungsgericht verlangte bislang nicht, dass die Frage eines eventuell
bestehenden Zeugnisverweigerungsrechts für Journalisten in jedem Fall im Rah-
men der Begründung eines Beschlusses zu erörtern sei. Insbesondere in Fällen, in
denen die Staatsanwaltschaft den betroffenen Journalisten als Beschuldigten des
Ermittlungsverfahrens führt, dem in diesen Fällen aufgrund der gesetzlichen Rege-
lungen auch kein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, ist es nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn von
einer gesonderten Verhältnismäßigkeits- oder Subsidiaritätsprüfung gemäß § 97
Abs. 5 S. 2 StPO abgesehen wird.552 Zu beachten ist, dass lediglich auf eine geson-
derte Verhältnismäßigkeitsprüfung verzichtet werden kann. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass die Information bezüglich der Journalisteneigenschaft gänzlich ver-
schwiegen oder weggelassen werden kann. Die Durchführung einer strafrechtlichen
Ermittlungsmaßnahme steht immer unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit.
Bei der Frage, ob ein Journalist von der Durchführung der Ermittlungsmaßnahme

552 Beschluss des BVerfG vom 01.02.2005 – 1 BvR 2019/03 – II. 1. B) bb) der Gründe.
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Abbildung 44: Umfang der Beschlussbegründung
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betroffen sein könnte, geht es um eine für das gesamte Ermittlungsverfahren we-
sentliche Information, die zur Verfügung stehen muss, um als Ermittlungsrichter
eine sachgerechte Entscheidung treffen zu können. Neben der zu berücksichtigen-
den Fragestellung des Zeugnisverweigerungsrechts oder Beschlagnahmeverbots ist
diese Tatsache auch und insbesondere hinsichtlich der Beurteilung der allgemeinen
Verhältnismäßigkeit der Ermittlungsmaßnahme von Bedeutung. Es sollte sich der
Begründung des Beschlusses entnehmen lassen, dass eine, wenn auch nicht geson-
derte, so doch wenigstens inhaltliche materielle Prüfung der Verhältnismäßigkeit
im Verhältnis zur Beeinträchtigung der Pressefreiheit vorgenommen wurde.553

Dem zeitlichen Ablauf des Ermittlungsverfahrens entsprechend, wurde zunächst
überprüft, ob in den staatsanwaltschaftlichen Beschlussanträgen ein Hinweis auf
§ 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO enthalten war.

Die Auswertung hat ergeben, dass in neun Fällen in den Beschlussanträgen der
Staatsanwaltschaften ein ausdrücklicher Hinweis auf die mögliche Betroffenheit
einer der in § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO genannten Personen enthalten war. In
fünf Fällen fand sich kein derartiger Hinweis. In vier Fällen konnte die Variable
nicht zweifelsfrei erhoben werden.

(n=18)

Die Tatsache, dass in 28% der Fälle im Rahmen der Antragstellung gegenüber dem
Ermittlungsrichter nicht erwähnt wurde, dass eine potentiell zeugnisverweige-
rungsberechtigte Person im Sinne des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO betroffen sein
könnte, erscheint zunächst bedenklich. Immerhin handelt es sich um eine für die

553 Beschluss des BVerfG vom 01.02.2005 – 1 BvR 2019/03 – II. 1. B) cc) der Gründe.

Abbildung 45: Hinweis auf § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO in Anträgen der
Staatsanwaltschaft

Ja 50% (9)

Nein 28% (5)

nicht feststellbar
22% (4)
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Entscheidungsfindung wesentliche Information, die einem Ermittlungsrichter nicht
vorenthalten werden sollte.

Um auszuschließen, dass die Ursache hierfür in der Tatsache zu suchen ist, dass
die Ermittlungsbehörden selbst keine Kenntnis davon hatten, dass eine der in
§ 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO genannten Personen von den Ermittlungsmaßnahmen
betroffen sein könnte, wurden die Akten auch daraufhin überprüft.

Es zeigte sich, dass von allen im Rahmen der Aktenauswertung gesichteten Ver-
fahren (n=28) in der weit überwiegenden Zahl der Fälle (93%, n=26) schon vor
Stellung des Antrags beim Ermittlungsrichter bekannt war, dass ein Journalist po-
tentiell betroffen sein könnte. In lediglich einem Fall war dies den Ermittlungsbe-
hörden nicht bekannt. In einem weiteren Fall ließ sich diese Variable nicht erheben.

(n=28)

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass in so gut wie jedem Fall den Ermittlungs-
behörden die notwendigen Informationen bezüglich der potentiell betroffenen
Journalisten zur Verfügung standen. Trotz entsprechender Erkenntnisse wurde die-
se wesentliche Information nicht in jedem Fall im Rahmen der Begründung eines
Antrags zum Ermittlungsrichter verarbeitet und auf diese Weise zugänglich ge-
macht. Die Information wurde nur in 47% der Fälle im Rahmen der Antragstellung
auch ausdrücklich erwähnt.

Auch wenn der Ermittlungsrichter grundsätzlich die Möglichkeit hat, durch die
Sichtung der Ermittlungsakten alle relevanten Informationen selbst zu erlangen – in
Anbetracht der oben geschilderten Antragspraxis, die in aller Regel die Verwen-
dung vorformulierter Beschlussentwürfe vorsieht, erscheint der Anreiz für den Er-
mittlungsrichter nicht sehr groß, die Ermittlungsakten komplett durchzuarbeiten,
um im Anschluss zu prüfen, ob ihm im Rahmen der Antragsstellung durch die

Ja 93% (26)

Nein 3% (1)

nicht feststellbar
4% (1)

Abbildung 46: Kenntnis von Journalisteneigenschaft
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Staatsanwaltschaft alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt wurden. In
Anbetracht dessen verwundert es auch nicht, dass in den Begründungen der richter-
lichen Ermittlungsbeschlüsse selbst die Resultate bezüglich der Nennung der Jour-
nalisteneigenschaft kaum anders ausfallen als in den staatsanwaltschaftlichen Be-
schlussanträgen. Dies veranschaulicht Abbildung 47.

(n=16)

Von insgesamt 16 Fällen, in denen ein Beschluss des Ermittlungsrichters (Amtsge-
richt) ergangen ist (die beiden Beschlüsse, die erst nach Beschwerde der Staatsan-
waltschaft vom Landgericht erlassen wurden, enthielten einen Hinweis auf
§ 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO), war in neun Fällen ein ausdrücklicher Hinweis ent-
halten. In sechs Fällen fanden sich keinerlei Hinweise dieser Art. In einem Fall
konnte die Variable nicht erhoben werden.

Da den Ermittlungsakten zu entnehmen war, dass in 93% der Fälle (siehe oben
Abbildung 46) die entsprechenden Erkenntnisse in den Ermittlungsakten enthalten
waren, kann dieses Ergebnis nur bedingt zufriedenstellen. Aus der Tatsache, dass
die Information über einen möglicherweise von der durchzuführenden Ermitt-
lungsmaßnahme betroffenen Journalisten nicht im Beschluss des Ermittlungsrich-
ters genannt wurde, kann zwar nicht zwingend geschlossen werden, dass diese In-
formation dem zur Entscheidung berufenen Ermittlungsrichter unbekannt geblieben
ist bzw. im Rahmen der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt wurde. Für den
von der Ermittlungsmaßnahme Betroffenen sollte jedoch aus der Beschlussbegrün-
dung unzweifelhaft hervorgehen, ob die Strafverfolgungsbehörden tatsächlich alle
relevanten Erkenntnisse in den Entscheidungs- und Abwägungsprozess einbezogen
haben. Andernfalls ist es dem Betroffenen nicht möglich, die Rechtmäßigkeit der

Ja 56% (9)Nein 38% (6)

nicht feststellbar
6% (1)

Abbildung 47: Hinweis auf § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO in Beschlüssen des Ermitt-
lungsrichters
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Ermittlungsmaßnahme bzw. die Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung
durch den Ermittlungsrichter zu beurteilen.

3. Begründung des Tatverdachts

Die Durchführung einer jeden strafprozessualen Ermittlungsmaßnahme erfordert
das Vorliegen eines mehr oder minder konkretisierten Tatverdachts. Beispielsweise
verlangt § 102 StPO für die Durchsuchung beim Verdächtigen das Vorliegen einer
„Straftat“. Der in § 102 StPO verwendete Straftatbegriff umfasst mehr als die im
Gesetzestext verwendete abstrakte Tatbestandsformulierung. So muss eine konkre-
te Beschreibung eines tatsächlichen Geschehensablaufs vorgenommen werden, die
zu den abstrakten Tatbestandsmerkmalen, beispielsweise einer Norm des StGB, in
Beziehung gesetzt werden muss. Soweit möglich hat also eine Subsumtion des
vorgeworfenen Verhaltens unter die Tatbestandsmerkmale des konkreten Straftat-
bestandes zu erfolgen. Dies gilt auch dann, wenn der konkrete Sachverhalt noch
nicht in allen Einzelheiten feststeht. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu be-
reits im Jahr 1976 ausgeführt:

„Ein auf § 102 StPO gestützter Durchsuchungsbefehl, der keinerlei tatsächliche Anga-
ben über den Inhalt des Tatvorwurfs enthält und der zudem weder die Art noch denk-
baren Inhalt der Beweismittel, denen die Durchsuchung gilt, erkennen lässt, wird die-
sen Anforderungen jedenfalls dann nicht gerecht, wenn solche Kennzeichnungen nach
dem Ergebnis der Ermittlungen ohne weiteres möglich und den Zwecken der Strafver-
folgung nicht abträglich sind. Die nur schlagwortartige Bezeichnung der mutmaßli-
chen Straftat und die Anführung des Wortlauts des § 102 StPO bieten in einem sol-
chen Fall keinen ausreichenden Ersatz für eine rechtsstaatlichen Erfordernissen genü-
gende Begründung.“554

Demzufolge hat sich der Ermittlungsrichter in einem Beschluss zunächst zu der
konkreten Tat zu äußern, die Anlass für die Durchführung einer geplanten Ermitt-
lungsmaßnahme ist. Für die Durchsuchung gilt, dass die Anlassstraftat zu bezeich-
nen ist und das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale dargelegt werden muss.555 Mit
dem Ziel der rechtsstaatlichen Eingrenzung des Ermittlungszugriffs hat der richter-
liche Durchsuchungsbeschluss den Tatvorwurf sachangemessen zu konkretisieren
und die gesuchten Beweismittel/Personen soweit als möglich zu benennen.556 Ein
Ermittlungsbeschluss, der keinerlei tatsächliche Angaben über den Inhalt des Tat-
vorwurfs enthält und weder die Art noch den Inhalt der gesuchten Beweismittel

554 Beschluss des BVerfG vom 26.05.1976 – 2 BvR 294/76, BVerfGE 42, 212 (220).
555 Dölling/Ambos/Hartmann 2008, § 105 Rn. 7; BVerfG Entscheidung vom 07.09.2006 –

2 BvR 1219/05 – Absatz-Nr. 16.
556 BVerfG – 2 BvR 436/01 – vom 09.11.2001, Absatz Nr. 9.
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erkennen lässt, genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht.557 Auch
wenn das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich keine zu strengen Anforderun-
gen hinsichtlich der Bezeichnung des Tatverdachts in Durchsuchungsanordnungen
stellt, brachte es in der Vergangenheit doch bereits zum Ausdruck, dass eine größe-
re Sorgfalt bei der Formulierung des Tatvorwurfs im Durchsuchungsbeschluss
„wünschenswert“ sei.558 Hinsichtlich des Begründungsaufwands wird nicht ver-
langt, dass die Schilderung des Sachverhalts dem einer Anklageschrift oder gar
einem Urteil entspricht. Die Schilderung hat aber die wesentlichen Merkmale des
gesetzlichen Tatbestandes zu umfassen.559 Die Umschreibung des Sachverhalts soll
den äußeren Rahmen der Ermittlungsmaßnahme abstecken und den von der Durch-
suchung Betroffenen in die Lage versetzen, die Ermittlungsmaßnahme seinerseits
zu kontrollieren und möglichen Ausuferungen im Rahmen der rechtlichen Mög-
lichkeiten entgegenzutreten.560 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts liegt ein auf konkreten Tatsachen beruhender Anfangsverdacht dann vor,
wenn nach der „kriminalistischen Erfahrung die Möglichkeit einer verfolgbaren
Straftat gegeben ist“.561 Die Verdachtsgründe müssen über vage Anhaltspunkte
und bloße Vermutungen hinausgehen.562 Darüber hinaus muss im Durchsuchungs-
beschluss zum Ausdruck kommen, dass der Ermittlungsrichter die Eingriffsvoraus-
setzungen selbständig und eigenverantwortlich geprüft hat.563

Die im Rahmen der Aktenauswertung begutachteten ermittlungsrichterlichen Be-
schlüsse (n=16) wurden daraufhin ausgewertet, ob und in welchem Umfang die
oben genannten Voraussetzungen berücksichtigt worden sind. Die Variable „Be-
gründung des Tatverdachts“ konnte bei jedem der vorliegenden Beschlüsse erho-
ben werden. Es zeigte sich, dass die von Rechtsprechung und Gesetz geforderten
Mindestvoraussetzungen in der Ermittlungspraxis nicht in jedem Fall eingehalten
worden sind. Es fanden sich drei Beschlüsse, die den gesetzlichen Mindestanforde-
rungen nicht genügten. Die Ausführungen in den Beschlussbegründungen be-
schränkten sich auf die folgenden Formulierungen:

„Die Beschuldigten stehen in dem Verdacht der Verletzung von Dienstgeheimnissen
und einer besonderen Geheimhaltungspflicht [§§ ...] bzw. Beihilfe hierzu.“

„Der Beschuldigte ist eines Vergehens nach § 138 Abs. 1 Nr. 8 StGB verdächtig.
Ihm wird vorgeworfen, bereits am [Datum] von dem in Aussicht genommenen und

557 BVerfG – 2 BvR 436/01 – vom 09.11.2001, Absatz Nr. 9; BVerfG – 2 BvR 27/04 –
vom 08.03.2004, Absatz-Nr. 18.

558 BVerfG – 2 BvR 436/01 – vom 09.11.2001, Absatz Nr. 10.
559 BVerfG – 2 BvR 1219/05 – vom 07.09.2006, Absatz-Nr. 16.
560 BVerfG – 2 BvR 27/04 – vom 08.03.2004, Absatz-Nr. 18.
561 BVerfG – 2 BvR 27/04 – vom 08.03.2004, Absatz-Nr. 21.
562 Dölling/Ambos/Hartmann 2008, § 105 Rn. 7.
563 BVerfG – 2 BvR 1219/05 – vom 07.09.2006, Absatz-Nr. 16.
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am [Datum] durchgeführten Brandlegen auf dem Gelände [Ort] gewusst und dies
nicht zwecks möglicher Verhinderung angezeigt zu haben.“

„Der Beschuldigte ist aufgrund polizeilicher Ermittlungen verdächtig, am [Datum]
über einen bislang nicht ermittelten Amtsträger Schriftstücke und Informationen, de-
ren Weitergabe als Verrat von Dienstgeheimnissen einzustufen ist, erlangt und zur
Abfassung eines veröffentlichten Artikels genutzt zu haben.“564

In den Beschlussbegründungen wird nicht darauf eingegangen, durch welches Ver-
halten die Beschuldigten den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht haben
sollen.

Im ersten Fall fehlt es an jeglicher Nennung von Tatsachen, durch welches Ver-
halten sich der Beschuldigte der Verletzung des Dienstgeheimnisses etc. schuldig
gemacht haben soll. Im zweiten Fall wird zwar deutlich, um welche Haupttat sich
der Tatvorwurf dreht. Zu der Frage, aus welchen Tatsachen heraus sich ergibt, dass
dem Beschuldigten eben diese geplante Tat bereits bekannt gewesen sein solle,
schweigt sich die Beschlussbegründung aus. Entsprechendes gilt auch für die dritte
Beschlussbegründung. Hier fehlt es an der Benennung der Informationen, die wei-
tergegeben worden sein sollen. Es bleibt offen, um welche Informationen es sich
im konkreten Fall handelte und in welchem Artikel diese Informationen veröffent-
licht wurden.

Ein möglicher Grund für das Fehlen der Tatbestandsvoraussetzung in den beiden
erstgenannten Fällen ergab sich aus den Beschlüssen der mit der Sache befassten
Landgerichte nach den Beschwerden der Betroffenen. In beiden Fällen stellte das
jeweils zuständige Landgericht fest, dass nicht nur die Begründung des ermitt-
lungsrichterlichen Beschlusses nicht den gesetzlichen Anforderungen genügte.
Vielmehr fanden sich in der gesamten Ermittlungsakte keinerlei stichhaltige Hin-
weise (!) dafür, dass die Beschuldigten die ihnen vorgeworfenen Taten begangen
haben könnten. Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass in den Be-
schlussbegründungen keine weitergehenden Ausführungen enthalten waren.

Die hier aufgeführten Fälle, in denen die Ermittlungsakten den Tatverdacht nicht
stützen, sind ein eindrückliches Indiz dafür, welche Bedeutung der eigenständigen
richterlichen Prüfung grundlegendster Tatbestandsvoraussetzungen in der Rechts-
anwendung zukommt. Im Ergebnis genügten bereits drei der 16 Fälle nicht den
Mindestvoraussetzungen an einen ermittlungsrichterlichen Beschluss zur Durch-
führung einer strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahme.

564 Hier lehnte der Ermittlungsrichter den Erlass eines entsprechenden Beschlusses mit der
Begründung ab, dass sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kein Anfangs-
verdacht für eine vom Beschuldigten verübte Straftat besteht. Der Beschluss wurde
nach der Beschwerde der Staatsanwaltschaft vom Landgericht aufgehoben und der Er-
mittlungsbeschluss wie von der Staatsanwaltschaft beantragt erlassen.
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4. Zweck, Ziel und Umfang der Ermittlungsmaßnahme

Auch Ausführungen zu Zweck, Ziel und Umfang der Ermittlungsmaßnahme müs-
sen in einer Beschlussbegründung enthalten sein und sind vom Ermittlungsrichter
eigenverantwortlich und unabhängig zu prüfen.565 Ein allgemeiner Hinweis auf den
Zweck einer Durchsuchungsmaßnahme, eine den Gesetzeswortlaut wiederholende
abstrakte Umschreibung des Tatbestands (hierzu oben 2.), der Anlass des Ermitt-
lungsverfahrens war, genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen hierbei
jedoch nicht. Wie bei der Begründung des Tatverdachts wird auch hier die Benen-
nung der konkreten Tatsachen gefordert, die die Vermutung begründen, dass sich
die gesuchte Person oder die gesuchten Beweise bei der von der Ermittlungsmaß-
nahme betroffenen Person finden lassen. Es muss sich also um auf den Umständen
des Einzelfalls beruhende Schlussfolgerungen handeln, die die Vermutung stützen,
dass die gesuchten Personen oder Beweise aufgefunden werden. Auch hinsichtlich
des Umfangs der Ermittlungsmaßnahme sind die Beschlussbegründungen so kon-
kret wir möglich zu fassen. So sind beispielsweise die Räumlichkeiten, auf die sich
ein Durchsuchungsbeschluss erstreckt, zumindest exemplarisch zu beschreiben.566
Schlagworte sowie die bloße Wiedergabe des Gesetzeswortlautes genügen hierfür
nicht.567

Es war festzustellen, dass lediglich die drei Ermittlungsbeschlüsse, die bereits im
Rahmen der Begründung des Tatverdachts negativ aufgefallen waren, auch hin-
sichtlich Zweck, Ziel und Umfang der Ermittlungsmaßnahmen nicht den gesetzli-
chen Anforderungen genügten. Die Beschlussbegründungen enthielten in aller Re-
gel erneut keine Ausführungen dazu, auf welchen Tatsachen die Annahme basierte,
dass die Durchführung der konkreten Ermittlungsmaßnahme ihren Zweck erreichen
würde. Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen der Begründung des Tat-
verdachts und den weiteren Ausführungen hinsichtlich Ziel und Umfang der Er-
mittlungsmaßnahme war dieses Ergebnis nicht überraschend. Zudem findet sich in
den Beschlussbegründungen häufig ein nur schwer zu trennender Übergang zwi-
schen der Begründung des Tatverdachts und den Ausführungen zu Ziel, Zweck und
Umfang der Ermittlungsmaßnahmen.

Darüber hinaus war festzustellen, dass in den Beschlussbegründungen mehrfach
auf „polizeiliche“ oder „kriminalistische Erfahrungswerte“ verwiesen wurde. Die-
ser Hinweis, der in verschiedenen Beschlussbegründungen wiederholt anzutreffen
war, genügt jedoch nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen. Der Verweis auf
derlei „Erfahrungswerte“ ist wahrscheinlich auf eine Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zurückzuführen, nach der ein auf konkreten Tatsachen beruhender
Anfangsverdacht dann vorliegt, wenn nach der „kriminalistischen Erfahrung die

565 BVerfG – 2 BvR 1761/01 – vom 04.06.2002, Absatz-Nr. 7 ff.
566 Dölling/Ambos/Hartmann 2008, § 105 Rn. 7.
567 Dölling/Ambos/Hartmann 2008, § 105 Rn. 7.
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Möglichkeit einer verfolgbaren Straftat gegeben ist“.568 Die Ausführungen des Bun-
desverfassungsgerichts sollten jedoch nicht dahingehend (miss-) verstanden werden,
dass der alleinige Hinweis auf die kriminalistische Erfahrung genügt, um die Recht-
mäßigkeitsvoraussetzungen einer Ermittlungsmaßnahme zu begründen. Vielmehr
muss der Beschlussbegründung auch zu entnehmen sein, auf welche Tatsachen sich
die kriminalistischen Erfahrungswerte im konkreten Einzelfall beziehen. Der all-
gemeine Hinweis auf kriminalistische Erfahrungswerte, ohne die Benennung der
Tatsachengrundlage, gibt dem von der Ermittlungsmaßnahme Betroffenen keinerlei
Anhaltspunkte, um die Rechtmäßigkeit der Ermittlungsmaßnahme beurteilen zu
können und genügt daher nicht den Mindestvoraussetzungen, die an einen ermitt-
lungsrichterlichen Beschluss zu stellen sind.

5. Verhältnismäßigkeitsprüfung

Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist die letzte Voraussetzung, die der Ermitt-
lungsrichter im Rahmen seiner Entscheidungsfindung zu berücksichtigen hat. Ein
in diesem Zusammenhang im Rahmen der öffentlichen Diskussion häufig erhobe-
ner Kritikpunkt ist die zu knappe oder überhaupt nicht durchgeführte Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung durch die Ermittlungsrichter.

Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist nicht nur ein nach allgemeinen Rechts-
grundsätzen geforderter Mindeststandard, der im Rahmen jedes staatlichen Han-
delns zu beachten ist. Konkret verlangen darüber hinaus die Regelungen der StPO
sowie die verfassungsrechtlichen Gebote des Grundgesetzes, dass die Verhältnis-
mäßigkeit der Ermittlungsmaßnahme im Rahmen der Prüfung der staatsanwalt-
schaftlichen und richterlichen Entscheidungen zu berücksichtigen sind. Besondere
Beachtung ist dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht nur im Fall von Ermitt-
lungsmaßnahmen gegenüber nicht tatverdächtigen Personen geschuldet (beispiels-
weise bei Durchsuchungsmaßnahmen bei nicht tatverdächtigen Personen
§ 103 StPO), sondern auch im Fall von Ermittlungsmaßnahmen gegenüber den in
§ 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 StPO genannten Personen. Dies fordern nicht nur die ein-
fachgesetzlichen Vorschriften der StPO, sondern dies ergibt sich auch aus dem
grundgesetzlich gewährleisteten Schutz der Pressefreiheit. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat bereits in der „Spiegel-Entscheidung“ (1962) deutlich gemacht,
welche Bedeutung dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Rahmen der Durchfüh-
rung strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen zukommt. Ungeachtet dessen sah
sich Rechtsanwalt Baur in den 1980er Jahren veranlasst zu konstatieren, er habe
noch nie einen Durchsuchungsbeschluss angetroffen, der zur Verhältnismäßigkeit
der Durchsuchung eine Aussage enthalte.569 Leider war auch bei den im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung gesichteten Ermittlungsverfahren festzustellen,

568 BVerfG – 2 BvR 27/04 – vom 08.03.2004, Absatz-Nr. 21.
569 Baur, wistra 1983, 99, 100.
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dass Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit der Ermittlungsmaßnahme sehr knapp
gehalten waren oder sogar ganz fehlten.

Im Rahmen der Aktenanalyse wurden die jeweiligen Beschlussbegründungen
daraufhin ausgewertet, ob überhaupt Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit der
geplanten Ermittlungsmaßnahme gemacht wurden. In einem zweiten Schritt wurde
dann überprüft, wie die durchgeführte Verhältnismäßigkeitsprüfung konkret ausge-
staltet war, also welche Rechtsgüter in die Abwägung mit einbezogen wurden und
wie die Ausführlichkeit und Einzelfallbezogenheit der Prüfung ausgefallen ist.

Ob in den Beschlüssen überhaupt Feststellungen zur Verhältnismäßigkeit der
Ermittlungsmaßnahme getroffen wurden, konnte für alle 16 Beschlüsse erhoben
werden. In nur sieben Fällen fanden sich in der Beschlussbegründung Ausführun-
gen hierzu. In neun Fällen wurde auf die Frage der Verhältnismäßigkeit der Ermitt-
lungsmaßnahme nicht eingegangen.

Dieses Ergebnis ist in Anbetracht der Bedeutung, die der Verhältnismäßigkeits-
prüfung im Rahmen der hier untersuchten Fälle zukommt, bedenklich. Der Gesetz-
geber hat sich im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen dazu ent-
schlossen, den Ermittlungsbehörden einen weiten Handlungsspielraum einzuräu-
men, in dem die Rechtmäßigkeit für die Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen
nicht immer und ausschließlich vom Vorliegen einzelner Tatbestandsmerkmale
oder bestimmter Straftatbestände abhängig gemacht wird. Das Korrektiv, mit des-
sen Hilfe ein Exzess der Anwendung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen ver-
hindert werden soll, ist die Prüfung der Verhältnismäßigkeit. Angesichts der nicht
zu strengen Tatbestandsvoraussetzungen (beispielsweise eine relativ niedrige Tat-
verdachtsschwelle), die für die Durchführung der meisten Ermittlungsmaßnahmen
ausreichend sind, hängt die Frage nach der grundsätzlichen Rechtmäßigkeit einer
Ermittlungsmaßnahme nicht selten ausschließlich von der Beantwortung der Frage
nach ihrer Verhältnismäßigkeit ab. Auch wenn der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
durch vom Gesetzgeber vorgegebene Abwägungskriterien in den Vorschriften der
StPO und durch die Fortentwicklungen der Rechtsprechung zwischenzeitlich eine
gewisse Konkretisierung erfahren hat, ist ihm doch ein gewisses Maß an Unbe-
stimmtheit und Willkür inhärent, das in seiner Folge ein hohes Maß an Flexibilität,
aber auch Rechtsunsicherheit, sowohl für die Rechtsanwender als auch für die von
den Ermittlungsmaßnahmen betroffenen Personen mit sich bringt.

Im Ergebnis wird man unter Zuhilfenahme eines unbestimmten Rechtsbegriffs
wie dem der Verhältnismäßigkeit nur in den wenigsten Fällen zu eindeutigen Ab-
wägungsergebnissen gelangen. Mit der entsprechenden Argumentation lassen sich
in diesem Bereich zahlreiche formal richtige Ergebnisse darstellen und vertreten.
Das Mindeste, was man vor Durchführung einer Ermittlungsmaßnahme aufgrund
der gesetzlichen Vorschriften jedoch erwarten kann, nämlich dass sich die Verant-
wortlichen mit der Frage der Verhältnismäßigkeit der geplanten Ermittlungsmaß-
nahme auseinandersetzen, scheint in der überwiegenden Zahl der Fälle zumindest
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nach Aktenlage nicht geschehen zu sein. Sind im richterlichen Beschluss mit kei-
nem Wort Ausführungen zur Frage der Verhältnismäßigkeit der Ermittlungsmaß-
nahme enthalten, fehlt damit eine wesentliche Voraussetzung, um die Rechtmäßig-
keit der Maßnahme beurteilen zu können. Es kann in diesen Fällen nicht nachvoll-
zogen werden, ob der zur Entscheidung berufene Richter im Sinne einer Rechtfer-
tigung der Entscheidung vor sich selbst die Frage der Verhältnismäßigkeit der
Maßnahme überhaupt in Erwägung gezogen, oder ob sich diese Frage dem Richter
in der konkreten Situation überhaupt nicht aufgedrängt hat. Unabhängig von der
konkreten Entscheidung im Einzelfall muss jedoch im Mindesten feststellbar sein,
dass sich die Strafverfolgungsbehörden überhaupt mit der Frage der Verhältnismä-
ßigkeit auseinandergesetzt haben.

(n=16)

Bezüglich der Beschlüsse, die Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit der Ermitt-
lungsmaßnahme enthalten, war zu klären, welche Qualität und Ausführlichkeit die-
se Ausführungen hatten. Maßgeblich war auf den Umfang, die Ausführlichkeit und
die Einzelfallbezogenheit der Ausführungen in der Beschlussbegründung abzustel-
len. Insbesondere die Rechte des Betroffenen sowie die möglichen negativen Aus-
wirkungen der Ermittlungsmaßnahme im Verhältnis zur Schwere des Tatvorwurfs
mussten hierbei in die Abwägung mit einbezogen werden.

Die Bewertung anhand dieser Kriterien hat ergeben, dass sämtliche Fälle, die
Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahme enthielten, lediglich aus
verschiedenen Varianten von Standardformulierungen bestanden. In keinem der
Fälle konnten die Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahme als „an-
gemessen“, also als ausführliche, einzelfallbezogene Auseinandersetzung mit dem
der Ermittlungsmaßnahme zugrunde liegenden Sachverhalt bewertet werden. Ein
typisches Beispiel solcher Standardformulierungen lautete wie folgt:

Abbildung 48: Verhältnismäßigkeitsprüfung in ermittlungsrichterlichen Beschlüssen

Ja 44% (7)

Nein
56% (9)
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„Die angeordneten Maßnahmen sind erforderlich und verhältnismäßig, da zu erwar-
ten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung der bezeichneten Gegenstände führt,
die als Beweismittel in Betracht kommen und die der Einziehung unterliegen.“

Die von den Staatsanwälten und Ermittlungsrichtern in diesen Fällen vorgenom-
mene „Verhältnismäßigkeitsprüfung“ stellt lediglich eine Beschreibung des
Zwecks und der Zielrichtung einer Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahme
dar. Die Vornahme einer Abwägung der betroffenen Rechte und Rechtsgüter kann
einer solchen Begründung jedoch nicht entnommen werden. Für den hier zitierten
Beschluss ist anzumerken, dass zuvor gegen den Durchsuchungsbeschluss erhobe-
ne Beschwerden erfolglos waren und von der Beschwerdekammer des Landge-
richts verworfen wurden. Die Beschwerdeführer rügten sowohl die Verletzung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit als auch die fehlende Berücksichtigung des
Art. 5 Abs. 1 GG. Die Beschwerdekammer des Landgerichts entschied, dass der
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt worden sei. Die Anordnung der Durchsu-
chung habe in den beanstandeten Fällen in einem angemessenen Verhältnis zur
Schwere der Tat (Tatvorwurf der Urkundenfälschung) und zur Stärke des Tatver-
dachts gestanden. Im Übrigen sei über die Stellung des Betroffenen als Presseun-
ternehmen nicht zu entscheiden gewesen, weil der vorgeworfene Sachverhalt auch
die Durchsuchung eines Presseunternehmens gerechtfertigt hätte.

Andere Standardformulierungen lauteten wie folgt:

„Die Anordnung der Durchsuchung sowie der Sicherstellung bzw. gegebenenfalls
der Beschlagnahme der Beweismittel stehen im angemessenen Verhältnis zur
Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachts.“

oder

„Die Beschlagnahme steht im angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur
Stärke des Tatverdachts und ist für die Ermittlungen notwendig.“

Derlei Formulierungen lassen zumindest noch erkennen, dass sich der Verfasser
des Beschlusses (zumindest im Grundsatz) der Rechtspositionen bewusst war, die
im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung in den Abwägungsvorgang einzube-
ziehen sind.

In Anbetracht der Tatsache, dass als unbestritten zu gelten hat, dass die Beach-
tung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in die Begründung eines Beschlus-
ses des Ermittlungsrichters aufzunehmen ist, ist die Beschlusspraxis der Ermitt-
lungsrichter und die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern bedenklich.
Angesichts einer seit Jahrzehnten andauernden Kritik an nicht ausreichend begrün-
deten Beschlüssen der Ermittlungsrichter erstaunt es, dass der überwiegende Teil
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der gesichteten Beschlüsse keinerlei Hinweise auf eine vorgenommene Verhält-
nismäßigkeitsprüfung enthält und damit die vom Bundesverfassungsgericht be-
nannten rechtsstaatlichen Mindestanforderungen missachtet werden. Die Behaup-
tung, dass eine ausführliche Begründung die begrenzten zeitlichen und personellen
Ressourcen im Justizapparat über die Maßen beanspruchen würde, kann und darf
hierbei nicht als Rechtfertigung herangezogen werden. Geht man davon aus, dass
sich die zur Entscheidung berufenen Richter und Staatsanwälte über die Frage der
Verhältnismäßigkeit einer Ermittlungsmaßnahme in all ihren Facetten Gedanken
machen, kann von ihnen auch erwartet werden, diese Ausführungen in der gebote-
nen Kürze zu Papier zu bringen. Werden diese geforderten Ausführungen unterlas-
sen, weil die Verfahrensbeteiligten hinsichtlich der Frage der Verhältnismäßigkeit
der Maßnahme gerade keine hinreichenden Überlegungen anstellen, ist allemal
Handlungsbedarf geboten. Dies zu ändern, liegt in der Hand der Beschwerdekam-
mern, die mit ihren Entscheidungen die Begründungspraxis maßgeblich beeinflus-
sen.

6. Gesamtübersicht: Qualitative Aktenanalyse

In der nachfolgenden Tabelle werden in einer Gesamtübersicht die im Rahmen der
Aktenanalyse gesichteten Begründungen der Ermittlungsbeschlüsse dargestellt.

In der Gesamtübersicht wurden die beiden Beschlüsse der Beschwerdekammern
des Landgerichts in Klammern gesetzt. Für die ermittlungsrichterlichen Beschlüsse
wird deutlich, dass es bei fünf der gesichteten Beschlüsse keinen Grund zur Bean-
standung gab und alle gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten wurden.

Selbst wenn man berücksichtigt, dass in vier weiteren Verfahren Journalisten als
Beschuldigte des Ermittlungsverfahrens geführt wurden, den betroffenen Journali-
sten aus diesem Grund die Berufung auf das publizistische Zeugnisverweigerungs-
recht verwehrt war und daher nicht zu strenge Anforderungen an die Begründung
des richterlichen Beschlusses zu stellen sind, bleiben nach wie vor sieben Fälle, bei
denen es an mindestens einer der gesetzlichen Mindestvoraussetzungen im Rahmen
der Beschlussbegründung gefehlt hat.

Dieses Ergebnis ist angesichts der Bedeutung und der Auswirkungen, die die
strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen regelmäßig für die Betroffenen haben,
bedenklich. Dies gilt insbesondere auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
es sich bei den vorliegenden Verfahren um Fallkonstellationen handelt, bei denen
neben den ohnehin zu beachtenden Grundrechten (bspw. Art. 13 Abs. 1 GG, Un-
verletzlichkeit der Wohnung) das Grundrecht der Pressefreiheit in besonderem
Maße betroffen sein kann. Gerade in diesen Fallkonstellationen kommt den Prü-
fungs- und Überwachungsaufgaben durch die Ermittlungsrichter eine besondere
Bedeutung zu. Angesichts der hier vorliegenden Ergebnisse ist festzuhalten, dass
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diese Kontrollfunktion von den Ermittlungsrichtern nur unzureichend wahrge-
nommen worden ist.

Tabelle 3: Auswertung Ermittlungsbeschlüsse

Ermittlungsmaßnahme Tatverdacht
Zweck der
Ermittlungs-
maßnahme

Verhältnis-
mäßigkeit

Gesetzliche
Vorausset-
zungen ein-
gehalten

1. Verbindungsda-
tenabfrage

2. Durchsuchung;
Beschlagnahme

3. Durchsuchung;
Beschlagnahme

4. Durchsuchung;
Beschlagnahme

5. Durchsuchung;
Beschlagnahme

6. Durchsuchung;
Beschlagnahme

7. Durchsuchung;
Beschlagnahme

8. Durchsuchung;
Beschlagnahme

9. TKÜ

10. Durchsuchung;
Beschlagnahme

11. Durchsuchung;
Beschlagnahme

12. Verbindungsda-
tenabfrage

13. Durchsuchung;
Beschlagnahme

14. Durchsuchung;
Beschlagnahme

15. Durchsuchung;
Beschlagnahme

16. Durchsuchung;
Beschlagnahme

17. Durchsuchung;
Beschlagnahme
(Landgericht)

( ) ( ) ( ) ( )

18. Durchsuchung;
Beschlagnahme
(Landgericht)

( ) ( ) ( ) ( )

( = „ja“; = „nein“)
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III. Ergebnisse der Expertengespräche

Ziel der Expertengespräche war es, die Ergebnisse der Inhalts- und Aktenanalyse
zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen sowie Informationen über die Er-
mittlungspraxis zu erhalten, die sich nicht unmittelbar aus den Ermittlungsakten
entnehmen lassen.570 Die Ergebnisse der Expertengespräche werden zusammenfas-
send und anonymisiert dargestellt.

A. Staatsanwälte

1. Häufigkeit von Ermittlungsmaßnahmen

Die befragten sechs Staatsanwälte bestätigten zunächst das im Rahmen der Unter-
suchung festgestellte Ergebnis, wonach Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journa-
listen deutlich zurückgegangen seien und nur noch selten zur Anwendung kommen.

Eine Ursache für den Rückgang der Ermittlungsmaßnahmen sei unter anderem
darin zu sehen, dass es politisch nicht gewollt sei, Ermittlungsmaßnahmen bei
Journalisten durchzuführen. Einer der befragten Staatsanwälte wies darauf hin, dass
es in seinem Bundesland in den 1990er Jahren ein aufsehenerregendes Verfahren
gegeben habe, das zu einer beträchtlichen medialen Aufmerksamkeit geführt habe.
Seinerzeit sei es zu Hausdurchsuchungen bei einem Journalisten gekommen. Der
befragte Staatsanwalt äußerte sich dahingehend, dass in der Folge von den Medien
massiver Druck im Rahmen der Berichterstattung aufgebaut worden sei („Von den
Medien wurde aus allen Rohren geschossen.“), in dessen Folge von den vorgesetz-
ten Behörden die politische Entscheidung getroffen worden sei, sich in Fällen die-
ser Art künftig sehr stark zurückzuhalten.

Ein anderer Staatsanwalt, der Filmaufnahmen bei einem Rundfunksender sicher-
stellen ließ, bestätigte, dass damals die Sicherstellung von Film- und Fotoaufnah-
men einer Demonstration praktisch eine Art „Standardmaßnahme“ der Ermittler
gewesen sei. Dies habe nach Auffassung des Staatsanwalts sicherlich auch dazu
beigetragen, die Fallzahlen in den 1990er zu erhöhen. Heute würde es kaum noch
zu derlei Ermittlungsmaßnahmen kommen. Es sei heute nicht mehr so, dass Journa-
listen die einzigen Personen seien, bei denen man Foto- und Filmaufnahmen si-
cherstellen könne. Die Aufnahmen würden heute von der Polizei zum Teil selbst
erledigt. Darüber habe auch die Ausweitung des journalistischen Zeugnisverweige-
rungsrechts auf das sogenannte „selbstrecherchierte Material“ dazu beigetragen, die
Anzahl der Fälle zu reduzieren. Als er seinerzeit die Filmaufnahmen sicherstellen
ließ, war es kurz zuvor zur Ausweitung des journalistischen Zeugnisverweige-

570 Die befragten Personen arbeiten in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen, Berlin und Rheinland-Pfalz. Aus Anonymisierungsgründen werden im Text
keine Ortsangaben gemacht. Der Inhalt der Gespräche wird zusammenfassend wieder-
gegeben.
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rungsrechts auf „selbstrecherchiertes Material“ gekommen. Dies sei sowohl von
ihm als Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaft als auch vom zuständigen Ermitt-
lungsrichter in der Folge der täglichen Arbeitsroutine übersehen worden. Auf die
Beschwerde des Senders, der sich zunächst kooperativ gezeigt hatte, wurden die
Beschlagnahmebeschlüsse dann aufgehoben. Er könne sich in der Folge an prak-
tisch keinen Fall erinnern, in dem er die Notwendigkeit gesehen hätte, bei einem
Journalisten Ermittlungsmaßnahmen durchführen zu lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Rückgang strafrechtlicher Ermitt-
lungsmaßnahmen gegenüber Journalisten nach Auffassung des überwiegenden
Teils der befragten Staatsanwälte eine Folge verschiedener rechtspolitischer und
„medientechnischer“ Entwicklungen gewesen ist, die dazu geführt haben, dass heu-
te nur noch selten Ermittlungsmaßnahmen bei Journalisten durchgeführt werden.
Der rechtspolitische Prozess ist (auch) durch die mediale Berichterstattung beein-
flusst worden, die im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen
gegenüber Journalisten regelmäßig stattfindet.

Die rechtspolitische Entwicklung hat dazu geführt, dass Rechtsräume geschaffen
worden sind, die den Strafverfolgungsbehörden verschlossen bleiben. Mit den sich
hieraus ergebenden positiven wie negativen Konsequenzen muss man sich abfin-
den. Die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journa-
listen hat sich heutzutage im Wesentlichen darauf zu beschränken, einen Journali-
sten zu den gewünschten Informationen zu befragen. „Was bei einer solchen Frage
an einen Journalisten herauskommt, kann man sich an einer Hand abzählen“, so ein
Staatsanwalt aus Baden-Württemberg. Eine akute Beeinträchtigung der Pressefrei-
heit durch die aktuelle Ermittlungspraxis konnten die befragten Staatsanwälte nicht
erkennen.

2. Anordnungsvoraussetzungen

Auf die gesetzlichen Anordnungsvoraussetzungen angesprochen, stellten mehrere
der befragten Staatsanwälte zunächst klar, dass die in weiten Teilen als großer Sieg
für die Pressefreiheit gefeierte „Cicero-Entscheidung“ des Bundesverfassungsge-
richts zu keinerlei Änderungen der Ermittlungspraxis in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich geführt habe. Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts stellten in-
haltlich nach ihrer Auffassung keine echten Neuerungen dar. Vielmehr habe die
Entscheidung lediglich zusammengefasst, was das Bundesverfassungsgericht be-
reits in der Vergangenheit an gesetzlichen Voraussetzungen aufgestellt hatte („Was
dort entschieden wurde, ist schon vorher so gewesen.“).

Hinsichtlich der Antragspraxis und insbesondere hinsichtlich der Vorgänge im
Vorfeld eines Antrags beim Ermittlungsrichter war festzustellen, dass in aller Regel
eine enge Zusammenarbeit zwischen der zuständigen Staatsanwaltschaft und den
übergeordneten Behörden stattfindet, bis hin zum Justizministerium. In den aller-
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meisten Fällen sei es selbstverständlich, dass eine Ermittlungsmaßnahme bei einem
Journalisten nicht ohne Zustimmung bzw. Information der vorgesetzten Behörde
(Ministerium) durchgeführt werde. Der Grund hierfür sei, dass derlei Ermittlungs-
maßnahmen in aller Regel eine gewisse „politische Dynamik“ entfalten und die
Durchführung einer Ermittlungsmaßnahme in aller Regel entsprechende Reaktio-
nen in den Medien hervorrufe. Daher müssten die dienstvorgesetzten Behörden in
solchen Fällen informiert werden.

Zu den Anordnungsvoraussetzungen, die vor Durchführung einer Ermittlungs-
maßnahme zu berücksichtigen sind, äußerten sich die Staatsanwälte kritisch. Die
Voraussetzungen seien zwischenzeitlich so hoch angesetzt, dass es praktisch nur
noch selten vorkomme, einen gegenüber einem Journalisten bestehenden Verdacht
mit den notwendigen Indizien untermauern zu können, um hierauf eine Ermitt-
lungsmaßnahme stützen zu können. Mit dieser Situation zeigten sich Staatsanwälte
insbesondere dann unzufrieden, wenn durch eine öffentliche Berichterstattung lau-
fende Ermittlungsmaßnahmen gefährdet wurden.

Während der Befragungen entstand der Eindruck, dass insbesondere in diesen
Fällen, in denen durch öffentliche Berichterstattung eine konkrete Gefährdung
strafrechtlicher Ermittlungen provoziert wird, von den Strafverfolgungsbehörden
mit großer Entschlossenheit vorgegangen wird, obwohl dies im Widerspruch zu
den Ausführungen der Staatsanwälte, wonach man kaum Handlungsmöglichkeiten
aufgrund der hohen gesetzlichen Hürden habe, stand.

Dabei ist insbesondere ein Fall hervorzuheben, bei dem es durch die Berichter-
stattung eines Journalisten zur Gefährdung anderweitiger Ermittlungen kam.571 Das
Ermittlungsverfahren, das sich gegen einen unbekannten Beamten wegen des Ver-
dachts des Geheimnisverrats richtete (der veröffentlichende Journalist wurde als
Zeuge geführt), wurde nach einer entsprechenden Weisung des zuständigen Mini-
steriums eingestellt, ohne dass es zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungs-
maßnahmen bei dem Journalisten gekommen wäre. Die in Teilen zur Verfügung
gestellten Ermittlungsakten beinhalteten jedoch den fertigen Entwurf eines Antrags
für eine Durchsuchungsmaßnahme bei dem Journalisten. Der Entwurf gelangte
aufgrund der Weisung des Ministeriums nie zur Vorlage des Ermittlungsrichters.
Es ist jedoch festzustellen, dass der entsprechende Antrag aufgrund der bestehen-
den gesetzlichen Regelungen vom Ermittlungsrichter auch nicht hätte erlassen
werden dürfen. Der betroffene Journalist wurde in dem Ermittlungsverfahren aus-
drücklich nur als Zeuge und nicht als Beschuldigter geführt. Als Zeuge stand dem
Journalisten aber nach wie vor sein Zeugnisverweigerungsrecht zur Seite, das die
Durchführung einer Durchsuchungsmaßnahme verbot.

571 Aus Gründen der Anonymisierung werden keine näheren Angaben zum konkreten
Tatvorwurf oder zeitlichen Abläufen des Ermittlungsverfahrens gemacht.
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Das Problem wurde vom sachbearbeitenden Staatsanwalt erkannt. Man versuch-
te, das Ermittlungshindernis mit der Argumentation der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zu umgehen, wonach die Pressefreiheit es nicht gebiete,
einen Journalisten gänzlich von jeder Art von Strafverfolgungsmaßnahmen auszu-
nehmen. Hierauf angesprochen, äußerte sich einer der Staatsanwälte sinngemäß
dahingehend, dass es sich um eine Ausnahmesituation gehandelt habe und man
sich nicht anders zu helfen wusste. Die Situation war aus Sicht der Staatsanwälte so
brisant, dass man alles versuchen musste, das Informationsleck zu finden. Hierzu
war man offenbar sogar bereit gewesen, in der Auslegung der gesetzlichen Vor-
schriften bis an die Grenze des Vertretbaren und darüber hinauszugehen.

Was den Journalisten dazu veranlasst hatte, die ihm offenbar zugespielten Infor-
mationen zu veröffentlichen, ging aus den Ermittlungsakten nicht hervor. Eine di-
rekte Befragung des Journalisten war aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht
möglich. Es kann jedoch gesagt werden, dass es im Rahmen der Berichterstattung
nicht darum ging, einen „Polizeiskandal“ zu dokumentieren oder offenzulegen.
Insoweit könnte man mutmaßen, dass es dem Journalisten darauf angekommen sei,
einen Informationsvorsprung gegenüber seinen Konkurrenten unter Beweis zu stel-
len. Dass dies auf Kosten der Strafverfolgungsbehörden bzw. der öffentlichen Si-
cherheit ging, hätte der Journalist erkennen können und müssen. Auch wenn die
Berichterstattung des Journalisten im konkreten Fall kritikwürdig war, die gesetzli-
chen Regelungen schlossen die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungsmaß-
nahmen aufgrund des bestehenden Zeugnisverweigerungsrechts gegenüber dem
Journalisten aus.

3. Motivlage von Informanten

Die Staatsanwälte wurden auch zur Motivlage befragt, die nach ihrer Erfahrung
insbesondere Beamte veranlasse, Geheimnisse an Journalisten weiterzugeben. Alle
befragten Staatsanwälte waren sich darüber einig, dass in aller Regel nicht finanzi-
elle Zuwendungen von Journalisten an Geheimnisträger ursächlich für die Weiter-
gabe von Informationen waren. Gleichwohl fanden sich vereinzelt in Beschlussbe-
gründungen Argumentationen, wonach Beamte nach der „allgemeinen kriminalisti-
schen Lebenserfahrung“ ihre Informationen nur gegen entsprechende Zuwendung
preisgeben würden. Hiermit wurde in den entsprechenden Beschlussbegründungen
daraufhin der Tatvorwurf der Bestechung begründet. Die befragten Staatsanwälte
äußerten sich dagegen übereinstimmend dahingehend, dass es sich bei diesen Fäl-
len allenfalls um Ausnahmefälle handle.

Grundsätzlich könne man über die Motive von Informanten der Journalisten nur
Mutmaßungen anstellen. Ein gewisses Indiz sei jedoch die Art der Informationen,
die weitergegeben würden. Je nach Art der Information stünden auch unterschiedli-
che Interessen beziehungsweise Motivlagen im Vordergrund. Im Bereich der Poli-
tik gehe es gezielt darum, durch Indiskretionen und Veröffentlichungen dem politi-



Ergebnisse der Expertengespräche 237

schen Gegner zu schaden und politische Entscheidungsprozesse im eigenen Sinne
zu beeinflussen. Die Beweggründe nicht politisch motivierter Geheimnisverräter
seien wohl eher im Bereich des Geltungsbedürfnisses eines Einzelnen oder in der
Unzufriedenheit mit der persönlichen und beruflichen Situation zu suchen. Ein
Staatsanwalt berichtete in diesem Zusammenhang von einem Polizeibeamten, der
versuchte, die Ermittlungen in einem Mordverfahren durch Informationen an die
Presse in seinem Sinne zu beeinflussen. Nach Darstellung des Staatsanwalts war
der Polizeibeamte mit der Ausrichtung und praktischen Durchführung der Ermitt-
lungen des Mordverfahrens nicht einverstanden gewesen und habe durch entspre-
chende Informationen an die regionale Presse das Verfahren in eine andere Rich-
tung lenken wollen, indem er die Ermittlungen gegenüber einem Journalisten als
fehlerhaft und unprofessionell dargestellt habe. Die Indiskretionen des Polizeibe-
amten und die anschließenden Veröffentlichungen in den Medien hätten insbeson-
dere für die Angehörigen des Opfers der Straftat negative Folgen gehabt, die
schließlich auch dazu führten, dass wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen
gegen den Beamten ermittelt worden sei.

4. Reformvorschläge

Hinsichtlich einer eventuellen Ausweitung der journalistischen Zeugnisverweige-
rungsrechte äußerten sich die befragten Staatsanwälte zurückhaltend. Aufgrund der
bereits jetzt bestehenden hohen Hürden würde sich durch eine weitere Ausweitung
der publizistischen Privilegien kaum etwas an der Ermittlungspraxis ändern. Die
befragten Staatsanwälte gaben zu bedenken, dass Journalisten nicht immer „die
Guten“ seien und nicht nur deswegen von jeder strafrechtlichen Verantwortung
freizustellen seien. Die Möglichkeiten zur Durchführung strafrechtlicher Ermitt-
lungsmaßnahmen sollten nicht noch weiter eingeschränkt werden.

B. Journalisten

1. Risikoeinschätzung

Die befragten neun Journalisten äußerten sich hinsichtlich der Gefahr, zum Ziel
strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen zu werden, dahingehend, dass sie grund-
sätzlich nicht damit rechneten, von Ermittlungsmaßnahmen betroffen zu sein.
Selbst wenn die befragten Journalisten in der Vergangenheit bereits mit strafrecht-
lichen Ermittlungsmaßnahmen konfrontiert wurden, würden sie auch heute nicht
davon ausgehen, permanent überwacht zu werden oder jederzeit in der Gefahr zu
schweben, von strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen betroffen zu werden.

Unabhängig davon achtete der überwiegende Teil der Journalisten jedoch darauf,
dass die von ihnen gesammelten Informationen auf unterschiedliche Weise ge-
schützt sind. Dies hat in den allermeisten Fällen jedoch nicht zwangsläufig etwas



Ergebnisse und Auswertung238

damit zu tun, dass die Journalisten täglich mit der Durchführung von Ermittlungs-
maßnahmen rechnen würden. Vielmehr hat dieses Verhalten seinen Ursprung in
einer allgemeinen beruflichen Vorsicht, da beispielsweise ein Laptop mit gespei-
cherten Daten verlorengehen oder auf andere Weise abhandenkommen könnte.
Gespeicherte Informationen sollten zudem vor einem Zugriff durch andere ge-
schützt sein.

Darüber hinaus wurden die Journalisten dazu befragt, ob sich im Zuge der Ein-
führung beziehungsweise (vorläufigen) Abschaffung der sogenannten Vorratsda-
tenspeicherung Probleme oder Änderungen im Umgang mit Informanten ergeben
hätten. Die Äußerungen der Journalisten hierzu waren uneinheitlich. Teilweise
wurde berichtet, dass man keinerlei Änderungen im Verhalten von Informanten
bemerkt habe. Andere äußerten sich dahingehend, dass Informanten vorsichtiger
geworden seien. Die befragten Journalisten konnten jedoch nicht feststellen, dass
sich Informanten wegen der Einführung der Vorratsdatenspeicherung gänzlich zu-
rückgezogen hätten. Das Verhalten und die Risikobereitschaft der Informanten
hänge im Wesentlichen davon ab, mit welchem persönlichen und beruflichen Hin-
tergrund die Informanten an die Journalisten herantreten. Einige Informanten rea-
gierten übervorsichtig, andere gingen sehr gelassen mit der Situation um. Einen
konkreten Zusammenhang mit dem Ermittlungsinstrument der Vorratsdatenspei-
cherung konnten die befragten Journalisten jedoch nicht feststellen. Hierbei ist aber
zu berücksichtigen, dass es praktisch nicht messbar ist, welche Informanten sich
nicht bei den Journalisten gemeldet haben, weil sie eine Entdeckung beispielsweise
aufgrund der Vorratsdatenspeicherung fürchteten.

Ein entsprechendes Verhalten zeigte auch ein Informant, mit dem anlässlich der
Befragung eines Journalisten ein kurzes Gespräch geführt werden konnte. Der In-
formant, nach eigenen Angaben ein Polizeibeamter, zeigte sich von strafrechtlichen
Ermittlungsmaßnahmen, wie beispielsweise der Vorratsdatenspeicherung, relativ
unbeeindruckt. Er äußerte sich dahingehend, dass er aufgrund seines beruflichen
Hintergrundwissens Vorsichtsmaßnahmen ergreifen könne, um über derlei Ermitt-
lungsmaßnahmen nicht identifiziert zu werden. Er könne sich jedoch durchaus vor-
stellen, dass andere Personen sich von den Möglichkeiten der Vorratsdatenspeiche-
rung abschrecken lassen.

2. Motivlage von Informanten

Zu den Hintergründen und Motiven von Informanten, Unterlagen und Informatio-
nen an Journalisten weiterzuleiten, äußerten sich die befragten Journalisten ähnlich
wie die Staatsanwälte. Geldzahlungen oder andere Leistungen würden an Infor-
manten nicht ergehen. Für den Bereich der regional ausgerichteten Tagespresse
schloss ein befragter Chefredakteur dies allein schon deswegen aus, weil für solche
Geldzahlungen keinerlei wirtschaftliche Mittel zur Verfügung stünden. Die Motive
der Informanten lägen in aller Regel eher im persönlichen oder beruflichen Be-
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reich. Gerade bei Beamten entstamme die Bereitschaft, Informationen an Journali-
sten weiterzugeben, dem Bedürfnis, auf Ungerechtigkeiten oder Missstände auf-
merksam zu machen. Informationen von „Nichtbeamten“ erhalte man in aller Regel
dann, wenn diese Personen sich nichts davon versprechen, sich mit ihrem Anliegen
an zuständige Behörden zu wenden beziehungsweise wenn diese Personen das Ge-
fühl hätten, die öffentlichen Stellen kämen ihren Aufgaben nicht nach und man
müsse über die Öffentlichkeit Druck auf die zuständigen Behörden ausüben.

Entsprechend äußerte sich auch der befragte Informant. Der Polizeibeamte wies
darauf hin, dass der Kontakt zu Journalisten insbesondere dann von Bedeutung sei,
wenn im Berufsalltag etwas falsch laufe und über den normalen Dienstweg nichts
erreicht werden könne. In derlei Fällen sei es erforderlich, Kontakte zu Journalisten
herzustellen und diese zu informieren. Insoweit bestätigte der Informant die Ver-
mutungen der befragten Staatsanwälte, wonach das Motiv für die Preisgabe von
Dienstgeheimnissen in aller Regel in der beruflichen Unzufriedenheit eines Mitar-
beiters zu finden sei. Inwieweit die persönlichen Wahrnehmungen dieser unzufrie-
denen Beamten mit der tatsächlichen Situation übereinstimmen, lasse sich aller-
dings nur schwer beurteilen. In jedem Fall scheint in derlei Fällen die besondere
Gefahr zu bestehen, dass Journalisten über ihre Veröffentlichungen für eine persön-
liche Abrechnung des Informanten beispielsweise mit seinem Vorgesetzten oder
seinem Dienstherrn missbraucht werden – ein großes Risiko, dessen sich die Jour-
nalisten jedoch durchaus bewusst waren. Die Gefahr, durch einen Informanten be-
nutzt zu werden, stelle eines der Hauptprobleme in der Recherche dar. Der Druck,
in möglichst kurzer Zeit Ergebnisse zu präsentieren, könne dazu führen, dass Re-
cherchearbeiten nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt und Informationen
ohne die notwendigen Hintergrundrecherchen übernommen würden.

Einer der Journalisten räumte jedoch auch ein, dass es zumindest bei großen Me-
dien vorkomme, dass Informationshonorare gezahlt würden. Man besteche jedoch
keine Beamten, um an geschützte Informationen zu gelangen. Neben der strafrecht-
lichen Relevanz eines solchen Verhaltens könne man nicht Missstände bei Behör-
den und anderen Einrichtungen anprangern und sich gleichzeitig solcher Methoden
zur Informationsbeschaffung bedienen. Andernfalls würde man sich unglaubwür-
dig machen.

3. Aktuelle Situation der Pressefreiheit

Hinsichtlich der aktuellen Situation der Pressefreiheit unter Berücksichtigung straf-
rechtlicher Ermittlungsmaßnahmen in Deutschland zeigte sich ein uneinheitliches
Bild.

Nahezu einhellig waren die befragten Journalisten der Auffassung, dass eine ak-
tuelle Bedrohung der Pressefreiheit aufgrund strafrechtlicher Ermittlungsmaßnah-
men nicht grundsätzlich zu befürchten sei. Teilweise wurde jedoch angegeben, dass
zivilrechtliche Auseinandersetzungen verstärkt auch mit Mitteln des Strafrechts
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geführt würden. Die Drohungen mit Strafanzeigen oder auch die tatsächliche An-
zeigenerstattung hätten normalerweise jedoch keine invasiven Ermittlungsmaß-
nahmen bei den Journalisten zur Folge. In aller Regel bleibe es bei der Drohung
mit einer Anzeige, bzw. ein eventuelles Ermittlungsverfahren würde folgenlos ein-
gestellt werden.

Im Übrigen teilte der überwiegende Teil der Journalisten die Einschätzung, dass
aktuell die wirtschaftlichen Veränderungen und Umwälzungen in der Medienland-
schaft eine größere Bedeutung in der Wahrnehmung der Journalisten einnehmen als
die Bedrohung durch Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden.

Darüber hinaus müsse man auch berücksichtigen, dass Beeinträchtigungen der
Pressefreiheit nicht nur aufgrund strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen zu be-
fürchten seien. Hierbei sei im besonderen Maße auch an Beeinträchtigungen aus
dem Bereich der Privatwirtschaft zu denken, die mit Maßnahmen, die strafrechtli-
chen Ermittlungsmaßnahmen vergleichbar sind, gegen Journalisten vorgingen. Ex-
emplarisch sei hier auf den Telekom-Skandal zu verweisen, bei dem es auch zur
Bespitzelung von Journalisten gekommen sei.

4. Auswirkungen strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen

Die im Rahmen der öffentlichen Diskussion oft zitierten negativen Auswirkungen,
insbesondere auf das Vertrauensverhältnis zwischen Journalisten und Informanten,
wurden zum Anlass genommen, die in der Vergangenheit bereits von Ermittlungs-
maßnahmen betroffenen Journalisten hinsichtlich ihrer diesbezüglichen Erfahrun-
gen zu befragen.

Drei der befragten Journalisten hatten in diesem Zusammenhang Überraschendes
zu berichten. Die bei ihnen durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen hatten uner-
wartete Solidarisierungseffekte von Seiten ihrer Informanten zur Folge. Nach
Durchführung und Bekanntwerden der Ermittlungsmaßnahmen bei den Journali-
sten sei es dazu gekommen, dass ihnen von ihren Informanten zusätzliche Unterla-
gen zur Verfügung gestellt wurden. Nach Meinung der Journalisten handelte es
sich hierbei um Solidaritätsbekundungen ihrer Informanten, die damit zum Aus-
druck bringen wollten, dass sie mit dem Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden
nicht einverstanden waren. Gleichzeitig deutet ein solches Verhalten auch darauf
hin, dass sich die Informanten in den konkreten Situationen offenbar nicht gefähr-
det sahen, identifiziert zu werden und das Risiko einer Entdeckung durch die zu-
sätzlich zur Verfügung gestellten Unterlagen noch erhöht haben. Umgekehrt wird
mit einem solchen Verhalten der Informanten der Versuch der Strafverfolgungsbe-
hörden konterkariert, das Informationsleck zu identifizieren und zu schließen.

Ein Journalist wies auch darauf hin, dass Journalisten die Durchführung straf-
rechtlicher Ermittlungsmaßnahmen durchaus auch als eine Art Auszeichnung ver-
stehen. Es könne im Einzelfall sein, dass behördliche Ermittlungen die „street cre-
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dibility“ von Journalisten oder Medien erhöhe. Dies stehe jedoch in keinem Ver-
hältnis zum Risiko und den negativen Folgen, die aus derlei Ermittlungen für die
Journalisten erwachsen. Insbesondere für freischaffende Journalisten, die einen
immer größeren Anteil in der Berufsgruppe einnehmen, bedeuteten die durchge-
führten Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen) einen teilweise existenzbedro-
henden Eingriff in ihre berufliche Tätigkeit. Dies gelte insbesondere dann, wenn
sich die Ermittlungsmaßnahmen auch in den Finanzbereich der betroffenen Journa-
listen erstreckten, was jedoch nur selten vorkomme. Darüber hinaus hätten die Er-
mittlungsmaßnahmen zum Teil auch dazu geführt, dass Journalisten Aufträge ver-
lören und damit erhebliche finanzielle Einbußen hätten hinnehmen müssen.

Eine generelle Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit der Presse als wirksame
Kontrollinstanz sei darüber hinaus auch vorstellbar, wenn auch nur schwer messbar.

5. Reformvorschläge

Zu konkreten Reformvorschlägen befragt, wiesen die Journalisten auf unterschied-
liche Aspekte hin.

Ein Teil der Befragten äußerte sich dahingehend, dass es wünschenswert sei, die
Informationsbeschaffung für Journalisten zu vereinfachen. So dürfe es nicht sein,
dass man wegen jeder kleinen Anfrage bei einer Behörde einen presserechtlichen
Auskunftsanspruch gerichtlich durchsetzen müsse. Werden von den Behörden In-
formationen großflächig als „vertraulich“ eingestuft und nicht herausgegeben, müs-
se man sich nicht wundern, wenn Journalisten sich die gesuchten Informationen auf
anderem Wege beschafften. In den „Amtsstuben“ sei das Bewusstsein hinsichtlich
der presserechtlichen Auskunftsansprüche nicht sonderlich ausgeprägt. Im unmit-
telbaren Zusammenhang damit stehen Forderungen nach einer Abschaffung der
Strafbarkeit von Journalisten, wenn diese geheime Informationen veröffentlichten,
die ihnen zugespielt wurden. Diese wohl populärste Forderung wurde bereits im
aktuellen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Pressefreiheit eingearbeitet.572

Im Bereich des materiellen Strafrechts wurde darüber hinaus wiederholt darauf
hingewiesen, dass die Vorschrift des § 353d StGB (verbotene Mitteilung über Ge-
richtsverhandlungen) abzuschaffen sei. Es handle sich um eine veraltete und über-
holte Vorschrift, die ihren Zweck nicht erfüllen könne. Eine Berichterstattung
durch die Medien werde durch die Vorschrift in keinster Weise verhindert, allen-
falls etwas verkompliziert.

Vereinzelt äußerten befragte Personen dahingehende Bedenken, dass auch an-
derweitige Mittel zum Einsatz kämen, um Journalisten unter Druck zu setzen. Einer
der Journalisten wies hier insbesondere auf Mittel des Verwaltungs- und Steuer-

572 Hierzu oben: Erster Teil, III. C. Reformvorschläge.
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rechts hin, mit denen gerade freischaffende Journalisten unter Druck gesetzt wer-
den könnten.

Hinsichtlich der strafprozessualen Regelungen äußerten die befragten Journali-
sten in der überwiegenden Zahl der Fälle ihre Bedenken hinsichtlich der Überwa-
chungsmaßnahmen im Bereich der Telekommunikation. Hier gelte es, die Interes-
sen von Journalisten besser zu schützen und insbesondere einen Gleichlauf der ge-
setzlichen Regelungen im Hinblick auf andere Berufsgeheimnisträger zu erzielen.

C. Fazit Expertengespräche

Im Rahmen der Befragung der Staatsanwälte fiel auf, dass die Berücksichtigung
des Grundrechts der Pressefreiheit im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungsmaß-
nahmen ambivalent beurteilt und behandelt wird.

Die notwendige Berücksichtigung der Pressefreiheit im Rahmen strafrechtlicher
Ermittlungsmaßnahmen wurde von keinem der befragten Staatsanwälte in Abrede
gestellt. Im konkreten Einzelfall wurde die Durchführung strafrechtlicher Ermitt-
lungsmaßnahmen zugleich aber auch als „nicht so gravierend“ geschildert. Eine
Ursache für diese Einschätzung der Staatsanwälte könnte darin zu suchen sein, dass
das Grundrecht der Pressefreiheit als eine solche Selbstverständlichkeit wahrge-
nommen wird, dass es Gefahr läuft, „übersehen“ zu werden.

Des Weiteren zeigte sich, dass die fehlende Kooperationsbereitschaft von Jour-
nalisten gegenüber den Strafverfolgungsbehörden in aller Regel auf wenig Ver-
ständnis stößt. Die Staatsanwälte erkannten in der generellen Verweigerung der
Zusammenarbeit von Journalisten unter Berufung auf das Zeugnisverweigerungs-
recht in aller Regel kaum Vorteile für den Journalisten oder die Pressefreiheit, zu-
gleich aber erhebliche Nachteile für die Strafverfolgung. Dies galt insbesondere für
solche Fälle, in denen Journalisten Informationen zurückhielten, die aus Sicht der
Staatsanwaltschaft als unkritisch zu beurteilen waren, und wenn die Zusammenar-
beit aus „grundsätzlichen Erwägungen“ verweigert wurde. Auf die konkrete Frage
an einen Journalisten, weshalb er die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbe-
hörden verweigert habe, obwohl sich hieraus keine negativen Folgen für ihn per-
sönlich oder einen seiner Informanten ergeben hätten, äußerte dieser spontan:
„Weil man das einfach nicht macht!“.

Das Verhalten der Staatsanwälte, in solchen Situationen auf Ermittlungsmaß-
nahmen zurückzugreifen, um die benötigten Informationen zu erhalten, ist aus
Sicht der Strafverfolgungsbehörden zwar durchaus nachvollziehbar. Die Durchfüh-
rung der Ermittlungsmaßnahmen geschieht dabei in aller Regel in der Überzeu-
gung, „das Richtige“ zu tun, und scheint von einem Selbstbild getragen zu sein, das
im Wesentlichen auf der Annahme beruht, auf „der Seite des Gesetzes“ zu stehen.
Das Bewusstsein, dass Staatsanwälte als staatliche Ermittlungsbehörden „Eindring-
linge“ in den Schutzbereich der Pressefreiheit sein können, scheint in der täglichen
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Ermittlungspraxis verlorenzugehen beziehungsweise nicht im gebotenen Maße
präsent zu sein. Einer solchen Selbstwahrnehmung ist entgegenzuhalten, dass
Grundrechte nicht unter der Annahme in das Grundgesetz aufgenommen wurden,
dass die staatlichen Strafverfolger im Grunde „gute Menschen“ seien und im Zwei-
fel immer das Richtige täten. Die Grundrechte dienen im Gegenteil der Absiche-
rung und Kontrolle des staatlichen Handelns. In den Gesprächen mit Vertretern der
Staatsanwaltschaft konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Staatsan-
wälte den Eingriff in die journalistische Arbeit durch Ermittlungsmaßnahmen nicht
als „reale Beeinträchtigung“ verstehen. So nachvollziehbar diese Einschätzung
auch sein mag, so scheint sie doch eine objektive Bewertung der Frage nach der
Verhältnis- und Rechtmäßigkeit einer Ermittlungsmaßnahme gegenüber Journali-
sten zu erschweren beziehungsweise sogar unmöglich zu machen.

Im Bezug auf den Tatvorwurf des Geheimnisverrats ist ein weiterer Aspekt für
die Ermittlungspraxis der sich aus einem Geheimnisverrat ergebende Vertrauens-
verlust auf der Seite der Behördenmitarbeiter. So äußerte sich einer der befragten
Staatsanwälte dahingehend, dass es die eigene Arbeit sehr erschwere, wenn in re-
gelmäßigen Abständen Aktenvermerke aus Ermittlungsakten in der Presse auf-
tauchten, wie ihm dies im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens schon widerfahren
sei. Aus solchen Vorkommnissen resultiere ein Vertrauensverlust, der im Einzelfall
die Ermittlungen negativ beeinflussen könne, da man nicht wisse, welche Informa-
tionen man an wen weitergeben könne. In derlei Fällen habe die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens das Ziel, den Informanten der Journalisten „zu zeigen, dass
es so nicht gehe“.

Bei den Befragungen der Journalisten fiel auf, dass sie, auch wenn sie bereits
selbst von strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen betroffen waren, in der derzeiti-
gen Situation keine grundsätzliche Gefährdung der Pressefreiheit in Deutschland
durch strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen sehen. Insbesondere die wirtschaftli-
chen Veränderungen im Bereich der Medienlandschaft scheinen derzeit das maß-
gebliche Thema für Journalisten zu sein, die andere Themen in den Hintergrund
rücken lassen.

Gemeinsamkeiten zu den befragten Staatsanwälten und Journalisten ließen sich
hinsichtlich der Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung im Bezug auf ihre
berufliche Tätigkeit ausmachen. Ähnlich wie die Staatsanwälte hatte man auch bei
den Journalisten den Eindruck, dass sie grundsätzlich der Überzeugung sind, mit
ihrer Arbeit „das Richtige“ zu tun. Dass dies offenbar nicht immer der Fall ist, zei-
gen insbesondere Fälle, in denen Journalisten durch ihre Berichterstattung dazu
beitragen, Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu gefährden – auch wenn
man wohl nur in Ausnahmefällen annehmen kann, dass diese Risiken wissentlich
verursacht oder billigend in Kauf genommen werden.
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Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass ein selbstkritischerer Umgang mit
den eigenen Aufgaben sowohl auf Seiten der Strafverfolger als auch auf Seiten der
Journalisten wünschenswert wäre.



Vierter Teil
Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lassen sich aus den Erkenntnissen der Inhaltsanalyse, der Ak-
tenanalyse und den Expertengesprächen folgende Schlussfolgerungen ziehen:

Die Anzahl der strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen, die gegenüber Jour-
nalisten durchgeführt wurden, ist seit den 1990er Jahren stark zurückgegangen und
stagniert auf niedrigem Niveau.

Die zu verzeichnende Zunahme der durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen in
den 1990er Jahren beruht mit großer Wahrscheinlichkeit auf einer Kombination
verschiedener Faktoren, beispielsweise der Wiedervereinigung Deutschlands und
besonderer gesellschaftspolitischer Ereignisse, die das Interesse der Strafverfol-
gungsbehörden an Informationen der Journalisten begründeten.

Im Zeitraum der Aktenanalyse sind in der Mehrzahl der Fälle Journalisten als
Beschuldigte von Ermittlungsmaßnahmen betroffen. Die Zielrichtung der Ermitt-
lungsmaßnahmen geht in der Hälfte der Fälle auf das Auffinden von Beweisen, die
die Straftat eines Journalisten belegen.

Es konnten keine unmittelbaren Auswirkungen der zwischenzeitlichen Refor-
men des Strafprozessrechts nachgewiesen werden. Größere Auswirkungen auf die
Ermittlungspraxis scheinen Urteile und Beschlüsse der Rechtsprechung (insbeson-
dere des Bundesverfassungsgerichts) zu haben. Eine Ursache hierfür könnte in der
Interpretationsbedürftigkeit unbestimmter Rechtsbegriffe liegen (Verhältnismäßig-
keitsprüfung), die durch die Rechtsanwendung in der Rechtsprechung definiert und
konkretisiert werden.

Der zum Ende der 1990er Jahre zu verzeichnende Rückgang der Ermittlungs-
maßnahmen ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Diese sind in den Ent-
scheidungen der Rechtsprechung, in Änderungen des materiellen Rechts, in der
medientechnischen Fortentwicklung und in gesamtgesellschaftlichen Entwicklun-
gen zu sehen.

Die Anklage- und Einstellungsquote von Ermittlungsverfahren, bei denen es
zu Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Journalisten gekommen ist, weist keine Be-
sonderheiten im Vergleich zur bundesweiten durchschnittlichen Erledigungspraxis
der Staatsanwaltschaften auf.

Der Richtervorbehalt wird gewahrt. Die Effektivität der richterlichen Kontrolle
ist jedoch begrenzt. Insbesondere die Beschlussbegründungen zur Durchführung
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strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen genügen nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen.

In der überwiegenden Zahl der Fälle finden sich keine Hinweise auf eine Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung in den richterlichen Beschlüssen. Die Ursache hierfür
liegt zum Teil darin begründet, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung dann nicht
vorgeschrieben ist, wenn Journalisten selbst Beschuldigte des Ermittlungsverfah-
rens sind.

Das Kernproblem der Berücksichtigung der Pressefreiheit im Rahmen straf-
prozessualer Ermittlungsmaßnahmen liegt in der Prüfung der rechtlichen Tatbe-
standsvoraussetzungen und in der selbstkritischen Prüfung und Begründung der
richterlichen Ermittlungsbeschlüsse bzw. staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsan-
träge.

Finden sich Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit der Ermittlungsmaßnahme,
bestehen diese in aller Regel nur aus Standardformulierungen und genügen nicht
den verfassungsrechtlichen Anforderungen, die an eine solche Prüfung zu stellen
sind.

Ein besonders hohes Strafverfolgungsrisiko haben Journalisten, sobald sie über
laufende Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden berichten und
hierdurch unter Umständen den Erfolg von Ermittlungen gefährden.

In der überwiegenden Zahl der Fälle waren die gegenüber Journalisten durch-
geführten Ermittlungsmaßnahmen nicht erfolgreich. Zum Teil führten die Ermitt-
lungsmaßnahmen sogar zu Gegenreaktionen, indem die Informanten noch weiter-
gehende Informationen an den Journalisten als Kontaktperson übermittelten.

Es konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass Strafverfolgungsbe-
hörden bei Journalisten gezielt nach Zufallsfunden suchen.

Eine Gefährdung des Instituts der Pressefreiheit kann in den durchgeführten
Ermittlungsmaßnahmen nur in sehr begrenztem Umfang gesehen werden. Andere
Faktoren, wie beispielsweise die wirtschaftliche Situation der Verlage in Deutsch-
land sowie der Wandel der Arbeitsbedingungen stehen derzeit im Mittelpunkt des
journalistischen Problembewusstseins.

Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie es um Qualität und Stärke des Rechts-
staats bestellt ist. Dies wird vor allem daran deutlich, wie der Staat mit Kritik und
kritischen Fragenstellern umgeht. Es gehört zu den Aufgaben der Journalisten, Fra-
gen zum Ausdruck zu bringen, Kritik zu formulieren und diese durch ihre Arbeit in
das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Hierin liegt der gesellschaftliche und
demokratische Wert journalistischer Arbeit. Insbesondere der kritisch-politische
Journalismus dient nicht nur eigenen Interessen, sondern dient den Interessen des
Rechtsstaats und der Gesellschaft an sich. Insofern erscheint es angebracht, im
Rahmen gesetzlicher Regelungen eher mehr als weniger Zugeständnisse an die
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Pressefreiheit zu machen, um dadurch ein Mehr an demokratischer Rechtsstaatlich-
keit zu schaffen.

Was für den Rechtsstaat in schwierigen Zeiten gilt, kann und muss auf den Jour-
nalismus im Allgemeinen sowie auch auf den einzelnen Journalisten im Speziellen
übertragen werden. Die wirtschaftlichen Veränderungen, die in der Medienland-
schaft zu beobachten sind, führen nicht zwangsläufig dazu, die Qualität journalisti-
scher Arbeit zu verbessern und die guten Seiten des Journalismus zu betonen und
hervorzuheben. Die im Namen der Pressefreiheit tätigen Journalisten dürfen die
Privilegien des Straf- und Strafprozessrechts nicht als Mildtätigkeit des Rechts-
staats an ihre Berufsgruppe (miss-)verstehen. Die so Privilegierten haben als Ge-
genleistung den oben beschriebenen Arbeitsauftrag zu erfüllen, der ihnen von der
verfassungsmäßigen Ordnung abverlangt wird. Erfüllen sie diese Pflichten, sollten
die ihnen zustehenden Rechte und Privilegien so weitgehend sein wie irgend mög-
lich. Die Erfüllung dieses Auftrags und die Herausforderung, die eingeräumten
Privilegien nicht zu missbrauchen und in ihr Gegenteil zu verkehren, sollte die er-
ste Regel sein, die die Journalisten zu achten haben. Dies kann nur dann gelingen,
wenn der einzelne Journalist mit den von ihm gesammelten Informationen gründ-
lich und gewissenhaft umgeht, Missstände benennt und öffentlich macht, wo er sie
antrifft, im Gegenzug aber auch auf eine Veröffentlichung von Informationen ver-
zichtet, wenn die Veröffentlichung einzig und allein dazu dient, den Wissensvor-
sprung gegenüber der Konkurrenz unter Beweis zu stellen und hierbei ohne Rück-
sicht auf mögliche Risiken und negative Folgen für Dritte zu agieren.

Im Gegenzug haben die Strafverfolger zu akzeptieren, dass es Bereiche gibt, die
bewusst als Erkenntnisquellen im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen ausge-
schlossen sind. Der in den letzten Jahren zu verzeichnende Rückgang der Ermitt-
lungsmaßnahmen hat gezeigt, dass diese Akzeptanz auf Seiten der Strafverfol-
gungsbehörden grundsätzlich vorhanden zu sein scheint. Im Ergebnis werden sich
Konflikte im Grenzbereich zwischen den Rechten der Presse und den Interessen
der Strafverfolgungsbehörden nicht gänzlich vermeiden lassen. Alle Beteiligten
können jedoch durch eine selbstkritische Ausübung ihrer Tätigkeit dazu beitragen,
dieses Konfliktpotential zu reduzieren und zu vermeiden.





Anhang
Im nachfolgenden Abschnitt sind ausgewählte Fälle beschrieben, die im Rahmen
der Untersuchung besondere Berücksichtigung erfahren haben, weil sie aufgrund
des Sachverhalts als besonders relevant erachtet wurden. Zu den hier beschriebenen
Fällen wurden insbesondere auch Hintergrundgespräche mit den beteiligten Staats-
anwälten geführt. Es werden auch Fälle aufgeführt, die aufgrund ihrer spezifischen
Besonderheiten nicht im Rahmen der statistischen Auswertungen berücksichtigt
wurden, für die Untersuchung aber gleichwohl von Interesse waren. Aus Gründen
des Datenschutzes erfolgt die Darstellung anonymisiert.

I. Zeugniszwang

Im Rahmen der Hauptverhandlung in einem Mordverfahren kam es zur Zeugenver-
nehmung eines Journalisten. Dieser hatte kurz vor Begehung des Tötungsdelikts,
das Gegenstand der Hauptverhandlung war, mit einer der beteiligten Personen ein
Interview geführt und hierüber einen Artikel veröffentlicht. Der Journalist sollte im
Rahmen der Hauptverhandlung darüber Auskunft geben, von wem er die in seinem
Artikel veröffentlichten Informationen erhalten hatte. Die Information, woher der
Journalist seine Erkenntnisse hatte, sollte im Rahmen der Hauptverhandlung dazu
genutzt werden, die Qualität und Glaubwürdigkeit der vom Journalisten veröffent-
lichten Informationen zu beurteilen. Der Journalist berief sich auf das journalisti-
sche Zeugnisverweigerungsrecht und weigerte sich, Angaben zur Sache zu machen,
die über die bereits erfolgten Veröffentlichungen hinausgingen. Daraufhin wurden
gegen den Journalisten vom Gericht Zwangsmaßnahmen zur Herbeiführung der
Aussage festgesetzt.

Das Verfahren ist nicht nur deshalb interessant, weil es, soweit ersichtlich, das
einzige Verfahren ist, bei dem es im Rahmen einer Hauptverhandlung zur Anwen-
dung von Zwangsmaßnahmen zur Herbeiführung einer Aussage gegenüber einem
Journalisten gekommen ist. Interessant waren auch die Motive der Staatsanwalt-
schaft und des Gerichts, die schlussendlich dazu geführt haben, entsprechende
Zwangsmaßnahmen zu beantragen und zu beschließen. Während es dem Verteidi-
ger darauf ankam, eine entlastende Aussage für den Angeklagten zu erhalten, ver-
folgten Gericht und Staatsanwaltschaft darüber hinausgehende Ziele. Neben der
Sachverhaltsaufklärung kam es laut Auskunft des beteiligten Staatsanwalts im We-
sentlichen auch darauf an, ein höherinstanzliches Gericht durch die Verhängung
des Zwangsmittels und die eingelegte Beschwerde des Journalisten einzubeziehen.
Im Falle eines durch die Verteidiger des Angeklagten im Hauptverfahren sicher zu
erwartenden Rechtsmittels gegen das Urteil des Gerichts wollte man sich nicht
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vorwerfen lassen, das Gericht habe den Sachverhalt nicht vollständig aufgeklärt
und nicht alle gebotenen Erkenntnismöglichkeiten genutzt und notwendigen Be-
weise erhoben. Man wollte unbedingt vermeiden, dass das zeitlich und personell
sehr aufwändige Verfahren wegen eines Verfahrensfehlers erneut durchgeführt
werden muss. Erreichen wollte man dieses Ziel, indem man alle rechtlichen Mög-
lichkeiten ausnutzt, um eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu betreiben. Der
zu diesem Verfahren befragte Staatsanwalt deutete darüber hinaus an, dass es ge-
genüber dem Journalisten womöglich zu einem Missverständnis gekommen sei.
Man habe es unter Umständen versäumt, dem Journalisten hinreichend deutlich zu
machen, worauf es dem Gericht ankam.

Die gegen den Journalisten verhängten Zwangsmittel wurden auf seine Be-
schwerde hin aufgehoben. Im Hauptverfahren, zu dem der Journalist als Zeuge
befragt wurde, kam es zu einer Verurteilung der Angeklagten. Wie von Staatsan-
waltschaft und Gericht erwartet, wurde gegen die Verurteilung durch den Verteidi-
ger das Rechtsmittel der Aufklärungsrüge eingelegt, das im Ergebnis keinen Erfolg
hatte. Der Bundesgerichtshof sah keine Gründe zur Beanstandung und sah insbe-
sondere auch keine Mängel im Bereich der Sachverhaltsaufklärung durch das Tat-
gericht. Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass das Vorgehen gegenüber dem Jour-
nalisten im Rahmen der Hauptverhandlung insoweit unvermeidlich und im Ergeb-
nis auch erfolgreich gewesen sei.

Es handelte sich um einen Fall, bei dem die Frage nach dem Zeugnisverweige-
rungsrecht des Journalisten entscheidend und darüber hinaus höchst umstritten war.
Im Ergebnis hatte der Journalist darunter zu leiden, dass man eine umfassende
Sachverhaltsaufklärung zumindest versuchen wollte, um nicht die Aufhebung des
Urteils durch den Bundesgerichtshof zu riskieren.

II. Verdeckte Ermittlungsmaßnahmen

Dem Verfasser der Arbeit wurde im Rahmen eines informellen Gesprächs mit ei-
nem Staatsanwalt von einem Verfahren berichtet, in dem die Berichterstattung ei-
nes Journalisten über laufende geheime Überwachungsmaßnahmen der Polizei da-
zu geführt hatte, dass die observierte Person dazu überging, sich verstärkt konspira-
tiv zu verhalten, wodurch die Überwachung für die ermittelnden Beamten deutlich
erschwert wurde. Auch wenn keine eindeutigen Beweise im Sinne von Aussagen
des Verdächtigen dazu vorlagen, dass die Berichterstattung dazu geführt hat, dass
der Verdächtige gewarnt wurde, lag dieser Verdacht aufgrund der zeitlichen Zu-
sammenhänge zwischen der Berichterstattung und den Verhaltensänderungen des
Verdächtigen nahe.

Auch wenn der Verfasser im Rahmen der Sichtung der Ermittlungsakten dieses
Verfahrens zu dem Ergebnis gelangt ist, dass es ebenso denkbar ist, dass die von
den Ermittlern observierte Zielperson auf andere Weise als durch die Berichterstat-
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tung in den Medien von den Ermittlungsmaßnahmen hätte Kenntnis erlangen kön-
nen, zeigte dieser Fall doch eindrücklich, welche Risiken die mediale Berichterstat-
tung über laufende Ermittlungsmaßnahmen mitsichbringt.

Die Berichterstattung in diesem Fall hatte schließlich auch die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Verrats von Dienstgeheimnissen
zur Folge. Das Verfahren richtete sich gegen einen noch unbekannten Beamten.
Der den Artikel veröffentlichende Journalist wurde ausschließlich und ausdrücklich
„nur“ als Zeuge des Ermittlungsverfahrens geführt. Das Ermittlungsverfahren wur-
de ohne Durchführung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen schließlich einge-
stellt. Die überwachte Zielperson konnte verhaftet werden, und die Presseberichter-
stattung blieb im Ergebnis ohne negative Folgen für das Ermittlungsverfahren. Ins-
besondere ist es nicht zur Ausführung schwerer Straftaten durch den Verdächtigen
gekommen. Daher wurde dieser Fall in der Auswertung der vorliegenden Untersu-
chung nicht berücksichtigt.

Sekundär war der Fall gleichwohl für die Untersuchung relevant, insbesondere
da sich in der Ermittlungsakte ein Entwurf zur Durchführung einer Ermittlungs-
maßnahme gegenüber der Redaktion und dem Journalisten fand. Der Entwurf wur-
de dem zuständigen Ermittlungsrichter aufgrund der Verfahrenseinstellung nicht
mehr zur Entscheidung übergeben. Die Einstellung des Verfahrens war die Folge
einer Weisung bzw. Anregung des zuständigen Justizministeriums, das im Wege
der Berichterstattungspflichten der Staatsanwaltschaft über die beabsichtigten Er-
mittlungsmaßnahmen informiert worden war und rechtliche Bedenken gegen die
Zulässigkeit der geplanten Ermittlungsmaßnahmen gegenüber dem Journalisten
äußerte. Die Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Durchführung straf-
rechtlicher Ermittlungsmaßnahmen gegenüber dem betroffenen Journalisten waren
nicht unbegründet. Der betroffene Journalist wurde ausdrücklich nicht als Beschul-
digter des Ermittlungsverfahrens geführt, und es war auch keiner der sonstigen
Ausnahmetatbestände ersichtlich, die zu einem Entfallen seines Zeugnisverweige-
rungsrechts geführt hätten. Nach Aktenlage hätte der Antrag auf Durchführung der
Ermittlungsmaßnahmen beim Journalisten vom Ermittlungsrichter nicht erlassen
werden dürfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der in jeder Hinsicht „glimpfliche“
Ausgang des Verfahrens wohl nicht der umsichtigen Arbeit des Journalisten ge-
schuldet war. Entscheidend waren wohl die glücklichen Umstände des Einzelfalls
und das vorsichtige Vorgehen der Ermittler. Im konkreten Fall wird man davon
ausgehen müssen, dass der berichterstattende Journalist das Risiko einer Enttar-
nung heimlicher Ermittlungsmaßnahmen bewusst in Kauf genommen hat. Über die
Motive des Journalisten kann hier nur gemutmaßt werden. Womöglich kam es dem
Journalisten jedoch nur darauf an, seinen Wissensvorsprung, den er aus Kreisen der
Strafverfolgungsbehörden erhalten haben musste, öffentlich zu dokumentieren und
sich dadurch gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil zu verschaffen. In Anbe-
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tracht der möglichen negativen Folgen, die ein solches Verhalten mitsichbringt, ist
eine solche journalistische Arbeitseinstellung kritisch zu hinterfragen.

III. Öffentliche Bekanntgabe eines Tatverdächtigen

In einem weiteren Fall waren durch einen Journalisten Ermittlungsergebnisse ver-
öffentlicht worden. Der Berichterstattung des Journalisten konnte entnommen wer-
den, gegen wen sich der Tatverdacht der Polizei wegen eines Raubüberfalls richte-
te. Die von der Polizei geplanten Ermittlungsmaßnahmen gegen die tatverdächtige
Person (Hausdurchsuchung) waren damit hinfällig, da der Betroffene durch die
Berichterstattung vorgewarnt war.

Darüber hinaus war es zu Veröffentlichungen im Zusammenhang mit einem Tö-
tungsdelikt gekommen. Die journalistische Berichterstattung war offenbar in einer
Form erfolgt, die die Identifizierung der an dem Ermittlungsverfahren beteiligten
Personen ermöglichte. Hierdurch hatten Opfer, Tatverdächtige, Zeugen und Ange-
hörige mit den damit einhergehenden negativen Folgen zu kämpfen.

Auch bei diesen beiden Fällen, die sich bei ein und demselben Medium ereigne-
ten, sind die Risiken einer solchen Berichterstattung offensichtlich und haben sich
zum Teil auch verwirklicht. Es ist nachvollziehbar, dass Staatsanwälte mit Unver-
ständnis und in der Folge auch mit strafrechtlichen Ermittlungsverfahren reagieren,
wenn geplante Ermittlungsmaßnahmen dadurch zunichte gemacht werden, dass am
Tag zuvor öffentlich bekannt wird, wen die Polizei als Tatverdächtigen im Auge
hat.

Das nach den Veröffentlichungen eingeleitete Ermittlungsverfahren mit dem
Ziel, den oder die Informanten bei der Polizei zu enttarnen, zeichnete sich darüber
hinaus auch durch zahlreiche unterschiedliche Ermittlungsmaßnahmen aus, die
jedoch nur teilweise durchgeführt wurden. Neben der Abfrage von Telefonverbin-
dungsdaten, die dann auch tatsächlich durchgeführt wurde, waren auch die Durch-
führung von Hausdurchsuchungen und die Überwachung der Telekommunikation
geplant. Auf die Durchführung der Hausdurchsuchung und die Überwachung der
Telekommunikation wurde teils aus ermittlungstaktischen, teils aus rechtlichen
Gründen verzichtet. In diesem Verfahren war außerdem eine enge Zusammenarbeit
mit den vorgesetzten Behörden festzustellen, ohne deren Zustimmung keine Er-
mittlungsmaßnahmen durchgeführt worden wären. Im Ergebnis wurde das Ermitt-
lungsverfahren gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Es fanden sich zwar zahlrei-
che Indizien, die auf einen Geheimnisverrat von Polizeibeamten gegenüber Journa-
listen hinwiesen. Ausreichende Beweise für eine Anklage ließen sich jedoch nicht
finden. In diesem Verfahren zeigte sich ein weiteres Mal, dass die Strafverfol-
gungsbehörden bereit sind, sehr entschlossen gegen den Verrat von Dienstgeheim-
nissen vorzugehen, vor allem, wenn der Geheimnisverrat entsprechende negative
Folgen für laufende Ermittlungen hat.
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IV. BND-Untersuchungsausschuss

Im Fall der Ermittlungen gegen 17 Journalisten im Zusammenhang mit dem BND-
Untersuchungsausschuss (2006) sollen die Journalisten aus geheimen Akten des
Ausschusses zitiert haben. Betroffen von den daraufhin eingeleiteten Ermittlungsver-
fahren waren unter anderem Redakteure zahlreicher Printmedien. Angestoßen wurde
das Ermittlungsverfahren vom Vorsitzenden des BND-Untersuchungsausschusses,
Siegfried Kauder (CDU). Der Vorsitzende wurde in der ARD mit einem Hinweis
zitiert, dass in der Presse mehr aus den geheimen Akten zu lesen war als im Unter-
suchungsausschuss selbst. Das Ermittlungsverfahren wegen Geheimnisverrats rich-
tete sich in erster Linie gegen die Quellen der Journalisten; wegen möglicher Bei-
hilfehandlungen aber auch gegen Journalisten selbst. Mitglieder des Untersu-
chungsausschusses erhoben gegenseitig Vorwürfe, die Mitglieder anderer Parteien
hätten gezielte Informationen an die Presse weitergegeben, um die öffentliche Be-
richterstattung entsprechend zu beeinflussen.

In diesem Fall handelt es sich nach Einschätzung des Verfassers um ein ein-
drückliches Beispiel dafür, wie versucht wird, die Mitglieder eines Untersuchungs-
ausschusses, aus dem nach Auffassung des Ausschussvorsitzenden offenbar Infor-
mationen unerlaubt weitergegeben wurden, durch die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens zu disziplinieren und dazu zu bringen, keine weiteren Informationen an
die Presse weiterzuleiten. Die Ermittlungsverfahren gegenüber den Journalisten
waren ohne weitere Folgen und insbesondere ohne Durchführung von Ermitt-
lungsmaßnahmen eingestellt worden. Dies ergab sich aus den in diesem Zusam-
menhang im Rahmen der Aktenauswertung teilweise gesichteten Verfahrensakten.
Den Ermittlungsakten oder der öffentlichen Berichterstattung konnten keine Hin-
weise entnommen werden, dass aus den Kreisen der Ausschussmitglieder Tatver-
dächtige ermittelt worden wären.
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Detaillierte Informationen zu den einzelnen Publikationen des Max-Planck-Instituts für
ausländisches und internationales Strafrecht sind unter www.mpicc.de abrufbar.

Research Series of the Max Planck Institute for Foreign and International
Criminal Law
The main research activities of the Max Planck Institute for Foreign and International
Criminal Law are published in the following four subseries of the “Schriftenreihe des Max-
Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht” (Research Series of the
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law), which are distributed in
cooperation with the publisher Duncker & Humblot:

“Strafrechtliche Forschungsberichte” (Reports on Research in Criminal Law),
“Kriminologische Forschungsberichte” (Reports on Research in Criminology),
“Interdisziplinäre Forschungen aus Strafrecht und Kriminologie” (Reports on Interdis-
ciplinary Research in Criminal Law and Criminology), and
“Sammlung ausländischer Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung” (Collection of
Foreign Criminal Laws in German Translation).

These publications can be ordered from the Max Planck Institute at www.mpicc.de
or from Duncker & Humblot at www.duncker-humblot.de.
Two additional subseries are published directly by the Max Planck Institute for Foreign
and International Criminal Law: “research in brief” contains short reports on results of
research activities, and “Arbeitsberichte” (working materials) present preliminary results
of research projects. These publications are available at the Max Planck Institute.
Detailed information on all publications of the Max Planck Institute for Foreign and
International Criminal Law can be found at www.mpicc.de.



Auswahl aktueller Titel aus dem kriminologischen und dem interdisziplinären
Veröffentlichungsprogramm:

K 158 Martin Brandenstein
Auswirkungen von Hafterfahrungen auf Selbstbild
und Identität rechtsextremer jugendlicher Gewalttäter
Berlin 2012 • 235 Seiten • ISBN 978-3-86113-118-2 € 35,-

K 157 Ghassem Ghassemi
Criminal Policy in Iran Following the Revolution of 1979
A Comparative Analysis of Criminal Punishment and Sentencing
in Iran and Germany
Berlin 2013 • 265 Seiten • ISBN 978-3-86113-116-8 € 35,-

K 155 Anna-Maria Getoš
Politische Gewalt auf dem Balkan
Schwerpunkt Terrorismus und Hasskriminalität:
Konzepte, Entwicklungen und Analysen
Berlin 2012 • 330 Seiten • zahlr. Abb. in Farbe • ISBN 978-3-86113-113-7 € 35,-

K 154 Alke Glet
Sozialkonstruktion und strafrechtliche Verfolgung
von Hasskriminalität in Deutschland
Berlin 2011 • 387 Seiten • ISBN 978-3-86113-112-0 € 35,-

K 153 Mustafa Abdelbaqi
The Administration of Criminal Justice in Palestine
Berlin 2011 • 387 Seiten • ISBN 978-3-86113-105-2 € 35,-

I 20 Almuth Voß
Die Notwehrsituation innerhalb sozialer Näheverhältnisse
Eine kritische Auseinandersetzung mit den Grundsätzen
der beziehungsbedingten Notwehrbeshränkung
Berlin 2013 • 161 Seiten • ISBN 978-3-86113-240-0 € 29,-

I 19 Qi Xiong
Massenmedien und Strafurteil
Eine rechtsvergleichende normorientierte Forschung
zum Phänomen „mediale Verurteilung“
Berlin 2012 • 264 Seiten • ISBN 978-3-86113-117-5 € 35,-

I 18 Jochen Jähnke, Nicolas von zur Mühlen, Klaus Rechert,
Dirk von Suchodoletz (eds.)
Current Issues in IT Security 2012
Berlin 2012 • 220 Seiten • ISBN 978-3-86113-115-1 € 35,-

I 17 Marcello Bellini, Phillip Brunst, Jochen Jähnke
Current Issues in IT Security
Berlin 2010 • 172 Seiten • ISBN 978-3-86113-110-6 € 35,-



Auswahl aktueller Publikationen aus dem strafrechtlichen Veröffentlichungs-
programm:

S 132 Lautaro Contreras
Normative Kriterien zur Bestimmung
der Sorgfaltspflichten des Produzenten
Eine rechtsvergleichende Analyse aus der Perspektive
Deutschlands und Spaniens
2012 • 280 Seiten • ISBN 978-3-86113-829-7 € 35,-

S 131 Allan Plekksepp
Die gleichmäßige Gewährleistung des Rechts
auf Verteidigerbeistand
Eine Voraussetzung der gegenseitigen Anerkennung
strafrechtlicher Gerichtsentscheidungen in Europa
2012 • 519 Seiten • ISBN 978-3-86113-827-3 € 44,-

S 130 Hans-Georg Koch (Hrsg.)
Wegsperren?
Freiheitsentziehende Maßnahmen gegen gefährliche,
strafrechtlich verantwortliche (Rückfall-)Täter
Internationaler Vergleich – Kriminologische Perspektiven
2011 • 545 Seiten • ISBN 978-3-86113-831-0 € 52,-

S 129 Linus Sonderegger
Die Rückkehr der Folter?
Anwendung von Zwang bei der Vernehmung im deutschen
und US-amerikanischen Recht
2012 • 343 Seiten • ISBN 978-3-86113-832-7 € 35,-

S 128.2.1 Ulrich Sieber / Susanne Forster / Konstanze Jarvers (eds.)
National Criminal Law in a Comparative Legal Context
General limitations on the application of criminal law
2011 • 399 Seiten • ISBN 978-3-86113-834-1 € 43,-

S 128.3.1 Ulrich Sieber / Susanne Forster / Konstanze Jarvers (eds.)
National Criminal Law in a Comparative Legal Context
Defining criminal conduct
2011 • 519 Seiten • ISBN 978-3-86113-833-4 € 46,-

S 121 Marc Engelhart
Sanktionierung von Unternehmen und Compliance
Eine rechtsvergleichende Analyse des Straf- und
Ordnungswidrigkeitenrechts in Deutschland und den USA
2., ergänzte und erweiterte Auflage
2012 • 961 Seiten • ISBN 978-3-86113-830-3 € 60,-




